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Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem die Bundesabgabenordnung, 
das Erbschafts- und Schenkungs­
steuergesetz 1955 und das Zoll­
gesetz 1955 geändert werden 
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Herrn Präsidenten des 
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Nationalrates .;1).-, . 41""-
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Das Bundesministerium für Finanzen beehrt sich den 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem die Bundesabgaben­
ordnung, das Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 1955 und 
das Zollgesetz 1955 geändert werden sollen, samt den Erläute-

rungen und der Textgegenüberstellung zur gefälligen Kenntnis­
nahme mit dem Bemerken zu übermitteln, daß der Entwurf den 
gesetzlichen Interessenvertretungen zur gutächtlichen Äußerung 
bis zum 6. April 1979 übermittelt wurde. Gleichzeitig wurden 
die gesetzlichen Interessenvertretungen gebeten, je 22 Abzüge 
ihrer Stellungnahme dem Herrn Präsidenten des Nationalrates 
zuzuleiten. 

1979 01 22 
Für den Bundesminister: 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

. ~ 

rr? 
Dr. Ellinger 
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.Druckfehlerberichtigung 
==========a_====_====== 

Zum Text des Gesetzentwurfes: 

Seite 

6: In der zweiten Zeile des § 55 Abs. 5 der Bundesabgabenordnung 
in der Fassung des Art. I Z. 18 ist nach dem Wort "dann I' 
ein Beistrich zu setzen. 

13: . Das gemäß Art. I Z. 35 im § 87 Abs. 3 lit. b nach dem 
Wort "vernommeD.Etl." einzufügende Wort hat richtig "Auskunfts­
personen" zu lauten. 

14: Im Art. I Z. 42 sind die Worte "letzter Satz ist" durch die 
Worte "ist jeweils" zu ersetzen. 

Zu den Erläuterungen: 

Seite 

7: In der dritten Zeiiliä ist nach dem Wort "wird" das 
Wort "in" einzufügen. 

9. In der letzten Zeile der Erläuterungen zu Art. I Z. 16 
ist nach dem Wort "StraBenverkehrsbeitragsgesetz" ein 
Beistrich zu setzen. 

10. In der dritten und vierten Zeile des ersten Absatzes und 
in der ersten Zeile des dritten Absatzes ist das Wort 
IIneuzuschaffenell durch die Worte "neu zu schaffendetl zu 
ersetzen. In der vierten Zeile des dritten Absatzes ist 
überdies das Wort lIArbeitnehmer tr durch das Wort IIArbeit­
nehmerntr zu ersetzen. 

11. In der vierten Zeile des ersten Absatzes ist das Wort 
tlbetrefftnden ll durch das Wort "Betreffenden" zu ersetzen. 
In der zweiten Zeile der Erläuterungen zu Art. I Z. 20 
hat das Wort 11 in 11 nach dem Wort lIgemäB li zu entfallen. In 
der fünften Zeile des gleichen Absatzes ist nach dem 
Wort "ergibt" anstelle des Punktes ein Beistrich zu setzen. 
In der fünften Zeile der Erläuterungen zu Art. I Z. 21 
ist das Wort "betriebt ll durch das Wort "betreibt"zu er:setzen. 
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Seite 

12: In der vorletzten Zeile der Erläuterungen zu Art. I Z. 24 
hat das letzte 'Wort richtig "Versicherers" zu lauten. 
In der zweiten Zeile der Erläuterungen zu Art. I Z. 25 
ist das 'Wort "sontigen" durch das 'Wort "sonstigentr zu 
ersetzen. 

13: In der zweiten Zeile des ersten Absatzes ist das 'Wort 
"den" durch das 'Wort "die" zu ersetzen. In der fünften 
Zeile des gleichen Absatzes soll es :nichtig "zuständig" 
anstatt "zuSteliend" lauten. 

14: Das letzte Wort des ersten Absatzes der Erläuterungen zu 
Art. I Z. 32 soll richtig "Person" lauten. 

151 In der zweiten Zeile der Erläuterungen zu Art~ I Z. 35 
hat das dritte Wort "Einvernahme" zu lauten. In der sechsten 
Zeile des gleichen Absatzes ist das Wort "aufgenommenen" 
durch das Wort "aufgenommene" zu ersetzen. 

1~. In der achten Zeile der Erläuterungen zu Art. I Z. 43 
ist das Wort "zuzuordnete" durch das Wort "zuzuordnende" 
zu ersetzen. 

19: Das erste Wort der Erläuterungen zu Art. I Z. 4? hat richtig 
"Die" zu lauten. 

26' Das letzte Wort des ersten Absatzes hat richtig "entgegen­
steht" zu lauten. 

2?: Das erste Wort in der siebentletzten Zeile hat richtig 
"Nachfrist" zu lauten. 

29: In der ersten und zweiten Zeile ist das Wort "ausdrück­
lichen" durch das Wort uausdrücklich" zu ersetzen. Am Ende 
des ersten Satzes der Erläuterungen zu Art. I Z. ?? ist 
vor dem Schlußpunkt das Wort "können" einzufügen. 

30: In der ersten Zeile ist das 'Wort "den" durch das Wort "der" 
zu ersetzen. 

32: In der siebenten Zeile ist nach dem 'Wort "genommen" das 
Wort "worden" einZufügen. 

33: In der zehnten Zeile der Erläuterungen zu Art. I Z. 81 ist 
das Wort "dem" durch das Wort "den" und das 'Wort "neuein-

gefügten" durch die Worte "neu eingefügten" zu ersetzen. 
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Seite: 

}4: In der ersten Zeile der Erläuterungen zu Art. I Z. 84 
ist das Wort "den" durch das Wort "dem" zu ersetzen. 
In der sechsten Zeile des darauf folgenden Absatzes hat 
das dritte Wort richtig "hinaus" und das erste Wort in 
der zwölften Zeile des gleichen Absatzes "maßgeblichen" 
zu lauten. 

37: Das letzte Wort in der sechsten Zei-ß hat richtig "ver­
gütenden" zu lauten. In der zehnten Zeile ist das Wort 
Itderz8-,itigentl durch das 'Wort "derzeit" zu ersetzen. 
Zwei Zeilen weiter soll es ±In Klammerausdruck richtig' 
"dem" statt tiden" lauten. In der ersten Zeile des zweiten 
Absatzes soll das vorletzte 'Wort richtig t1maßgeblichen" 
lauten. Zwei Zeilen weiter hat der Beistrich nach dem 
Klammerausdruck zu entfallen. 

39: In der letzten Zeile sind die Worte "bekannt gegebentl 

zusammenzuschreiben. 

40: In der zweiten Zeile ist nach dem Wort "Abgabenschuldig­
keiten tl ein Beistrich zu setzen. In der dritten Zeile 
der Erläuterungen zu Art. I Z. 90 ist das Wort "Bestim­
munge. n durch das Wort "Bestimmung" zu ersetzen • 

. 
43: Das zweite 'Wort in der sechstletzten Zeile hat richtig 

"Abänderung tI zu lauten. 

48: In der ersten Zeile des dritten Absatzes der Erläuterungen 
zu Art. I Z. 105 ist das Wort "abgegebenen" durch das 

Seite 
69: 

Wort "abgegebenem" zu ersetzen. 

Zur Textgegenüberstellung: 

Im § 175 Abs. 5 und 6 des. Zollgesetzes -1955 in der 
Fassung des Art. IV Abs. 1 ist die Zitierung des § 221 
Abs. 2 jeweils durch die Zitierung des § 221 Abs. 3 zu 
ersetzen. -
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:E;ntwurf 
============= 

Bundesgesetz vom •••••••••••••••••• , ~it dem die Bundes­
abgabenordnung, das Erbschafts- und Schenkungssteuer­
gesetz 1955 und das Zollgesetz 1955 geändert werden. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Die Bundese,bgabenordnung, BGBI. Nr. 194/1961, zuletzt 

geändert dnrcb <las Bunde3gesetz BGBl. Nr. 320/1977, "dreI 

wie folGt geändert: 

1. § ~ hat zu lauten: 

II§ 1. Unbeschadet Enderer gesetzlicher Anordnung gelten 

die BeGt~mnlmgen dieses ~~desgesetzes in Angelegenheiten 

n) der bundesgesetzlieh geregelten öffentlichen Abgaben 

(~:.-:; Ausnahme der in § 78 des Allgemeinen Ver1-lal tungs­

-\":-:::~f::üll"ensGesetzec 1950, BGBl. Nr. 172, vorgesehenen 

VC:2'iral tungs abgab en ), in Angelegenheiten der Zölle und 

sonr;-':;igen Eingargs- und Ausgangsabgaben jedoch nur 

insoHe1 t, als ir:. d.en zollgesetzlichen Vorschriften 

n~_cht anderes bcstimnt ist; 

b) de:? bu ... "1desgeset:'.lich geregel ten Bei träge an öffentliche 

]'071ds oder an Kürperschaften etes öffentlichen Rechtes, 

die nicht Gebie"~:skö:rperschaften sind, 
, 

sOvJe1 t diese Abgaben -:m(:Bei träge dUJ:'ch Abgabenbehörden des 

BLU1des (§ 49 Abs. 1) ~m erheben sind." 

2. § ::2 :-;.at zu le.u.-cr;TI: 

!I§ 2. U:1bcschade"ti :mc.erer gesetzlicher Anordnung finden 

die Bestir:;!1'J.Ilgen dies'~s Bu..."1desgesetzes, S01'1 e1 t sie hierau! 

nicb:'; ~~:~L1ittelbar aD1'lenc"'."bar sind, sinngemäß Am-1 endung in 

Angelecenheiten 

a) der von den Abgabenbehörden des Bundes (§ 49 Abs. 1) 

zu.zuerkennenden oder z.urückzufordernden bundesgesetzlich 
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geregelten Abgabenerstattungen, Abgabenvergütungen, 
Abgabenabgeltungen und Beihilfen aller Art, 

b) des Tabak-, Branntwein- und Salzmonopols, soweit 
die Abgabenbehörde des Bundes (§ 49 Abs. 1) nach 
den diese Monopole regelnden Vorschriften behördliche 
Aufgaben zu besorgen baben, und 

c) der sieb bei der Erhebung von Ansprüchen gemäß § 1 

oder lit. a durch die Abgabenbehörden des Bundes 
ergebenden Ansprücbe, soweit diese nicht schon unter 
die vorgenannten Vorschriften der Bundesabgaben­
ordnung fallen. 1I 

3. § 3 hat zu lauten: 

n§ 3. (1) Abgaben im Sinn dieses Bundesgesetzes sind, 
wenn nicht anderes angeordnet ist, neben den im § 1 bezeich­
neten Abgaben und Beiträgen auch die im § 2 lit. a und c 

angeführten Ansprache einschließlich der zu diesen Ansprüchen 
zu erbebenden NebenansprUche aller .Art. 

(2) Zu den Nebenansprüchen gehören insbesondere 

a) die Abgabenerböhungen, 

b) die im Abgabenverfahren auflaufenden KOsten und die 
in diesem Verfahren festgesetzten Zwangs- und Ord­
nungsstrafen sowie die KOsten der Ersatzvornabme 
und 

c) die Nebengebühren der Abgaben wie die Zinsen (ein­
schließlich der Zinsen von Guthaben im Sinn des 
§ 221 Abs. 2), der Säumniszuschlag und die KOsten 
(Gebübren und Auslagenersätze) des Vollstreekungs- und 
Sicherungsverfahrens. 

(3) Abgabenvorscbriften im Sinn dieses Bundesgesetzes 
sind die Vorschriften der Bundesabgabenordnung und aller 
Gesetze, die jene Abgaben, Beiträge und sonstigen Ansprüche 
im Sinn der §§ 1 und 2, auf die dieses Bundesgesetz anzu­
wenden ist, regeln oder sichern. 
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(4) Die zu Beiträgen zu erhebenden Nebenansprüche 
sind Einnahmen des Bundes." 

4. § 4 Abs. 2 lit. e und f erhalten die Bezeiohnung 
"c)" und "d)". 

5. Im § 5 sind die Worte "eines Abgabepflichtigen" 
durch die Worte "einer Person" zu ersetzen. 

6. Die Überschrift vor § 6 hat zu lauten: 

"B. GmAMTSCHULD, H.AJ.PTUNG UND :a:ECHTSNACHJ'OLGE" 

7. § 6 Aba. 2 hat zu lauten und folgender Abs. 3 
ist anzufügen: 

"(2) Personen, die gemeinsam zu einer Abgabe heran­
zuziehen sind, sind ebenfalls Gesamtschuldner; dies gilt 
insbesondere auch für die Mitglieder einer im Sinn des 
bürgerlichen Rechtes nicht rechtsfähigen Personenvereini­
gung oder einer Personengemeinschaft hinsichtlich der 
diese Personenvereinigung oder PersonengemeiDschaft 
betreffenden Abgaben. 

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten auch hinsichtlich der zu 
Abgaben zu erhebenden Zinsen (§ 221)". 

8. § 11 hat zu lauten: 

"§ 11. Bei vorsätzlichen Finanzvergehen haften rechts­
kräftig verurteilte Täter und andere an der Tat Beteiligte, 
wenn sie nicht selbst abgabepflichtig sind, für den 
Betrag, um den die Abgaben verkürzt wurden." 

9. § 12 hat zu lauten: 

"§ 12. 'Wenn Personenvereinigungen OhI:le eigene Rechts­
persönlichkeit als solche abgabepflichtig und im 
Sinn des bürgerlichen Rechtes rechtsfäbigsind, haften 
die Gesellschafter persönlich für die Abgabenschulden ' 
der Gesellschaft. Der Umfang ihrer Haftung richtet sich 
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nach den Vorschriften de'B bürgerlichen Rechtes. 11 

10. Im § 16 letzter Satz haben die Worte "allein 
oder mit den einkommensteuerrechtlich zusammen zu ver­
anlagenden Personen" zu entfallen. 

11. § 19 hat zu lauten: 

,,§ 19. (1) Bei Gesamtrecbtsnachfolge gehen die sieh 
aus Abgabenvorschriften ergebenden, nicht höchstper­
sönlichen Rechte und Pflichten des Rechtsvorgängers auf 
den Rechtsnachfolger über. Für den Umfang der Inanspruch­
nahme gelten die Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes 
(§§ 801 und 802 ABGB). 

(2) Hit der Beendigung von Personenvereinigungen ohne 
eigene Rechtspersönlicbkeit und von Personengemein­
schaften gehen die sich aus Abgabenvorschriften ergeben­
den Rechte und Pflichten von denselben auf die zuletzt 
beteiligt gewesenen Gesellschafter (Mitglieder) über. 
Hinsichtlich Art und Umfang der Inanspruchnahme der 
ehemaligen Gesellschafter (Mitglieder) für Abgaben­
schulden der Personenvereinigung, ' (Personengemeinschatt) 
tritt hiedurch jedoch keine Änderung ein. 

(3) Von den Anordnungen der Abs. 1 und 2 abwei­
chende Regelungen der Abgabenvorschriften'lUeiben 
unberührt. " 

12. § 34 Abs. 1 hat zu lauten: 

"(1) Die Begünstigungen, die bei Betätigung für 
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke 
auf abgabenrechtlichem Gebiet in einzelnen 
Abgabenvorschriften gewährt werden, sind an die 
Voraussetzung geknüpft, daß die Körperschaft, 
Personenvereinigung oder Vermögensmasse, der die 
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BegUnstigur-g zukommen soll, nach Gesetz, Satzung, Stiftung 
oder ihrer sonstigen Verfassung und nach ihrer tatsäch­
lichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar 
der Förderung der genannten Zwecke zumindest übe~1iegend 
im Bundesgebiet dient." 

,13. § 39 Z. 1 hat zu lauten: 

"1. Die Körperschaft darf, abgesehen von völlig unter­
geordneten Nebenzwecken, keine anderen als gemeinnützige, 
mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen." 

14. Im § 41 Abs. 1 ist an die Stelle des Punktes ein 
Strichpunkt zu setzen und folgender Satz anzufügen: 

"als Satzung im Sirn der §§ 41 bis 43 gilt auch jede . 
andere sonst in Betracht kommende Verfassung einer Körper­
schaft. " 

15. § 45 Abs. 1 letzter Satz hat zu lauten: 

"Dem \"JirtscmftlicheD Geschäftsbetrieb zugehöriges Ver­
mögen gilt je nach der Art des Betriebes als Betriebsver­
mögen oder als land- l.md forsm1irtschaft1iches Vermögen, 
aus dem Idrtschaftlichen Geschäftsbetrieb erzielte Ein­
künfte sind wie Einldulfte aus einem gleichartigen in 
Ge'\'rinnerzielungsabsict.t geführten Betrieb zu behandeln." 

16. § 52 hat zu lat'.ten: 

I/§ 52. Unbeschadet anderer gesetzlicher Anordnung sind 
für die nachliche Zuständigkeit und für den Amtsbereich 
der Abgabenbehörden des Bundes die Vorschriften des Bundes­
gesetzes vom 13.12.1974, BGBl. Nr. 18/1975, über den Aufbau 
der AbgabenvenJal tung des Bundes in seiner jeweiligen Fassung 
maßgeblich. " 

17. § 53 Abs. 1 1it. a li..l1d b haben zu JB.uten:: 

"a) bei zum lend- und forstwirtschaftlichen Vermögen 
gehörenden Betrieben, bei Grundstücken und Betriebs­
grundstücken sOl'11e bei GeVlerb eberechtigungen, die 

nicht zu einem gewerblichen Betrieb gehören, das 

Finanzamt, in dessen Bereich die wirtschaftliche 
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Einhei t (Untereinheit) gelegen ist (Lagefin~z'ämtl~ _. , -- '~,."'"~" ... .,,,.,, 

Erstreckt sich diese auf den Amtsbereich mehrerer 
Finanzämter, so ist das Finanzamt zuständig, i~ 
dessen Bereich der vJertvollste Teil der wirtschaft-
lichen Einheit (Untereinheit) gelegen ist; 

b) bei gewerblichen Betrieben und bei Gewerbeberechti­
gungen, die zu einem gewerblichen Betrieb gehören, 
das Finanzamt, in dessen Bereich sich die Geschäfts­
leitung des Betriebes befindet (Betriebsfinanzamt). 
Ist diese im Ausland, so gilt als Betriebsfinanzamt 
jenes Finanzamt, in dessen Bereich sich die wirt­
schaftlich bedeutendste inländische Betriebsstätte 
des ausländischen Betriebes befindet;" 

18. § 55 Abs. 1 und 5 haben zu lauten und folgender 
Abs. 6 ist anzufügen: 

"(1) Für die Erhebung der Abgaben vom Einkommen und Ver­
Vermögen natürliche~ Personen, die im Inland einen Wohnsitz 
oder ihren ge1tiöhnlichen Aufenthalt haben (unbeschränkt 
Steuerpflichtige), ist unbeschadet der Bestimmungen der 
§§ 57 und 59 das Wohnsitzfinanzamt (Abs. 2) örtlich zuständig, 
SO'\'1 ei t nicht nach Abs. 3 bis 6 ein anderes Finanzamt zuständig 
ist • 

. (5) Die Zuständigkeitsbestimmungen der Abs. 3 und 4 
gelten hinsichtlich de::- Vermögensteuer. ·,"uchdann wenn es sich 
nicht um einen Betrieb oder eine Beteiligung des Abgabepflich­
tigen selbst, sondern um einen Betrieb oder eine Beteiligung 
von Personen handelt, die mit dem Abgabepflichtigen zusam-
men zur Vermögensteuer zu veranlagen sind. 

(6) Ist auf Grund der vorstehenden Bestimmungen hinsiohtlich 
der zur Vermögensteuer zusammen zu veranlagenden Personen nicht 
bloß ein Finanzamt örtlich zuständig, so ist von den in Betracht 
kommenden Finanzämtern jenes für die Erhebung der Vermögen­
steuer hinsichtlich aller zusammen zu veranlagenden Personen 
örtlich zuständig, das zuerst vom Vorhandensein steuerpflichtigen 
Vermögens Kenntnis erlangt hat." 
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~9. Im § 57 ha~ de~ Abs. 3 zu lauten emd sind ~olge~de 

Ab ß. 4 und 5 anzufügen: 

"(3) Hinsichtlich cer im § 26 Abs. :3 genannten Personen, 

die illi Inla..."'1d l\:ei::1en l."obnsi tz haben, ist das Finanzamt der 

Betriebs(Jtätte (Abs. ~) :luch für die Amtshandlungen örtlich 

zuständir;-, die nach Abs. 1 dem l-lohnsi tzfinanzamt des Arbei t­

::1eh~ers obliegen. 

(4) Ist in A..'l1gelegenhei ten, für die nach Abs.· 1 das 

Hohnsitzi'inanzant zuständiG ist, die örtliche Zuständigkeit 

übergegangen, so können Anbringen auf Einleitung eines Ver­

fahrens cl.u.ßer beim örtlich zuständigen Finanzamt auch noch 

bei jener:: Finanzamt, cas selbst oder als dessen Hi~r8stelle 

eine Gemoinde die Lohnsteuerkarte für den Zeitraum, auf den 

sich das Anbringen bezieht, ausgeschrieben hat, eingebracht 

vJerden; (.ie BestiDcungen über die Einbrinc;ung von Berufungen 

(§ 249), AntrQeen auf Wiederaufnahme eines Verfahrens (§ 303 
Abc. 2 ur:d 3) oder Anträgen auf Hiedereinsetzung in den vori­

gen Stanc~ (§ 308 Abs. 3 ':m.d 4) bleiben 1L'rlberührt. Dies gilt 

sinngemäß für die Einbri:1gung von Anträgen an Gemeinden als 

Hilfsstellen des Finanza:ttes im Lohnsteu~rverfahren. 

(5) Bei nehrfachem Uohnsitz im Bereich verschiedener 

Finanzär:ter können Anbrillgen der im Abs. 4 genannten Art bei 

jedem Finanzamt, in dessen Bereich sich ~in 1>lohnsi tz befindet, 

ei::1c;ebracht 1:1erden." 

20. § 59 :1at zu 19X. ,;en: 

,,§ 59. FiJ.r die Erhebung der nicht durc'h § 57 geregel ten 

Fälle der Abzugssteuern ist das Finanzamt, in dessen Bereich 
sich &ie Geschäftsleitung des Schuldners der dem Steuer-

abzug lillterliegenden Beträge (des Abfuhrpflichtigen) befindet, 

oder, ue:cn die Geschäftsleitung nicht im Inland gelegen ist, 

in c1e!:} sich di'3 'dirtschaftlich bedeutendste inländische 

Betriebsstätte des .Abfuhrpflichtigen befindet, örtlich zuständig." 

21. § 61 hat zu l2.")_ten: 

,,§ (,1. Fü::..~ die Er~lcbU!1g der Umsatzsteuer mit Ausnahme der 
• 

Einfu:l~-:tlCS~.-L;zsteuer ist das Finanzamt örtlich zuständig, von 
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dessen Bereich aus der Unternehmer sein Unternehmen betreibt. 
Geschieht dies vom Ausland aus, so ist das Finanzamt zustän­
dig, in dessen Bereich der Unternehmer sein Unternehmen im 
Inland betreibt und, wenn dies in den Bereichen mehrerer 
Finanzämter geschieht, das Finanzamt, in dessen Bereich der 
Unternehmer sein Unternehmen im Inland vorwiegend betreibt. 
Hat ein Unternehmer, der sein Unternehmen vom Ausland aus 
betreibt, im Inland weder einen Sitz noch eine Betriebsstätte 
und erzielt er auch keine Umsätze aus der Nutzung eines 
im Inland gelegenen Grundbesitzes im Sinn des Bewertungs­
gesetzes, so ist für Unternehmer, welche einen Vorsteuer­
abzug auf Grund des Abkommens zwischen der Republik Öster­
reich und der Bundesrepublik Deutschland über die Umsatz­
besteuerung des Waren- und Dienstleistungsverkehrs zwischen 
den österreichisahen Gemeinden Mittelberg und Jungholz und 
der Bundesrepublik Deutschland geltend machen, das Finanz­
amt Bregenz örtlich zuständig; in allen übrigen Fällen ist 
das Finanzamt Graz-Stadt örtlich zuständig." 

22. Im § 62 haben die Bezeichnung ,,( 1 )" und der Abs. 2 
zu entfallen. 

23. § 63 Abs. 2 hat zu lauten: 

"(2) Für die Erhebung der Schenkungssteuer von Schenkungen 
unter Lebenden und von Zweckzuwendungen unter Lebenden ist 
das Finanzamt örtlich zuständig, in dessen Bereich der 
Geschenkgeber, bei Zweckzuwendungen der mit ihrer Ausführung 
Beschwerte, seinen Wohnsitz hat. Bei mehrfachem Wohnsitz im 
Bereich verschiedener Finanzämter ist § 55 Abs. 2 sinngemäß 
anzuwenden. Ist der Geschenkgeber (Beschwerte) eine juristi­
sche Person, eine Personenvereinigung ohne eigene Rechts­
persönlichkeit oder eine Vermögensmasse, so richtet sich 
die Zuständigkeit nach § 58." 

24. § 67 hat zu lauten: 

,,§ 67. (1) Für die Erhebung der Versicherungs steuer und 
der Feuerschutzsteuer ist das Finanzamt örtlich zuständig, 
in dessen Bereich der Versicherer seinen Ort der Geschäfts­
leitung hat. 

(2) Ist für die Erhebung der Versicherungssteuer und der 
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Feuerschutzsteuer eine örtliche Zuständigkeit gemäß Abs. 1 
nicht gegeben, so ist das Finanzamt örtlich zuständig, das 
sich nach den Verhältnissen des Versicherungsnehmers bei ent­
sprechender Anwendung der §§ 55, 56 oder 58 ergibt." 

25. § 69 hat zu lallten: 

,,§ 69. Für die Erhebung von Zöllen und sonstigen Eingangs­
und Ausgangsabgaben i8t das Zollamt örtlich zuständig, das 
auf Antrag mit der Sache befaßt wird oder von Amts wegen als 
erstes einschreitet." 

26. In § 70 Z. 3 ist folgender Satz anzufügen: 

"Bei rlehrfachem \.-[olmsi tz im Bereich verschiedener finanz­
ämter ist § 55 Abs. 2 sinngemäß anzuwenden." 

27. Im § 71 Abs. 1 haben die W'orte "gemäß §§ 53 bis 70 It 
zu entfallen. 

28. In § 72 ist das Hort "Erhebung" durch das Wort "Ein­
hebung" zu ersetzen. 

29. § 73 hat zu lauten: 

,,§ 73. Für die Erhebt .... ng der Abgaben vom Einkommen, Vermögen 
und Umsatz und der Gei':erbesteuer ist das Finanzamt von dem 
Zeitpunkt an örtlich zuständig, in dem es von den seine Zustän­
digkeit begründenden Voraussetzungen Kenntnis erlangt. Die 
Zuständigkeit endet mit dem Zeitpunkt, i~ dem ein anderes 
Finanzamt örtlich zuständig wird~ Vom Übergang der Zuständig­
keit ist der Abgabepflichtige in Kenntnis RU setzen; eine 
solche Verständigung ist in Lohnsteuerangelegenheiten gegenüber 
dem Arbeitnehmer nllr erforderlich, wenn beim Ubergang der 
Zuständigkeit ein von i~m eingeleitetes oder gegen ihn gerichte­
tes Lohnsteuerverfa~ren noch nicht rechtslcräftig abgeschlossen 
ist. Solange eine derartige Verständigung nicht ergangen ist, 

-können Anbringen --au:cli -noCh-her-der bish-er--Zustäridig-gewe-senen 
Abgabenbehörde eingebracht werden." 

30. Nach § 76 ist folgender § ?6a mit Überschrift einzufügen: 

"5. Abgabenrechtliche Geheimhaltungspflicht 
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§ 76a. (1) Im Zusammenhang mit der Durchführung von 
Abgaben-, Monopol- oder Finanzstrafverfahren ist die abgaben­
rechtliche Geheimhaltungspflicht zu beachten. 

(2) Ein Beamter (§ 74 Z. 4 StGB) oder ehemaliger Beamter 
verletzt diese Pflicht, wenn er 

a) der Öffentlichkeit unbekannte Verhältnisse oder 
Umstände eines anderen, die ihm ausschließlich kraft 
seines Amtes in einem Abgaben~ oder Monopolverfahren 
oder in einem Finanzstrafverfahren anvertraut oder 
zugänglich geworden sind, 

b) den Inhalt von Akten eines Abgaben- oder Monopolver­
fahrens oder eines Finanzstrafverfabrsns oder 

c) den Verlauf der Beratung und Abstimmung der Senate 
im Abgabe~rfahren_oder.tnan •• tratTertahr.n 

unbefugt offenbart oder verwertet. 

(3) Jemand anderer als die im Abs. 2 genannten Personen 
verletzt die abgabenrechtliche Geheimhaltungspflicht, wenn 
er die der Öffentlichkeit unbekannten Verhältnisse oder 
Umstände eines anderen, die ihm ausschließlich 

a) durch seine Tätigkeit als Sachv~rständiger oder als 
dessen Hilfskraft in einem Äbgaben- oder Monopol­
verfahren oder in einem Finanzstrafverfahren 

b) aus Akten eines Äbgaben- oder Monopolverfahren oder 
eines Finanzstrafverfahren oder 

c) durch seine Mitwirkung bei der PerSDDenstands- und 
Betriebsaufnahme 

anvertraut oder zugänglich gewprden sil;\d,. unbefugt .offen­
bart oder verwertet. 

(4) Die Offenbarung oder Verwertung von Verhältnissen 
oder Umständen ist befugt, 

a) wenn sie der Durchführung eines Abgaben- oder Monopol­
verfahreIl3 oder eines Finanzstrafverfahrens dient, 

b) wenn sie auf Grund einer gesetzlichen Verpflichtung 
erfolgt oder wenn sie im zwingenden öffentlichen 
Interesse gelegen ist oder 
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c) ·..,enn ein schutz1'lürdiges Interesse offensichtlich nicht 

vorliegt oder ihr 'diejenigen zuatimmen,dere»n Interessen' 
an der GeheimhaltUDgverletzt werden könnten: 

31. § 79 ho.t zu lo,u-;:;en: 

!J§ 79. ?i.:ir (lic Rech':;~~- 1).nd Handlung8fähig~cei t gelten die 

Bestin;nul1gcn des bürgextLchon Rechtes. § 2 der Zivilprozeß­

ordnunc; i 'Jt sin:1ge~l1äß :lnzuuenden." 

32. § 31 hat Z11 2.au·ten: 

rr§ 81. (1) Obliegen einer Personenvereinigung ohne eigene 

Rechts:pe:::"3önlichkei t oder einer Personengemeinschaft abgaben­

rechtlicb.3 F~l:.chten, 'Jo haben die zur Führung der Geschäfte 

bestell te:1 Personen un,l" 'denn eine solche nicht vorhanden ist, 

0,1e Gcsell SCL1aftcr (Ni":;slieder) die Pflic:1ten zu erfüllen, 

eie c '~r ?8rsonel1verein:~.gung (Personengeneinschaft) i'Jegen der 
.. ; "1.pb-'nr: Hon {l.h17,c,be-r r,-, 7'(>,,-.l C'oo-t <:>1.' 'nd ~ .' .. ,J' - v 0 ( A ".~ c'" . - 'J __ c; l:> .. J.l • 

1 umschriebenen Oblie­

so habe:1 diese hiefür 

e~:1e ~:?er;~~or" 2.1::'~ iL,:,er :[1 t;e oder einen gemeinsamen Bevoll­

cl;ic>_c:"C':;on de~:, Absuoen'x:hC5rde gegenüber a1 s vertretungsbefugt'e 

.!.2C ::'DO?:l :::e,:J:caf'::; zu 18C:'8-:::; diese Person gilt auch so lange 

als zur E:'1'pfC'.Yl~nahr~2 von Schriftstücl:en der Abgabenbehörde 

eroci.chtig-c , als nicht::dne andere Person als Zustellbevoll­

mächtigter nat'lhaf·t Sor:;1,::,\cht 1-Jird. Sol anse und sovJei teine Natl­

haft'C13,chu:'1g in Sim} (1.0"3 ersten Se.tzes nicht erfolgt, kann die 

Abgabenbetö:!."Odo eine zu-::- Erfüllur:g der im Abs. 1 umschricbenel'1 

Obliegonhei';;en ir. Betracht kommenden 1'!1ehreren Personen als 

Vertreter mit \lirl:-....mc :'ür (lie Gesamtheit bestellen. Die übrigen 

Personen, die im Inl&"!d 8i ner.. \Iohnsi tz haben, sind hievon zu 

verst~in(lic;e-:'1. 

Cl) ;3o"ba l _,'J. ~'jJ( so';eit d:.e Vo.ra~lsSe~Z1).ngen fHr die ar1tliche 

3eGtoll',.l.!"~r; einsl Vert::::,oters nachträglich r,'<'eGgefallen sind, ist 

(~_ie BeTtnllung e:i_!1es V'Jrtreters durch die Abgabenbebörde zu 

"::1Jler:"'1.1.fen. Ein 'o"Jic:er!"J,f hat auch dan:c. zu erfolgen, Henn aus 

1-dchtiger: Gri.L'1den eine andere in Betracht ko~meI~de Person von 

der Absabenbehörc_c al~ Vertreter bestel:.t l'lerden soll. 

(4) FU~ Personen, denen genäß Abs. 1 oder 2 die Erfülluns 
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c'.bca"benrechtlicI:.2::' ?flichten von Persor.envereinigungen ohr.'3 

R'?c11t;:;r;e::-sönlich1:::ei t oder Perso:1sr.geTJeinschaften obliest, 
mOl .'- § ,:,l. _" 

(5)i)ic s:Lcl ... 8uf G:_'und o_cr Abs. 1, 2 oder 4 ergebende Ver­

pflichtuns zur :2~r=Hll'll~~; von Obliegenhe:L ten und Befugnis 

zur Uahrnelmung IrO!: RJC~1ten vli2. ... d l'Lurch dO:1 3intri tt eines 

nel~';:m Gesellsclw.fte::,s (I'litglieds) in die rersonenyereinigung 

(Personer.g::H1oinsch3.ft) nich-2; berührt. 

(6) In den Fällen des § 19 Abs. 2 sind die Abs. 1, 2 und 4 
auf die zuletzt beteiligt geweuenen Gesellschafter (Mitglieder) 
sinngemäß anzuwenden. Die bei Beendigung der Personenvereini­
gung (Personengemeinschaft) bestandene Vertretungsbefugnis 
bleibt, sofern dem nicht andere Rechtsvorschriften entgegen­
stehen,so lange aufrecht, als nicht von einem der zuletzt betei­
ligt gewesenen Gesellschafter (Mitglieder) oder der vertretungs­
befugten Person hiegegen Widerspruch erhoben wird. 

(7) Werden schriftliche Ausfertigungen einer Abgabenbehörde 
an alle Gesellschafter einer Personenvereinigung ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit oder an alle Mitglieder einer Personen­
gemeinschaft betreffend Abgaben gerichtet, hinsichtlich derer 
die genannten Personen als Gesellschafter (Mitglieder) Gesamt­
syhuldner sind, so gilt der nach Abs. 1 bis 5 für die Personen­
vereinigung (Personengemeinschaft) Zustellbevollmächtigte auch 
als gemeinsamer Zustellbevollmächtigter der Gesellschafter (Mit­
glieder); ergehen solche schriftliche Ausfertigungen nach 
Beendigung einer Personenvereinigung ohne eigene Rechtspersönlich­
keit oder einer Personengemeinschaft, so gilt die nach Abs. 6 ver­
tretungsbefugte Person auch als Zustellbevollmächtigter der ehe­
maligen Gesellschat,ter (Mitglieder), sofern ein solcher nicht 

eigens namhaft gemacht wurde, Die Bestimmung des Abs. 6 über 
die Erhebung eines Widerspruches gilt sinngemäß. 

(~)_!ert!,e~~sb_ef~~_~~~~~ch _~~~!~r~~e!len~en Abs!-~~n_. ____ . 
bleiben auch für ausgescbieden~ Gesellschafter (Mit-
glieder) von Personenvereinigungen ohne eigene Rechtspersöni1cn­
keit (Personengemeinschaften) hinsichtlich vor dem Ausscheiden 
gelegene Zeiträume betreffende Maßnahmen bestehen, solange dem 
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nicht von Seiten des Gesellschafters (Mitglieds) oder der 
vertretungsbefugten Person widersprochen wird. 

(9) Die Abs. 1 bis 4 gelten sinngemäß für Vermögensmassen, 
die als solche der Besteuerung unterliegen." 

33. ~ 83 Abs. 2 hat zu lauten: 

"(2) Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnis des Bevoll­
mächtigten richten sich nach der Vollmacht; hierüber sowie 
über den Bestand der Vertretungsbefugnis auftauchende Zweifel 
sind nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechtes zu beur­
teilen. Die Abgabenbehörde hat die Behebung etwaiger Mängel 
unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des § 85 Abs. 2 
von Amts wegen zu veranlassen." 

34. § 86 hat zu lauten: 

"§ 86. Anbringen, die nicht unter § 85 Abs. 1 fallen, 
können mündlich vorgebracht werden, soweit nicht die Wichtigkeit 
oder der Umfang des Anbringens Schriftlichkeit erfordert, in 
welchem Fall § 85 Abs. 3 sinngemäß anzuwenden ist." 

35. Im § 87 Abs. 3 lit. b ist nach dem Wort "vernommenen" 
das Wort "Auskunftsperson" sowie nach diesem Wort ein Bei­
strich einzufügen. 

36. Im § 9"1 Abs. 2 sind folgende Sätze anzufügen: 

"In der Ladung von Zeugen sind weiters die gesetzlichen 
Bestimmungen über Zeugengebühren bekanntzugeben; dies gilt 
sinngemäß , insoweit Auskunftspersonen gemäß § "'143 Abs. 3 
Anspruch auf Ersatz der notwendigen Reise- und Aufenthalts­
kosten und auf Entschädigung für Zeitversäumnis haben. 11 

37. § "'10"1 Abs. "'1 hat zu lauten: 

11 ('"I) Ist eine schriftliche Ausfertigung an mehrere Personen 
gerichtet, die dieselbe abgabenrechtliche Leistung schulden 
oder die gemeinsam zu einer Abgabe heranzuziehen sind, und 
haben diese der Abgabenbehörde keinen gemeinsamen Zustellungs­
bevollmächtigten bekanntgegeben, so gilt mit der Zustellung 
einer einzigen Ausfertigung an eine dieser Personen die Zustel­
lung an alle als vollzogen, wenn auf diese Rechtsfolge in der 
Ausfertigung hingewiesen wird. 

38. § "'108 Abs. 3 hat zu lauten: 
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"(3) Beginn und Ende einer Frist wer'den durch Samstage, 
Sonntage oder Feiertage ni~ht behindert. Fällt das Ende 
einer Frist auf einen 8amstag, Sonntag, gesetzlichen Feier­
tag, auf einen Karfreitag oder auf einen 24. oder 
31. Dezember, so ist der nächste Werktag als letzter Tag 
der Frist anzusehen." 

39. Im § 111 Abs. 3 ist der Betrag von 10.000 S durch 
den Betrag von 20.000 S zu ersetzen. 

40. Im § 112 Abs. 2 ist der Betrag von 1.000 S durch den 
Betrag von 2.000 S zu ersetzen. 

41. Nach § 113 ist folgender § 113a mit Uberschrift ein­
zufügen: 

"K. RECHTSBELEHRUNG 

§ 113a. Die Abgabenbehördmhaben den Parteien, die rechts­
unkundig und nicht durch berufsmäßige Parteienvertreter ver­
treten sind, auf Verlangen ~n der Regel mÜDdlich die zur Vor­
nahme ihrer Verfahrenshandlungen nötigen Anleitungen zu geben 
und sie über die mit ihren Handlungen oder Unterlassungen 
unmittelbar verbundenen Rechtsfolgen zu belehren." 

42. Im § 118 Abs. 2 letzter Satz ist vor dem Wort "Familien­
stand" das W'ort "Geburtsdatum tl einzufügen und nach diesem W'ort 
ein Beistrich zu setzen. 

43. § 131 Abs. 1 hat zu lauten: 

"(1) Unbeschadet anderer gesetzlicher Anordnung sind Bücher, 
die gemäß den §§ 124 oder 125 zu führen sind oder ohne gesetz­
liche Verpflichtung hiezu geführt werden, und Aufzeichnungen 
der in den §§ 126 bis 130 bezeichneten Art im Inland zu führen. 
Eine danach gegebene Verpflichtung zur Führung von Büchern oder 
Aufzeichnungen (Aufschreibungen) im Inland entfällt hinsichtlich 
jener Vorgänge, die einem im Ausland gelegenen Betrieb oder einer 
im Ausland gelegenen Betriebsstätte zuzuordnen sind, wenn hier­
über im Ausland Aufschreibungen geführt werden und durch allen­
falls notwendige, entsprechende Anpassungsmaßnahmen die Ein­
haltung der für die Erhebung von Abgaben bedeutsamen Vor­
schriften gewährleistet ist; soweit eine Verpflichtung 
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zur ][nsichtsgewährung besteht, sind derartige 
Aufschreibungen über Verlangen der Abgabenbehörde innerhalb 
angemessen festzusetzender Frist in das Inland zu bringen. 
Falls dies nach dem Recht des Staates, in dem diese Auf­
schreibungen geführt werden, nicht zulässig ist, genügt die 
Beibringung urschriftgetreuer Wiedergaben. Von der Verpflich­
tung zur Führung im Inland ausgenommen sind Aufschreibungen 
ferner insoweit, als das für die Erhebung der Umsatzsteuer 
zuständige Finanzamt für den Einzelfall eine Erleichterung 
erteilt hat; die Bewilligung kann über Ansuchen nur für solche 
Aufschreibungen, die im Anschluß an im Inland zu führende 
Grundaufschreibungen zu führen sind oder ohne gesetzliche 
Verpflichtung geführt werden, erteilt werden, wenn gewähr­
leistet ist, daß die Erforschung der tatsächlichen und recht­
lichen Verhältnisse, die für die Abgabepflicht und die Erhe­
bung der Abgaben wesentlich sind, dennoch ohne wesentliche 
Erschwernisse möglich ist und die Aufschreibungen leicht über­
prtifbar sind. Für alle auf Grund von Abgabenvorschriften zu 
führenden und für die ohne gesetzliche Verpflichtung geführ­
ten Aufschreibungen gelten insbesondere die folgenden Vor­
schriften: 

1. Sie sollen in einer lebenden Sprache und mit den 
Schriftzeichen einer solchen geführt werden. Soweit 
die Bücher und die Aufzeichnungen nicht in deutscher 
Sprache geführt werden, hat der Abgabepflichtige auf 
Verlangen der Abgabenbehörde eine beglaubigte Uber­
setzung der vorgelegten Kontoauszüge, Bilanzabschriften 
oder Belege beizubringen. Soweit es für die Durchfüh­
rung einer abgabenbehördlichen Prüfung (§§ 147 bis 153) 
erforderlich ist, hat der Abgabepflichtige auf seine 
Kosten für die Ubersetzung der eingesehenen Bücher und 
Aufzeichnungen Sorge zu tragen; hiebe! genügt die 
Beistellung eines geeigneten Dolmetschers. 

2. Die Eintragung sollen der Zeitfolge nach geordnet, 
vollständig, richtig und zeitgerecht vorgenommen 
werden. Kasseneinnahmen und -ausgaben sollen minde­
stens täglich aufgezeichnet werden. 

3. Die Bezeichnung der Konten und der Bücher soll erkennen 
lassen, welche Geschäftsvorgänge auf diesen Konten 
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(in diesen Büchern) verzeichnet werden, Konten, die 
den Verkehr mit Geschäftsfreunden verzeichnen, sollen 
die Namen und Anschriften der Geschäftsfreunde aus­
weisen. 

4. Soweit Bücher oder Aufzeichnungen gebunden geführt 
werden, sollen sie nach Maßgabe der Eintragung Blatt 
für Blatt oder Seite für Seite mit fortlaufenden 
Zahlen versehen sein. Werden Bücher oder Aufzeichnungen 
auf losen Blättern geführt, so sollen diese in einem 
laufend geführten Verezichnis (Kontenregister) fest­
gehalten werden. 

5. Die zu den Büchern und Aufzeichnungen gehörigen 
Belege sollen derart geordnet aUfb,ewahrt werden, 
daß die Uberprüfung der Eintragungen jederzeit möglich ist. 

6. Die Eintragungen sollen nicht mit leicht eD~fernbaren 
Schreibmit~ erfolgen. An Stellen, die der Regel nach 
zu beschreiben sind, sollen keine leeren Zwischen­
räume gelassen werden. Der ursprüngliche Inhalt einer 
Eintragung soll nicht mittels Durchstreichens oder 
auf andere Weise unleserlich gemacht werden. Es soll 
nicht radiert und es sollen auch solche Veränderungen 
nicht vorgenommen werden, deren Beschaffenheit unge­
wiE läßt, ob sie bei der ursprünglichen Eintragung 
oder erst später vorgenommen worden sind. tl 

44. § 135 hat zu entfallen. 

45. Im § 143 Abs. 3 ist an die Stelle des Punktes ein 
Strichpunkt zu setzen und folgender Satz einzufügen: 

"ferner ist § 176 auf Auskunftspersonen, die nicht in 
einer ihre persönliche Abgabepflicht betreffenden Angelegen­
heit zur Auskunftsleistung herangezogen werden, sinngemäß 
anzuwenden." 
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46. Im ~ 145 Abs. 'I ist das Wort "Eingangsabgaben" 
durch die Worte "Eingangs- und Ausgangsabgaben" zu ersetzen. 

47. § 147 Abs. 2 hat zu entfallen. Der bisherige Abs. 3 
erhält die Bezeichnung 11(2)11. 

48. § 148 Abs. 3 lit. c hat zu lauten: 

"c) im Rechtsmittelverfahren zur Prüfung der Begründung 
des Rechtsmittels (§ 250 Abs. 1 lit. d) oder neuer 
Tatsachen und Beweise (§ 280)." 

49. § 149 Abs. 2 hat zu lauten: 

"(2) Die Schlußbesprechung kann entfallen, wenn sich nach 
dem PrüfUngsergebnis keine Änderung der ergangenen Bescheide 
oder keine Abweichung gegenüber den eingereichten Abgaben­
erklärungen ergibt oder wenn der Abgabepflichtige oder sein 
Vertreter in einer eigenhändig unterfertigten Erklärung auf 
die Schlußbesprechung verzichtet oder wenn trotz Vorladung 
weder der Abgabepflichtige noch dessen Vertreter zur Schluß­
besprechung erscheint." 

50. § 151 Abs. 1 hat zu lauten: 

11(1) Die Abgabenbehörde kann ferner bei jedem, der zur 
Führung von Aufzeichnungen (§§ 126 bis 130) oder zur Zahlung 
gegen Verrechnung mit der Abgabenbehördeverpflichtet ist, 
jederzeit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Aufzeich­
nungen oder der Zahlungen prüfen sowie weitere alle Umstände 
feststellen, die für die Erhebung von Abgaben von Bedeutung 
sind. " 

51. Im § 168 ist folgender Satz anzufügen: 

"Wenn der Aussteller der öffentlichen Urkunde auf deren 
fotomechanischen Wiedergaben die Ubereinstimmung mit dem 
Original bezeugt, so kommt auch den Yiedergaben die Beweis­
kraft öffentlicher Urkunden zu." 

52. Im § 173 Abs. 2 tritt an die Stelle des Punktes 
ein Strichpunkt. Folgender Satz ist anzufügen: 
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"durch die Verletzung dieser Zeugenpflichten geht auch 
der Anspruch auf Zeugengebühren (§ 176) verloren." 

53. Im § 174 haben die Bezeichnung "(1)" und der Abs. 2 
zu entfallen. 

54. § 176 hat zu lauten: 

II§ 176. (1) Zeugen haben Anspruch auf Ersatz der not­
wendigen Reise- und Aufenthaltskosten und auf Entschädi-
gung für Zeitversäumnis (Zeugengebühren) unter den gleichen 
Voraussetzungen und im gleichen Ausmaß wie Zeugen im gericht­
lichen Verfahren. 

(2) Der Anspruch gemäß Abs. 1 ist bei so~gem Verlust 
binnen zwei Wochen nach der Vernehmung oder dem Termin, 
zu welchem der Zeuge geladen war, aber an welchem er ohne 
sein Verschulden nicht vernommen worden ist, mündlich oder 
schriftlich bei der Abgabenbehörde geltend zu machen, welche 
die Vernehmung durchgeführt oder den Zeugen geladen hat. 
Hierüber ist der Zeuge zu belehren. Ober den vom Zeugen 
geltend gemachten Anspruch hat die Abgabenbehörde, welche 
die Vernehmung durchgeführt oder den Zeugen geladen hat, 
zu entscheiden. 

(3) Bescheide betreffend Zeugengebühren können mündlich 
erlassen werden." 

55. Im § 181 Abs. 2 ist das Wort "Ersatzanspruch" durch 
das Wort "Anspruch" zu ersetzen und folgender Satz anzu­
fügen: 

II§ 176 Abs. 3 gilt sinngemäß." 

56. Im § 183 Abs. 3 zweiter Satz sind die 'Worte "der 
Abgabepflichtige ll durch die Worte "die Partei" zu ersetzen. 

57. § 186 Abs. 1 und 2 haben zu lauten: 

"(1) Unbeschadet anderer gesetzlicher Anordnung sind die 
Einheitswerte für wirtschaftliche Einheiten oder Unterein­
heiten im Sinn des Bewertungsgesetzes gesondert festzustellen, 
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wenn und :insoweit diese Feststellung für die Geltend­
i:L.lchmlG von Abgabenansprüchen von Bedeutung ist. 

(2) Die gesonderten Feststellungen gemäß Abs. 1 sind 
einheitlich zu treffen, wenn an dem Gegenstand der Fest­
stellung mehrere Personen beteiligt sind." 

58. § 189 Abs. 1 hat zu lauten: 

"(1) Der gemeine Wert für inländische Aktien, für Anteile 
an inländischen Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
und für inländische Genußscheine kann einheitlich und 
gesondert festgestellt werden, wenn für diese Anteile oder 
Genußscheine keine Steuerkurswerte festgesetzt worden sind 
und die Anteile oder Genußscheine im Inland auch keinen 
Kurswert haben." 

1:"9. § 191 Abs. 1 lit. a und c haben zu lauten: 

"a) in den Fällen des § 186: an die Person, der die 
'tJirtschaftlicheEinhE::L t (Untereinheit) zugerechnet 
',-<lird, wenn j"'doch alll Gegenstand der Feststellung 
mehrere Personen beteiligt sind, an die Personen­
vereinigung ohne eigene Rechtspersönlichkeit oder 
Personengemeinschaft, an der diese Personen beteiligt 
sind oder im Feststellungszeitpunkt beteili gt waren; 

c) in den Fällen des § 188: an die Personenvereinigung 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit oder Personengemein­
schaft, deren Gesellschaftern (Mitgliedern) gemein­
schaftliche Einkünfte zugeflossen sind," 

60. § 191 Abs. 2 und 3 erhalten die Bezeichnung "(3)" 
und n(4)". Folgender Abs. 2 ist einzufügen: 

"(2) Ist eine Personenvereinigung ohne eigene Rechtspersön­
lichkeit oder eine Personengemeinschaft in dem Zeitpunkt, in 
dem der Feststellungsbescheid ergehen soll, bereits beendigt, 
so hat der Bescheid an die Personen zu ergehen, die in den 
Fällen des Abs. 1 lit. a am Gegenstand der Feststellung 
zuletzt beteiligt waren oder denen in den Fällen des Abs. 1 
lit. c gemeinschaftliche Einkünfte zugeflossen sind." 
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61. § 193 Abs. 1 hat zu lauten: 

11(1) Wenn die Voraussetzungen für eine Wert-, Art- oder 
Zurechnungsforschreibung nach bewertungsrechtlichen Vor­
schriften vorliegen, so ist mit Wirksamkeit auf den sich 
aus Abs. 2 ergebenden Zeitpunkt, in den Fällen einer amts­
wegigen Fortschreibung auf den 1. Jänner des Jahres, an 
dem die Voraussetzungen für eine Fortschreibung erstmals 
vorliegen, ein Fortschreibungsbescheid zu erlassen. Durch 
diesen Fortschreibungsbescheid tritt der Feststellungs­
bescheid über den Einheitswert einer wirtschaftlichen Einheit 
(UnteDänheit) in seiner allenfalls durch Fortschreibungen 
geänderten Fassung mit Wirkung ab dem genannten Zeitpunkt 
insoweit außer Kraft, als der FortschreibungSbescheid vom 
FeststellungsbesCheid, allenfalls in der durch Fortschreibungen 
geänderten Fassung, abweicht. Fortschreibungsbescheide sind 
ersatzlos aufzuheben, wenn infolge nachträglicher Erlassung 
oder Abänderung eines Einheitswertbescheides (Fortschreibungs­
bescheides) auf einen früheren Stichtag die Voraussetzungen für 
eine Fortschreibung nicht mehr vorliegen." . 

62. Im § 194 Abs. 4 ist folgender Satz anzufügen: 

"Anstelle von Abschriften der Meßbescheide können im Ein­
vernehmen mit den abgabe- oder beitragsberechtigten Körper­
schaften aus Gründen der Zweckmäßigkeit jene Daten, die 
aus solchen Abschriften ersichtlich wären, auf Datenträgern 
übermittelt werden." 

63. § 196 Abs. 4 hat zu lauten: 

"(4) Der Zerlegungsbescheid hat außer an den Abgabepflichti­
gen auch an diejenigen Körperschaften, denen ein Zerlegungs­
anteil zugeteilt wird, zu ergehen." 

64. Im § 198 Abs. 2 sind folgende Sätze anzufügen: 

'~hren Abgabenbescheide zu keiner die bisherige Belastung 
übersteigenden Abgabenfestsetzung, so ist eine Angabe über 
die Fälligkeit der festgesetzten Abgabenschuldigkeiten ent­
behrlich. Ist die Fälligkeit einer Abgabenschuldigkeit bereits 
vor deren Festsetzung eingetreten, so erübrigt sich, wenn auf 
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diesen Umstand hingewiesen wird, eine nähere Angabe über den 
Zeitpunkt der Fälligkeit der festgesetzten Abgabenschuldigkeit." 

65. Im § 200 Abs. 1 ist folgender Satz anzufügen: 

"Die Ersetzung eines vorläufigen durch einen anderen vor­
läufigen Bescheid ist im Fall der teilweisen Beseitigung der 
Ungewißheit zulässig." 

66. Der bisherige Text des § 201 erhält die Absatzbezeich­
nung ,,( 1 )"; folgender Abs. 2 ist anzufügen: 

"(2) Gleichartige Abgabenansprüche können mit einem Bescheid 
gemeinsam festgesetzt werden, soweit hiebei nicht eine Zusammen­
fassung von Bemessungszeiträumen verschiedener Jahre erfolgt." 

67. § 202 hat zu lauten: 

,,§ 202. (1) § 201 gilt sinngemäß, wenn nach den Abgaben­
vorschriften die Selbstberechnung und Einreichung der Erklä­
rung einem abgabenrechtlich-Haftungspflichtigen obliegt. Hiebei 
sind Nachforderungen mittels Haftungsbescheides (§ 224- Abs. 1) 
geltend zu machen. 

(2) Abs. 1 gilt nicht, soweit ein zu Unrecht einbehaltener 
Betrag gemäß § 240 Abs. 3 zurückgezahlt wurde oder im Fall 
einer AntragsteIlung nach dieser Bestimmung zurückzuzahlen wäre." 

68. § 203 hat zu lauten: 

,,§ 203. Bei Abgaben, die nach den Abgabenvorschriften in 
Wertzeichen (Stempelmarken) zu entrichten sind, ist ein Abgaben­
bescheid nur zu erlassen, wenn die Abgabe in Wertzeichen nicht 
oder nicht zur Gänze vorschriftsmäßig entrichtet worden ist." 

69. Im § 206 lit. c tritt an die Stelle des Betrages von 
20 S der Betrag von 50 s. 

70. Im § 207 Abs. 2 haben die Worte lider Grundsteuer und" 
sowie die Worte "einen Verspätungszuschlag oder" zu entfallen. 

71. Im § 208 Abs. 2 tritt an die Stelle des Punktes ein 
Strichpunkt. Folgender Satz ist anzufügen: 

"dies gilt sinngemäß auch für die gemäß § 18 Abs. 3 Z. 5 
Grunderwerbsteuergesetz 1955 zu erklärenden Umstände." 
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72. § 209 Aba. 2 und 3 haben zu lauten: 

"(2) Die Verjährung ist gehemmt, solange die Geltend­
machung des Anspruches innerhalb der letzten sechs Monate 
der Verjährungsfrist wegen höherer Gewalt nicht möglich ist. 

(3) Ein Abgabenanspruch auf Grund des Erbschafts- und 
Schenkungssteuergese~darf in den Fällen eines Erwerbes von 
Todes wegen oder einer Zweckzuwendung von Todes wegen nicht 
mehr geltend gemacht werden, wenn seit dem Zeitpunkt der 
Anzeige eines solchen Erwerbsvorganges fünfzehn Jahre ver­
strichen sind; im übrigen darf ein Abgabenanspruch nicht mehr 
geltend gemacht werden, wenn seit seiner Entstehung (§ 4) 
fünfzehn Jahre verstrichen sind." 

73. Nach § 209 ist folgender § 209a einzufügen: 

II§ 209a. Einer Entscheidung über vor Ablauf der Verjäh­
rungsfrist eingebrachte Berufungen (§ 243) oder andere in 
Abgabenvorschriften vorgesehene Anträge zur Geltendmachung 
von Rechten steht der Eintritt der Verjährung nicht entgegen." 

74. § 210 und die Uberschriften haben zu lauten: 

"6. Abschnitt 

EINHEBUNG DER ABGABEN 

A. FÄLLIGKEIT, ENTRICHTUNG 

UND NEBENGEBUImEN IM EIN-
HEBUNGSVERFAHREN 

1. Fälligkeit und Entrichtung 

§ 210. (1) Abgaben werden unbeschadet der in Abgabenvor­
schriften getroffenen besonderen Regelungen mit Ablauf eines 
Monates nach Bekanntgabe (§ 97) des Abgabenbescheides fällig. 
Wenn bei mündlicher Verkündung einer Entscheidung auch eine 
schriftliche Ausfertigung zuzustellen ist, wird die Honats­
frist erst mit der Zustellung der schriftlichen Ausfertigung 
in Lauf gesetzt. 

(2) Sofern Abgaben, deren Fälligkeit sich nach den Abgaben­
vorschriften nach einem Bemessungszeitraum richtet, gemäß § 201 
Abs. 2 mit einem Bescheid gemeinsam festgesetzt werden, ist 
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für den Fälligkeitstag der gesamten Abgabennachforderung der 
letzte der zusammengefaßten Bemessungszeiträume maßgeblich. 

(3) Wird ein Bescheid, der eine sonstige Gutschrift (§ 213 
Abs. 1) zur Folge hatte, ohne gleichzeitige Neufestsetzung 
der Abgabe aufgehoben, so ist die sich hiedurch ergebende, dem 
Gegenstand des aufgehobenen Bescheides zuzuordnende Abgaben­
schuldigkeit im Zeitpunkt der Aufhebung fällig. Dem Abgabe­
pflichtigen steht jedoch für die Entrichtung einer solchen 
Abgabenschuldigkeit eine Nachfrist von einem Monat zu. 

(4) Werden Abgaben an einem Samstag, Sonntag,gesetzlichen 
Feiertag, an einem Karfreitag oder an einem 24. oder 
31. Dezember fällig, so gilt als Fälligkeitstag der nächste 
Werktag. 

(5) Werden Abgaben, ausgenommen Nebenanprüche, später als 
eine Woche vor ihrer Fälligkeit festgesetzt, so steht dem 
Abgabepflichtigen für die Entrichtung der Abgaben eine Nach­
frist von einer Woche zu. 

(6) Tritt eine vom Zeitpunkt der Bekanntgabe eines Bescheides 
abgeleitete Fälligkeit zwischen dem 15. Juli und dem 25. August 
ein, so steht dem Abgabepflichtigen für die Entrichtung der Abgabe 
eine Nachfrist von einer Woche zu, dies gilt sinngemäß in jenen 
Fällen, in denen eine Nachfrist im Sinn des Abs. 3 innerhalb 
des angeführten Zeitraumes endet. 

(7) Abs. 3 z;,vei ter Satz sO'tvie die Abs. 4 bis 6 sind auf Zölle 
und sonstige Eingangs- und Ausgangsabgaben nicht anzuwenden." 

75. Die ttberschrift des § 211 "2. Entrichtung" hat zu ent­
fallen. § 211 Abs. 1 lit. g hat zu lauten: 

"g ) bei Umbuchung oder 'Uberechnung von Guthaben (§ 215) eines 
Abgabepflichtigen auf Abgabenschuldigkeiten desselben 
Abgabepflichtigen am Tag der Entstehung der Guthaben, auf 
Abgabenschuldigkeiten eines anderen Abgabepflichtigen 
am Tag der nachweislichen AntragsteIlung, frühestens 
jedoch am Tag der Entstehung der Guthaben;" 

76. Im § 211 erhält der bisherige Abs. 2 die Bezeichnung 
"(5)". Der neue Abs. 2 und die neu einzufügenden Abs. 3 und 4 
haben zu lauten; 
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"(2) Erfolgt in den Fällen des Abs. 1 lit. d die Gutschrift 
auf dem Postscheckkonto oder dem sonstigen Konto der empfangs­
berechtigten Kasse zwar verspätet, aber noch innerhalb von drei 
Tagen nach Ablauf einer vorgesehenen Zahlungsfrist, so bleibt 
die Verspätung ohne Rechtsfolgenl in den Lauf der dreitägigen 
Frist sind Samstage, Sonntage, gesetzliche Feiertage, der 
Karfreitag und der 24. oder 31. Dezember nicht einzurechnen. 

(3) Bei Einzahlung durch Postanweisung gemäß Abs. 1 lit. c 
Z. 2 gilt Abs. 2 sinngemäß. 

(4) Die Entrichtung von Abgaben durch Barzahlung ist bei 
den Finanzämtern nur in jenen Fällen zuläsSig, in denen 
diese Entrichtungsart auf Grund gesetzlicher Vorschriften 
vorgesehen ist. 1I 

77. § 212 Abs. 2 hat zu lauten: 

n(2) Die Bewilligung von Zahlungserleichterungen (Abs. 1) 
kann sich auch auf Abgaben, deren Gebarung mit jener der den 
Gegenstand des Ansuchens bildenden Abgaben zusammengefaßt 
verbucht wird (§ 213), erstrecken." 

78. § 213 hat zu lauten: 

u§ 213. (1) Bei den von der gleichen Abgabenbehörde wieder­
kehrend zu erhebenden Abgaben und den zu diesen Abgaben zu 
erhebenden Nebenansprüchen ist, soweit im folgenden nicht ande­
res bestimmt ist, für jeden Abgabepflichtigen, bei Gesamt­
schuldverhältnissen für die Gesamtheit der zur Zahlung Ver­
pflichteten, die Gebarung (Lastschriften, Zahlungen und alle 
sonstigen ohne Rücksicht aus welchem Anlaß entstandenen Gut­
sChriften) in laufender. Rechnung zusammengefaBt zu verbuchen. 

(2) Bei den anderen als im Abs. 1 genannten Abgaben ist 
die Gebarung für jeden Abgabepflichtigen nach den einzelnen 
Abgaben getrennt oder zu sammengefaßt, jedoch abgesondert von 
den im Abs. 1 genannten Abgaben zu verbuchen. 

(3) Die Gebarung der Gewerbesteuer eines jeden Abgabe­
pflichtigen ist insoweit getrennt zu verbuchen, als der 
Abgabepflichtige mehrere Gewerbebetriebe unterhält oder 
der einheitliche Steuermeßbetrag nach qen Bestimmungen des 
Gewerbesteuergesetzes zu zerlegen ist. Die Gebarung der vom 

7/ME XIV. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)28 von 179

www.parlament.gv.at



Grundsteu~rrneßbetrag eier vom Einheitswert wirtschaftlicher 
:Einheiten odel' Unterclnheiten des Grundbesitzes unmittelbar 
abhängigen Abgaben oder Beiträge ist getrennt nach diesen 
wirtschaftlichen Einheiten oder Untereinheiten sowie abge­
sondert von den übrigen Abgaben zu verbuchen. Im Fall des 
Wechsels von unbeschränkter und beschränkter Steuerpflicht 
ist die Gebarung der hievon betroffenen Abgaben für Zeit­
räume vor und nach dem Wechsel der Steuerpflicht getrennt 
voneinander zu verbuchen. Die Gebarung mit Abgaben, bei 
denen die Entrichtung durch Hingabe von Wertpapieren zuge­
lassen ist, ist von den übrigen Abgaben getrennt zu verbuchen. 
Die Gebarung mit den im ~"nanzstrafverfahren verhängten Geld­
strafen und Wertersätzen sowie mit den vom Bestraften zu 
ersetzenden Kosten des Finanzstrafverfahrens ist von den 
Abc;a')en getrennt zu verbuchen. 

(4) Bei Vorliegen eine Gesamtschuldverhältnisses ist eine 
im Sinn des Abs. 1 oder 2 zusammengefaßte Verbuchung der 
Gebarung mit anderen Abgaben insoweit zulässig, als zumindest 
einer der Gesamtschul0ne~ alle diese Abgaben schuldet. 

(5) In den Fällen des § 19 Abs. 2 ist die Gebarung der 
Abgaben der Personenvereinigung oder Personengemeinschaft 
auch nach erfolgter Beendigung zllsammengefaßt zu verbuchen." 

79. § 214 hat zu lauten: 

II§ 214. (1) In den Fällen einer zusammengefaßten Verbuchung 
der Gebarung sind Zahlungen und sonstige Gutschriften, soweit 
im folgenden nicht anderes bestimmt ist, auf die älteste der 
von der Verbuchung umfaßten Abgabenschuldigkeiten zu verrechnen. 
Das Alter einer Abgabenschuldigkeit ist hiebei nach der Fällig­
keit, im Falle einer nach dem Fälligkeitstag endenden Zahlungs­
frist jedoch nach dem Ende dieser Frist zu beurteilen; die 
durch eine BewilligUng zur Entrichtung' in Raten (§ 212 Abs. "I) 

gewährten und die gemäß den §§ 212 Abs.3 und 217 Abs.4 zu-

stehenden Fristen bleiben hiebei außer Betracht. Ist bei mehreren 
Abgabenschuldigkeiten der für die Beurteilung des Alters maß­
gebliche Termin der gleiche und reicht ein zu verr,echnender 
Betrag zur Tilgung aller dieser Schuldigkeiten nicht aus, so 
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ist die Verrechnung i" erster Linie auf die früher fällig 
!~ewordenen, bei ßl( ':"c;;er Fälligkeit auf die früher ver­
buchten Abgabenschuldigkeiten vorzunehmen. Die Verbuchung 
von Abgabenschuldigkeiten ist ohne unnötigen Aufschub und 
in einer von sachlichen Gesichtspunkten bestimmten Reihen­
folGe VOizunehmen. 

(2) Dem der Abgabenbehörde auf dem Zahlungsbeleg bekannt­
gegebenen Ve~vendGmgszweck entsprechend zu verrechnen sind 
Zahlungen, sm-Jei t sie 

a) Abgabenschuldigkeiten betreffen, deren Höhe nach den 
Abgabenvorschriften vom Abgabepflichtigen selbst 
berechnet \·mrde, oder 

b) die in Abgabenvarschriften vorgesehene Abfuhr einbe­
haltener Abgabenbeträge betreffen, oder 

c) Abgabenschuldigkeiten betreffen, die auf Grund einer 
Selbstanzeige festgesetzt wurden, oder 

cl) im Finanzstrafverfahren verhängte Geldstrafen oder 
Wertersätze oder vom Bestraften zu ersetzende Kosten 
des Finanzstra:Cverfahrens betreffen. 

Dies gilt sinngemäß für sonstige Gutschriften, soweit 
sie im Zusammenhang mit einer in den Abgabenvorschriften 
vorgesehenen Selbstbemessung oder Einbehaltung und Abfuhr 
von Abgaben entstehen. 

(3) Wurde eine Verrechnungsweisung im Sinn des Abs. 2 lit.a 
oder b erteilt und wurde hiebei irrtümlich eine unrichtige 
Abgabenart oder ein unrichtiger Zeitraum angegeben, so sind 
über Antrag die Rechtsfolgen der irrtümlich erteilten Ver­
rechnungsweisung aufzuheben oder nicht herbeizuführen; dies 
gilt nicht für die vor der AntragsteIlung durchgeführten Ein­
bringungsmaßnahmen und die im Zusammenhang mit diesen ange­
fallenen Nebengebühren. Der Antrag kann nur binnen zwei Monaten 
ab Erteilung der unrichtigen Verrechnungsweisung gestellt 
werden. 

(4) Zahlungen und sonstige Gutschriften, die unter Bezugnahme 
auf eine Mahnung oder im Zuge eines Vollstreckungsverfahrens 
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erfolgen, sind auf die Abgabenschuldigkeiten zu verrechnen, 
die Gegenstand der Mahnung (Vollstreckung) sind. 

(5) In den Fällen einer zusammengefaßten Verbuchung der 
Gebarung gemäß § 213 Abs. 4 sind Zahlungen für Rechnung eines 
Gesamtschuldners, der nicht alle zusammengefaßt verbuchten 
Abgaben schuldet, ausschließlich auf seine Abgabenschuldigkeiten 
zu verrechnen. Soweit sich durch nachträgliche Abänderung oder 
Aufhebung eines maßgeblichen Abgaben- oder Haftungsbescheides 
erweist, daß die für Rechnung eines Gesamtschuldners gezahl-
ten Beträge die Abgaben übe~steigen, für die er in Anspruch zu 
nehmen war, ist der übersteigende Betrag einschließlich auf 
ihn entfallender Zinsen (~ 221) durch" "Umbuchung aus der zusammen­
gefaßten Verbuchung der Gebarung herauszulösen. 

(6) Wird eine Abgabe in gerin~als in der bisher belaste-
ten Höhe festgesetzt, so ist eine sich daraus ergebende sonstige 
Gutschrift auf die im Sinn des Abs. 1 jeweils älteste diese 
Abgabe betreffende Abgabenschuldigkeit zu verrechnen, bei 
wiederkehrend zu erhebenden Abgaben ist ein sodann noch ver­
bleibender Teil der sonstigen Gutschrift auf jene Abgabenschuldig­
keiten, die die gleiche Abgabenart und dasselbe Kalenderjahr 
betreffen, zu verrechnen. Wird ein Abgabenbescheid aufgehoben 
oder wird durch Bescheid ausgesprochen, daß die Voraussetzungen 
für eine Abgabenfestsetzung nicht vorliegen, so ist eine sich 
daraus ergebende sonstige Gutschrift in gleicher Weise zu 
verrechnen. 

80. § 215 hat zu lauten: 

n§ 215. (1) Die sich aus der Gebarung gemäß § 213 ergeben­
den Guthaben des Abgabepflichtigen sind zur Tilgung fälliger 
Abgabenschuldigkeiten zu verwenden, die der Abgabepflichtige 
bei der gleichen Abgabenbehörde hat. 

(2) Die nach Tilgung der im Abs. 1 bezeichneten Schuldig­
keiten bei einer Abgabenbehörde verbleibenden Guthaben sind 
zur Tilgung der dieser Behörde bekannten fälligen Abgaben­
schuldigkeiten zu verwenden, die der Abgabepflichtige bei 
einer anderen Abgabenbehörde hat. 
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(3) Ist jemand anderer als der Abgabepflichtige rück­
zahlungsberechtigt , '\'1oil diesem die Rechtsfähigkeit im 
Sinn des bürgerlichen Rechtes fehlt (§ 239 Abs. 1), so 
sind die Abs. 1 und 2 auch auf den Rückzahlungsberechtigten 
sinngemäß anzuwenden. 

(4) Soweit Guthaben nicht gemäß Abs. 1 bis 3 zu verwenden 
sind, sind sie nach Maßgabe der Bestimmungen des § 239 
zurückzuzahlen oder unter sinngemäßer Anwendung dieser 
Bestimmungen über Antrag des Rückzahlungsberechtigten auf 
Abgabenschuldigkeiten eines anderen Abgabepflichtigen umzu­
buchen oder zu überrechnen. 

81. § 217 und seine Uberschrift haben zu lauten: 

"2. Säumniszuschlag 

§ 217. (1) Wird eine Abgabe micht spätestens am Fällig­
keitstag entrichtet, so tritt mit Ablauf dieses Tages die 
Verpflichtung zur Entrichtung eines Säumniszuschlages ein, 
soweit der Eintritt dieser Verpflichtung nicht gemäß Abs. 2 
bis 5 hinausgeschoben wird. Bei Beurteilung der Frage, ob 
eine Abgabe spätestens am Fälligkeitstag entrichtet wurde, 
ist von der Annahme auszugehen, daß die sich aus der Gebarung 
gemäß § 213 ergebenden Guthaben zur Abdeckung von Abgaben­
schuldigkeiten nicht vor deren Fälligkeit zu verwenden sind. 
Auf Nebengebühren der Abgaben (§ 3 Abs. 2 lit. c) finden 
die Bestimmungen über den Säumniszuschlag keine Anwendung. 

(2) Beginnt eine gesetzlich zustehe~de oder durch Bescheid 
zuerkannte Zahlungsfrist spätest.ehs mit. Abl·aUf dat> jür,dieEb:triOObng 

einer Abgabe zustehenden Frist, so tritt die Verpflichtung 
zur Entrichtung des Säumniszuschlages erst mit dem ungenützten 
Ablauf der zuletzt endenden Frist ein. 

(3) Wird ein Ansuchen um Zahlungserleichterun~§ 212 Abs. 1) 
spätestens eine Woche vor dem Fälligkeitstag, bei Vorliegen 
einer Zahlungsfrist im Sinn des Abs. 2 spätestens eine Woche 
vor deren Ablauf, eingebracht und wird diesem Ansuchen statt­
gegeben, so tritt die Verpflichtung zur Entrichtung des Säumnis­
zuschlages hinsichtlich der von der Bewilligung von Zahlungs­
erleichterungen umfaßten Abgabenschuldigkeiten erst bei 
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Terminve"lust (§ 230 Abs .. 5) ein. In diesem Fall ist der 
Säumniszuschlag von der gesamten vom Terminverlust betrof­
fenen Abgabenschuldigkeit zu entrichten. Die Bestimmungen 
dieses Absatzes sind nicht anzuwenden, wenn es sich bei 
der Zahlungsfrist um eine Nachfrist gemäß Abs. 4, § 210 
Abs. 5,§ 212 Abs. 3 oder § 235 Abs. 3 handelt. 

(4) Wird einem gemäß Abs. 3 zeitgerecht eingebrachten 
Ansuchen um Zahlungserleichterunen'richt stattgegeben, so 
ist für die Zahlung der Abgabe eine Nachfrist von zwei 
Wochen zu setzen, mit deren ungenütztem Ablauf die Verpflich­
tung zur Entrichtung des Säumniszuschlages eintritt. 

(5) Wird eine Zablungserleichterung, die auf Grund eines 
zeitgerecht eingebrachten Ansuchens bewilligt worden ist, 
nachträglich widerrufen (§ 294), so tritt die Verpflichtung 
zur Entrichtung des Säumniszuschlages mit dem ungenützten 
Ablauf der im § 212 Abs. 3 vorgesehenen Nachfrist ein." 

82. § 218 hat zu entfallen. Die bisherigen §§ 219 und 
220 erhalten die Bezeichnung ,,§ 218" und n§ 219." 

83. § 220 hat zu lauten: 

,,§ 220. (1) Die Verpflichtung zur Entrichtung eines 
Säumniszuschlages entsteht nicht, soweit die Säumnis nicht 
mehr als fünf Tage beträgt und der Abgabepflichtige inner-
halb der letzten sechs Monate vor dem Eintritt der Säumnis alle 
Abgabenschuidigkeiten, hinsichtlich derer die Gebarung gemäß 
§ 213 mit jener der nicht zeitgerecht entrichteten Abgaben­
schuldigkeit zusammengefaBt verbucht wird, zeitgerecht ent­
richtet hat. Die Frist von fünf Tagen beginnt in den Fällen 
des § 211 Abs. 2 erst mit Ablauf der dort genannten Frist. 

(2) Von der Festsetzung eines Säumniszuschlages ist abzu­
sehen, wenn die hiefür maßgebliche Bemessungsgrundlage im 
Einzelfall 2.500 S nicht erreicht." 

84. § 221 und seine neu einzufügende Uberschrift haben 
zu lauten: 

"3. Zinsen 
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§ 221. (1 ) Soweit Abga:benschu~digkei·(jen, für die infolge 
einer gemäß § 212 A.bs. 1 ertei.lten Bewilligung von Zahlungs­
erleichterungen ein Zahlungsaufschub eintritt, den Betrag 
von insgesamt 50.000 S übersteigen, sind Stundungszinsen 
in Höhe von :; <;6 über dem im Zeitraum des Zahlungsaufschubes 
jeweils geltenden Zinsfuß für Eskontierungen der Oesterreichi­
sehen Nationalbank pro Jahr zu entrichten. Im Fall der nach­
träglichen Herabsetzung einer Abgabenschuld hat die Berech­
nung der Stunaungszinsen unter rückwirkender Berücksichtigung 
des Herabsetzungsbetrages und unter Hinzurechnung jenes 
Teilbetrages der anläßlich der Herabsetzung zu vergütenden 
Nacbholzinsen (Abs. 3), der auf den Zeitraum des Zahlungs­
aufschubes entfällt, zu erfolgen. 

(2) Für sich aus der Gebarung gemäß § 213 ergebende Gut-
haben, soweit sie jeweils den Betrag von 5.000 S übersteigen, 
sind Zinsen in Höhe des jeweils geltenden Zinsfußes für 
ESkontierUDßen der Oesterreichischen Nationalbank pro Jahr zu ve:r:t?Ptm. 
Soweit ein Guthaben anders als durch Rückzahlung (~ ~39) 

verbraucht wird, sind solche Guthabenszinsen nur bis zu dem 
Zeitpunkt, auf den die Guthabensminderung wirkt, zu ver-
guten. Berechnungszeitraum ist jeweil~L'dasKa1.Enitderjahr. 

(3) FU.r Lastschriften auf Grund von Abgabenbescheiden 
oder von in Abgabenvorschriften zugelassenen Selbstberech­
nungndrch den Abgabepflichtigen oder durch den abgabenrecht­
lich Haftungspflichtigen, die nach dem Stichtag gemäß Abs. 4 
verbucht werden, sind, sofern sie 5.000 S übersteigen, für 
den jeweils zwischen dem Stichtag und dem Buchungstag der 
Lastschrift liegenden Zeitraum Nachholzinsen zu entrichten. 
Für Gutschriften auf Grund von Abgabenbescheiden, die nach 
dem Stichtag gemäß Abs. 4'verbucht werden, sind,sofern sie 
5.000 S übersteigen, für den jeweils zwischen dem Stichtag 
und dem Buchungstag der Gutschrift liegenden Zeitraum Nach­
holzinsen· zu vergüten. Soweit die nachträgliche Abänderung 
oder Aufhebung eines Haftungsbescheides zu einer 5.000 S 
übersteigenden Verminderung einer bereits entrichteten 
Haftungsschuld führt, sind dem zur Haftung in Anspruch 
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C !nommenen für den Zeitrb.um zwischen Entrichtung und 
Udbuchung im Sinn de." § 214 Abs. 5 Nachholzinsen zu 
vJrgüten. Der Z~nssatz pro Jahr entspricht dem im Nachhol­
zeitraum jeweils in Geltung gestandenen Zinsfuß für Eskon­
tier~~gen der Oesterreichischen Nationalbank. Die Bestim­
mungen dieses Absatzes sind sinngemäß anzuwenden, wenn 
eine Gutschrift oder Lastschrift auf die Aufhebung eines 
Abgabenbescheides oder auf einen Bescheid, mit dem 
ausgesprochen wird, daß die Veranlagung unterbleibt oder 
die Abgabe nicht ~estgese~ wird, zurückzuführen ist. 
Für Zeiträume, in denen die Einbringung einer Abgabe aus­
gesetzt war (§ 231), sind Nachholzinsen nicht zu vergüten. 

(4) Stichtag im Sinn des Abs. 3 ist 

1. bei den wiederkehrend zu erhebenden, grundsätzliCh 
jährlich festzusetzenden Abgaben, ausgenommen 
Abgaben vom Umsatz,der 1~ April des Jahres, das 
dem Jahr folgt, für das die Abgabe erhoben wird, 
im Falle einer Gutschrift im Sinn des Abs. 3 jedoch 
mindestens de:.:-.4rf!i Monate vor dem Buchungstag 
gelegene Tag; 

2. bei den wiederkehrend zu erhebenden, grundsätzliCh 
in Abständen von mehreren Jahren festzusetzenden 
Abgaben der '1. Jänner des Jahres, das dem Jahr 
folgt, für das die Abgabe erhoben wird, im Falle 
einer Gutschrift im Sinn des Abs. 3 jedach mindestens 
der drei Monate vor dem Buchungstag gelegene Tag; 

~. bei den Gebühren und Verkehrsteuern, ausgenommen die 
Abgaben vom Umsatz, bei den Zöllen und sonstigen Eingangs­
und Ausgangsabgaben sowie bei Nebenansprüchen aller Art 

a) der Tag der Verbuchung einer Lastschrift oder der 
Tag des Wirksamwerdens einer Gutschrift, jeweils 
spätestens jedoch der Tag nach dem Ablauf von ei­
nem ~ nach dem Entstehen des Abgabenanspruchs, und 

b) wenn eine Abgabenfestsetzung später geändert wird, 
abweichend von lit. a) bezüglich des Unterschieds­
betrages der für die ursprüngliche Festsetzung 
maßgebliche Stichtag; 
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'Ti 
." J c.er Vertu einer Lastßchrift oder des 

rwerdiClns ,~ Gutschrift, jeweils spätestens 
.jedoch der /1. J:.pril dez Jahres, das dem Jahr folgt, 
in dem de y

> Abgabeß<JJ:lSpr'llcb. entstanden ist, und 

b) wenn eine Abgabenfest~')"tzung später geändert 'wird, 
abweichend von 1i t. C'" öezüglich des Unterschieds­
betrages der für die ursprüngliche Festsetzung maß­
gebliche Stichtag. 

(5) In Angelegenheiten, in denen Abgabenbehörden erstmals 
nur über Antrag tätig zu werden haben, liegt der Stichtag 
im Sinn des Abs. 3 frühestens sechs Monate nach der Stellung 
des Antrages. 

(6) In Angelegenheiten des Steuerabzuges vom Arbeitslohn 
:f~,r:det Arbeitnehmern gegenUYT Abs. :; keine Anwendung. 

~7) linsen, die den Betr~g von 100 S nicht übersteigen, 
s ... n~ nicht feBt~usetzen. 

85. I m ~ 222 Abs. 'I ~ etz 'Ce.:i2 Satz treten an die Stelle 
dr'''''' Worte lides PostsP?I'k,s.3senamtes oder einer lt die Worte 
"aer Oster::.-eichischen Pcs;'s,t>arkasse oder einer anderen. 11 

86. Im ~ 224 ist folgender Abs. 3 anzufügen: 

"(3) Die erstmalige Geltendmachung eines Abgabenanspruches 
durch Erlassung eines Haftungsbescheides gemäß Abs. 1 ist 
nach Eintritt der Verjährung des Rechtes zur Festsetzung 
der Abgabe (~~ 207 bis 209) nicht mehr zulässig." 

87. ~ 226 hat zu lauten: 

"§ 226. Abgabenschuldigkeiten, die nicht spätestens 
am Fälligkeitstag entrichtet werden, sind in dem der 
Abgabenbehörde bekannten Ausmaß vollstreckbar. ~ 2'17 Abs. /1 

zweiter Satz ist sinngemäß anzuwenden." 

88. ~ 227 Abs. 4 lit. a hat zu lauten: 

"a) wenn dem Abgabepflichtigen spätestens eine Woche 
vor dem Eintritt der Fälligkeit oder spätestens eine 
Woche vor dem Ablauf einer gesetzliCh zustehenden 
oder durch Bescheid zuerkannten Zahlungsfrist 
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eine Verstäildj gu....1.g (Lastschriftanzeige) zugesendet 

wurde, die ihn über Art, Höhe und Zei tpunkt der 
nächsten Abgabenfälligkeiten unterrichtet;" 

89. § 227 Abs. 4 lit. g hat zu lauten: 

"g ) bei Nebenansprüchen." 

90. § 228 hat zu lauten 

"§ 228. Auf Abgabenschuldigkeiten, die infolge einer 
Umbuchung gemäß § 214 Abs. 5 oder einer Rückzahlung gemäß 
§ 241 Abs. 1 wieder aufleben, ist § 227 Abs. 4 nicht anzu­
wenden." 

• 91. § 229 hat zu lauten: 

"§ 229. Als Grundlage für die Einbringung ist über die 
vollstreckbar gewordenen Abgabenschuldigkeiten ein Rück­
standsausweis auszufertigen. Dieser hat Namen und Anschrift 
des Abgabepflichtigen, den Betrag der Abgabenschuld, zer­
gliedert nach Abgabenschuldigkeiten, und den Vermerk zu 
enthalten, d~ß die Abgabenschuld vollstreckbar geworden 
ist (Vollstreckbarkeitsklausel). Der Rückstandsausweis ist 
Exekutionstitel für das finanzbehördliche und gerichtliche 
Vollstreckungsverfahren." 

92. Im § 230 Abs. /1 ist der Punkt durch einen Strichpunkt 
zu ersetzen und sind folgende Sätze anzufügen: 

"dies gilt auch dann, wenn die Abgabenbehörde eine Abgabe 
einmabnt, ohne daß dies erforderlich gewesen wäre. Ferner 
dürfen während einer gesetzlich zustehenden oder durch Bescheid 
zuerkannten Zahlungsfrist Einbringungsmaßnahmen nicht einge­
leitet oder fortgesetzt werden." 

93. § 230 Abs. 2 und 4 haben zu lauten: 

"(2) Wurde ein Ansuchen um Zahlungserleichterungen (§ 212 

Abs. 1) spätestens eine Woche vor dem Fälligkeitstag, bei 
Vorliegen einer Zahlungsfrist im Sinn des § 217 Abs. 2 
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spätestens eine Woche vor deren Ablauf, eingebracht, so 
dürfen Einbringungsmaßnahmen bis zur Erledigung des 
Ansuchens nicht eingeleitet werden; dies gilt nicht, 
wenn es sich bei der Zahlungsfrist um eine Nachfrist 
gemäß §§ 210 Abs. 5, 2'12 Abs. 3, 217 Abs. 4 oder 235 

Abs. 3 handelt. 

(4) Wurde ein Ansuchen um Zahlungserleichterungen nach 
dem in Abs. 2 oder 3 bezeichneten Zeitpunkt eingereicht, 
so kann die Abgabenbehörde dem Ansuchen aufschiebende 
Wirkung hinsichtlich der Maßnahmen zur Einbringung zuer­
kennen; das gleiche gilt für einen Antrag gemäß § 2'14 

Abs. 3. 11 

94. § 232 Abs. 2 lit. a hat zu lauten: 

lI a ) die voraussichtliche Höhe der Abgabenschuld zuzüg­
lich allfälliger Nachholzinsen;1I 

95. § 238 Abs. 5 erhält die Bezeichnung 11(6)11; an die 
Stelle der Worte IIAbs. '! bis 4- treten die Worte IIAbs.1 bis 5". 
Als neuer Abs. 5 ist e~nzufügen: 

11 (5) Die Verjährung -oeginnt nicht vor Ablauf des Jahres, 
in dem der Abgabenbehörde das Ausmaß der fälligen Abgabe 
bekannt wird. 1I 

96. § 239 hat zu lauten: 

II§ 239. ("I) Der Abgabepflichtige kann die Rückzahlung 
vom Guthaben (§ 2"15 Abs. 4) beantragen. Ist der Abgabe­
pflichtige nicht rechtsfähig im Sinn des bürgerlichen 
Rechtes, so richtet sich die Rückzahlungsberechtigung nach 
den zivilrechtlichen Vorschriften. Die Rückzahlung kann 
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- J.ch von .AmtG wegen erfolgen. 

(,~) Eine Beschränkung des Rückzahlungsbetrages auf jenen 
Teil des Guthabens, der die der Höhe nach festgesetzten 
Abgabenschuldigkeiten, die der Abgabepflichtige nicht später 
als drei Monate nach der Stellung des Rückzahlungsantrages 
zu entrichten haben wird, übersteigt, durch die Abgabenbehörde 
ist zulässig." 

97. § 240 Abs. 3 hat zu lauten und folgende Abs. 4 und 5 
sind anzuf'ügen: 

1/(3) Der Abgabepflichtige (Abs. 1) kann bis zum Ablauf' 
des dritten Kalenderjahres, das auf' das Jahr der Einbehaltung 
folgt, die Rückzahlung des zu Unrecht einbehaltenen Betrages 
beantragen, soweit nicht eine Rückzahlung oder ein Ausgleich 
gemäß Abs. /1, im Wege des Jahresausgleiches oder im Wege der 
Veranlagung erfolgt oder bereits erfolgt ist. 

\4) Wurde eine Eintragung auf der Lohnsteuerkarte erst 
nach Einbehaltung der Lohnsti8uer für den letzten Lohnzahlungs­
zeitraum eines Kalenderjahres bewirkt, so gilt Lohnsteuer 
~ucb insoweit als im Sinn des Abs. 3 zu Unrecht einbehalten, 
als sie jenen Betrag übersteigt, der nach dem letztgültigen 
Stand der Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte einzubehalten 
gewesen wäre. 

(5) Abs. 4 ist sinngemäß anzuwenden, wenn ein Jahresaus­
gleich vom Arbeitgeber bereits durchgeführt worden ist.1/ 

98. ~ 242 hat zu lauten: 

II§ 242. Abgabenbeträge unter 50 S sind nicht zu vollstrecken; 
Guthaben (§ 215) unter 50 S sind nicht zurückzuzahlen. Dies 
gilt nicht für Abgaben, die in Wertzeichen (Stempelmarken) 
zu entrichten sind, und für die zu diesen zu erhebenden Neben­
ansprüche." 

99. Im ~ 245 Abs. /1 ist folgender Satz anzufügen: 

"Enthäl t ein Bescheid die Ankündigung, daß noch eine 
Begründung zum Bescheid ergehen wird, so wird die Berufungs­
frist nicht vor Bekanntgabe der fehlenden Begründung oder 
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der Mi .;te3 ].u'lg t daß die Ankündigung als gegenstandslos zu 
te crö.chten ist, in Laufjeset;zt. 

100. Im ~ 245 Abs. 4 ist der Schlußpunkt durch einen 
Beistrich zu ersetzen und. .~~olgender Satz anzu.fügen: 

"in den Fällen des Abs. ;: jedoch spätestens mit Ablau.f 
des Tages, bis zu dem die Fristverlängerung innerhalb offener 
Beru.fungsfrist letztmals beantragt wurde. 11 

101. § 247 hat zu entfallen. 

102. Im ~ 248 sind folgende Sätze anzu.fügen: 

"Hat eine andere Abgabenbehörde als diejenige, die den 
Abgabenbescheid erlassen hat, den Haftungsbescheid erlassen, 
so kann die Berufung gegen den Abgabenanspruch auch bei der 
Abgabenbehörde eingebracht werden, die den Haftungsbescheid 
erlassen hat. Beantragt der Haftungspflichtige die Mitteilung 
des ihm noch nicht zur Kenntnis gebrachten Abgabenanspruches, 
so gilt ~ 245 Abs. 2 sinngemäß. 

103. Im § 249 haben die Bezeichnung "('1)" und der Abs. 2 
zu entfallen. 

104. Im ~ 252 sind folgende Abs. 4 bis 6 anzu.fügen: 

"(4) Liegen einem Meßbescheid Entscheidungen zugrunde, 
die in einem Feststellungsbescheid getroffen worden sind, 
so kann der Meßbescheid nicht mit der Begründung angefochten 
werden, daß die im Feststellungsbescheid getroffenen Entschei­
dungen unzutreffend seien. Dieser Einwand kann nur gegen den 
Feststellungsbescheid erhoben werden. 

(5) Ist ein Abgaben-, Meß-, Feststellungs-, Zuteilungs­
oder Zerlegungsbescheid aus dem im § 295 Abs. 3 genannten 
Grund geändert worden, so kann der Bescheid nicht mit der 
Begründung angefochten werden, daß die in dem zur Änderung 
Anlaß gebenden Bescheid getroffenen Entscheidungen unzutreffend 
seien. Dieser Einwand kann nur gegen den zur Änderung Anlaß 
gebenden Bescheid erhoben werden. 

(6) Die Abs. 'I bis 5 sind insoweit nicht anzuwenden, als 
der dem angefochtenen Bescheid zugrunde liegende Bescheid 
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dem Be.ru"uugswerbe:;.:' pl'3t;;,enüber nicht wirkt." 

105. Im ~ 255 Abs. 3 ist folgender Satz anzufügen: 

"Die Möglichkeit, den Bescheid hinsi dltlich der Fällig-
keit einer f'estgesetzten Abgabe zu bekämpfen, bleibt unberührt." 

106. Im § 260 Abs. 2 lit. a hat der Stichpunkt zu ent-
fallen und sind folgende Worte anzufügen: 

"und ferner Bescheide, mit denen ausgesprochen wird, 
daß Feststellungen der vorgenannten Art zu unterbleiben haben;" 

~107. Im § 260 Abs. 2 hat die lit. c wie folgt zu lauten 
und ist folgende lit. danzufügen: 

"c) Abgabenbescheide (§§ ~198, 200) über die veranlagte 
Einkommensteuer, die Körperschaftsteuer, die Gewerbe­
steuer nach dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital, 
die Vermögensteuer, das Erbschaftssteueräquivalent, die 
Umsatzsteuer (mit Ausnahme der Einfuhrumsatzsteuer) 
und die Abgabe von alkoholischen Getränken; ferner 
Bescheide, mi"v denen festgestellt wird, daß eine Veran:­
lagmw hinsicht..' ich einer der vorgenannten Abgaben 
unterb~eibt, oder die aussprechen, daß eine dieser 
Abgaben nicht festgesetzt wird; 

d) Bescheide, mit denen ein Verfahren wiederaufgenommen 
wird, wenn es sich bei dem gemäß § 307 Abs. 1 aufge­
hobenen Bescheid um einen Bescheid im Sinn der lit. a 
bis c handelt. 1I 

108. Im ~ 264 Abs. 1 treten an die Stelle der Worte 
"das 30. Lebensjahr ll die Worte "das 25. Lebensjahr.I/ 

~109. ~ 2~ Abs. 2 hat zu lauten: 

"(2) Ausgenommen von der Entsendung sind Personen, die 
von einer Finanzstrafbehörde oder einem Gericht wegen eines 
Finanzvergehens (mit Ausnahme einer Finanzordnungswidrigkeit) 
bestraft wurden, solange die Strafe nicht getilgt ist. 1I 

~110. § 265 hat zu laute...}: 

I/§ 265. CI) Ihre Entsendung können ablehnen: Mitglieder 
des Nationalrates, des Bundesrates, der Landtage, Geistliche 
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,ie:..:: gesetzl:"<:~h ...nerkannt6':;, :K:L..~chen und Religionsgesell­
s,,:1.aY"";en und Ordenspersonen. 

(2) Ihre Entsendung können ferner ablehnen: Personen, 
die über 60 J~'e alt oder mit hindernden Körpergebrechen 
behaftet; sind, Personen, die bereits durch sechs Jahre 
ununterbrochen Mitglieder einer Berufungskommission waren, 
während der folgenden sechs Jahre sowie aktive Dienstnehmer von 
Gebietskörperschaften. 

(3) Der Präsident der Finanzlandesdirektion entscheidet, 
ob die Ablehnung einer Entsendung begründet ist. Gegen seine 
Entscheidung ist ein Rechtsmittel nicht gegeben." 

1"1"1. § 269 Abs. 1 hat zu lauten: 

11 ('I) Die gemäll den ~~ 264 und 265 Abs. "I und 3 und gemäß 
§ 267 für die entsendeten Kommissionsmitglieder und Stell­
vertreter geltenden BestimlIrungen finden auf die gemäß § 263 

Abs. 2 letzter Satz ernannten Mitglieder und Stellvertreter 
entsprechende Anwendung. 1I 

'112. Der bi.sherige Text des ~ 274 erhält die Bezeichnung 
"(1)". Als nel1er Abs. 2 wi1.\'J" angefügt: 

"(2) Abs. '1 gilt sinngemäß, wenn ein vorläufiger Bescheid 
durch einen anderen vorläufigen Bescheid ersetzt wird. 1I 

113. § 276 hat zu lauten: 

II§ 276. ('I) Liegt ein Anlaß zur Zuruckweisung (~ 273) nicht 
vor und sind etwaige Formgebrechen und inhaltliche Mängel 
behoben (~~ 85 Abs. 2 und 275), so kann die Abgabenbehörde 
erster Instanz die Berufung nach Durchführung der etwa noch 
erforderlichen Ermittlungen durch Berufungsvorentscheidung 
erledigen und hiebei den angefochtenen Bescheid nach jeder 
Richtung abändern oder die Berufung als unbegründet abweisen. 
Gegen eine solchen Bescheid, der wie eine Entscheidung über 
die Berufung wirkt, kann jedoch innerhalb eines Monates 
der Antrag auf Entscheidung uber die Berufung durch die 
Abgabenbehörde zweiter Instanz gestellt werden. Zur Einbringung 
e~nes solchen Antrages ist der Berufungswerber und ferner 
jeder befugt, dem gegenüber die Berufungsvorentscheidung wirkt. 
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Wird der Antrag auf Entscheidung über die Berufung durch die 
,\,bgabenbt;hö.I'de zweiter Instanz durch einen anderen hiezu 
Befugten als den Berufungswerber gestellt, so ist der Beru­
fungswerber hievon unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Wird 
ein Antrag auf EntsGhei.(~.JJ_ng über die Berufung durch die 
Abgabeubehörde zweiter Instanz rechtzeitig eingebracht, so gilt 
ungeachtet des Umstandes, daß die Wirksamkeit der Berufungs­
vorentscheidung dadurch nicht berührt wird, die Berufung von 
der Einbringung des Antrags an wiederum als unerledigt. Bei 
wirksamer Zurücknahme des Antrages gilt hiemit die Berufung 
wieder als durch die Berufungsvorentscheidung erledigt; dies 
gilt, wenn solche Anträge von mehreren hiezu Befugten gestellt 
werden, nur für den Fall der wirksamen Zurücknahme aller 
dieser Anträge. Auf das Recht zur Stellung des Antrages auf 
Entscheidung über die Berufung durch die Abgabenbehörde 
zweiter Instanz ist in de~ Berufungsvorentscheidung aufmerksam 
zu machen. ~ 93 Abs. 4 bis 6, § 245 Abs. 3 und 4 sowie die 
§§ 246, 249 und 256 sini sinngemäß anzuwenden. Ein verspätet 
eingebrachter Antrag iet von der Abgabenbehörde erster Instanz 
durch Bescheid zurückzuweisen. 

(2) Die Abgabenbehörde erster Instanz hat die Berufung, 
über die eine Berufungsvorentscheidung nicht erlassen wurde 
oder über die infolge eines zeitgerechten Antrages (Abs. '1) 

von der Abgabenbehörde zweiter Instanz zu entscheiden ist, 
nach Durchführung der etwa noch erforderlichen Ermittlungen 
ungesäumt der Abgabenbehörde zweiter Instanz vorzulegen. 1I 

"114. § 285 Abs. 3 letzter Satz hat zu lauten: 

"Die Niederschrift ist abweichend von § 87 Abs. 3 lit. c 
außer vom Vorsitzenden auch vom Schriftführer zu unterschreiben." 

115 § 29j hat zu lauten: 

n§ 293. ("I) Die Abgabenbehörde kann in ihrem Bescheid 
unterlaufene Schreib- und Rechenfehler oder andere off~bar 
auf einem ähnlichen Versehen beruhende tatsächliche Unrichtig­
keiten sowie Unrichtigkeiten, die ausschließlich auf einer 
mangelhaften Unterstützung durch eine automatisierte Daten­
verarbeitung beruhen, berichtigen. 
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(2) Handelt es sich bei dem zu berichtigenden Bescheid 
um eine von einem Berufungssenat gefällte Berufungsentscheidung, 
so obliegt die Verfügung fer Berichtigung dem Vorsitzenden 
des Senates. Diese Verfug":.:..ng des Vorsitzenden wirkt wie eine 
Verfugung des Senates. 1I 

'1'16. Nach dem ~ 293 ist folgender § 293a einzufügen: 

"§ 293a. Die Abgabenbehörde hat ihre unmitt..elbar auf 
einer unrichtigen Verbuchung der Gebarung beruhenden Neben­
gebührenbescheide aufzuheben oder abzuändern. 1I 

'117. ~ 294 Abs. 2 hat zu lauten: 

11 (2) Die AbänderJl11g oder Zurücknahme kann olme Zustimmung 
der betroffenen Parteien mit rückwirkender Kraft nur ausge­
sprochen werden, wenn der Bescheid durch wissentlich unwahre 
Angaben oder durch eine strafbare Handlung herbeigeführt 
worden ist. 11 

'118. Im ~ 295 ist folgender Abs. 3 anzufügen: 

"(3) Abgaben-, 1'1e.6-, Feststellungs-, Zuteilungs- und 
Zerlegungsbescheide sind unter sinngemäßer Anwendung der 
Abs. /1 und 2 auch ansonsten abzuändern, wenn der Spruch dieser 
Bescheide anders hätte lauten müssen, wäre ein nachträglich 
erlassener oder abgeänderter Bescheid bei Erlassung eines 
der vorgenannten Bescheide bereits vorgelegen. 

1'19. ~ 296 hat zu lauten: 

It~ 296. Der Gewerbesteuermeßbescheid ist von .Amts wegen 
durch einen neuen Bescheid zu ersetzen, wenn der Einkommen­
oder Körperschaftsteuerbescheid abgeändert oder nachträglich 
erlassen wird und durch den abgeänderten oder nachträglich 
erlassenen Bescheid die Höhe des Gewinnes aus Gewerbebetrieb 
berührt wird. Dies gilt auch dann, wenn der Gewerbesteuer­
meßbescheid, der von Amts wegen durch einen neuen Bescheid 
zu ersetzen ist, bereits reChtskräftig geworden ist. Mit der 
Erlassung des neuen Gewerbesteuermeßbescheides kann gewartet 
werden, bis der abgeänderte oder der nachträglich erlassene 
Einkommen- oder Körperschaftsteuerbescheid rechtskräftig 
geworden ist. 11 
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120. Im § 297 Abs. 2 haben der dritte und der letzte Satz 
zu entfallen. 

"121. § 299 Abs. 1 li t. a und c haben zu lauten: 

"a) wenn er von einer unzuständigen Behörde, von einem 
hiezu nicht berufenen Organ oder von einem nicht 
richtig zusammengesetzten Kollegialorgan einer 
Behörde erlassen wurde, oder 

c) wenn Verfahrensvorschriften außer acht gelassen wurden, 
bei deren Einhaltung ein anders lautender Bescheid 
hätte erlassen werden oder eine Bescheiderteilung 
hätte unterbleiben können." 

122. Im § 299 ist folgender Abs. 5 anzufügen: 

"(5) Durch die Aufhebung eines Bescheides tritt das Ver­
fahren in die Lage zurück, in der es sich vor Erlassung des 
aufgehobenen Bescheides befunden hat. 11 

123. Im § 300 ist folgender Satz anzufügen: 

"§ 299 Abs. 5 gilt sinngemäß." 

124. Im § 303 Abs. 2 ist das Wort 1Il'1onatsfrist" durch 
die Worte "einer Frist von drei Monaten" zu ersetzen. 

'125. § 304 hat zu lauten: 

"§ 304. Nach Eintritt der Verjährung ist eine Wiederaufnahme 
des Verfahrens unbeschadet der Vorschrift des § 209a nicht 
mehr zulässig. tI 

'126. Im § 308 ist folgender Abs. 5 anzufügen: 

"(5) -Abs. "I und 3 sind in jenen Fällen, in denen ein 
Antrag auf DurChführung eines Jahresausgleiches auf Grund ein­
kommensteuerrechtlicher Vorschriften beim Arbeitgeber einzu­
bringen gewesen wäre, sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, 
daß der Antrag beim Wohnsitzfinanzamt des Arbeitsnehmers ein­
zubringen ist. 11 

127. Im § 310 Abs. 3 ist folgender Satz anzufügen: 

"Soweit die versäumte Handlung erst die Einleitung eines 
Verfahrens zur Folge gehabt hätte, ist Qurch die Bewilligung 
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der Wiedereinset zlmg die ursprünglich versäumte Handlung 
al.3 rechtzeitig vorgenoJllIlen anzusehen." 

128. Im ~ 3"14 hat <.l.ie Z. 6 zu entfallen. Die Z. 7 
erhält die Bezeichnung "6 11

• 

'129. Im ~ 3'15 Abs. 2 ist der Betrag von 20 S durch 
den Betrag von 50 S zu ersetzen. 

"!30. § 315 Abs. 3 hat zu entfallen. Im bisherigen 
Abs. 4, der die Bezeichnung "(3)" erhält, ist der Betrag 
von 3 S dl~ch den Betrag von 10 S zu ersetzen. 

131. Im § 316 hat der Abs. 2 zu entfallen. Der 
Abs. 3 erhält die Bezeichnung "(2)". 

Artikel 11 

Das Erbschafts- und SChenkungssteuergesetz 1955, BGB1. 
Nr. 11 .. 1/1955, in der Fassung des Bundesgesetzes BGB1. 
Nr. 15/1968 wird wie folgt geändert: 

.. § 33 hat zu lauten: 

§ 33. Die Steuer ist zu erstatten 

a) wenn und insoweit eine Schenkung widerrufen wurde 
und deshalb das Geschenk herausgegeben werden 
mußte; 

b) wenn und insoweit ein Erwerb von Todes wegen 
herausgegeben werden mußte, eine Änderung der 
Steuer nicht mehr möglich ist und das heraus­
gegebene Vermögen beim Empfänger als Erwerb 
von Todes wegen der Steuer unterliegt~ 
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Artikel 111 

Z) lLr,esetz 1955 

Das Zollgeset z '-9'::)5, BGBl.Nr.129, in der Fassung der 
Bundesgesetze r,GBl.Nr.lL:2/1957, 6~/1959, 78/1968, 230/1971, 
381/1973, 527/1974 une c36/1978, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 59 wer(J.en folgende Abs.4 und 5 angefügt: 

11 (4) Zollamt liche Be stät igungen und andere schriftliche 
Ausfertigungen der Zollämter, soweit sie eine Abgabenschuld 
festsetzen oder einfordern, gelten als Abgabenbescheide. 
Mit der Zustellung an den Verfügungsberechtigten gelten sie 
unter den Voraussetzungen des ~ 1'/4 Abs.4 erster Satz auch 
als den Warenempfängern zugestellt. 

(7) Zollamtlic:10 Bestätigungen und andere schriftliche 
Ausfertigungen der Zollämter können auch durch Ausfolgung 
beim Zollamt oder bei~ Bundesrechenamt zugestellt werden. 
1m :Fa11 der Ausfolgure: b8im Zollamt kann eine Empfangs­
be.3tätigunf unterblei'»en, wenn das Datum der Ausfertigung 
i,;leich dem der Ausfohr;:mg ist. 11 

2. Dem § 175 werden folgende Abs.5 bis 7 angefügt: 

"(5) Wird eine Zollschuld nicht bei Fälligkeit entrichtet 
oder ergibt sich im weiteren Verfahren, daß der Zoll zu niedrig 
festgesetzt worden ist, so sind, abgesehen von den Fällen 
der Bewilligung einer Zahlungserleichterung, für den unerhoben 
gebliebenen Betrag Nachholzinsen im Sinn des § 221 Abs.3 
der Bundesabgabenordnung für den Zeitraum vom ersten Tag 
des auf die Fälligkeit oder des auf den Zeitpunkt der zu 
niedrigen Festsetzung folgenden Kalendermonats bis zum 
letzten Tag des der Entrichtung vorangehenden Kalendermonats 
zu entrichten. 

(6) Ergibt sich im weiteren Verfahren, daß der Zoll 
zu hoch festgesetzt worden ist, so sind für diesen Betrag 
Nachholzinsen im Sinn des § 221 Abs.? der Bundesabgabenordnung 
für den Zeitraum vom ersten Tag des auf die Entrichtung 
folgenden Kalendermonats bis zum letzten Tag des der Gutschrift 
vorangehenden Kalendermonats zu vergüten. 
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(7) Die A.bs.5 u-:..~ C sind nur anzuwe:"'lden, wenn der 
,ien Geg9nsteud er Na:~holzinsen bildende Betrag an ZBllen 

und sonstigen Eingang2- oier Ausgangsabgaben 5.000 S über­
steigt. Für Eingangs- o~er Ausgangsabgaben, deren Abzug od(~r 
Vergütung vom Abgabepflichtigen nach Maßgabe der sie betre:fenden 
Abgabengesetze vorgenommen oder begehrt werden konnte, sind 
Nachholzinsen nicht zu vex'güten." 

3. Der § 179 hat zu lauten: 

"§ 179. Übernahme der Zollschuld, Gesamtschuld 

(1) Die Zollschuld kann von einer dritten Person nur 
mit Bewilligung des Zollamtes übernommen werden. Die Bewil~i­
gun~ ist zu erteilen, wenn dadurch die Einbringlichkeit des 
7Jlles nicht gefährdet ist. Die Übernahme kann schon vor der 
Erlassung des Zollbescceides erfolgen; in diesem Fall tritt 
hinsichtlich der Zoll~chulG der Übernehmer an die Stelle des 
Vr,:,fügungsberechtigtE']. :;i t der Zustellung des die Bewilligung 
ci Utcrnah:ne betreffenG.en Bescheides an den Ubernehmer gilt 
di~ser Bescheid als 8:. alle als Abgabenschuldner in Betracht 

kommenden Personen z~Gestellt. 

(2) Mehrere Zollschuldner sowie persBnlich Haftende, 
insbesondere auch solche auf Grund zollgesetzlich vorgesehener 
Ersatzforderungen, die dieselbe Zollschuld zu entrichten haben, 
sind Gesamtschuldner; Zahlungserleichterungen, die einem 
Gesamtschuldner gewährt werden, haben keine Auswirkung auf 
die Schuldigkeiten der übrigen Gesamtschuldner. 11 

Artikel IV 

('1) Die BestimmungEn des Art. I Z. 44, 77 bis 79, 8'1 bis 84-, 

87, '. 88, 90, 93 bis 95 und 98 sowie des Art. 111 treten , . 

am 1. Jänner '1980 in Kraft. 

(2) § 2'10 Abs. 3 und 5 bis 7 der Bundesabgabenordnung 
in der Fassung des Art. I Z. 74 und § 2'11 Abs. 2 und 3 der 
Bundesabgabenordnung in der Fassung des Art. I Z. 76 sind 
erst ab 1. Jänner '1980 anzuwenden. 
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(3) § 221 Abs. 'I &er Bundesabgabenordnung in der Fassung 
des Art. I Z. 84 ist auf Zahlungserleichterungen gemäß 
§ 2'12 Abs. 'I der Bundesabgabenordnung insoweit anzuwenden, 
als der Zahlungsaufschub Zeiträume nach Ablauf des 
3'1. Dezember '1979 betrifft; auf Zeiträume vor dem 'I. Jänner '1980 

ist § 2'12 Abs. 2 der Bundesabgabenordnung in der bisherigen 
Fassung anzuwenden. 

(4) Zinsen im Sinn des § 221 Abs. 2 der Bundesabgaben­
ordnung in der Fassung des Art. I Z. 84 sind für vor dem 
'I. Jänner '1980 gelegene Zeiträume nicht zu vergüten. Liegt 
ein Stichtag im Sinn des § 221 Abs. 4 der ~undesabgabenordnung 
in der Fassung des Art. I Z. 84 vor dem 1. Jänner 1980, so 
gilt dieser Tag als Stichtag. 

(5) Werden Anträge auf Rückzahlung von Guthaben (§ 239 
Abs. ',) noch vor dem 1. Jänner '1980 gestellt, so ist abwei­
chend von der in Abs. 1 hinsichtlich des Art. I Z. 98 getrof­
fenen Regelllug § 242 der Bundesabgabenordnung noch in seiner 
im Zeitpunkt der AntragsteIlung in Kraft stehenden Fassung 
anzuwenden. 

(6) Ist die Hemmung der Berufungsfrist gemäß § 245 Abs. 4 

der Bundesabgabenordnung auf einen vor dem Inkrafttreten 
des Art. I Z. '100 gestallten Antrag zurückzuführen, so ist 
§ 245 Abs. 4 der Bundesabgabenordnung in seiner im Zeitpunkt 
der AntragsteIlung in Kraft stehenden Fassung anzuwenden. 

Artikel 11 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der 
Bundesminister für Finanzen betraut. 
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Erläuterungen 

All~emeiner Teil 

Die überwiegend Verfahrensvorschriften beinhaltende 
Bundesabgabenordnung, die am 1. Jänner 1962 in Kraft getreten 
ist, stellt eine moderne Grundlage für die Erhebung von 
Abgaben dar und hat sich in der Praxis ohne größere Änderungen 
gut bewährt. Wenn nun doch ein Entwurf einer Novelle dieses 
Gesetzes zur Begutachtung versendet wird, so sind die wesent­
lichsten Beweggründe hiefür darin gelegen, daß eine noch 
weiter-gehende Verbesserung der Rechtsstellung der Parteien 
des Abgabenverfahrens herbeigeführt und das Abgabeneinhebungs­
und Verrechnungswesen automationsgerechter gestaltet werden 
soll, wobei u.a. auch auf Anregungen des Rechnungshofes 
Bedacht genommen wurde. Außerdem sind bei der jahrelangen 
Anwendung dieses Gesetzes einige Lücken zutage getreten, deren 
Schließung ebenso wie die Beseitigung verschiedener Unklar­
heiten zu den Zielsetzungen dieser Novelle gehört. Aus der 
Vielzahl der in Art. I getroffenen Regelungen sei insbeson­
dere auf die nachfolgenden, die Rechtsstellung der Parteien 
des Abgabenverfahrens verbessernden hingewiesen: Bestimmungen, 
mit denen unter Ausdehnung der Legitimation zur Stellung 
eines Antrages auf Vorlage einer Berufung an die Abgabenbehörde 
zweiter Instanz nach Ergehen einer Berufungsvorentscheidung 
die Frist für eine derartige Aptragstellung erstreckbar 
gemacht wird, betreffend Verlängerung der Frist zur Stellung 
von Anträgen auf Wiederaufnahme eines durch Bescheid rechts­
kräftig abgeschlossenen Verfahrens, betreffend Wiederein­
setzung in den vorigen Stand, die nunmehr auch bei Versäumung 
materiellrechtlicher Fristen möglich sein soll, betreffend 
Unschädlichkeit der Verjährung bei rechtzeitig innerhalb 
offener Bemessungsverjährungsfrist eingebrachter Anträge 
zur Geltendmachung von Rechten sowie betreffend die von 
den Abgabenbehörden des Bundes, auf die die BAO anzuwenden 
ist, über Verlangen zu erteilende Belehrung über Verfahrens­
handlungen. 
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Insbesondere im Interesse der Lohnsteuerpflichtigen 
gelegen sind die Regelungen, mit denen die Einbringungsmöglich­

keit für Anbringen im Falle eines Wohnsitzwechsels oder bei 
Doppelwohnsitzen erweitert wird sowie die Ausdehnung der 
Fälle, in denen ein Anspruch auf Rückzahlung von Lohn-
steuer besteht. Verbesserungen für die Rechtsstellung des 
zur persönlichen Haftung in Anspruch Qenommenen ergeben 
sich insbesondere aus Art. I Z. '102 und 104. Im Bereich 
des Einhebungsrechtes wurden die grundlegenden Bestim-
mungen über die. ' V~chnung neu gefaSt. Hiebei wurde auch 
auf die Möglichkeiten der in der Abgabenverwaltung des 
Bundes in zunehmendem Maße erfolgenden Unterstützung durch 
eine automatisierte Datenverarbeitung Bedacht genommen. 
Ferner wird das Zinsenwesen auf eine vollkommen neue Grund­
lage gestellt. Neben den Stundungszinsen in der bisherigen 
Form sollen für Guthaben auf Abgabenkon~Zinsen vergütet 
werden. Außerdem sollen Abgaben, die nach einem 
bestimmten, von der Entstehung des Abgabenanspruches abge­
leiteten Stichtag verbucht werden, zwischen diesem Stichtag 
und dem Buchungstag der Lastschrift oder Gutschrift einer 
Verzinsung unterliegen, wobei diese Nachholzinsen sich 
zugunsten oder2U'Lasten der Parteien auswirken können. Bei 
diesem neuen Zinaensystem würden die finanziellen Vor- oder 
Nachteile, die sich derzeit für einen Abgabepflichtigen aus 
dem Umstand einer früheren oder späteren Abgabenfestsetzung 
ergeben, dem Gebot der Gleichmäßigkeit der Besteuerung 
Rechnung tragend im wesentlichen beseitigt werden. 

Im Bereich des Säumniszuschlages werden als unbillig 
empfundene Auswirkungen der bisherigen Regelungen durch ent­
sprechende Änderung dieser Vorschriften im wesentlichen 
beseitigt. In bestimmten Fällen sollen besondere Zahlungs­
fristen neu eingeräumt werden. Durch einen erheblichen Teil der 
Neuregelungen im Einhebungsbereich werden nicht nur für 
die Parteien des Abgabenverfahrens Begünstigungen geschaffen 
oder ausgebaut, sondern auch verwaltungsvereinfa~hende Effekte 
erzielt. 

Die bisher aus Bestimmungen des Finanzstrafgesetzes 
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abzuleitende, im allgemeinen als Steuergeheimnis bekannte 
abgabenrechtliche Geheimhaltungspflicht soll nunmehr in 
der BAO ausdrücklich verankert werden. 

Im Art. 11 und 111 sind die im Zusammenhang mit den 
im Art. I vorgesehenen Bestimmungen der BAO notwendig 
gewordenen Änderungen des Erbschafts- und Schenkungssteuer­
gesetzes und des Zollgesetzes vorgesehen. 
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Besonderer Teil 

Zu Art. L~-!..-l: 

In der vorgeschlagenen Neufassung des § 1 BAO wird 
dem bereits im allgemeinen Teil erwähnten Umstand Rech­
nung getragen, daß von den Zollämtern neben den Zöllen 

,. .. 

und sonstigen Eingangsabgaben nach Maßgabe gesetzlicher 
Anordnungen, derzeit nach dem Viehwirtschaftsgesetz, 
BGB1.Nr. 258/1976, und dem Marktordnungsgesetz 1967, 
BGB1.Nr. 36/1968, idF der Novelle BGB1.Nr. 159/1976, auch 
Ausgangsabgaben zu erheben sind und daß auch für diese die 
Bestimmungen der Bundesabgabenordnung nur insoweit gelten 
sollen,als in den zollgesetzlichen Vorschriften nichts 
anderes bestimmt ist. 

Zu Art. I Z. 2: 

Vdhrend gemäß § 2 der Bundesabgabenordnung in der 
geltenden Fassung die Bestimmungen des in Rede stehenden 
Bundesgesetzes nur sinngemäß auf das Verfahren der Abgaben­
behördendes Bundes betreffend einige in der Folge aufge­
zählten, von § 1 leg.cit. nicht erfaßten Angelegenheiten 
Anwendung zu finden haben, soll durch die geänderte Fassung 
des § 2 BAO bewirkt werden, daß die Bestimmungen des in 
Rede stehenden Gesetzes von den Abgabenbehörden des Bundes 
ganz allgemein, und nicht nur auf das Verfahren beschränkt, 
in den in der Folge aufgezählten Angelegenheiten sinngemäß 
anzuwenden sind, wodurch nicht mehr erforderlich wäre zu 
untersuchen, ob, ES. sich bei der einzelnen Bestimmung um eine 
verfahrensrechtliche oder um eine materiellrechtliche 
handelt. Etwaige entgegenstehende Regelungen werden durch 
diese neue Bestimmung, wie sich aus deren einleitenden 
Wort~ ergibt, nicht berührt. 

Im übrigen wird der Katalog der über den § 1 BAO 
hinausgehenden Angelegenheiten, hinsichtlich derer die 
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Bestimmungen der BAO anzuwenden sind, in lit. a in einer 
klarstellenden und Jer l'ortentwicklung des Abgabenrechts 
Rechnung tragenden Art und Weise ergänzt. Die neueinzu­
fügende lit. c stellt die ausdrückliche gesetzliche Ver­
ankerung ein(,:;r bisher bereits geübten Praxis dar. 

Zu Art. I Z. 3: 

~Qrch die in Aussicht genommene Neufassung des § 3 
BAO h'ird nicht nur der Änderung des § 2 leg.cit. Rechnung 
getragen, sondern auch darauf Bedacht genommen, daß 
der Verspätungszuschlag in Hinkunft nicht mehr erhoben 
werden soll (vgl. Art. I Z. 44 des gegenständlichen Gesetz­
entwurfes). Im übrigen erscheint die gesonderte Aufzählung 
der zollgesetzlich vorges9henen Ersatzforderungen im § 3 
Abs. 1 BAO im Hinblick darauf entbehrlich, daß diese nach 
nunmehr herrschender Auffassung lediglich Fälle der persön­
lichen Haftung darstellen. Außerdem wird der Zinsenregelung 
im § 221 BAO (Art. I Z. 84 des Entwurfes) Rechnung getragen. 

Zu Art. I Z. 4: -- -- -_."----~_ ... - --
Da lit. c und lit. d des § 4 Abs. 2 RAO durch Art. IV 

Z. 1 des Einführungsgesetzes zum Umsatzsteuergesetz 1972, 
BGBl.Nr. 22L~/1972, aufgehoben worden sind, erfolgt im 
Zuge der gegenständlichen Novellierung der BAO eine Vor­
reihung der bisherigen lit. e und lit.f. 

Zu Ar.:t .. __ I ,Z .3,: 

Durch die in Aussicht genommene Neufassung des § 5 
BAO vJird dem Umstand Rechnung getragen, daß für die Ent­
stehung, den Umfang oder den Wegfall eines Abgabenanspruches 
auch der Zeitpunkt des Todes anderer Personen als nur 
des Abgabepflichtigen von Bedeutung sein kann, z.B. hin­
sichtlich des Erbschaftsteueranspruches anläßlich eines 
Erwerbes von Todes wegen. 

Zu Art_~_LZ~: 

Die Erweiterung der Überschrift vor § 6 trägt dem, 
Umstand Rechnung, daß in Unterabschnitt B des ersten Abschnittes 
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ier BAO neben :B'ragen der Gesamtschuld und Haftung auch 
l'r[l~pr, der Rechtsnachfolge behandelt sind. 

Zu Art. I Z. 7: 

Nach den Abgabenvorschriften können auch im Sinn des 
bürgerlichen Reehtes nicht rechtsfähige Personenvereini­
gungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit oder Personen­
gemeinschaften abgabepflichtig und daher Steuerrechtssubjekt 
sein, so beispielsweise im Umsatzsteuerrecht auf Grund 
der Definition des Unternehmers in § 2 Abs. 2 UStG 1972. 
Würden aber Abgabenbescheide und damit Leistungsgebote 
an solche im Sinn des bürgerlichen Rechts nicht rechts­
fähige Personengesellschaften ohne eigene Rechtspersönlich­
keit oder Personengemeinschaften gerichtet werden, wäre 
im Falle der Nichtbefolgung eines solchen Leistungsgebotes 
eine Ex:ekutionsführung gegen die betreffende Personen­
vereinigung ohne eigene Rechtspersönlichkeit oder Personen­
gemeinschaft wegen des Mangels der Rechtsfähigkeit im 
Sinn des bürgerlichen Rechts nicht möglich, sondern es 
miillte vielmehr versucht werden, nach Maßgabe von Haftungs­
tatbeständen die Mitglieder solcher Personenvereinigungen 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit oder Personengemeinschaften 
in Anspruch zu nehmen. Nun hat zwar bereits § 6 Abs. 2 
BAO in der Stammfassung die Gesamtschuldnerschaft gemeinsam 
zu einer Abgabe heranzuziehender Personen vorgesehen, \'lelche 
Bestimmung nach herrschender Lehrmeinung auf die Mitglieder 
solcher Personenvereinigungen ohne eigene Rechtspersönlich­
keit oder Personengemeinschaften anzuwenden war, ohne daß 
es einer eigenen Haftungsgeltendmachung bedurfte (vgl. die dies­
bezüglichen Ausführungen im Großkommentar zur BAO von Reeger-Stoll, 
welche Autoren maßgeblich an den Vorarbeiten zur Schaffung 
der BAO mitgewirkt haben), diese Auffassung ist jedoch in 
jüngerer Vergangenheit durch die Rechtsprechung des VwGH in 
Zweifel gezogen worden. Die in Aussicht genommene Neu-
fassung des § 6 Abs. 2 BAO soll einer eindeutigen Verankerung 
der offenbar bereits anläßlich der Beschlußfassung über die 
BAO vom Gesetzgeber verfolgten Absicht dienen. Der nach der 
mit Wirkung ab 1. Jänner 1967 au~gesprochenen Aufhebung 
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einiger Worte des § 6 Abs. 2 BAD durch den VfGH (BGBI 1966/141) 
inhaltsleer gewordene letzte Halbsatz der genannten Bestim­
mung wird die Neufassung des § 6 Abs. 2 BAD nicht übernommen. 
Durch den in dem § 6 BAD neueinzufügenden Abs. 3 wird klar­
gestellt, daß sich die hinsichtlich einzelner Abgaben bestehende 
gesetzliche Gesamtschuldnerschaft auch auf die zu diesen Abgaben 
zu erhebenden Zinsen im Sinn des § 221 BAD erstreckt. 

Zu Art. I Z. 8: 

Die in Aussicht genommene Neufassung des § 11 BAD trägt 
den durch die Novelle zum Finanzstrafgesetz BGBl.Nr. 335/1975 
geänderten finanz strafrechtlichen Bestimmungen Rechnung. 

Zu Art. I Z. 9: 

Wie bereits in den Erläuterungen zu Art. I Z. 7 ausgeführt 
wurde, soll nun ausdrücklich geregelt werden, daß in jenen 
Fällen, in denen im Sinne des bürgerlichen Rechts nicht rechts­
fähige Personenvereinigungen ohne eigene Rechtspersönlicbkeit 
oder Personengemeinschaften als solche abgabepflichtig sind, 
deren Mitglieder gemeinsam zu der betreffenden Abgabe heran­
zuziehen sind. Die Haftungsbestimmung des § 12 kann tiiezu 
korrespondierend somit ausdrücklich auf jene Fälle, in denen 
eine im Sinne des bürgerlichen Rechts rechtsfähige Personen­
vereinigung ohne eigene Rechtspersönlichkeit als solche 
abgabepflichtig ist, beschränkt werden. Solche im Sinn des 
bürgerlichen Rechts rechtsfähige Personenvereinigungen ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit sind nach derzeitiger Rechtslage 
die DHG und die KG. 

Zu Art. I Z. 10: 

Durch Art. I Z. 10 soll lediglich eine Anpassung des 
§ 16 BAD an die durch den Wegfall der Haushaltsbesteuerung 
auf Grund&r Bestimmungen des EStG 1972 neugeschaffenen Ein­
kommensteuerrechtslage erfolgen. 

Zu Art. I Z. 11: 

§ 19 BAD in seiner geltenden Fassung hat für die 
Fälle einer Gesamtrechtsnachfolge nur den tlbergang 
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der Abgabenschuld des Rechtsvorgängers auf den Rechtsnach­
folger ausdrücklich geregelt, nicht aber auch den Übergang 
aus den Abgabenvorschriften sich ergebender Rechte oder 
anderer über das Abgabenschuldverhältnis hinausgehender 
Pflichten. Diese Lücke so:"l d1xch dia in Aussicht genom­
mene Neufassung des § 19 Abs. 1 BAO geschlossen werden. 

.. 

Ebenso mangelt es bisher in der BAO an einer ausdrück­
lichen Bestimmung, auf wen., die sich aus Abgabenvorschriften 
ergebenden Rechte und Pflichten einer Personenvereinigung 

ohne eigene Rechtspersönlichkeit oder einer Personen~emein­
schaft im Falle ihrer Beendigung übergehen, obwohl vielfach 
nach diesem Zeitpunkt noch abgabenrechtlich relevante Hand­
lungen zu setzen sind. Die diesbezügliche Regelung in dem 
neuzuschaffenden Abs. 2 des § 19 trägt den Erfordernissen 
der Praxis Rechnung. 

Zu Art. I Z. 12: 

§ 34 Abs. 1 BAO in seiner geltenden Fasuung läßt die 
Frage offen, in welchem Ausmaß eine Körperschaft,Personen­
vereinigung oder Vermögensmasse gemeinnützige, mildtätige 
oder kirchliche Zwecke im Bundesgebiet fördern muß, wenn 
ihr die im Falle der Betätigung für die genannten Zwecke 
vorgesehenen abgabenrechtlichen Begünstigungen zukommen soll~ 
Die vorgeschlagene Neufassung des § 34 Abs.1 EAOe,ntsprlc:ht . der 
bisherigen Verwaltungsübung. 

Zu Art. I Z. 13: 

Durch die Neufassung des § 39 Z. 1 BAO soll die bisherige 
Verwaltungsübung, die Voraussetzung für die Gewährung abgaben­
rechtlicher Begünstigungen wegen Betätigung für gemeinnützige, 
mildtätige oder kirchliche Zwecke auch dann noch für gegeben zu 
erachten, wenn neben den genannten Zwecken noch andere völlig 
untergeordnete Nebenzweckeverfolgt werden, eine ausdrückliche 
gesetzliche Grundlage finden. 

Zu Art. I Z. 14: 

Die vorgesehene Ergänzung des § 41 Abs. 1 BAO soll aus­
drücklich festlegen, was bisher bereits in sinnvoller 
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Auslegung der Bestimmungen der ~41 bis 43 BAO gehandhabt 
wurde. 

Zu Art. I Z. 15: 

Dem Wortlaut der derzeitigen Fassung des § 45 Abs. 1 
BAO zufolge gilt das einpm in Betracht kommenden wirtschaft­
lichen Geschäftsbetrieb zugehörige Vermögen als Betriebs~~~n 
und sind die daraus erzielten Einkünfte als Ejnkjinfte aus Gewerbe­
betrieb zu behandeln, wobei nicht darauf Bedacht genommen 
wird, daß in der Form eines wirtschaftlichen Geschäftsbetrie­
bes auch Tätigk~ entfaltet werden können, die im Falle 
einer bestehenden Gewinnerzielungsabsicht nicht als gewerb­
lich einzustufen wären. Die in Aussicht genommene Neufassung 
des § 45 Abs. 1 sieht nunmehr eine nach dem Gegenstand 
der Betätigung orientierte Zuordnung zu Vermögens- oder ~n­
kunftsarten vor. 

Zu Art. I Z. 16: 

Durch die vorgeschlagene Neufassung des § 52 wird dem 
Umstand Rechnung get:.. ... agen, daß auch außer ,,im Abgabenverwal­
tungsorganisationsgesetzes, BGBI.Nr.18/19f5, vereinzelt in anc:1etm 

Abgabenvorschriften Regelungen über sachliche Zuständig-
k~ getroffen werden, z.B. in § 6 Abs. 'f Straßenverkehrs­
beitragsgesetz BGBl.Nr. 302/1978.' 

Zu Art. I Z. 1 7 : 

Im Hinblick darauf, daß gemäß § 61 Abs. 4 Bewertungs­
gesetz 1955 Gewerbeberechtigungen mit dem gemeinen Wert 
zu bewerten sind, als welcher der zum maßgeblichen Stichtag 
in einer Vermögensübersicht (Bilanz) anzusetzende Wert 
zu gelten hat, erscheint die durch d~e in Aussicht genommene 
Neufassung des § 53 Abs. 1 BAO getroffene Regelung, daß für 
die Bewertung zu einem gewerblichen Betrieb gehörender 
Gewerbeberechtigungen das Betriebsfinanzamt und nicht, so wie 
bisher, das Lagefinanzamt zuständig ist, zweckmäßig und 
trägt den Erfordernissen der Praxis Rechnung. 

Zu Art. I Z. 18: 

Die Notwendigkeit zu einer Änderung des § 55 BAO 
ergibt sich aus dem Wegfall der Haushaltsbesteuerung im 
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Bereich des EinkommenEteue.crechtes durch das EStG "1972. 
Dip dadurch notwendi g gewordene:, die örtliche Zuständigkeit 
für die Erhebung der Vermögensteuer betreffende neuzuschaf­
fene Bestimmung des § 55 Abs. 6 BAO wird in der Praxis 
keine Verschiebung von örtlichen Zuständigkeiten mit sich 
bringen. 

Zu Art. I Z. 19: 

Wesentlichstes Anliegen der Neufassung des § 57 BAO 
ist, es jenen lOhnsteuerpflichtigen Arbeitnehmern, die nach 
Ausschreibung einer Lohnsteuerkarte ihren Wohnsitz in den 
Bereich eines anderen Finanzamtes verlegt haben, ohne 
Gefahr einer Fristversäumnis zu ermöglichen, gewisse Anbringen 
außer bei dem nach dem neuen Wohnsitz zuständigen Finanzamt 
auch noch bei jenem Finanzamt einzubringen, in dessen Namen 
die Lohnsteuerkarte ausgeschrieben wurde. Durch diese in 
dem neuzuschaffenden Abs. 4 des § 57 getroffene Regelung 
wird die Zahl jener F'älle, in denen Anbringen von Lohnsteuer­
pflichtigen nicht näher getreten werden kann, weil sie bei 
einer unzuständigen Stelle eingereicht wurden und die Weiter­
leitung an die zuständige Stelle nicht mehr rechtzeitig 
erfolgt, wesentlich verringert werden. An der Zuständigkeit 
zur Entscheidung über derartige Anbringen wird durch die 
neugeschaffene Regelung keine Änderung vorgenommen. 

In dem ebenfalls neuzuschaffenen Abs. 5 des ~ 57 wird 
Vorsorge für jene Fälle getroffen, in denen Arbeitnehmer 
über zwei Wohnsitze in den Amtsbereichen verschiedener Finanz­
ämter verfügen; solchen Arbeitnehmer soll es in Hinkunft 
offenstehen, bei jedem der in Betracht kommenden Finanz-
ämter die vom Wohnsitzfinanzamt zu erledigenden Anbringen 
einzureichen. Die sich aus § 55 Abs2B.AO für den Fall des 
Vorhandenseins mehrerer Wohnsitze in den Bereichen verschie­
dener Finanzämter getroffene Zuständigkeitsregelung bleibt 
hievon unberührt. Auch die in Rede stehende Neuregelung 
stellt eine wesentliche Verbesserung für die Rechtsstellung 
lohnsteuerpflichtiger Arbeitnehmer dar. 

Schließlich soll die in Abs. 3 des § 57 BAO getroffene 
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besondere Zuständigkeitsregelung für Auslandsbeamte und 
die diesen gemäß § 26Abs. 3 BAO gleichgestell ten Personen 
künftighin nur in jenen Fällen zur Anwendung gelangen, 
in denen die betreffenden im Inland keinen Wohnsitz haben, 
womit der Anknüpfung an diese') Nerkmal der Vorrang ein­
geräumt wird. 

Zu Art. I Z. 20: 

Die Neufassung des § 59 BAO trägt dem Umstand Rechnung, 
daß insbesondere in jenen Fällen,in denen sich gemäß in 
§§ 5 und 8 des Abgabenverwaltungsorganisationsgesetzes, 
BGBl.Nr. 18//1975, eine geteilte Zuständigkeit für die 
Abgabenerhebung ergibt. nicht immer das sich aus der Regelung 
des § 53 Abs. 1 lit. d BAO ergebende Betriebsfinanzamt für 
alle Erhebungsschritte hinsichtlich der von der Zuständigkeits­
regelung des § 59 BAO umfaßten Abgaben sachlich zuständig ist. 

Zu Art. I Z. 21: 

Durch die teilweise Neufassung des § 61 BAO soll eine 
den Erfordernissen der Praxis Rechnung tragende klare Rege­
lung der örtlichen Zuständigkeit für die Erhebung der Umsatz­
steuer für jene Fälle getroffen werden, in denen ein Unter­
nehmer. sein Unternehmen vom Ausland aus betriebt. Insbesondere 
wird durch die Neuregelung sichergestellt, daß, wenn ein 
Unternehmer, der im Inland .lediglich Umsätze aus der Nutzung 
vom Grundbesitz erzielt, das Unternehmen aber vom Ausland 
aus betreibt, sich die Zuständigkeit nach der Lage dieses 
Grundbesitzes orientiert. 

Zu Art. I Z. 22: 

Nach der derzeitigen Rechtlage sind keine der in § 62 
Abs. 2 BAO in der geltenden Fassung erwähnten weiteren Schritte 
zur Erhebung der Grundsteuer den FinanzämteInübertragen, wes­
halb eine diesbezügliche Regelung der örtlichen Zuständigkeit 
entbehrlich erscheint. 

Zu Art. I Z. 23: 

Der in Aussicht genommenen Ergänzung des § 63 Abs. 2 
BAO komm t lediglich die Funktion der Beseitigung möglicher 
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Zweifel hinsichtlich der örtlichen Zuständigkeit für die 
Erhebung der Schenkungsteuer bei mehrfachem Wohnsitz der 
in Betracht kommenden Personen zu. 

Zu Art. I Z. 24: 

Die in Aussicht genommene "Ieufassung des die örtliche 
Zuständigkeit für die Erhebung der Versicherungssteuer und 
der Feuerschutzsteuer regelnden § 67 BAO trägt dem Umstand 
Rechnung, daß nach den Bestimmungen des Versicherungs­
aufsichtsgesetzes , BGBl.Nr. 569/1978,physische Personen als 
im Inland zugelassener Versicherer nicht mehr in Betracht 
kommen und sich daher auch die örtliche Zuständigkeit nicht 
mehr in erster Linie nach dem Wohnsitz des Versicherer 
orientieren soll. 

Zu Art. I Z. 25: 

Die Regelung betreffend die örtliche Zuständigkeit für 
die Erhebung von Zöllen und sontigen Eingangsabgaben wird 
aus den in den Erläuterungen zu Art. I Z. 1 genannten 
Gründen auch auf sonstige Ausgangsabgaben ausgedehnt. 

Zu Art. I Z. 26: 

Ebenso wie in der sich aus Art. I Z. 23 ergebenden 
Neufassung des § 63 Abs. 2 BAO wird auch aus Gründen der 
ilarstellung in der subsidären Zuständigkeitsregelung des 
§ 70 Z. 3 BAO Vorsorge für die Fälle des Vorliegens 
mehrfacher Wohnsitze im Bereich verschiedener Finanzämter 
getroffen. 

Zu Art. I Z. 27: 

Durch die Neufassung des § 7'1 Abs. 1 BAO soll bewirkt 
werden, daß eine Delegierung auch in jenen Fällen nicht 
ausgeschlossen ist, in denen sich die örtliche Zuständigkeit 
nicht aus Bestimmungen der BAO, sondern aus speziellen Rege­
lungen in anderen Abgabenvorschriften ergibt. 

Zu Art. I Z. 28: 

Wie bereits in den Erläuterungen zu Art. I Z. 20 des 
Entwurfes ausgeführt wurde, gibt es Fälle, in denen nicht 
alle Maßnahmen zur Erhebung einer Abgabe beim Abgabepflichtigen 
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in die Zuständigkeit eines Jinanzamtes fallen. Für diese 
Fälle soll den in Aussicht genommene Neufassung des § 72 
BAO klarstellen, daß die Geltendmachung abgabenrechtlicher 
Haftungen jenen Abgabenbehörden obliegt, die für die Ein­
hebung der den Gegenstand der Haftung bildenden Abgaben 
örtlich zustehend sind, was im übrigen schon der bisherigen 
Verwaltungsübung entspricht, die sich darauf stützt, daß 
die Geltendmachung von abgabenrechtlichen Haftungen zu den 
Einhebungsmaßnahmen gehört (siehe auch deren Regelung 
in den zu dem die Einhebung von Abgaben regelnden 6. Abschnitt 
der BAO gehörenden §§ 224 und 225 leg.cit). 

Zu Art. I Z. 29: 

Die in Aussicht genommene Neufassung des § 73 BAO, 
der den Ubergang der Zuständigkeit zur Erhebung bestimmter 

Abgaben auf ein anderes Finanzamt regelt, beinhaltet einer­
seits eine Präzisierung hjnsichtlich der Verpflichtung 
zur Verständigung des Abgabepflichtigen vom Ubergang der 
örtlichen Zuswnmgkeit in Lohnsteuerangelegenheiten und 
stellt überdies klar, wie lange trotz Ubergangs der örtlichen 
Zuständigkeit Anbringen bei der bisher zuständigen gewesenen 
Behörde noch ordnungsgemäß eingebracht werden können. 

Zu Art. I Z. 30: 

Die allgemein auch als Steuergeheimnis bezeichnete 
abgabenrechtliche Geheimhaltungspflicht ist nach derzeitiger 
Rechtslage nich~ositiv umschrieben, sondern aus den 
Stra:fbestimmungen der §§ 25'( und 252 FinStrG ableitbar. Die 
gegenständliche umfassende Novellierung der Bundesabgaben­
ordnung wird nun zum Anlaß genommen, in dem genannten Ge~ 
setz die abgabenrechtliche Geheimhaltungspflicht unabhängig 
von den vorerwähnten Tatbeständen ohne inhaltliche Änderung 
gegenüber der derzeitigen Rechtslage zu verankern. 

Zu Art. I Z. 3"(: 

Durch den neu :in den § 79 BAO aufzunehmenden Hinweis auf 
die sinngemäße Anwendung des § 2 der Zivilprozeßordnung 
soll erreicht werden, daß ein Minderjähriger hinsichtlich 
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dessen, worüber er zu.folge zivilrechtlicher Bestimmungen 
frei verfügen darf, ebenso wie in Zivilprozessen auch 
vor den Abgabenbehörden nicht der Mitwirkung seines gesetz­
lichen Vertreters bedarf. Diese der bereits geltenden Ver­
waltungsübung entsprechende Regelung wird insbesondere für 
den Bereich der im Zusammenhang mit der Erzielung von 
Einkünften auS nichtselbständiger Arbeit anfallenden Lohn­
steuerangelegenheiten Minderjähriger Bedeutung haben. 

Zu Art. I Z. 32: 

Wie bereits in den Erläuterungen zu Art. I Z. 7 und 
Z. 9 des Entwurfes ausgeführt wurde, sind auf Grund ver­
schiedener Abgabenvorschriften Personenvereinigungen ohne 
eigen Rechtspersönlichkeit und Personengemeinschaften 
unabhängig von der Frage ihrer Rechtsfähigkeit im Sinn 
des bürgerlichen Rechts Abgabenschuldner, was zur Folge 
hat, daß ihnen grundsätzlich die den Abgabepflichtigen 
(§ 77 BAO) in den einzslnen Abgabenvorschriften auferlegten 
Pflichten obli3gen, ihnen aber auch die Wahrnehmung der 
den Abgabepflichtigen durch Abgabenvorschriften eingeräumten 
Rechte zusteht. § 81 BAO in der geltenden Fassung trifft 
nun Regelung~n darüber, welche Personen namens solcher 
Personenvereinigungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 
oder Personengemeinschaften die diesen . auferlegten 
Pflichten zu erfüllen haben bzw. die diesEllzustehendan 
Rechte wahrnehmen können, und ferner über die Namhaftmachung 
bzw. Bestellung einer den Abgabenbehörden gegenüber hin­
sichtlich der Personenvereinigungen oder Personengemeinschaften 
vertretungsbefugten Personen. 

Durch die in Aussicht genommene Neufassung und Erweite-
rung der Bestimmungen des § 81 BAO sollen einerseits Regelungen 
darüber getroffen werden, welche Rechtswirkungen sich auf die 
Vertretungsbefugnis für eine Personengesellschaft ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit oder eine Personengemeinschaft für den 
Fall des Neueintrittes oder des Ausscheides eines Gesell­
schafters oder Mitgliedes ergeben,und andererseitsdarüber,mit wem 
sich die Abgabenbehörde für den Fall der Beendigung einer 
so~hen Personen vereinigung oder Personengemeinschaft in den 
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die Zeiträume vor deren Beendigung betreffenden Ver-
fahren noch auseinanderzusetzen hat (Absätze 5 bis 8); ferner 
wird auch der Fall des Widerrufes einer durch die Abgaben­
behörde erfolgten Bestellung eines Vertreters für eine 
solche Personenvereinie;ung oder Personengemeinschaft geregelt 
(Abs. 3). Für alle diese in Aussicht genommenen Neuregelungen 
waren den Erfordernissen der Praxis entsprechende verfahrens­
ökonomische Erwägungen maßgebend, wobei jedoch stets auch 
auf die volle Wahrung aller den Gesellschaftern oder Mit­
gliedern einer bestehenden Personengesellschaft oder Personen­
vereinigung bzw. den ehemaligen Gesellschaftern oder Mitglie­
dern einer bereits beendeten Personengesellschaft oder Per­
sonenvereinigung zustehenden Rechtes Bedacht genommen wurde. 

Zu Art. I Z. 33: 

Die Bestimmung des ~ 83 Abs. 2 BAO wurde dahingehend 
erweitert, daß allenfalls auftauchende Zweifel nicht nur 
hinsichtlich des Inhaltes und des Umfanges der Vertretungs­
befugnis eines Bevollmächtigten, sondern auch hinsichtlich 
des Bestandes einer Vertretungsbefugnis nach den Vorschriften 
des bürgerlichen Rechtes zu beurteilen sind. 

Zu Art. I Z. 34: 

Die Bestimmung des ~ 86 BAO soll nur eine klarstel-
lende sprachliche Verbesserung erfahren. 

Zu Art. I Z. 35: 

Gemäß § ß7 Abs. 2 BAO sind Niederschriften insbesondere 
über die Einvernahme von Auskunftspersonen, Zeugen und Sach­
verständigen sowie über die Durchführung eines Augenscheines 
aufzunehmen. Demgegenüber sind in der im Abs. 3 des § 87 
enthaltenen Aufzählung jener Angaben, die jede von einer 
Abgabenbehörde aufgenommenen Niederschrift zu enthalten hat, 
zwar die Zeugen und Sachverständigen, nicht aber die Aus­
kunftspersonen angeführt. Die offenbar versehentlich unter­
bliebene Anführung der Auskunftspersonen soll nunmehr 
nachgeholt werden. 

Zu Art. I Z. 36: 

Die in Aussicht genommene Ergänzung des § 91 Abs. 2 
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BAO soll die Abgabenbehörden verpflichten, Zeugen und bestimmte 
Auskunftspersonen bereits anläßlich ihrer Vorladung über die 
gesetzlichen Bestimmungen betreffend Ersatz der notwendigen 
Reise- und Aufenthaltskosten und auf Entschädigung für 
Zeitversäumnis zu informieren. 

Zu Art. I Z. 37: 

Dem Wortlaut des ~ '101 Abs. 1 BAO in seiner geltenden 
Fassung zufolge ist diese aus Gründen der Zweckmäßigkeit 
geschaffene vereinfachende Regelung nur in jenen Fällen 
anzuwenden, in denen mehrere Personen dieselbe abgabenrecht­
liche Leistung schulden und somit ein Gesamtschuldverhältnis 
im Sinn des ~ 6 Abs. 1 BAO besteht. Die Gründe, die in diesen 
Fällen für eine Vereinfachungsregelung sprechen, sind aber 
ebenso in den Fällen maßgeblich, in denen ein Gesamtschuld­
verhältnis gemäß § 6 Abs. 2 BAO deshalb besteht, weil 
mehrere Personen gemeinsam zu einer Abgabe heranzuziehen 
sind. Diesem Umstand trägt die vorgeschlagene Ergänzung 
des § 101 Abs. 1 BAO Rechnung. 

Zu Art. I Z. 38: 

Im Interesse der Abgabepflichtigen schlägt der Entwurf 
vor, daß eine Frist, die am 24. oder 31. Dezember enden 
würde, künftighin auch als erst am nächstfolgenden Werktag 
ablaufend anzusehen ist. 

Zu Art. I Z. 39 und 40: 

Die möglichen Höchstbeträge für Zwangs- und Ordnungs­
strafen, die hinsichtlich der ersteren seit der BAO-Novelle 
BGB1. Nr. 134/'1969 und hinsichtlich der letzteren seit 
der Stammfassung der BAO unverändert geblieben sind, sollen 
nunmehr valorisiert werden. 

Zu Art. I Z. 41: 

In Anlehnung an die Regelung des § 57 Abs. 3 FinStrG 
und an die im Rahmen einer in Aussicht genommenen Novelle 
zum AVG '1950 im Wege einer Regierungsvorlage vorgeschlagene 
Fassung eines § 13a des genannten Gesetzes soll auch in die 
BAO eine Bestimmung aufgenommen werden, derzufolge bei 
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entsprechenderAntragsteIlung die Abgabenbehörde rechts­
unkundigen illld nicht durch berufsmäßige Parteienvertreter 
vertretenenParteien über Verfahrensschritte und die hiermit 
unmittelbar verbundenen Rechtsfolgen Auskunft zu geben haben. 

Zu Art. I Z. 42: 

In die Aufzählung jener in den Haushaltslisten gemachten 
Angaben, bezüglich derer die Gemeindebehörde den gesetzliCh 
anerkannten Religionsgesellschaften auf Verlangen Auskunft 
zu erteilen hat, sollen noch die Geburtsdaten aufgenommen 
werden, um einer möglichen Fehlerfassung zur Kirchenbeitrags­
leistung insbesondere in jenen Fällen vorzubeugen, in denen 
Personen gleichen Vor- und Familiennamens, z.B. Vater und 
Sohn, im gemeinsamen Haushalt leben. 

Zu Art. I Z. 43: 

§ 13"1 Abs. 1 erster Satz BAO in der geltenden Fassung 
beinhaltet die Verpflichtung, Bücher, die gemäß den~§ 124 oder 
125 BAO zu . führen sind oder ohne gesetzliche Verpflichtung 
geführt werden, und Aufzeichnungen der in den §§ /126 bis 130 

BAO bezeichnetenArt im Inland zu führen. Aus dieser Verpflich­
tung ergeben sich aber insbesondere dann Schwierigkeiten, 
wenneinem.im Ausland gelegenen Betrieb oder einer im Ausland 
gelegenen Betriebstätte zuzuordnete Vorgänge für die Erhebung 
österreichischer Abgaben relevant sind oder wenn sich bei­
spielsweise eine inländische Tochtergesellschaft einer aus­
ländischen Muttergesellschaft zwecks Führung der Bücher oder 
Aufzeichnungen der im Ausland befindlichen EDV-Anlage der 
Muttergesellschaft bedienen will. Die vorgeschlagene Neufas­
sung des § 131 BAO sieht nun für die erstgenannten Fälle 
unter bestimmten Voraussetzungen kraft Gesetzes eine Befrei­
ung von der Verpflichtung zur Führung von Aufschreibungen 
im Inland vor und räumt im übrigen den Abgabenbehörden 
das Recht ein, in begründeten Einzelfällen, wozu etwa auch 
die obenstehend zweiterwähnten Fälle gehören, Erleichterungen 
hinsichtlich der Verpflichtung zur Führung von Büchern 
oder Aufzeichnungen im Inland zu bewilligen, sofern gewähr­
leistet ist, daß die Erforschung der tatsächlichen und 
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rechtlichen Verhältnisse, die für die Abgabepflicht und 
die Erhebung der Abgaben wesentlich sind, dennoch ohne 
wesentliche Erschwernisse möglich ist und die Aufschrei­
bungen leicht überprüfbar sind. 

Zu Art. I Z. 44: 

Mit Rücksicht auf das neuzuschaffende Institut der 
Nachholzinsen (§ 221 Abs. 3 BAO in der Fassung des Art. I 
Z. 84 des gegenständlichen Entwurfes) wird die verspätete 
Einreichung von Abgabenerklärungen, aus deren Auswertung 
Nachforderungen resultieren, grundsätzlich mit einer 
Zinsenbelastung für die Partei verbunden sein; außerdem 
kann die Einbringung bis zum Ablauf der hiefür zustehenden 
Frist nicht eingereichter Abgabenerklärungen durch Zwangs­
strafen erzwungen werden. Die Aufhebung des Instituts des 
Verspätungszuschlages erscheint daher vertretbar. 

Zu Art. I Z. 45: 

Nach der derzeit geltenden Rechtslage ist die Bestimmung 
des § 176 BAO, derzufolge Zeugen Anspruch auf Ersatz von 
Reise- und Aufenthaltskosten und auf Entschädigung für Zeit­
versäumnis unter den gleichen Voraussetzungen und im gleichen 
Ausmaß wie die Zeugen im zivilgerichtlichen Verfahren haben, 
auf Auskunftspersonen mangels einer ausdrücklichen diesbezüg­
lichen Regelung keinesfalls anzuwenden, was zwar im Hinblick 
auf die Regelung des § 313 BAO, derzufalge die Parteien 
die ihnen im Abgabenverfahren erwachsenden Kosten selbst zu 
bestreiten haben, in jenen Fällen gerechtfertigt erscheint, 
in denen eine Auskunftsperson in eigener Sache befragt wird, 
in den Fällen aller übrigen Auskunftspersonen aber als unbillig 
angesehen werden muß. Durch die nunmehr vorgesehene Ergänzung 
des § 143 Abs. 3 BAO werden jene Auskunftspersonen, die nicht 
in einer ihre persönliche Abgabepflicht betreffende Angelegen­
heit zur Auskunftsleistung herangezogen werden, auch bezüg­
lich der vorerwähnten Ansprüche den Zeugen gleichgestellt. 

Zu Art. I Z. 46: 

Aus den bereits mehrfach erwähnten Gründen sind auch im 
§ 145 Abs.1 BAO im Zusammenhang mit den Zöllen nicht nur die 
Eingangsabgaben, sondern auch die Ausgangsabgaben anzuführen. 
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Zu Art. I Z. 47: 

Wie bisher in ~ 147 Abs.2 BAO enthaltene sanktionslose 
Verpflichtung, Großbetriebe mindestens alle drei Jahre 
einmal einer Buch- und Betriebsprüfung zu unterziehen und 
hiebei in zeitlicher Hinsicht jeweils an den zuletzt geprüf­
ten Zeitraum anzuschließen, erscheint im Hinblick auf eine 
flexiblere organisatorische Gestaltung des Prüfungswesens 
entbehrlich. 

Zu Art. I Z. 48: 

Gemäß § '148 Abs. 3 lit. c BAO in der bisher geltenden 
Fassung darf unter anderem für einen Zeitraum, für den 
eine Buch- und Betriebsprüfung bereits vorgenommen wurde, 
ein neuerlicher Prüfungs auf trag durch die Rechtsmittel­
behörde ohne Zustimmung des Abgabepflichtigen erteilt werden, 
um die Begründung des Rechtsmittels oder neue Tatp:·'.:IC'hen 
und Beweise zu prüfen. Da die Abgabenbehörde erster Instanz 
gemäß § 276 BAO die Möglichkeit hat, die Berufung durch 
Berufungsvorentscheidung zu erledigen, welche Entscheidung 
dann wie eine Entscheidung über die Berufung wirkt, soll 
nunmehr das gemäß § 148 Abs. 3 lit.c BAO bisher nur der Finanz­
landesdirektion zustehende Recht auch der Abgabenbehörde erster 
Instanz im Rechtsmittelverfahren eingeräumt werden. Zugleich wird 
die im Klammerausdruck offenbar irrtümlich erfolgte Verweisung auf 
§ 250 Abs. 1 lit.c anstatt auf lit.d der ebengenannten Rechtsvor­
schrift geändert. 

Zu Art. I Z. 49: 

Nach Beendigung einer Buch- und Betriebsprüfung kann 
die vorgesehene Schlußbesprechung schon jetzt u.a. dann 
entfallen, wenn sich nach dem Prüfungsergebnis keine Änderung 
der ergangenen Bescheide ergibt. Die Neuregelung SChlägt 
nunmehr vor, daß eine Schlußbesprechung auch dann entfallen 
kann, wenn sich nach dem Prüfungsergebnis keine Abweichung 
gegenüber den eingereichten Abgabenerklärungen ergibt. 

Zu Art. I Z. 50: 

Durch die vorgeschlagene Änderung soll hinsichtlich 
der Möglichkeit, alle Umstände festzustellen, die fux die 
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Erhebung von Abgaben von Bedeutung sind, in bezug auf gemäß 
§ 151 Abs.1 BAO vorzunehmende Prüfungen der Gleichklang mit 
§ "147 Abs. 1 BAO betreffend Buch- und Betriebsprüfungen 
hergestellt werden. 

Zu Art. I Z. 5"1: 

Mit der in Aussicht genommenen Regelung soll in Aniehnung 
an die im Rahmen der Regierungsvorlage eines Bundesgesetzes 
vom 19. Dezember 1978, mit dem u.a. das Allgemeine Verwaltungs­
verfahrensgesetz im § 47 geändert werden soll, vorgesehene 
Regelung.auf die modernen technischen Möglichkeiten der Archi­
vierung von Akten in der Form von Mikrofilmen Bedacht genommen 
und entsprechend abgesichert werden. 

Zu Art. I Z. 52: 

Die vorgesehene Regelung ist dem in der eben erwähnten 
Regierungsvorlage eines Bundesgesetzes betreffend das 
Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz vorgeschlagenen Neu­
regelung, nach welcher im Falle der ungerechtfertigten Aus­
sageverweigerung der Anspruch auf Zeugengebühren verloren 
geht und überdies über den Zeugen eine Ordnungsstrafe ver­
hängt werden kann, nachgebildet. 

Zu Art I Z. 53: 

E'balso wje nah der zuletzt mehrfach erwähnten Regierungs­
vorlage eines Bundesgesetzes betreffend das Allgemeine 
Verwaltungsverfahrensgesetz soll es auch im Abgabenverfahren 
nicht mehr notwendig sein, öffentliche Organe, die einen 
Diensteid oder eine Angelobung geleistet haben, vor ihrer 
Vernehmung als Zeugen über ihre dienstlichen Wahrnehmungen 
an ihren Diensteid oder ihre Angelobung zu erinnern. 

Zu Art. I Z. 54: 

Mit der vorgeschlagenen Änderung soll vor allem erreicht 
werden, daß Zeugen ihren Anspruch auf Ersatz der notwendigen 
Reise- und Aufenthaltskosten und auf Entschädigung für Zeit­
versäumnis nicht wie bisher bei sonstigem Verlust 
spätestens an dem der Vernehmung folgenden Tag bei der Abgaben­
behörde geltend zu machen haben, sondern daß hiefür eine Frist 
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von zwei Wochen zur Verfügung steht. Um die Zuerkennung 
der Zeugengebühren möglichst einfach zu gestalten, soll 
die Geltendmachung durch den Zeugen sowie die Bescheid­
erteilung durch die Abgabenbehörde auch in mündlicher Form 
zulässig sein. 

Zu Art. I Z. 55: 

Ebenso wie bei den Zeugen soll bei den Sachverständi­
gen die Zuerkennung von Ansprüchen auch durch mündlichen 
Bescheid erfolgen dürfen. 

Zu Art. I Z. 56: 

Während in der Bestimmung des § 183 Abs. 3 BAO ansonsten 
immer- von den Parteie'~ die Rede ist, v.Jird an einer Stelle offen­
bar irrtümlich vom Abgabepflichtigen gesprochen, was zu der vor­
geschlagenen Änderung Anlaß gibt. 

Zu Art. I Z. 57: 

~ /186 Abs. 1 BAO in der bisherigen Fassung enthält 
ins Detail gehende Regelungen, mit denen erreicht werden 
soll, daß Einheitswerte für wirtschaftliche Einheiten oder 
Untereinheiten im Sinn des Bewertungsgesetzes gesondert 
festzustellen sind, wenn und insoweit diese Feststellung 
für die Geltendmachung von Abgabenansprüchen von Bedeutung 
ist. Die vorgeschlagene Neufassung verleiht - vereinfachend -
nur mehr dieser Zielsetzung Ausdruck. Auch der Abs. 2 soll 
im Hinblick auf die im ~ 3"'1 ades BewertungsgesetzBs erfolgte 
Regelung verkürzt werden. 

Zu Art. I Z. 58: 

Durch die vorgeschlagenen Neufassung soll der Gleichklang 
mit ~ 75 Bewertungsgesetz 1955 hergestellt werden. 

Zu Art. I Z. 59: 

~ 19/1 Abs. /1 li t. a BAO in der bisherigen Fassung stellt 
bei der Anordnung, an wen in den Fällen des § /186 leg.cit. 
der FeststellungSbescheid zu ergehen hat, bei Personenvereini­
gungen oder Personengemeinschaften terminologisch nicht ganz 
zutreffend darauf ab, wem der Gegenstand der Feststellung 
zugerechnet wird. Die Neufassung der in Rede stehenden Rechtsvor­
scr~:.:::'iJt beabsichtigt t ine Lla~_'stellunc im Sinn der bisLeripßrl Ver­
w~ltuncs~raYis. Auch (ie Jit. c der in Rede stehenden 
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Rechtsvorschrift weist in der bisherigen Fassung insofern 
eine Ungereimtheit auf, als der Wortlaut dieser Bestimmung 
den Eindruck hinterläßt, als würden die gemeinschaftlichen 
Einkünfte der Personellvereinigung oder Personengemeinschaft 
und nicht deren Gesellschaftern (Mitgliedern) zufließen. 
Eine Anderung der Verwaltungspraxis tritt durch die Neufas­
sung ebenfalls nicht ein. 

Zu Art. I Z. 60: 

Durch diese Bestimmung soll ergänzend zu anderen vor­
geschlagenen Änderungen klargestellt werden, an wen Fest­
stellungs be scheide im Falle der Beendigung einer Personen­
vereinigung ohne eigene Rechtspersönlicbkeit oder einer 
Personengemeinschaft zu ergehen haben. 

Zu Art. I Z. 61: 

In der vorgeschlagenen Neufassung des § 193 Abs. 1 BAO 
soll in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Verwaltungs­
gerichtshofs zu der bisherigen Fassung deutlicher zum Ausdruck 
gebracht werden, daß die Fortschreibung von Einheitswerten 
nicht unbedingt eine Anderung der Verhältnisse voraussetzt. 
Weiters soll die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs, 
daß bei einer Zurechnungsfortschreibung der bisherige Ein­
heitswertbescheid weiter Wirkung e~tfaltet, ausdrücklich auch auf 
Wert- und Artfortschreibungen Anwendung finden, sodaß der 
Eirdleitswertbescheid, allenfalls in seiner durch Fortschrei­
bungsbescheide geänderten Fassung, durch einen Fortschrei­
bungsbescheid nur insoweit verdrängt wird, als der Spruch 
des Fortschreibungsbescheides reicht. Durch den letzten 
Satz soll verhindert werden, daß Fortschreibungsbescheide 
im Rechtsbestand bleiben, obwohl infolge nachträglicher 
Erlassung oder Abänderung eines Einheitswertbescheides (Fort­
schreibungsbescheides) auf einen früheren Stichtag nunmehr 
die Voraussetzungen für eine Fortschreibung nicht mehr gegeben 
wären. 

Zu Art. I Z. 62: 

Durch die vorgeschlagene Ergänzung des § '194 Abs. 4 

BAO soll erreicht werden, daß diejenigen Daten, die den 
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abgabe- oder beitragsberechtigten Körperschaften aus den 
ihnen zu übermittelnden Abschriften der Meßbescheide 
ersichtlich wären, unter Verzicht auf die Übermittlung von 
Bescheidebschriften im Einvernehmen mit diesen Körper­
schaften auf Datenträganübermittelt werden dürfen. 

Zu Art. I Z. 63: 

~ 196 Abs. 4 BAO in der vorgeschlagenen Neufassung 
bringt klarer als die an der gleichen Stelle enthaltene 
bisherige Regelung zum Ausdruck, daß der Zerlegungsbescheid 
auch an diejenigen Körperschaften, denen ein Zerlegungs­
anteil zugeteilt wird, zu ergehen hat. An dieser Stelle 
war bisher nur vorgesehen, daß diesen beteiligten Körper­
schaften der Zerlegungsbescheid zuzustellen ist. 

Zu Art. I Z. 64: 

In Fällen, in denen Abgabenbescheide zu keiner die 
bisherige Belastung übersteigenden Abgabenfestsetzung,sohin 
also zu keiner Nachforderung,führen, kann die Angabe des 
Fälligkeitszeitpunktes Irrtümer auf Seiten des Abgabe-
pflichtigenb~ken; .es wird daher vorgeschlagen, auf eine 
Angabe über die Fälligkeit bei derartigen Bescheide zu 
verzichten. In den Fällen, in denen die Fälligkeit einer 
Abgabenschuldigkeit bereits vor deren Festsetzung einge­
treten ist, erscheint es wohl ausreichend, ohne den ohnedies 
bereits verstrichenen Fälligkeitstag genau zu bezeichnen, 
im Abgabenbescheid auf den Umstand hinzuweisen, daß die 
festgesetzte Abgabenschuldigkeit bereits fällig war. 

Zu Art. I Z. 65: 

Es kommt des öfteren vor, daß die Voraussetzungen 
für die Erlassung eines endgültigen oder eines den vorläufigen 
Bescheid für endgültig erklärenden Bescheides noch nicht 
vorliegen, aber die Ungewißheit, die Anlaß für die Erlassung 
des Bescheides als vorläufig war, wenigstens teilweise 
beseitigt ist. Es erscheint dann unter Umständen nicht 
billig und zweckmäßig, diesen vorläufigen Bescheid unver­
ändert bestehen zu lassen.~die vorgeschlagene Ergänzung 

7/ME XIV. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)72 von 179

www.parlament.gv.at



- 24 -

des § 200 Abs. ....1 BAO könnte auf den aktuelleren Wissenstand 
der Abgabenbehörde Bedacht genommen werden. 

Zu Art. I Z. 66: 

Die bisherige Verwaltungspraxis geht aus Vereinfachungs­
gründen den Weg, gemäß ~ 201 BAO in der bisherigen Fassung 
erforderliche Abgabenfestsetzungen dann zusammenzufassen, 
wenn die betroffenen Bemessungszeiträume innerhalb ein und 
desselben Kalenderjahres liegen. Durch die vorgeschlagene 
Ergänzung soll diese Verwaltungsübung im Gesetz ihre recht­
liche Grundlage finden. Die bezügliche Fälligkeitsregelung 
findet sich im ~ 2 .... 10 Abs.2.BAO in der durch Art. 1 Z. 74 
vorgeschlagenen Neufassung. 

Zu Art. I Z. 67: 

Die vorgeschlagene Neufassung des § 202 BAO trägt in 
ihrem Abs. 1 dem Umstand Rechnung, daß nur Nachforderungen 
mittels Haftungsbescheides (§ 224 Abs. 1 leg.cit.) geltend 
zu machen sind, während für gemäß dies~Bestimmung vorzu­
nehmende Festsetzungen gegenüber den abgabenrechtlich Haftungs­
pflichtigen, die von vornherein zu einer Gutschrift führen, 
der Haftungsbescheid hierfür kein geeignetes Instrument dar­
stellt. Durch Abs. 2 der in Vorschlag gebrachten Rechtsvorschrift 
soll vermieden werden, daß gemäß § 240 Abs. 3 BAO zu Unrecht ein­
behaltene Beträge doppelt zurückgezahlt werden. 

Zu Art. I Z. 68: 

Durch die vorgeschlagene Neuregelung soll § 203 BAO 
unter Bedachtnahme auf § 24/1 Abs. 2 leg.cit. präziser 
gefaßt werden. 

Zu Art. I Z. 69: 

Bei Anhebung des Betrages im § 206 lit.c BAO von 20 S 
auf 50 S wird es unter den in dieser Rechtsvorschrift normier­
ten Voraussetzungen in einer größeren Anzahl von Fällen 
möglich sein, daß die Oberbehörden der Abgabenbehörden in 
Ausübung des Aufsichtsrechtes die nachgeordneten Abgaben­
behörden anweisen, von der Festsetzung bestimmter Abgaben 
Abstand zu nehmen. 
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Zu Art. I Z. 70: 

Korresparunerend mit der unter Art. I Z. 22 vorgeschla­
genen Änderung soll aus den zu der erwähnten Bestimmung 
angeführten Gründen auch § 207 Abs. 2 BAO entsprechend 
geändert werden. 

Zu Art. I Z. 71: 

Durch die vorgeschlagene Ergänzung des § 208 Abs. 2 
BAO soll die für die ein~Anzeigepflicht unterliegenden 
Erwerbsvorgänge geltende Regelung auch auf Fälle ausgedehnt 
werden, bei denen der für eine Grunderwerb~teuerbefreiung 
maßgebliche begünstigte Zweck erst innerhalb eines längeren 
Abschnittes als der Bemessungsverjährungsfrist erfüllt 
werden muß. Damit würde erreicht, daß die Finanzämter für 
Gebühren und Verkehrsteuern von ihrer bisher gepflogenen 
Praxis abgehen können, noch lange vor Ablauf der für die 
Erfüllung des begünstigten Zweckes zur Verfügung stehenden 
Acht jahresfrist Handlungen zur Unterbrechung der Bemes­
sungsverjährung zu unternehmen. 

Zu Art. I Z. 72: 

Die im bisherigen § 209 Abs. 2 lit. b BAO enthaltene 
Regelung, derzufolge während des Zeitraumes zwischen der 
Aussetzung der Entscheidung über eine Berufung gemäß § 281 
Abs. 1 leg.cit. und dem Ergehen der Entscheidung in dem 
Verfahren, dessentwegen die Aussetzung erfolgte, die Bemes­
sungsverjährung gehemmt ist, erscheint im Hinblick auf 
die unter Art. I Z. 73 vorgeschlagene Einfügung eines 
§ 209a in die BAO überflüssig. § 209 Abs. 3 in der vorge­
schlagenen Fassung nimmt unter anderem auf überlange Rechts­
streitigkeiten in Erbschaftsangelegenheiten Bedacht, indem 
die fünfzehnjährige ]'rist, mit deren Ablauf die absolute 
Bemessungsverjährung eintritt, ebenso wie nach § 208 Abs. 2 
erst mit dem Zeitpunkt der Anzeige eines maßgeblichen Erwerbs­
vorganges im Lauf gesetzt werden soll. 

Zu Art. I Z. 73: 

Die Bestimmung schlägt vor, im Einklang mit der bezüg­
lichen parteifreundlichen Verwaltungsübnng ausdrücklich 
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klarzustellen, daß der Eintritt der Verjährung der Erledi­
gung von rechtzeitig eingebrachten Parteianträgen zur 
Geltendmachung von Rechten nicht entgegenstehen. 

Zu Art. I Z. 74: 

Die vorgeschlagene Änderung der Überschrift des Unter­
abschnittes Ades 6. Abschnittes der BAO trägt dem Umstand 
Rechnung, daß in diesem Unterabschnitt neben der Fälligkeit 
und der Entrichtung von Abgaben auch die Nebengebühren im 
Einhebungsverfahren geregelt sind. 

Durch die Neufassung des ~ 210 Abs. 1 BAO wird klar­
gestellt, daß in jenen Fällen, in denen trotz mündlicher 
Verkündung einer Entscheidung auch eine schriftliche Aus­
fertigung derselben zuzustellen ist, was insbesondere bei 
Entscheidungen der Berufungssenate zutreffen kann, für 
die Fälligkeit der auf diese Entscheidung zurückzuführenden 
Abgabenforderung der Zeitpunkt der Zustellung der schrift­
lichen Ausfertigung maßgeblich ist. 

Die vorgeschlagene Neufassung des § 210 Abs. 2 BAO 
trägt dem Umstand Rechnung, daß in jenen Fällen, in denen 
sich die bescheidmäßige Festsetzung von Selbstbemessungs­
abgaben in Anwendung d.er Bestimmungen des § 20~1 BAO als 
notwendig erweist und die Festsetzung gleichzeitig für 
mehrere Bemessungszeiträume vorgenommen wird, die Auftei­
lung des Nachforderungsbetrages zwecks Zuordnung zu einzelnen 
in der Vergangenheit liegenden Fälligkeitszeitpunkten mit 
einem unverhältnismäßig großen Verwaltungsaufwand verbunden 
wäre. 

Abs. 4 des § 210 BAO in der vorgeschlagenen Neufassung 
sieht eine mit der vorgeschlagenen Neufassung des § "108 

Abs. 3 BAO durch Art. I Z. 38 des gegenständlichen Gesetz­
entwurfes korrespondierende Bestimmung für den Fall vor, 
daß die Fälligkeit einer Abgabenschuld an einem 24. oder 
31. Dezember eintritt. In den Abs. 3 und 5 des § 210 BAO 
in der vorgeschlagenen Fassung werden erstmals von Gesetzes 
wegen Nachfristen für die Fälle vorgesehen, daß durch eine 
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Aufhebung eines Bescheides,der zu einer Gutschrift geführt 
hatte, eine spätestens mit Wirksamwerden des Aufhebungs­
bescheides fällige Abgabenforderung gegenüber dem Abgabe­
pflichtigen eintritt bzw. wieder auflebt, sowie für jene 
Fälle, in denen Abgaben, ausgenommen Nebengebühren,erst 
knapp vor oder überhaupt nach ihrer Fälligkeit festgesetzt 
werden. Durch die Einführung dieser Nachfristen, bis zu 
deren Ablauf gemäß § 230 Abs. 2 BAO in der Fassung des 
Art. I Z. 94 des Entwurfes eine Hemmung der Einbringung 
eintritt, sollen Härten für die Abgabepflichtigen vermieden 
werden. 

Eine weitere, den Interessen der Abgabepflichtigen im 
hohem Maße Rechnung tragende Zahlungsfrist soll durch den 
Abs. 6 des § 210 BAO in der Fassung des vorliegenden Entwurfes 
vorgeschlagen werden. Mit Rücksicht darauf, daß Ansuchen um 
Zahlungserleichterungen eine die Verwirkung des Säumnis­
zuschlages hinausschiebende und die Einbringung kraft Gesetzes 
hemmende Wirkung auf Grund der Bestimmungen des § 217 Abs. 3 
und des § 230 Abs. 2 BAO unter ande~em 
dann zukommt, wenn solche Ansuchen spätestens eine Woche 
vor Fälligkeit eingebracht werden, eine von der 
Bekanntgabe eines Bescheides abhängige Fälligkeit aber einen 
MOnat nach dieser Bekanntgabe eintritt, könnten für Abgabe­
pflichtige, die etwa einen vierwöchigen Urlaub konsumieren, 
unter Umständen durch Versäumung dieser Frist Nachteile 
erwachsen. Da erfahrungsgemäß Urlaube in der Dauer von vier 
Wochen meistens vor allem in den Sommermonaten angetreten 
werden, sieht die Neuregelung des § 2'10 Abs. 6 BAO vor, daß, 
wenn eine solche Fälligkeit in einem den Gerichtsferien 
entsprechenden Zeitraum eintritt, von Gesetzes wegen eine 
Nachfirst von einer Woche zustehen soll, deren Ablauf auch 
für die Berechnung der Wochenfrist firdas rechtzeitige Ein­
bringen von Zahlungserleichterungeansuchen maßgeblich sein 
wird. Die Einführung dieser Zahlungsfrist, bis zu deren 
Ablauf keinerlei Säumnisfolgen eintreten solle&, stellt 
eine völlig neuartige Begünstigung der Abgabepflichtigen dar. 

Dem Umstand, daß die in den Absätzen 3 - 6 des § 210 BAO 
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normierten Nachfristen im Bereich der Zölle und sonstigen 
Eingangs- oder Ausgangsabgaben selbstverständlich keine 
Anwendung finden können, trägt die Vorschrift des Abs. 7 
des neugefaßten ~ 2'10 BAO Rechnung. 

Zu Art. I Z. 75: 

l"li t Rücksicht darauf, daß nunmehr die Überschrift vor 
~ 2'10 nicht mehr l>lo~ Fälligkeit, sondern Fälligkeit und Ent­
richtung lautet, hat die Uberschrift "Entrichtung" vor ~ 21'1 

zu entfallen. Diese Änderung trägt der engen Zusammengehörig­
keit der beiden behandelten Materien Rechnung. 

Der vorgeschlagenen Ergänzung der lit.g des ~ 211 Abs. 1 

BAO kommt nur klarstellender Charakter zu. 

Zu Art. I Z. 76: 

Nach der bisherigen Rechtslage ist eine Respirofrist 
für jene Fälle, in denen Abgaben im Überweisungsverkehr 
oder mittels bestimmter Postanweisungen entrichtet werden, 
gemäß § 217 Abs. 6 BAO nur hinsichtlich der Hinausschiebung 
des Zeitpunktes zur Verwirkung des Säumniszuschlages vorge­
sehen, eine ausdrückliche Regelung hinsichtlich anderer, von 
einer verspäteten Zahlung abhängiger Rechtsfolgen fehlt 
jedoch, obwohl sinnvoller Weise auch bezüglich dieser anderen 
Rechtsfolgen, etwa was die Frage der E:inJ.~ von vonstreckun~­
maßnahmen anbelangt, auf diese Respirofrist Bedacht genommen 
wurde. Eine solche ausdrückliche Regelung wird aber nunmehr 
in den Abs. 2 und 3 des § 211 in der Fassung des gegenständ­
lichen Gesetzentwurfes vorgesehen. 

Im Hinblick auf die in den verschiedensten Bereichen 
erfolgte Förderung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs sieht 
Abs. 4 des neugefaßten § 211 BAO ausdrücklich vor, daß die 
Entrichtung von Abgaben durch Barzahlung bei den Finanzämtern, 
nicht aber bei den Zollämtern, nur in jenen Fällen zulässigsnn 
so14 in denen diese Entrichtungsart auf Grund gesetzlicher 
Vorschriften vorgesehen ist. Barzahlungen bei den Finanz­
ämtern werden daher in Hinkunft insbesondere im Rahmen eines 
VollstreCkungsverfahrens möglich sein. Schon bisher gehörte 

7/ME XIV. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 77 von 179

www.parlament.gv.at



- 29 -

eine Barzahlung bei den Finanzämtern außerhalb der ausdrück­
lichen vorgesehenen Fälle zu den Seltenheiten. 

Zu Art. I Z. 77: 

Die Bestimmung des § 212 Abs. 2 BAO in der Fassung 
des gegenständlichen Bntwurfes sieht, entsprechend der 
bisherigen Verwaltungsübung, ausdrücklich und klarstellend 
vor, daß auS Anlaß eines Zahlungserleichterungsansuchens 
über den Gegenstand dieses Ansuchens hinaus in die Bewilli­
gung von Zahlungserleichterungen auch andere Abgaben, die 
mit .den. der den Gegenstand des Ansuchens bildenden Abgaben 
zusammengefaßt verbucht werden, einbezogen werden. Die damit 
umsc~ene Vorgangsweise erweist sich vor allem deshalb 
zweckmäßig, weil ein möglichst umfassender Tilgungsplan 
einerseits von den Abgabepflichtigen seiner Übersichtlichkeit 
wegen leichter eingehalten und andererseits von den Abgaben­
behörden besser überwacht werden kann. Dieses letztgenannten 
Umstandes wegen erweist sich die Regelung überdies als äußerst 
automationsgerecht. 

Zu Art. I Z. 78: 

Die bisherige Regelung des § 2"13 Abs. 1 BAO, derzui'olge 
bei den von der gleichen Abgabenbehörde wiederkehrend zu 
erhebenden Abgaten für jaJen Abgabepflichtigen die Gebarung 
(Lastschriften, Zahlungen und alle sonstigen ohne Rücksicht 
aus welchem Anlaß entstandenen Gutschriften) in laui'ender 
Rechnung zusammengefaßt zu verbuchen sind, hat sich hinsicht­
lich bestimmter Abgaben aus verschiedenen Gründen in der 
Praxis als zu eng erwiesen, so beispielsweise in jenen Fällen, 
in denen ein Abgabepflichtiger im Bereich eines Finanzamtes 
verschiedene, voneinander völlig getrennte Gewerbebetriebe 
unterhält oder zwar im Bereich eines Finanzamtes, aber 
im Bereich verschiedener Gemeinden, Betriebstätten eines 
Betriebes unterhalten werden. Die vorgeschlagene Neui'assung 
des § 213 BAO enthält nun einerseits in Abs. 3 eine taxative 
Aufzählung der Ausnahmen von dem grundsätzlich beibehaltenen 
vorerwähnten Gebot der zusammengefaßten Verbuchung und trifft 
in den Absätzen 4 une. 5 den Erfordernissen der Praxis 
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entsprechende Regelungen hinsichtlich den zusammengefaßten 
Verbuchung der Gebarung von Abgaben in bestimmten Fällen 
der Gesamtschuldnerschaft. Ausdrücklich sei darauf hinge­
wiesen, daß ergänzend zu der Regelung des § 213 Abs. 4 BAO 
in der Fassung des vorliegenden Entwurfes durch die Vor­
schrift des ~ 2/14 Abs. 5 BAO in der Fassung des Art. I 
Z. 79 des Entwurfes eine Verrechnung von Zahlungen eines 
Gesamtschuldners, die auf Grund eines Leistungsgebotes 
der Abgabenbehörde ergehen, auf andere als die von ihm 
geschuldeten Abgaben ausgeschlossen ist. 

Zu Art. I Z. 79: 

§ 214 BAO in der Fassung des gegenständlichen Entwurfes 
enthäl t die zentrale Regelung dafür auf welche AbgabenßchnJdigke±ten 
ZdDl~ ~sonstige Gutschriften eines Abgabepflichtigen 
zu verrechnen sind. 

Zunächst wird im Abs. 1 die bisher in § 213 Abs. 4 BAO 
enthaltene grundsätzliche Regelung übernommen, daß in den 
Fällen einer zusammengefaßten Verbuchung d~r Gebarung 
Iahlungen und sonstige Gutschriften auf die älteste' 
der von der Verbuchung umfaßten Abgabenschuldigkeiten zu 
verrechnen frind. Abweichend von der bisherigen Regelung wird 
aber nunmehr aus Gründen einer einfacheren Handhabung und 
größeren ~ransparenz die automationsgerechte Lösung getroffen, 
daß das Alter einer AbgabenschuLdigkeit sich nicht nur nach 
dem Fälligkeitstag sondern auch nach dem Ende bestimmter 
erst nach dem Fälligkeitstag endender Zahlungsfristen zu 
richten hat. Ferner wird durch die Neufassung des § 214 Abs. 1 

BAO zum Ausdruck gebracht, daß in jenen Fällen, in denen 
ein zu verrechnend.er Betrag nicht zur Tilgung aller gleich­
alten Abgabenschuldigkeiten ausreicht, eine Aliquotierung 
dieses Betrages auf die einzelnen Abgabenschuldigkeiten 
zu unterbleiben hat. 

Der in § 214 Abs. 2 BAO enthaltene Katalog jener Fälle, 
in denen eine Verrechnung von Zahlungen oder sonstigen Gut­
schriften den der Abgabenbehörde bekanntgegebenen Verwen­
dungszweck entsprechend zu erfolgen hat, soll hinsichtlich 
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solcher Abgabenschuldigkeiten, die auf Grund einer Selbst­
anzeige festgesetzt wurden, erweitert werden, um die für 
die strafbefreiende Wirkung der Selbstanzeige gemäß § 29 
Abs. 2 FinStrG notwendige rasche Entrichtung dieser Abgaben­
schuldigkeiten ohne Bedachtnahme auf etwaige äitere Abgaben­
schuldigkeiten zu ermöglichen. Die bisher in lit. c des 
§ 214 Abs. 2 BAO getroffene Regelung erscheint im Hinblick 
darauf entbehrlich, daß bezüglich der hievon betroffenen 
Abgaben eine von allen übrigen Abgaben getrennte Ver­
buchung nunmehr im ~ 2/13 Abs. 3 BAO in der Fassung des 
Art. I Z. 78 des gegenständlichen Entwurfes vorgesehen ist. 
Klargestellt wird in der Neufassung des § 214 Abs. 2 BAO 
ferner, daß inden :Fällen von Zahlungen das Weisungsrecht 
der Partei durch Angabe des Verwendungszweckes auf dem 
Zahlungsbeleg auszuüben ist, was den Erfordernissen der 
Praxis entspricht, und in welchen Fällen von sonstigen 
Gutschriften die Regelungen über eine weisungsgemäße Ver­
rechnung Anwendung zu finden haben. 

Eine wesentliche Verbesserung der Rechtsffiellung der 
Parteien ergibt sich aus der Neuregelung des ~ 2/14 Abs. 3 
BAO, derzufolge für den Fall, daß bei einer Verrechnungs­
weisung im Sinn des Abs. 2 lit. a oder b irrtümlich eine 
unrichtige Abgabenart oder ein unrichtiger Zeitraum angegeben 
wurde, bestimmte Rechtsfolgen der irrtümlich erteilten Ver­
rechnungsweisung aufzuheben oder nicht herbeizuführen sind. 
Durch diese Regelung ~;ollen insbesondere jn der Vergangenheit 
aufgetretene Härten im Bereich des Säumniszuschlages in 
Hinkunft vermieden werden können. 

Während § 214 Abs. 4 in der vorgeschlagenen Neufas-

sung dem ersten Satz der bisherigen Regelung des § 214 Abs. 3 
entspricht, wird durch die neugeschaffene Vorschrift des 
~ 214 Abs. 5 BAO sichergestellt, daß in Fällen einer zusam­
mengefaßten Verbuchung der Gebarung gemäß § 2/13 Abs. 4 BAO 
die auf Grund eines leistungsgebotes der Abgabenbehörde 
für Rechnung eines Gesamtschuldners geleisteten Zahlungen 
ausschließlich auf dessen Abgabenschuldigkeiten zu verrechnen 
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sind, worauf schon in den Erläuterungen zu Art. I Z. 79 
hingewiesen worden ist. Ferner sieht die Neuregelung des 
~ 2/10 Abs. 5 BAO vor, daß in jenen Fällen, in denen sich 
auf Grund einer nachträglichen Abänderung oder Aufhebung 
eines maßgeblichen Abgaben-oder Haftungsbescheides heraus­
stellt, d~ ein Gesamtschuldner in einem überhöhten Maß 
in Anspruch genommen ist und diesem Leistungsgebot entspre­
chend auch Zahlungen entrichtet hat, der überste1gende 
Betrag ungeachtet sonstiger zusammengefaßt verbuchter 
Abgabenschuldigkeiten, die nicht den in Rede stehenden Gesamt­
schuldner betreffen, aus der zusammengefaßten Verbuchung heraus­
zulösen sind, welche Rechtsfolge sich nach der derzeitigen 
Rechtslage mangels ausdrücklicher gesetzlicher Regelung 
lediglich hinsichtlich Haftungspflichtiger aus dem letzten 
Satz des § 214 Abs. 3 BAO ableiten ließ. Durch die Vorschrift 
des ~ 214 Abs.6 BAO roll.. eine der Transparenz der Verrechnung 
dienende Regelung geschaffen werden. 

Zu Art. I Z. 80: 

Die vorgeschlagene Neufassung des § 215 BAO sieht einer­
seits durch eine entsprechende Ergänzung des Abs. 2 vor, 
daß die in Betracht kommenden Guthaben nur zur Tilgung 
der jener Behörden, bei der sie bestehen, bekannten fälligen 
Schuldigkeiten des Abgabepflichtigen bei einer anderen 
Abgabenbehörde zu verwenden sind, wodurch sich, was die 
Frage der Fällgkeit anbelangt, ein Gleichklang mit der 
Regelung des Abs. 1 ergibt, andererseits wird für jene 
Fälle, in denen jemand anderer als der Abgabepflichtige 
hinsichtllich bestehender Guthaben rückzahlungsberechtigt ist, 
weil diesem die Rechtsfähigkeit im Sinn des bürgerlichen 
Rechts fehlt, die Aufrechnungsbestimmungen der Abs. "I und 2 
des § 215 BAO auch hinsichtlich der Rückzahlungsberechtigten 
anzuwenden sein, welche Regelung dem Umstand Rechnung trägt, 
daß, wie bereits in den Erläuterungen zu Art. I Z. 7 ausgeführt 
wurde, den Abgabenvorschriften zufolge auch im Sinn des 
bürgerlichen Rechts nicht rechtsfähige Personenvereinigungen 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit oder Personengemeinschaften 
abgabepflichtig sein können und für die solche Abgabepflichtige 
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betreffenden Abgaben nach Maßgabe des § 6 Abs. 2 BAO mehrere 
Personen als Gesamtschuldner gemeinsam heranzuziehen sind. 

Zu Art. I Z. 8"1: 

Die Bestimmungen über die Verwirkung des Säumniszuschla­
ges sind trotz teilweise geänderten Textes inhaltlich im 
wesentlichen der bisherigen Rechtslage entsprechend über­
nommen worden, dies jedoch mit der Maßgabe, daß einerseits, 
wie sich aus den Abs. 2 und 3 des § 217 BAO in der vorge­
schlagenen Neufassung ergibt, in einer den Abgabenpflichtigen 
begünstigenden Art und Weise auf die bereits im Zusammen­
hang mit der Neufassung des § 210 durch Art. I Z. 74 des 
Entwurfes erläuterten Nachfristen Bedacht genommen wird 
und andererseits durch den in dem Abs. 1 neueingefügten 
zweiten Satz bisher im Zuge der zusammengefaßten Verbuchung 
der Gebarung von Abgaben häufig aufgetretene Härten in 
Hinkunft vermieden werden. Gerade die letzterwähnte Regelung 
bringt eine wesentliche Verbesserung für die Abgabepflichtigen 
mit sich. 

Zu Art. I Z. 82: 

Für die Beibehaltung der Regelung des bisherigen § 218 

BAO, derzufolge bei bestimmten Abgaben unter der Voraussetzung 
der Festsetzung einer Abgabenerhöhung der Zeitpunkt der 
Verwirkung des Säumniszuschlages noch hinausgeschoben wird, 
wurde keine Veranlassung erblickt, weshalb diese Bestim-
mung ersatzlos aufgehoben werden soll. 

Zu Art. I Z. 83: 

Die bisher in § 221 BAO getrOffene Regelung betreffend 
jene Fälle, in denen eine Verpflichtung zur Entrichtung des 
Säumniszuschlages trotz Eintritts einer Säumnis nicht entsteht, 
wird, soweit es sich um eine ausnahmsweise Säumnis handelt, 
in einer der bisherigen Verwaltungsübung entsprechenden modifi­
zierten Form und, soweit es sich um die Bagatellregelung 
handelt, in einer anstelle auf den Säumniszuschlagsbetrag 
auf die Bemessungsgrundlage abstellenden und eine Valorisierung 
beinhaltenden Form in den ~ 220 BAO in der Fassung des 
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vorliegenden Entwurfes übernommen. 

Zu Art. I Z. 84: 

Wie bereits in den allgemeinen Teil der Erläuterungen 
ausgeführt wurde, wird das System der Abgabenzinsen durch 
die gegenständliche Novellierung der Bundesabgabenordnung 
auf eine erweiterte Grundlage gestellt. Die diesbezüglichen 
Regelungen finden sich in § 221 BAO in der Fassung des 
vorliegenden Entwurfes. 

Neben den derzeit auf Grund des § 212 Abs. 2 BAO zu 
erhebenden Stundungszinsen, deren Rechtsgrundlage in 
Hinkunft § 221 Abs. 1 BAO sein soll, sieht der vorliegende 
Entwurf eine Verzinsung von aus der Gebarung gemäß § 213 
BAO sich ergebender Guthaben auf Grund des § 221 Abs. 2 BAO 
vor. Darüber hianus sollen nach Maßgabe des § 221 Abs. 3 
BAO in der Fassung des vorliegenden Entwurfes für Last­
schriften, die nach einem je nach Abgabenart verschiedenen 
Stichtag erfolgen, Nachholzinsen angefordert und für Gut­
schriften, die nach dem erwähnten Stichtag verbucht werden~ 
Nachholzinsen vergütet werden. Die für die einzelnen Abgaben 
maßgebliche Stichtage ergeben sich aus der Regelung des 
§ 221 Abs. 4 BAO in der Fassung des vorliegenden Entwurfes, 
in welchem Zusammenhang festzuhalten sei, daß sich diese 
Stichtage im wesentlichen nach dem Zeitpunkt der Entstehung 
des Abgabenanspruches orientieren. 

Die Einrichtung der Nachholverzinsung führt dazu, 
daß anläßlich der einzelnen Lastschrifts- oder Gutschrifts­
buchungen, die nach dem jeweils maßgeblichen Stich.tag 
erfolgen, für den Zeitraum zwischen Stichtag und Buchungs­
tag zu Lasten oder zugunsten des Abgabepflichtigen eine Ver­
zinsung der jeweiligen Nachforderung oder Gutschrift vorge­
nommen wird. Führt beispielsweise eine nach dem Stichtag 
durchgeführte Einkommensteuerveranlagung zu einer die fest­
gesetzt gewesenen Vorauszahlungen übersteigenden Abgabenfest­
setzung, ist für diesen Differenzbetrag eine Verzinsung 
zuLasten des Abgabepflichtigen vorzunehmen. Wird in der 
Folge allenfalls einem von Abgabepf~tigen gegendenEinkommen­
steuerbescheid eingebrachten Rechtsmittel stattgegeben, so 
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wird für den Zeitraum zwischen dem Stichtag und dem Tag 
der Verbuchung der Rechtsmittelerledigung eine Zinsen­
vergütung zu erfolgen haben. Die Nachholzinsenbescheide 
würden anläßlich hiefür relevanter Buchungen vollautomati­
siert erstellt. Auf Grund des dargelegten Systems führt 
eine Änderung einer Abgabenfestsetzung niemals zu einer 
Abänderung bisher ergangenen Nachholzinsenbescheide,sondern 
es wird damit der Tatbestand für eine neuerliche Nachhol­
zinsenfestsetzung verwirklicht. Der Zinssatz für die Nach­
holverzinsung sowohl zugunsten als auch zu Lasten des 
Abgabepflichtigen entspricht de"m im Nachholzeitraum 
jeweils in Geltung gestandenen Zinsfuß für Eskontierungen 
der Oesterreichischen Nationalbank. Eine Ausnahme von der 
Nachholverzinsung ist allgemein für die Fälle vorgesehen, 
in denen die Bemessungsgrundlage (Nachforderung oder Gut­
schrift) den Betrag von 5.000 S nicht übersteigt, oder 
wenn der Zinsenbetrag im Einzelfall '100 S nicht übersteigt; 
die letztgenannte im ~ 221 Abs. 7 BAO in der Fassung des 
gegenständlichen Entwurfes normierte Bagatellgrenze gilt 
im übrigen auch für die anderen Zinsenarten. Eine allgemeine 
Ausnahme von der Nachholverzinsung ist gemäß Abs. 6 in 
Lohnsteuerangelegenheiten Arbeitnehmern gegenüber vorgesehen, 
von welcher Regelung insbesondere alle Fälle des Jahres­
ausg~~hes betroffen sind. Für diese Regelung war die Über­
legung maßgeblich, daß Arbeitnehmern gegenüber gemäß § 33 
Abs. 5 bzw. ~ 57 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes '1972 
in der geltenden Fassung ein spezieller Absetzbetrag in jährlicher 
Höhe von j.OOO S zusteht, dessen Einführung in den Erläute-
rungen zur Regierungsvorlage des eben genannten Bundesgesetzes 
(474 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 
Nationalrates XIII.GF) wie folgt begründet wurde: 

"Der neu vorgeschlagene Arbeitnehmerabsetzbetrag erscheint 
vor allem insofern gerechtfertigt, als die Lohnsteuer des 
Arbeitnehmers bei jeder Auszauungdes Arbeitlohnes einbehalten 
wird und der Arbeitnehmer somit grundsätzlich nicht die 
Möglichkeit der veranlagten Steuerpflichtigen hat, spätere 
Steuerabschlußzahlungen zu leisten und somit den Vorteil eines 
Zinsengewinnes bzw. reinvestierten Gewinnes zu erzielen. " 
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Wenn nun trotz teilweisem Wegfall der Gründe für die 
Einführung des Arbeitnehmerabsetzbetrages durch die Nachhol­
verzinsung bei veranlagten Abgabepflichtigen dieser Absetz-
betrag keine Verminderung erfahren soll, so erscheint es 
vertretbar, in Lohnsteuerangelegenheiten die Arbeitnehmer 
aus der Nachholverzinsung, die sich vorwiegend zu ihren 
Gunsten auswirken würde, allgemein herauszuhalten •. Hiezu 
wäre noch zu bemerken, daß infolge des Wirksamwerdens der 
vorerwähnten Bagatellregelungen ein erheblicher Teil der über An­

trag oder von Amts wegen durchzuführenden Jahresausgleiche zu keiner 
Nachhol verzinsung führen würde. Auch sei darauf aufmerk-
sam gemacht, daß die Einbeziehung der in Rede stehenden Fälle 
in die Nachholverzinsung mit überaus großem Verwaltungsaufwand 
verbunden wäre. 

Das System der Nachholzinsen, das voll automatisiert 
verwirklicht werden kann, schließt die nach der derzeitigen 
Rechtslage möglichen unterschiedlichen wirtschaftlichen 
Auswirkungen einer früheren oder späteren Abgabenfestsetzung 
weitgehend aus und könnte damit einen wesentlichen Beitrag 
zur Gleichmäßigkeit der Besteuerung leisten. Zusätzlich 
sei darauf hingewiesen, daß auch in jenen Fällen, in denen hin­
sichtlich einer zunächst überhöht festgesetzten Abgaben­
zahlungsschuldigkeit ein Säumniszuschlag verwirkt wird, 
durch eine spätere Nachholverzinsung zugunsten der Partei 
auch in gewissem Maße ein Abgeltung dieses von einer über-
höht festgesetzten Abgabenschuldigkeit abgeleiteten Säumnis­
zuschlages erfolgt. .F'erner führen die Nachholzinsen zugunsten 
des Abgabepflichtigen in jenen Fällen, in denen der Abgabe­
pflichtige eine sich später als überhöht festgesetzt erweisende 
Abgabenschuldigkeit abgestattet hat, zu einer Verzinsung 
dieses später wieder gutgeschriebenen überhöhten Betrages. 
Hat ein Abgabepflichtiger, dem eine sich später als über-
höht festgesetzt erweisende Abgabe vorgeschrieben wurde, 
Zahlungserleichterungen erwirkt und hat daher gemäß § 221 
Abs. 1 letzter Satz BAO in der Fassung des vorliegenden 
Entwurfes (in Entsprechung der Bestimmung des § 212 Abs. 2 
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letzter Satz BAO in der derzeitigen Fassung) die Berechnung 
.1 3r Stllildllilgszinsen unter rückwirkender Berücksichtigung 
des Herabsetzungsbetrages zu erfolgen, muß al}erdings, um 
Abgabepflichtigen keinen ungerechtfertigten Vorteil zu ver-

zu verschaffen, bei der Berechnung der Stundungszinsen 

jener Teil der anläßlich der Herabsetzung zu vergütender 
Nachholzinsen, der auf den Zeitraum des Zahlungsaufschubes 
entfällt, wieder hinzugerechnet werden; die Stundungszinsen­
regelung des § 221 Abs. 1 BAO in der Fassung des vorliegenden 
Entwurfes weicht von der derzeitigen in Kraft stehenden Fassung 
des § 2'12 Abs. 2 BAO nur in dem letztgenannten Punkt ab. In 
der Höhe des Zinssatzes für Stundungszinsen (3 % über den im 
Zeitraum des Zahlungsaufschubes jeweils geltenden Zinsfuß für 
Eskontierungen der Oesterreichischen Nationalbank pro Jahr) 
tritt durch die Neuregelung keine Änderung ein. 

Die für die Nachholverzinsung maßgebliche Stichtage 
sind grundsätzlich vom Zeitpunkt der E~ehung des Abgaben­
anspI'uches (~ 4 Aus. 1 BAO) ,abhängig, wobei, den Besonderheiten der 

einzelnen Abgabanarten Rechnung tragend, der Zeitraum zwischen 
Entstehung des Abgabenanspruches und dem Stichtag unterschied-
lich ist. Bei der Wahl der Stichtage wurde insbesondere auch 
darauf geachtet, daß bei den laufend wiederkehr.end 
zu erhebenden Abgaben die in einem Jahr oder zu einem knapp 
nach Ablauf dieses Jahres zu gesetzlich festgesetzten Fällig­
keitstagen zu entrichtendenAbgabenschuldigkeiten von jeder 
Nachholverzinsung ausgeklammer.t sind, es sei denn, daß bei 
nicht selbstzuberechnenden Abgaben eine Anpassung der Voraus­
zahlungen zu Gutschriften führt oder daß sich bei grundsätzlich 
selbstzuberechnenden Abgaben eine bescheidmäßige Abgabenfest­
satzung durch die Abgabenbehörde als unrichtig erweist. 

Für Zeiträume, in denen ein .s:ich aus der Gebarung gemäß 
§ 213 BAO ergebendes Guthaben,soweit dieses jeweils den 
Betrag von 5.000 S übersteigt, bei der Abgabenbehörde besteh~, 
sind gemäß § 221 Abs. 2 BAO in der Fassung des vorliegenden 
Entwurfes künftighin Guthabenszinsen zu vergüten. Die Berech­
nung der Zinsen hat jeweils für ein Kalenderjahr zu erfolgen, 
der Zinssatz entspricht dem jeweils geltenden Zinsfuß für 
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l'skontierungen der Oesterreichischen Nationalbank. Mit der 
Scha~fung der Guthabenszinsen wurde ebenso .wie mit der Schaffung 
von Nachholzinsen zugunsten der Abgabepflichtigen, immer 
wieder vorgebrachten Wünschen Rechnung tragend, eine den 
wirtschaftlichen Gegebenheiten entsprechende Verbesserung 
für die Abgabepflichtigen gegenüber der derzeitigen Rechts-
lage bewirkt. 

Gemäß Art. IV Abs. /1 des vorliegenden Entwurfes wird 
das neue Zinsensystem mit 1. Jänner 1980 in Kraft treten. 
Auf Grund der Übergangsbestimmung des Art. IV Abs. 4 des 
Entwurfes wird in allen jenen Fällen, in denen auf Grund des 
neuen Zinsensystems der maßgebliche Stichtag vor dem 
/1. Jänner 1980 liegen würde, eier 1. Jänner 1980 als für die 
Nachholverzinsung maßgeblicher Stichtag anzusehen sein. 
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Zu Art. I Z. 85: 

Die vorgeschlagene Änderung des § 22"2 Abs. /1 hat eine 
Anpassung an die derzeit maßgebliche Terminologie zum 

Gegenstand. 

Zu Art. I Z. 86: 

Bei einer Ge~dmachung von persönlichen abgabenrechtlichen 
Haftungen handelt es sich, worauf auch bereits in den Erläute­
rungen zu der den § 72 BAO ändernden Z. 28 des Art. I des 
vorliegenden Entwurfes hingewiesen wurde, um eine Einhebungs­
maßnahme. Als solche unterliegt die Geltendmachung der Haftung 
der Einhebungsverjährung im Sinn des § 238 BAO. Da es nun 
der Fall sein kann, daß eine Haftung vor der Inanspruchnahme 
des Erstschuldners geltend gemacht wird, etwa deshalb, weil 
auf den Erstschuldner nicht gegriffen werden kann, z.B. wenn 
es sich bei diesem um eine bereits aufgelöste juristische 
Person gehandelt hat, der Lauf der Einhebungsverjanrung 
aber vonderFälligkeit einer Abgabenschuldigkeit abhängig 
ist, sieht ~ 224 Abs. 3 BAO in der Fassung des vorliegenden 
Entwurfes vor, daß die erstmalige Geltendmachung eines 
Abgabenanspruches durch Erlassung eines Haftungsbescheides 
nach Ablauf der Bemessungsverjährungsfrist nicht mehr zulässig 

sein soll. 

Zu Art. I Z. 87: 

Wenn eine Abgabe vollstreckbar geworden ist und kein 
Grund für eine Hemmung der Einbringung vorliegt, hat die 
Abgabenbehörde von Amts wegen Vollstreckungsmaßnahmen zu ver­
anlassen (vgl. § 5 Abs. 2 Abgabenexekutionsordnung). Exekutions­
titelistsowohlim finanzbehördlichen als auch im gerichtlichen Voll­
streckungsverfahren gemäß § 229 BAO der Rückstandsausweis, 
der der zitierten Bestimmung zufolge unter anderem die voll­
streckbar gewordenen Abgabenschuldigkeiten zu beinhalten hat. 
Da es nun Fälle geben kann, in denen die Abgabenbehörde von 
vollstreckbar gewordenen Abgabenschuldigkeiten keine Kenntnis 
hat, z.B.bei Selbstbemessungsabgaben, die der Abgabepflichtige 
nicht ordnungsgemäß entrichtet und deren tatsächliche Höhe 
er auch der Abgabenbehörde nicht bekannt gegeben hat, wird 
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die Bestimmung des § 226 BAO dahingehend ergänzt, daß Abgaben­
schuldigkeiten die spätestens am Fälligkeitstag entrichtet 
werden, in dem der Abgabenbehörde bekannten Ausmaß vollstreckbar 
sind. Im übrigen soll auch die durch Art. I Z. 81 des gegen­
ständlichen Entwurfes geschaffene Begünstigungsbestimmung 
des § 217 Abs. 1 zweiter Satz BAO hinsichtlich der Frage 
des Eintritte der Vollstreckbarkeit sinngemäß angewendet werden. 

Zu Art. I Z. 88: 

In die in bestimmten Fällen eine Ausnahme von der grund­
sätzlichen Verpflichtung zur Mahnung regelnde Bestimmung 
des § 227 Abs. 4 lit.a BAO sollen die bereits im Zusammen­
hang mit der den § 210 der BAO ändernden Z. 74 des Art. I 
des gegenständlichen Entwurfes erläuterten Zahlungsfristen 
eingebaut werden. 

Zu Art. I Z. 89: 

Die Regelung des § 227 Abs. 4 lit. g BAO, derzufolge.bei 
Zwangs- und Ordnungsstrafen (§§ 111 - 113 BAO) eine Mahnung 
nicht erforderlich ist, soll aus Vereinfachungsgründen auf 
alle Nebenansprüche ausgedehnt werden. 

Zu Art. I Z. 90: 

Die bisher in § 228 BAO geregelten Mahngebühren sollen 
in Hinkunft aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung nicht 
mehr erhoben werden. Durch die Bestimmunge des § 228 BAO 
in der Fassung des gegenständlichen Gesetzenwurfes wird 
sichergestellt, daß in jenen Fällen, in denen eine Abgaben­
schuldigkeit, die zunächst als getilgt anzusehen war, aus 
bestimmten Gründen wiederauflebt, auf jeden Fall mit Mahnung 
vorzugehen ist, auch wenn hinsichtlich dieser Abgabe ansonsten 
auf Grund des § 227 Abs. 4 BAO eine Mahnung nicht erforderlich 
wäre. Durch diese neugeschaffene Vorschrift soll de.n Abgabe­
pflichtigen diemiu einer Mahnung verbundeneMahnfrist, bis zu 
deren Ablauf gemäß § 230 Abs. 1 BAO eine Hemmung der Einbrin­
gung gegeben ist ,zugute kommen. 

Zu Art. I Z. 9'1: 

Durch die vorgesehene Änderung des § 229 BAO wird die 
gesetzliche Grwldlage dafür geschaffen, in Rückstandsausweisen 
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die Darstellur:r: del' voJ 1 streckbar gewordenen Abgabenschuldig­

keiter:. in einer automationsgerechten i:leise vornehmen zu können. 

Zu Art. I Z. 92: 

In ,j enen Fülle~, in d eu cn eine T1ahnunc:~ hinau8tjege ben 't,'ird, 

ob"Johl dies nicht erforderlLch ist, \,:a8 beispielsweise regel-

t'lä':hg dann t~eschieht, ':!erm r:;ine Exe};:ution zur Sicherstellung 

in eine :2::xeYcution zur Einbringung überzuleiten ist, 'Ilrar bisher 

eine lIemaung der Einbrint=;UD'; bis zum Ablauf der in der Mahnung an­

rer;ebenen Frist nicht ausdricklich im Gesetz vorgesehen, obgleich 

di e Abgabenbehörden schon Ln Hinblick auf den Vertrauensschutz bis 

zum Ablauf der anGegebenen~1rist ~(eine Exekutionsmaßnahmen setzten. 

Durch die in Aussicht genom::1ene Ergänzung des § 230 Abs. 1 BAO soll 

diesem l"lanr;el abgeholfen ,·!erden. Außerdem soll auch den im Zusammen­

hang mit der den t 210 BAO lindernden Z. 74 des Art. I bereits er­

läut~~ Zahlungsfristen eine die Einbringung hemmende wirkung zu­

komt'len. 

Zu Art. I Z. ::3: 

Auch in der Ecufassung des L 230 Abs. 2 BAO ",ird auf die vor­

er','Tähnten Zahlancsfristen Bedacht r;enommen. Die Bestimmung des 

§ 230 J.bs. 4 "JAO erfährt eine dahingehende Er\'!ei terung, daß auch 

den durch die in jl.us~>icht f'enommene Neufassung des § 214 Abs. "3 
BAG vorgesehenen hnträcen, in den Fällen bei Erteilung einer Ver­

recbnungsvreisung dem Abcabepflichtigen unterlaufener Irrtümer 

die Rechts:,'olcen der irrtün.lich erteilten Verrechnungs'hTeisung auf­

z:J.heb en oder ~1ich t herbeizL:führen, aufschiebende Wirkung zuerkannt 

1·,;'erden kann • .:i.uf die Erläuterungen zu Art. I z. 79 des Ent\rurf es, 

die sich mit den vorer~lihnten Anträgen befassen, wird hinge~iesen. 

:lu Art. I Z. 94: 

Auf Grund der in Aussic~ht c;enommenen Ergänzung des § 232 

Abs. 2 lit. a BAO sollen i1. Hinkunft Sicherstellungsaufträge 

auch die r:J.i t der sicherzustellenden Abgabenschuld im Zusammen­

hang stehenden Nachholzinsen umfassen können. 

Zu Art. I Z. 95: 

'die bereits in den Erliuterungen zu Art. I z, 87 des 
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Entwurfes ausgeführt wurde, kann es vorkommen, daß die 
Höhe fälliger Abgabenschuldigkeiten den Abgabenbehörden 
lange Zeit unbekannt bleibt.Um Fälle zu verhindern, in denen 
Abgabenfestsetzungen erst nach Ablauf der Einhebungsverjährungs­
frist erfolgen und daher die festgesetzten Abgaben nicht mehr 
eingebracht werden können, was beispielsweise bei hinter­
zogenen Selbstbemessungsabgaben möglich wäre, sieht die 
neuzuschaffende Bestimmung des § 238 Abs. 5 BAO vor, daß 
die Einhebungsverjährung nicht vor Ablauf des Jahres beginnt, 
in dem der Abgabenbehörde das Ausmaß der fälligen Abgabe 
bekannt wird. 

Zu Art. I Z. 96: 

Die in Aussicht genommene Neufassung des § 239 Abs. 1 
BAO normiert, daß in jenen Fällen, :irideil.m eil Abgabepflichtiger, 
der nicht rechtsfähig im Sinn des bürgerlichen Rechtes ist, 
was, wie bereits in den Erläuterungen zu Art. I Z. 7 und Z. 80 
des Entwurfes ausgeführt wurde, bei bestimmten Personenvereinigungen 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit und Personengemeinschaften 
zutrifft, sich die Rückzahlungsberechtigung hinsichtlich 
Guthaben nach den zivilrechtlichen Vorschriften richtet. Diese 
Regelung korrespondiert mit der neugeschaffenen Bestimmung 
des § 215 Abs. 3 BAO; auf die Änderung.des § 215 ist auch die 
Zi tierungsänderung in § 239 Abs. "1 BAO zurückzuführen. Die 
Änderung des § 239 Abs. 2 BAO hat unter Beibehaltung der dies­
bezüglich.bestehenden Rechtslage insofern eine sprachliche 
Verbesserung zum Gegenstand, als im Zusammenhang mit der Beschrän­
kung eines Rückzahlwlgsbetrages auf jenen Teil des Guthabens, 
der die der Höhe nach festgesetzten Abgabenschuldigkeiten,die 
der Abgabepflichtige nicht später als drei Monate nach der 
Stellung des Rückzahlungsantrages zu entrichten haben wird, 
übersteigt, das Wort "aufgerechnet~ das im Bereich des Zivil­
rechtes nur bezüglich fälliger Schuldigkeiten verwendet wird, 
vermieden wird. 

Zu Art. I Z. 97: 

Die Bestimmungen des ~ 240 BAO über die Rückzahlung 
zu Unrecht einbehaltener Abgabenbeträge erfahren durch dieneu 
zu schaffenden Bestimmungen der Absätze 4 und 5 eine wesent­
liche Erweiterung. In Hinkunft soll nämlich auch in allen 
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jenen Fällen, in denen die Eintragung eines Freibetrages 

Ruf der Lohnsteuerkarte erst nach Einbehaltung der Lohn-
steuer für den letzten Lohnzahlungszeitraum des Kalender-
jahres erfolgt, die IJohnsteuer, soweit sie bei Berücksichti­
gung dieser Freibeträge nicht einzubehalten gewesen wäre, 
als zu Unrecht einbehalten angesehen werden, obwohl bei 
der Einbehaltung auf diese erst später eingetragenen 
Freibeträge gar nicht Bedacht genommen werden konnte, Diese 
Bestimmung kommt vor allem jenen Lohnsteuerpflichtigen 
zugute, die zwar rechtzeitig, nämlich bis zum 31. Jänner 
des Folgejahres, einen Antrag auf Eintragung von Freibeträ-
gen auf der Lohnsteuerkarte gestellt haben, diese Ein-
tragung aber erst einige Monate nach Ablauf des Kalender­
jahres, für das die ]'reibeträge gelten sollen, erfolgt, wenn der 
Abgabepflichtige in der Annahme, zunächst auf die Eintragung 
in der Lohnsteuerkarte warten zu müssen, die Einbringung 
eines Antrages auf Durchführung eines Jahresausgleiches, 
die am )"1. März jeder: Kalenderjahres im Hinblick auf das 
Vorjahr endet, versäumt. Aber auch dann, y,renn vor Eintra-. 
gung eines Freibetrages auf der Lohnsteuerkarte ein Jahres­
ausgleich vom Arbeitgeber bereits durchgeführt worden ist, 
soll die vorerwähnte Regelung sinngemäß Anwendung finden. 

Für den Fall, daß vor Eintragung eines Freibetrages 
in der Lohnsteuerkarte ein Jahresausgleich bereits vom 
Finanzamt durchgeführt worden ist, und zwar gleichgültig, 
ob es sich dabei um einen Jahresausgleich von Amts wegen 
oder um einen beantragten Jahresausgleich handelt, ist eine 
besondere Vorkehrung in ~ 240 BAO nicht notwendig, weil 
diesfalls eine Änderung des J~esausgleichsbescheides gemäß 
§ 295 BAO erfOlgen müßte. 

Die Abänderungen des § 240 Abs. 3 BAO hat einerseits 
eine sprachliche Verbesserung zum Gegenstand, andererseits 
erscheint eine eigene Zuständigkeitsregelung im Hinblick 
auf die Norm des § 57 Abs. 1 BAO entbehrlich. 

Festzuhaltan sei, daß die Erweiterung der Bestimmung 
des § 240 BAO einem dringenden Rechtsbedürfnis entspricht, 
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weil in der Vergangenheit vielfach im Zusammenhang mit 
der späten Eintragung von Freibeträgen auf der Lohnsteuer­
karte Härtefälle festgestellt werden mußten und nunmehr eine 
klare gesetzliche Bestimmung geschaffen wurde, durch die 
solche Härten vermieden werden. 

Zu Art. I Z. 98: 

Die Änderung des § 242 BAO hat eine Valorisierung 
der nicht zu vollstreckenden und nicht zurückzuzahlenden 
Beträge zum GegenstaDd. Auf die Übergangsbestimmung des 
Art .IV Abs. 5 des Ent'\t,:urfes, durch die Härten bei der Behand­
lung von Rückzahlungsanträgen im Zusammnhang mit der Neu­
fassung des ~ 242 BAO vermieden werdensQllen, wird hingewiesen. 

Zu Art. I Z. 99: 

Im Zusammenhang mit der automationsunterstützten Ausfertigung 
von Bescheiden kann es vorkommen, daß, insbesondere in den Fällen um-

fangreicherer Begründungen, diese Begründungen auf einem 
gesonderten, händisch ausgefertigten Blatt abgefaßt werden 
und nicht gemeinsam m:.t dem Bescheid den Bescheidadressaten 
zugehen. Durch den neu :in den § 245 Abs. "\ einzufügenden letzten 
Satz soll für die gemnnten Fälle eine klare Regelung hin-
sichtlich des Beginne~) des Laufes der Rechtsmittelfrist 
geschaffen werden. 

Zu Art. I Z. "100: 

Gemäß § 245 Abs. 3 BAO kann die Berufungsfrist aus berück­
sichtigungswürdigen Gründen, erforderlichenfalls auch wieder­
holt,verlängert werden. Durch einen Antrag auf Fristverlängerung 
wird der Lauf der Berufungsfrist gehemmt. 

Auf Grund des § 245 Abs. 4 BAO beginnt in den genannten 
Fällen die Hemmung des Fristenlaufes mit dem Tag der Ein­
bringung des Antrages und endet mit dem Tag, an dem die Ent­
scheidung über den Antrag dem Antragsteller zugestellt wird. 

Die vorstehende ltegelung führt zu dem unbefriedigenden 
Ergebnis, daß in jenen Fällen, in denen bis zu dem Zeit­
punkt, bis zu dem die Fristverlängerung beantragt wurde, eine 
Entscheidung der Abga-:)enbehörde dem Antragsteller nicht 
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'7;ugestell t worden ist, die Berufungsfrist über den 
Zeitpunkt der beantragteE Fristverlängerung hinaus gehemmt 
ist. Durch die nunmehr in Aussicht genommene Ergänzung 
des § 245 Abs. 4 soll bewirkt werden, daß die Hemmung der 
Berufungsfrist in den genarillten Fällen spätestens mit Ablauf 
des Tages, bis zu dem die Fristverlängerung innerhalb offener 
Berufungsfrist letztmals beantragt wurde, andauern soll. 

Auf die Ubergangsbestimmungen des Art. IV Abs. 5 ,durch 
die die Interessen allenfalls auf die derzeitigen Rechtslage 
vertrauender Abgabepflichtiger geschützt werden sollen, wird 
verwiesen. 

Zu Art. I Z. '101: 

Mit Rücksicht darauf, daß gemäß § 174 Zollgesetz '1955 
in der Fassung der Novelle BGB1.Nr. 78/'1968 die Zollschuld 
des in der Warenerklärung genannten Warenempfängers nicht 
mehr in einem erst späteren Zeitpunkt, sondern bereits zugleich 
mit der Zollschuld des Verfügungsberechtigten entsteht und 
zufolge § 205 BAO der Zollbescheid mit der Aushändigung an den 

Verfügungsberechtigte::: auch an den Warenempfänger als erlassen 
anzusehen ist, ist der Warenempfänger bereits .. gemäß § 46 Abs. 1 

BAO zur Einlegung einer Berufung gegen den Zollbescheid legiti­
miert.Die Vorschrift des § 244 BAO erscheint daher entbehrlich. 

Zu Art. I Z. '102: 

Gemäß § 248 BAO steht einem nach Abgabenvorschriften persönlich 
Haftungspflichtigen das Recht zu, innerhalb der für die Ein­
bringung der Berufung gegen den Haftungsbescheid offenstehenden 
Frist auch den Abgabenanspruch (Abgabenbescheid, § 198) mittels 
Berufung zu bekämpfen. Die Bekämpfung des Abgabenanspruches durch 
den Haftungspflichtigen setzt aber voraus, daß der maß­

gebliche Bescheid ihm zur Kenntnis gebracht wird. Nach der 
derzeitigen Rechtslage ist dem Haftungspflichtigen aber inso~ 
wei t kein Rechtsschut zeingeräumt, als einen etwaig.en Antrag 
auf Mitteilung des ihm noch nicht zur Kenntnis gebrachten Abgaben­
anspruches die Wirkung einer Hemmung der Berufungsfrist, 
wie sie in § 245 Abs. 2 BAO für den Fall einer Antragstellung 
auf Mitteilung der einem Bescheid ganz oder teilweise fehlenden 
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Begründung zukommt, nicht vorgesehen ist. Somit könnte der 
Fall eintreten, daß irulerhalb der Berufungsfrist gegen den 
Haftungsbescheid dem Haftungspflichtigen der Abgabenanspruch 
nicht mitgeteilt wird und er daher das ihm zustehende Recht 
auf Bekämpfung des Abgabenanspruches nicht ausüben kann. 

Die in Aussicht genommene Ergänzung des ~ 248 BAO 
soll einerseits dem voraufgezeigten Mangel abhelfen, anderer­
seits wird klar für den Fall, daß Haftungsbescheid und 
Abgabenbescheid von verschiedenen Abgabenbehörden erlassen 
worden sind, dem Haftungspflichtigen die Köglichkeit eröffnet,die 
Berufung gegen den Abgabenanspruch auch bei jener Abgaben­
behörde einzubringen, die den Haftungsbescheid erlassen 
hat. An der Zuständigkeit zur Entscheidung über eine solche 
Berufung wird durch die neugeschaffene Vorschrift nichts 
geändert. 

Zu Art. I Z. 103: 

Gemäß § 50 Abs. "I BAO haben die Abgabenbehörden bei 
ihnen einlangende Anbringen, zu deren Behandlung sie 
nicbt zuständig sind, ohne unnötigen Aufschub auf Gefahr 
des Einschreiters an die zuständige Stelle weiterzuleiten 
oder den Einschreiter an diese zu weisen. Ist das weiter­
zuleitende Anbringen fristgebunden, so ist aus der Rege­
lung des § 108 Abs. 4 BAO, derzufolge die Tage des Posten­
laufes in die Frist nicht eingerechnet werden, abzuleiten, 
daß die Frist noch als gewahrt anzusehen ist, wenn die 
Weiterleitung per Post am letzten Tag der Frist erfolgt. 

Abweichend von dieser allgemein aus den Vorschriften 
der BAO abzuleitenden Rechtslage,hat ~ 249 Abs. 2 BAO 
in der derzeit in Kraft stehenden Fassung vorgesehen, daß 
die Einbringung einer Berufung bei einer anderen als im 
Abs. '" der genannten Bestimmung genannten Stelle nur dann 
als reChtzeitig gilt, wenn die Berufung noch vor Ablauf 
der Berufungsfrist der Abgabenbehörde, die den angefochtenen 
Bescheid erlassen hat, oder der zur Entscheidung über die 
Berufung zuständigen Abgabenbehörde zweiter Instanz zukommt. 

Da für eine abweichende und für die Abgabepflichtigen 
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ungünstigere Behandlung der Berufung gegenüber allen anderen 
Anbringen keine Veranlassung zu erblicken ist, soll nunmehr 
die Bestimmung des § 249 Abs. 2 BAO aufgehoben werden. 

Zu Art. I Z. 104: 

In den Bestimmungen des § 252 BAO Wird der Gedanke zum 
Ausdruck gebracht, daß in jenen Fällen, in denen einem 
abgabenrechtlichen Bescheid Entscheidungen zugrunde liegen, 
die in einem anderen abgabenrechtlichen Bescheid getroffen 
worden sind, der abgeleitete Bescheid nicht mit der Begrün­
dung angefochten werden kann, daß die in dem Grundlagen­
bescheid getroffenen Entscheidungen unzutreffend seien, und 
daß solche Einwendungen nur gegen den Grundlagenbescheid 
erhoben werden können. 

Diesem aus den Bestimmungen des § 252 ableitbaren 
Grundgedanken entsprechend ist bisher bereits auch in anderen 
als in den ausdrücklich in der zitierten Rechtsvorschrift 
angeführten vergleichbaren Fällen vorgegangen worden. Die 
gegenständliche umfassende Novellierung der BAO wird nunmehr 
zum Anlaß genommen, die Bestimmungen des § 252 entsprechend 
zu ergänzen, was in den neuzuschaffenden Absätzen 4 und 5 
seinen Niederschlag findet, wobei die in Abs. 5 getroffene 
Regelung an die auf Grund des Artikels I Z. 118 des gegen­
ständlichen Entwurfes ebenfalls neuzuschaffende Bestimmung 
des § 295 Abs. 3 BAO anknüpft. 

Die ebenfalls neuzuschaffende Bestimmung des § 252 
Abs. 6 sieht einschränkend zu den vorerwähnten Absätzen 
vor, daß diese insoweit nicht anzuwenden sind, als der dem 
angefochtenen Bescheid zugrundeliegende Bescheid dem Berufungs­
werber gegenüber nicht wirkt. Ein solcher Fall kann sich 
beispielsweise dann ergeben, wenn es sich bei dem einem 
Haftungspflichtigen anläßlicheiner Inanspruchnahme zur 
abgabenrechtlichen persönlichen Haftung im Hinblick auf 
dessen aus § 248 BAO abzuleitenden Berufungslegitimation 
(siehe Erläuterungen zu Art. I Z. 102 des Entwurfes) um einen 
von einem Grundlagenbescheid abgeleiteten Bescheid handelt 
und der Grundlagenbescheid dem Haftungspflichtigen gegenüber 
nicht wirkt, sodaß sich dessen allfällige RechtßmitteDßgi~mroaon 
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gegen den Grundlagenbescheid nicht aus den Bestimmungen 
der BAO ableiten läßt. In solchen Fällen soll nun die 
Bekämpfung des abgeleiteten Bescheides auch insoweit möglich 
sein, als diesem im Grundlagenbescheid getroffene Feststel­
lungen zugrundeliegen. Die aV.frecht Erledigung einer solchen 
vom Haftungspflichtigen gegen den Abgabenanspruch einge­
brachten Berufung käme auf Grund der Bestimmung des § 290 
Abs. 2 BAO auch dem Erstschuldner zugute. 

Zu Art. I Z. 105: 

Gemäß § 255 Abs. 2 BAO kann vor Erlassung eines Bescheides 
ein Rechtsmittelverzicht rechtswirksam nur abgegeben werden, 
wenn aus der Verzichtserklärung (Niederschrift) hervorgeht, 
daß dem Verzichtenden im Zeitpunkt ihrer Abgabe der Inhalt 
des zu erwartenden Bescheides, bei Abgabenbescheiden die 
Grundlage der Abgabenfestsetzung, die Höhe der Abgabe und die 
Abweichungen von den bisherigen Festsetzungen, bekannt waren. 
Gemäß § 255 Abs. 3 BAO ist eine trotz Verzicht eingebrachte 
Berufung unzulässig. 

Gemäß § 198 Abs. 2 BAO haben Abgabenbescheide im Spruch 
die Art und Höhe der Abgaben, den Zeitpunkt ihrer Fälligkeit 
und die Grundlagen der Abgabenfestsetzung (Bemessungsgrundlagen) 
zu enthalten. 

Für den Fall, daß ein nach abgegebenen Rechtsmittelverzicht 
ergehender Abgabenbescheid eine nach Ansicht des Bescheid­
empfängers unrichtige Fälligkeitsangabe enthält, muß dem 
Abgabepflichtigen die Möglichkeit offengehalten werden, den 
Bescheid wegen dieser unrichtigen Fälligkeitsangabe zu 
bekämpfen. Diesem Umstand trägt die in Aussicht genommene 
Ergänzung des ~ 255 Abs. 3 Rechnung. 

Zu Art. I Z. 106: 

§ 260 Abs. 2 lit. a BAO sieht die Zuständigkeit 
des Berufungssenates zur Entscheidung über Berufungen gegen 
gewisse Feststellungsbescheide gemäß § 186 leg.cit. 

sowie über Feststellungsbescheide gemäß den §§ 187 und 188 
leg.cit. vor. Nicht von der Zu~digkeit des Berufungssenates 
erfaßt sind derzeit Berufungen gegen Bescheide,mit denen 
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ausgesprochen wird, daß Feststellungen der vorgenannten 
Art zu unterbleiben haben. Eine solche Neuregelung 
erscheint aber auf Grund des engen Sachzusammenhanges 
zweckmäßig. 

Zu Art. I Z. 107: 

Angesichts der im i; 260 Abs. 2 lit.c angeführten 
Abgaben, hinsichtlich derer zur Entscheidung über Berufungen 
ein Berufungssenat als Organ der Abgabenbehörde zweiter 
Instanz zu entscheiden hat, erscheint es folgerichtig, neben 
der Vermögensteuer auch das Erbschaftssteueräquivalent 
und neben der Umsatzsteuer (mit Ausnahme der Einfuhrumsatz­
steuer) auch die Abgabe von alkoholischen Getränken in die 
Liste jener Abgaben aufzunehmen, bei denen die Finanzlandes­
direktionen als Abgabenjehörde zweiter Instanz nur durch 
einen Berufungssenat entscheiden darf. Ähnlich wie bä Art.I 
Z. 106 sollen wegen des engen Sachzusammenhanges nicht nur 
Abgabenbescheide betreffend die an der in Rede stehenden 
Gesetzesstelle aufgezählten Abgaben von dieser Regelung 
erfaßt sein, sondern auch Bescheide,mit denen festgestellt 
wird, daß eine Veranlagung hinsichtlich einer der dort 
genannten Abgabe unterbleibt, oder die aussprechen, daß eine 
dieser Abgaben nicht festgesetzt wird. Der neue § 260 Abs. 2 
lit. d soll gewährleisten, daß über Berufungen, mit denen 
sowohl der die Wiederaufnahme verfügende Bescheid wie auch der 
auf Grund der Wiederaufnahme ergangene neue: Sachbescheid 
in Berufung gezogen sind, in den unter lit.a bis c der in 
Rede stehenden Rechtsvorschrift angeführten Fällen immer 
auch ein Berufungssenat über beide Berufungen zu entscheiden 
hat. 

Zu Art. I Z. 108: 

Die Herabsetzung des nach dieser Bestimmung bedeutsamen 
Lebensalters vom 30. Lebensjahr auf das 25. Labensjahr trägt 
dem Umstand Rechnung, daß auch für das passive Wahlrecht 
für Abgeordnete zum Nationalrat das letzterwähnte Lebens­
alter genügt. 
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Zu Art. I Z. 102: 

Mit dieser vorgeschlagenen Änderung soll davon abge­
sehen werden, daß jemand,der jemals wegen eines Finanz­
vergehens (mit Ausnahme einr Finanzordnungswidrigkeit) 
finanzstrafbehördlich oder gerichtlich schuldig befunden 
wurde, auf Dauer von der Entsendung in eine Berufungs­
kommission ausgeschlossen bleiben soll. Wie auch in anderen 
Rechtsbereichen soll sich eine Strafe wegen derartiger 
Vergehen dann nicht mehr auswirken, wenn die Strafe getilgt 
ist. 

Zu Art. I Z. 110 und 111: 

Die inhaltlich unveränderte Aufzählung jener Personen, 
die ihre Entsendung in eine Berufungskommission ablehnen 
können, in den Abs. 1 und 2 der vorgeschlagenen Bestimmung 
verfolgt einzig den Zweck, im ~ 269 Abs. 1 BAO in der vorseschla­
genen Fassung die Anknüpfung zu erleichtern. 

Zu Art. I Z. 112: 

Die vorgesehene Ergänzung des ~ 274 BAO stellt sich 
als Folgeänderung der unter Art. I Z. 65 vorgeschlagenen 
Anfügung zu § 200 Abs. /1 leg.cit. dar. 

Zu Art. I Z. 113: 

Die vorgeschlagene Neufassung des § 276 BAO verfolgt 
in erster Linie den Zweck,. zu gewährleisten, daß ein vom 
Berufungswerber erreichter Teilerfolg durch rechtzeitige 
Stellung des Antrages auf Vorlage der Berufung an die Abgaben­
behörde zweiter Instani nicht wiederum rückgängig gemacht wird, 
weil durch den Vorlageantrag die Berufungsvorentscheidung 
kraft Gesetzes ihre Wirkung verliert. Nach der im Entwurf 
vorliegenden Bestimmung soll der Antrag, mit dem die Ent­
scheidung über die Berufung durch die Abgabenbehörde zweiter 
Instanz ermöglicht werden soll, übrigens nicht nur vom 
Berufungswerber gestellt werden können, sondern ven ~ ges~t 
werom kibmen, gegm &n die Berufungsvorentscheidung wirkt, 
auch wenn der Betreffende nicht Berufung erhoben hat. Anders 
als bisher wäre die Antragsfrist erstreckbar und könnte der 
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Antrag wirksam zurückgenommen werden. 

Zu Art. I Z. 114: 

Durch die vorgeschlagene Neufassung soll mit Sicherheit 
die Interpretation, daß ~ der vorsitzende und der Schrift­
führer unterschreiben brauchen, nicht aber diejenigen,mit 
denen die Niederschrift aufgeuommen wird, ausgeschlossen 
werden. 

Zu Art. I Z. 115: 

Die vorgeschlagene Ausdehnung des § 293 Abs. 1 BAO 
soll dem Umstand Rechnung tragen, daß auch bei der Unter­
stützung durch eine automatisierte Datenverarbeitung Fehler 
vorkommen können,durch die bewirkt wird, daß der Bescheid 
anders lautet, als die Abgabenbehörde beabsichtigt hat. 
Auf dieser Grundlage könnten vor allem auch den Parteien 
des Abgabenverfahrens zum Nachteil gereichende Fehler 
auf unbürokratische Weise beseitigt werden. 

Zu Art. I Z. 116: 

Mit Nebengebührenbescheiden werden mitunter Abgaben-
ansprüche geltend gemacht, die lediglich die unmittelbare 
Folge einer unrichtigen Verbuchung der Gebarung sind. Auf GtUld 

der' vorgeschlagenen Regelung sollen derartige Nebengebühren­
bescheide in' Hinkunft entspre.ohend aufgehoben oder abgeändert werden. 

Zu Art. I Z. 117: 

Unter § 294 Abs. 1 BAO sind gegebenenfalls auch abweis­
liche Erledigungen der Abgabenbehörden JA subsumieren. Wenn 
daher durch die vorgeschlagene Neufassung die Abänderung 
oder Zurücknahme von Bescheiden der in Rede stehenden Art 
mit Zustimmung der betroffenen Parteien auch mit rückwirken­
der Kraft ausgesprochen werden kann, so kann in einer solchen 
Regelung eine Rechtswohltat erblickt werden. 

Zu Art. I Z. 118: 

Der bisherige Gesetzeswortlaut des § 295 BAO sieht ~ die 
Änderung von Bescheiden vor, die von einem Feststellungs-, 
Meß- oder Zerlegungsbescheid abzuleiten sind. Diese Diktion 
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erweist sich dann als zu eng, wenn Abgabenvorschrii'ten die 
l~lassung von nicht unter dieses Schema zu reihenden 
Grundlagenbe öche iden vorsehen, von denen gleicbtalls Abgaben-, 
Meß-, Feststellungs-, Zuteilungs- oder Zerlegungsbescheide 
abzuleiten sind. Um daher im weiteren Maße als bisher eine 
Änderung zu ßewährleisten, bedarf es der vorgeschlagenen 
Ergänzung. 

Zu Art. I Z. /119: 

Da § 295 Abs. /1 BAO schon den Fall behandelt, daß 
ein Bescheid von einem Feststellungsbescheid abzuleiten 
ist, erscheint die Anführung des Gewinnfeststellungsbeschei­
des im Tatbestand des § 296 leg.cit. entbehrlich. Darüber 
hinaus könnte auch der zweite Satz der letztzitierten Rechts­
vorschrift entfallen, zumal damit eine systemwidrige Teil­
rechtskraft des Gewerbesteuermeßbescheides aufrecht erhalten 
würde. 

Zu Art. I Z. 120: 

§ 297 Abs. 2 dritter Satz soll aus denselben Erwägungen 
entfallen, wie sie soeben bezüglich der Teilrechtskraft zu 
§ 296 dargestellt worden sind. Im übrigen soll auch eine 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß § 308 BAO nicht 
mehr ausgeschlossen sein. 

Zu Art. I Z. 121: 

Die zu § 299 Abs. 1 lit.a und c BAO vorgeschlagenen 
Änderungen haben nur klarstellenden Charakter. Zum einen 
soll der Begriff "Kollegialbehörde" durch das ursprünglich wohl 
auch gemeinte Wort "Kollegialorgan" ersetzt werden, zum 
anderen soll bei der Verletzung von Verfahrensvorschriften 
auch auf den Fall Bedacht genommen werden, daß nicht nur 
ein anderslautenderBescheid,sondern überhaupt kein Bescheid 
hätte erlassen werden können. 

Zu Art. I Z. 122: 

Diese der Regelung im Verwal tungsgerichtshofgesetz /1965 

nachgebildete Vorschrift des § 299 Abso 5 BAO soll die Wirkungen 
einer gemäß § 299 leg.cit. erfolgten Aufhebung von Bescheiden 
klarstellen. 
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Zu Art. I Z. 123: 

Die Erläuterungen zu Art. I Z. 122 gelten hier sinngemäß 
mit der Maßgabe, daß es sich bei dem aufgehobenen Bescheid 
um einen Bescheid des Bundesministeriums für Finanzen handelt. 

Zu Art. I Z. 124: 

Die vorgeschlagene Verlängerung der Frist zur Stellung 
eines Antrages auf Wiederaufnahme eines durch Bescheid 
abgeschlossenen Verfahrens stellt insofern ein großzügiges 
Entgegenkommen dar, als auch bei einem Beibehalten der 
MOnatsfrist der jeweils hievon betroffenen Partei nichts 
~vertretbares zugemutet worden ist.' Die Verlängerung der 
Frist wird aber im Hinblick darauf vorgeschlagen, daß aus 
der Sicht der Abgabe~ einer mate~ rechZsricht±g~n 
Entscheidunghoher Stellenwert beigemessen wird. 

Zu Art. I Z. 125: 

Die Neufassung des § 304 BAO würde durch die Einfügung 
des § 209a, wie unter Art. I Z. 73 vorgeschlagen, ausgelöst 
werden. 

Zu Art. I Z. 126 und 127: 

Durch die im § 310 Abs. 3 BAO vorgeschlagene Ergänzung 
würde erreicht, daß eine Wiedereinsetzung nicht nur hinsicht­
lich versäumter'verfahrensrechtlicher Fristen, sondern auch 
hinsichtlich von Fristen, innerhalb derer nach den Abgaben­
vorschriften materiel~reChtliehe Ansprüche geltend zu machen 
sind, möglich würde. Der im Vorschlag gebrachte § 308 

'AbS. 5 dehnti41ese lIöglichkeit sogar' 
auf die Frist zur Einbringung eines Antrags auf Durchführung 
eines Jahresausgleiches beim Arbeitgeber, also nicht nur 
bei der Abgabenbehörde, aus. 

Zu Art. I Z. 128: 

Die Aufhebung des § 314 Z. 6 ist ,auf das gemäß ~ 23 
Abs. 5 Z. 5 Finanzausgleichsgesetz 1979 - FAG 1979,BGB1. 
Nr. 231/1978, erfolgte Außerkrafttreten des Weinsteuer­
gesetzes zurückzuführen. 
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Zu Art. I Z. 129: 

Die vorgesehene Valorisierung bewegt sich in dem 
in anderen Rechtsvorschriften der BAO gegebenen Rahmen. 

Zu Art. I Z. 130 und 131: 

Die Begründung für den vorgesehenen Entfall des 
§ 315 Abs. 3 und 316 Abs. 2 ergibt sich aus den Erläute­
rungen zu Art. I Z. 128. 

, 

iu Artikel II 

Mit dieser Bestimmung soll sichergestellt werden, 
daß es auch in jenen Fällen zu keiner mehrfachen Besteuerung 
kommt, in denen im Zeitpunkt des Bekanntwerdens des 
wahren Sachverhaltes nach den Verfahrensvorschriften 
wohl noch die Möglichkeit einer Abgabenfestsetzung für 
den währen Erwerber besteht, aber keine Frist zu einer 
anderweitig~nBichtigstellung der Vorschreibung für den 
bisherigen Steuerschuldner offen ist. 
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Zu Artikel I1I • 

Zu Z.l: 

Durch Abs.4 werden die bisher im § 205 der Bundes­
abgabenordnung bereits enthaltenen Bestimmungen in das 
Zollgesetz 1955 übernommen. Zollamtliche Bestätigungen und 
andere schriftliche Ausfertigungen der Zollämter, die eine 
Abgabenschuld betreffen und die demgemäß für den Verfügungs­
berechtigten den Nachweis über die erfolgte Zollbehandlung 
bilden, gelten zufolge der hier festgelegten Bestimmung auch 
dann als Abgabenbescheide, wenn sie den diesbezüglichen 
Formvorschriften nicht voll entsprechen. Hiezu ist zu 
bemerken, daß den erwähnten Formvorschriften vor allem dann 
nicht voll Rechnung getragen werden kann, wenn es sich um ' 

~ Abfertigungen im Reiseverkehr, z.B. in einem Verkehrsmittel 
während der Fahrt, handelt. 

Durch den neuen Abs.5 des § 59 soll vor allem die 
Praxis der Abholung der Zollbescheide durch Spediteure, 
die als Verfügungsberechtigte mit dem Zollamt bzw. dem 
Bundesrechenamt in ständigem Kontakt stehen, im Gesetz ihren 
Niederschlag finden. 

Zu Z.2: 

Durch die Abs.5 bis 7 des § 175 werden die 'im § 221 
der Bundesabgabenordnung enthaltenen Bestimmungen hinsichtlich 
der Entrichtung bzw. der Vergütung von Nachholzinsen hin­
sichtlich der Zölle sowie der sonstigen Eingangs- und Ausgangs­
abgaben übernommen und diese Einrichtung lediglich an die 
Situation angepaßt, die bei diesen Abgaben gegeben ist. Zu 
Abs.7 letzter Satz ist zu bemerken, daß hiedurch insbesondere 
an die Einfuhrumsatzsteuer gedacht ist, die im Weg des 
Vorsteuerabzuges von der Umsatzsteuer abgezogen werden kann, 
so daß eine Vergütung von Nachholzinsen schon begrifflich 
nicht in Frage kommt. 
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Zu z.3: 

Durch die Neufassung der Bestimmungen hinsichtlich der 
Übernahme einer Zollschuld durch eine dritte Person soll 
diese bisher bereits im Zollgesetz vorgesehene Einrichtung 
lediglich klarer geregelt und leichter handhabbar gemacht 
werden. Der Abs.2, der an die Terminologie der Bundes­
abgabenordnung angepaßt wird, stellt klar, daß die zollgesetz­
lich vorgesehenen Ersatzforderungen lediglich Fälle der 
persönlichen Haftung darstellen. Weiters stellt der Abs.2 
klar, daß die Gewährung einer Zahlungserleichterung an einen 
von mehreren Gesamtschuldnern keine Gesamtwirkung hat. 
Demgemäß kann einem Gesamtschuldner eine Zahlungserleichterung 
auch dann bewilligt werden, wenn die Voraussetzungen hiefür 
nur in seinen persönlichen Verhältnissen als gegeben anzu­
sehen sind, bei anderen Gesamtschuldnern hingegen die Voraus­
setzungen zu verneinen wären. 

~u Artikel,IV 

Das Inkrafttreten einzelner Bestimmungen des Art. I, 
vor allem im Bereich des Einhebungsrechtes,erfordert, da 
bei der Voll ziehung dieser Rechtsvorschriften die elektroni­
schen Datenverarbeitungsanlagen der Abgabenverwaltung des 
Bundes zum Einsatz gelangen soDB~,zur Umstellung der Programme 
eine gewisse Legisvakanz, wobei aus Vereinfachungsgründen 
diese Bestimmungen an einem ersten Jänner wirksam werden sollen. 
Art •. 0 III steht mit Bestimnu:cgm der 'U'getlBImtaJ. .Art jn engem Zusammenhang. 

,.,.' ", 
Die Inkrafttretensbestimmung für die Stundungszinsen--

.aeuregelung in der Fassung des Art. I Z. 84 entspricht der 
Inkrafttretensregelung bei der Neufassung des § 212 Abs. 2 
BAD in der Fassung des Bundesgesetzes vom 27. November 1974, 
BGBI.Nr. 787. Die Guthabenszinsen und die Nachholzinsen so.llen 
erstmals für Zeiträume nach dem 31. Dezember 1979 zU.'o berechnen 
sein. 

Art. IV Abs. 5 und 6 enthält Regelungen zur Vermeidung 
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von Härten anläßlich des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes. 

Im Bereich des Personal- und Sachaufwandes sind voraus­
sichtlich wegen der Voll ziehung dieses Bundesgesetzes keine 
nennenswerten Auswirkungen zu erwarten. Regelungen, die zu 
erhöhten Ausgaben führen, wie betreffend Guthabenszinsen und 
Nachholzinsen zugunsten der Parteien sowie betreffend den 
'Wegfall des Verspätungszuschlages und der Mahngebühr und 
betreffend einige andere nicht ins Gewicht fallende Ansprüche 
stehen Nachholzinsen zu Lasten der Parteien gegenüber, sodaß 
sich wesentliche aufkommensmäßige Auswirkungen bei Vollziehung 
dieses Bundesgesetzes nicht ergeben werden. , 

.. 

" 
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ßegenüberstellung des Wortlautes des Gesetzentwurfes 
mit dem derzeit geltenden Gesetzestext 

Art i k e 1 I " 

Bundesabgabenordnung 

Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

§ 1. Unbeschadet anderer gesetzlicher Anordnung 
gelten die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in 
Angelegenheiten . 

a) der bundesgesetzlich geregelten öffentlichen 
Abgaben (mit Ausnahme der im§ 78 des Allge­
meinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1950, 
BGBl.Nr. 172, vorgesehenen verwaltungsabgaben), 
in Angelegenheiten der Zölle und sonstigen 
Eingangs- und Ausgangsabgaben jedoch nur 
insoweit, als in den zOllgesetzlichen Vor­
schriften nicht anderes bestimmt ist; 

b) der bundesgesetzlich geregelten Beiträge an 
öffentliche Fonds ode~ an Körperschaften des 
öffentlichen Rechtes, die nicht Gebiets­
körperschaften sind, 

soweit diese Abgaben und Beiträge durch Abgaben­
behörden des Bundes (§ 49 Abs. 1) zu erheben sind. 

§ 2. Unbeschadet anderer gesetzlicher Anordnung 
finden die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, so­
weit sie hierauf nicht unmittelbar anwendbar sind, 
sinngemäß Anwendung in Angelegenheiten 

a) der von den Abgabenbehörden des Bundes 
(§ 49 Abs. 1) zuzuerkennenden oder zurückzu­
fordernden bundesgesetzlich geregelten Ab­
gabenerstattungen, Abgabenvergütungen, Abga- ' 
benabgeltungen und Beihilfen aller Art, 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

& 1. Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
gelten in Angelegenhe1ten 

a) der bundesrechtlich geregelten öffentlichen 
Abgaben (mit Ausnahme der im § 78 des Allge­
meinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1950, 
BGBl.Nr. 172, vorgesehenen Verwaltungsabgaben), 
in Angelegenheiten der Zölle und sonstigen 
Eingangsabgaben jedoch nur insoweit, als in 
den zOllgesetzlichen Vorschriften nicht 
anderes bestimmt ist; 

b) der bundesrechtlich geregelten Beiträge an 
öffentliche Fonds oder an Körperschaften des 
öffentlichen Rechtes, die nicht Gebietskör­
perschaften sind, 

soweit diese Abgaben und Beiträge durch Abgabenbe­
hörden des Bundes (§ 49 Abs. 1) zu erheben sind. 

§ 2. Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
finden sinngemäß Anwendung auf das Verfahren der 
Abgabenbehörden des Bundes (§ 49 Abs. 1) 

a) über Zuerkennung und Rückforderung von Abga­
benvergUtungen und von bundesrechtlich geregel­
ten Beihilfen aller Art, fUr diese jedoch nur 
insoweit, als die Beihilfengesetze keine andere 
Regelung vorsehen; 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

b} des Tabak-, Branntwein- und Salzmonopol,S', 
soweit die Abgabenbeh6rd~des Bundes (§ 49 
Abs. 1) nach den diese Monopole regelnden 
Vorschriften beh6rdliche Aufgaben zu besorgen 
haben, und 

c} der sich bei der Erhebung von Ansprüchen g$~ 
mäß § 1 oder lit. a durch die Abgabenbeh6rden 
des Bundes ergebenden AnsprUche, soweit diese 
nicht schon unter die vorgenannten Vorschrif­
ten der Bundesabgabenordnung fallen. 

§ 3. (1) Abgaben im Sinn dieses Bundesgesetzes 
sind, wenn nicht anderes angeordnet ist, neben den 
im ~ 1 bezeichneten Abgaben und Beiträgen auch die 
im 2 lit. a und c angeführten AnsprUche ein-
sch ießlich der zu diesen Ansprüchen zu erhebenden 
Nebenansprüche aller Art. 

(2) Zu den Nebenansprüchen geh6ren insbesondere 
a) die Abgabenerh6hungen, 
b} die im Abgabenverfahren auflaufenden Kosten 

und die in diesem Verfahren festgesetzten 
Zwangs- und Ordnungsstrafen sowie die Kosten 
der Ersatzvornahme und 

c) die Nebengebühren der Abgaben wie die Zinsen 
(einschließlich der Zinsen von Guthaben im 
Sinn des § 221 Abs. 2), der Säumniszuschlag 
und die Kosten (Gebühren und Auslagenersätze) 
des Vollstreckungs- und Sicherungsverfahrens. 

(3) Abgabenvorschriften im Sinn dieses Bundes­
gesetzes sind die Vorschriften der Bundesabgaben­
ordnung und aller Gesetze, die jene Abgaben~ Bei­
träge und sonstigen AnsprUche im Sinn der ~~ 1 und 
2, auf die dieses Bundesgesetz anzuwenden 1st, 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

b} soweit diese nach den gesetzlichen Vorschrif­
ten über das Tabak-, Branntwein- und Salz­
monopol beh6rdliche Aufgaben besorgen und in 
diesen Vorschriften nicht anderes bestimmt ist. 

c} neu 

§ 3. (1) Abgaben im Sinn dieses Bundesgesetzes 
sind, wenn nicht anderes angeordnet ist, neben den 
im § 1 bezeichneten Abgaben und Beiträgen auch die 
im § 2 lit. a angeführten AbgabenvergUtungen, Bei­
hilfen und RückforderungsansprUche sowie die ZOll­
gesetzliCh vorgesehenen Ersatzforderungen und ferner 
die zu diesen Abgaben, Beiträgen, RUckforderungs­
ansprüchen und Ersatzforderungen zu erhebenden Neben­
ansprUche aller Art. 

(2) Zu den Nebenansprüchen geharen insbesondere 
a} die Abgabenerh6hungen, 
b} der Verspätungszuschlag, 
c) die im Abgabenver~ahren auflaufenden Kosten 

und die in diesem Verfahren festgesetzten 
.Zvangs- und Ordnungsstrafen sowie die Kosten 
der Ersatzvornahme, 

d} die Nebengebühren der Abgaben, wie die Stun­
dungszinsen, der Säumniszuschlag, die Mahn­
gebühr und die Kosten (Gebühren und Auslagen­
ersätze) des VOllstreckungs- und Sicherungs­
verfahrens. 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

regeln oder sichern. 
(4) Die zu Beiträgen zu erhebenden Nebenan­

sprdche sind Einnahmen des Bundes. -

§ 4. (1) ••••• 
(2) ••••• 

a) ••••• 
h) 

c) 

d) 

• • • • • 

- 3 -

§ 5. Soweit der Zeitpunkt des Todes einer 
Person nach den Abgabenvorschriften für die Ent­
stehung, den Umfang oder den Wegfall eines Abga­
benanspruches von Bedeutung ist, gilt als Todestag 

a) im Fall der Todeserklärung der im gericht­
lichen Beschluß als Tag des vermuteten Todes 
und -

b) im Fall der Beweisführung des Todes der im 
gerichtlichen Beschluß als bewiesener Todes­
tag oder nicht überlebter Tag 

angegebene Zeitpunkt. 

r # 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

(3) Abgabenvorschriften im Sinn dieses Bundes­
gesetzes sind die Vorschriften der Bundesabgaben­
ordnung und aller-Gesetze, die jene Abgaben, Bei­
träge, Vergütungen, Beihilfen und Monopole, auf 
die dieses Bundesgesetz anzuwenden ist (§§ 1 und 2), 
regeln oder sichern. 

(4) Die zu den Beiträgen zu erhebenden Nebenan­
sprüche sind Einnahmen des Bundes. 

§ 4.,(1) ••••• 
(2) 
a) 
b) 

c) 
d) 

e) 

f) 

• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
aufgehoben durch BGBI.Kr. 224/1972 
aufgehoben durch BGBI.Kr. 224/1972 

• • • • • 
• • • • • 

§ 5. Soweit der Zeitpunkt des Todes eines Ab­
gabepflichtigen nach den Abgabenvorschriften für 
die Entstehung, den Umfang oder den WeQfall eines 
Abgabenanspruches von Bedeutung ist, g1lt als 
Todestag 

a) im Fall der Todeserklärung der im geriCht­
lichen Beschluß als Tag des vermuteten Todes 
und -

b) im Fall der Beweisführung des Todes der im 
gerichtlichen Beschluß als bewiesener Todes­
tag oder nicht überlebter Tag 

angegebene Zeitpunkt. 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

B. Gesamtschuld, Haftung und Rechtsnachfolge 

§ 6. (1) ••••• 

- 4 -

(2) Personen, die gemeinsam zu einer Abgabe heran­
zuziehen sind, sind ebenfalls Gesamtschuldner; dies 
gilt insbesondere auch für die Mitglieder einer im 
Sinn des bUrierlichen Rechtes nicht rechtsfähigen 
Personenvere1nigun~ oder einer Personengemeinschaft 
hinsichtlich der d1ese Personenvereinigung oder 
Personengemeinschaft betreffenden Abgaben. 

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten auch hinsichtlich 
der zu Abgaben zu erhebenden Zinsen (§ 221). . 

§ 11. Bei vorsätzlichen Finanzvergehen haften 
rechtskräftig verurteilte Täter und andere an der 
Tat Beteiligte, wenn sie nicht selbst abgabepflich­
tig sind, fUr d.en Betrag, um den ~ie Abgaben ver­
kürzt wurden. 

§ 12. Wenn Personenvereinigungen ohne eigene 
Rechtsperstlnlichkeit als solche abgabepflichti~ 
und im Sinn des bUrgerlichen Rechtes rechtsfäh1g 
sind, haften die Gesellschafter persönlich fUr die 
Abgabenschulden der Gesellschaft. Der Umfang ihrer 
Haftung richtet sich nach den Vorschriften des 
bürgerlichen Rechtes. 

§ 16. Stehen WirtschaftsgUter, die einem iewerb­
lichen oder einem land- und forstwirtschaftl1chen 
Unternehmen dienen, nicht im Eigentum des Unter­
nehmers (Mitunternehmer)l sondern im Eigentum eines 
seiner Angehtlrigen (§ 25 oder einer an der Ktlrper­
schaft wesentlich beteil gten Person, so haftet 
der Eigentümer der WirtschaftsgUter mit diesen 
Gütern für die Abgaben, bei denen sich die Abgabe-

Derzeit geltender Gesetzestext: 

B. Gesamtschuld und Haftung 

§ 6. (1) ••••• 

r ,( 

(2) Personen, die gemeinsam zu einer Abgabe heran­
zuziehf!Y1sind, i sind; Gesamtschuldner; 'dies gilt auch 
dann, wenn eine'oder mehrere dieser Personen bei 
getrennter Veranlagung abgabefrei wären. 

(3) neu 

§ 11. Bei vorsätzlichen Finanzvergehen haften 
rechtSkräftig verurteilte Täter, Mitschuldiie und 
Teilnehmer, wenn sie nicht selbst abgabepfl1chtig 
sind, für den Betrag, um den die Abgaben verkürzt 
wurden. 

§ 12. Wenn Personenvereinigungen ohne eigene 
Rechtsperstlnlichkeit als solche abgabe~flichtig 
sind, haften die Gesellschafter (M1tgl1eder) per­
stlnlich für die Abgabenschulden der Gesellschaft. 
Der Umfang ihrer Haftung richtet sich nach den Vor­
schriften des bürgerlichen Rechtes. 

§ 16. Stehen WirtschaftsgUter, die einem ~ewerb­
lichen oder einem land- und forstwirtschaft11chen 
Unternehmen dienen, nicht im Eigentum des Unter­
nehmers (Mitunternehmers), sondern im Eigentum eines 
seiner Angehtlrigen (§ 25) oder einer an der Ktlrper­
schaft wesentlich beteiligten Person, so haftet der 
EigentUmer der Wirtschaftsgüter mit diesen Gütern 
fUr die Abgaben, bei denen sich die Abgabepflicht 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

pflicht auf den Betrieb des Unternehmens grUndet. 
Eine Person gilt als wesentlich beteiligt, wenn 
sie mit mehr als einem Viertel am Kapital der Kör­
perschaft beteiligt ist. 

§ 19. (1) Bei Gesamtrechtsnachfolge gehen die 
sich aus Abgabenvorschriften ergebenden, nicht 
höchstpersönlichen Rechte und Pflichten des Rechts­
vorg~gers auf den Rechtsnachfolger über. Für den 
Umfang der Inanspruchnahme gelten die Bestimmungen 
des bürgerlichen Rechtes (§~ 801 und 802 ABGB). 

(2) Mit der Beendigung von Personenvereinigungen 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit und von Personen­
gemeinschaften gehen die sich aus Abgabenvorschrif­
ten ergebenden Rechte und Pflichten von denselben 
auf die zuletzt beteiligt gewesenen Gesellschafter 
(Mitglieder) über. Hinsichtlich Art und Umfang 
der Inanspruchnahme der ehemaligen Gesellschafter 
(Mitglieder) fUr Abgabenschulden der Personenver­
einigun~ (Personengemeinschaft) tritt hiedurch je-
doch ke1ne Änderung ein. . 

(3) Von den Anordnungen der Abs. 1 und 2 -abwei­
chende ~egelungen der Abgabenvorschriften5leiben 
unberührt . 

§ 34. (1) Die Begünstigungen, die bei Betätigung 
für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke 
auf abgabenrechtlichem Gebiet in einzelnen Abgaben­
vorschriften gewährt werden, sind an die Voraus­
setzung geknüpft, daß die Körperschaft, Personen­
vereinigung oder Vermögensmasse, der die Begünsti­
gung ~ukommen soll, nach Gesetz, Satzung, Stiftung 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

auf den Betrieb des Unternehmens grUndet. Eine Per­
son gilt als wesentlich beteiligt, ,wenn s;e allein 
oder mit den einkommensteuerrecht11ch zusammen zu 
veranlagenden Personen mit mehr als einem Viertel 
am Kapital der Körperschaft beteiligt ist. 

§ 19. Bei GesamtrechtsnachfOlge geht die Abgaben­
schuld des Rechtsvorgängers auf den Rechtsnachfolger 
über. Für den Umfang der Inanspruchnahme der Erben 
gelten die Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes 
l§§ 801 und 802 ABGBJ. 

§ 34. (1) Die Begünstigungen, die bei Betätigung 
f~ gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke 
auf abgabenrechtlichem Gebiet in einzelnen Abgaben­
vorschriften gewährt werden, sind an die Voraus­
setzungen geknüpft, daß die Körperschaft, Personen­
vereinigung oder Vermögensmasse, der die Begünsti­
gung zukommen soll, nach Gesetz, Satzung, Stiftung 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

oder ihrer sonstigen Verfassung und nach ihrer tat­
sachlichen Geschaftsführung ausschließlich und un­
mittelbar der Förderung der genannten Zwecke zu­
mindest überwiegend im Bundesgebiet dient. 

§ 39 •••••• 
1. Die Körperschaft darf, abgesehen von völlig 

untergeordneten Nebenzwecken, keine anderen 
als gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche 
Zwecke verfolgen. 

§ 41. (1) Die Satzung der Körperschaft muß eine 
ausschließliche und unmittelbare Betatigung für einen 
gemeinnützigen, mildtatigen oder kirchlichen Zweck 
ausdrücklich vorsehen und diese Betatigung genau 
umschreiben; als Satzung im Sinn der §§ 41 bis 43 
gilt auch jede andere sonst in Betracht kommende 
Verfassung einer Körperschaft. 

§ 45. (1) Unterhält eine Körperschaft, die die 
Voraussetzungen einer Begünstigung auf abgabenrecht­
lichem Gebiet im übrigen erfüllt, einen wirtSChaft­
lichen Geschäftsbetrieb (§ 31), so ist sie nur hin­
sichtlich dieses Betriebes abgabepflichtig wenn 
er sich als Mittel zur Erreichung der gemeinnützigen, 
mildtätigen oder kirchlichen Zwecke darstellt. 
Diese voraussetzung ist gegeben, wenn durch den 
wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb eine Abweichung 
von den im Gesetz, in der Satzung oder sonstigen 
Verfassung der Körperschaft festgelegten Zwecken 
nicht eintritt und die durch den wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb erzielten Überschüsse der Körper­
schaft zur Förderung ihrer gemeinnützigen, mild­
tätigen oder kirchlichen Zwecke dienen. Dem wirt-

,. 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

oder ihrer sonstigen Verfassung und nach ihrer tat­
sächlichen Geschäftsführung ausschließlich und un­
mittelbar der Förderung der genannten Zwecke im 
Bundesgebiet dient. 

§ 39 •••••• 
1. Die Körperschaft darf keine anderen als ge­

meinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke 
verfolgen. 

§ 41. (1) Die Satzun~ der Körperschaft muß eine 
ausschließl1che und unm1ttelbare Betätigung für einen 
gemeinnützigen, mildtatigen oder kirchlichen Zweck 
ausdrücklich vorsehen und diese Betätigung gen au 
umschreiben. 

§ 45. (1) Unterhält eine Körperschaft, die die 
Voraussetzungen einer Begünstigung auf abgabenrecht­
lichem Gebiet im übrigen erfüllt, einen wirtschaft­
lichen Geschäftsbetrieb (§ 31), so ist sie nur hin­
sichtlich dieses Betriebes abgabepflichtig, wenn er 
sich als Mittel zur Erreichung der gemeinnützigen, 
mildtätigen oder kirchlichen Zwecke darstellt. Diese 
Voraussetzung ist gegeben, wenn durch den wirtschaft­
lichen Geschäftsbetrieb eine Abweichung von den im 
Gesetz, in der Satzung, Stiftung oder sonstigen 
Verfassung der Körperschaft festgelegten Zwecken 
nicht eintritt und die durch den wirtschaftlichen 
GeschäftSbetrieb erzielten Überschüsse der Körper­
schalt zur Förderun~ ihrer gemeinnützigen, mild­
tätigen oder kirchl1chen Zwecke dienen. Dem wirt-
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Wortlaut des Geset~entwurfes: 

schaftlichen Geschäftsbetrieb zugehöriges Vermögen 
gilt je nach der Art des Betriebes als Betriebs­
vermögen oder als land- und forstvirtschaftliches 
Vermögen, aus dem wirtschaftlichen Geschä!tsbetrieb 
erzielte Einkünfte sind vie Einkünfte aus einem 
gleichartigen in Gevinnerzielungsabsicht geführten 
Betrieb zu behandeln. 

§ 52. Unbeschadet anderer gesetZlicher Anordnung 
sind für die sachliche Zuständigkeit und für den 
Amtsbereich der Abgabenbehörden des Bundes die Vor­
schriften des Bundesgesetzes vom 13.12.1974. BGB1. 
Kr. 18/1975. über den Aufbau der Abgabenvervaltung 
des Bundes in seiner jeweiligen Fassung maßgeblich. 

§ 53. (1) ••••• 
a) bei zum land- und forstvirtschaftlichen Ver­

mögen gehörenden Betrieben, bei Grundstücken 
und Betriebsgrundstücken sowie bei Gewerbe­
berechtigungen. die nicht zu einem.gewerb­
lichen Betrieb gehören, das Finanzamt, in 
dessen Bereich die wirtschaftliche Einheit 
(Untereinheit) gelegen ist (Lagefinanzamt). 
Erstreckt sich diese auf den Amtsbereich 
mehrerer Finanz~ter, so ist das Finanzamt 
zuständig, in dessen Bereich der wertVOllste 
Teil der wirtschaftlicnen Einheit (unterein­
heit) gelegen ist; 

b) bei gewerblichen Betrieben und bei Gewerbe­
berechtigungen, die zu einem gewerblichen 
Betrieb gehören, das Finanzamt, in dessen Be­
reich sich die GeschäftSleitung des Betrie­
bes befindet (Betriebsfinanzamt). Ist diese 
im Ausland, so gilt als Betriebsfinanzamt 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

schaftlichen Geschäftsbetrieb zugehöriges Vermögen 
gilt als Betriebsvermögen, aus diesem erzielte Ein­
künfte -sind als EinkUnfte aus Gewerbebetrieb zu be­
handeln. 

§ 52. Die sachliche Zuständigkeit und der Amtsbe­
reich der Abgabenbehörden sind im Bundesgesetz vom 
6. JUli 1954, BGB1.Kr. 149, über den Aufbau der 
Abgabenverwaltung des Bundes in seiner jeweiligen 
Fassung geregelt. 

§ 53. (1) ••••• 
a) bei land- und forstwirtschaftliehen Betrieben, 

Grundstücken, Betriebsgrundstücken und Gever­
beberechtigungen das Finanzamt, in dessen Be-
reich die wirtschaftliche Einheit (unterein­
heit) gelegen ist (Lagefinanzamt). Erstreckt 
sich diese auf den Amtsbereich mehrerer Finanz­
ämter, so ist das Finanzamt zuständig, in 
dessen Bereich der wertVOllste Teil der wirt­
schaftlichen Einheit (Untereinheit) gelegen 
ist: 

b) bei gewerblichen Betrieben das Finanzamt, in 
dessen Bereich sich die GeSChäftSleitung des 
Betriebes befindet (Betriebsfinanzamt). Ist 
diese im Ausland, gilt als Betriebsfinanzamt 
jenes Finanzamt, in dessen Bereich sich die 
wirtschaftlich bedeutendste inländische Be­
triebsstätte des ausländischen Betriebes be­
findet; 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

jenes Finanzamt, in dessen Bereich sich die 
wirtschaftlich bedeutendste inländische Be­
triebsstätte des ausländischen Betriebes be­
findet; 

c) ••••• 

§ 55. (1) Für die Erhebung der Abgaben vom Ein­
kommen und Vermögen natürlicher Personen, die im 
Inland einen Wohnsitz oder ihren gew6hnlichen Auf­
enthalt haben (unb&schränkt Steuerpflichtige), ist 
unbeschadet der Bestimmun~en der §§ 57 und 59 das 
Wohnsitzfinanzamt (Abs. 2) örtlich zuständig, so­
weit nicht nach Abs. 3 bis 6 ein anderes Finanzamt 
zuständig ist. 

(2) ••••• 

(3) ••••• 
(4) ••••• 
(5) Die Zuständigkeitsbestimmungen der Abs. 3 

und 4 gelten hinsichtlich der Vermögensteuer euch dann, 
wenn es sich nicht um einen Betrieb oder eine Be­
teiligung des Abgabepflichtigen selbst, sondern 
um einen Betrieb oder eine Beteili~g von Personen 
handelt, die mit dem Abgabepflicht1gen zusammen .. 
zur vermögensteuer zu veranlagen sind. . 

(6) Ist auf Grund der vorstehenden Bestimmungen 
hinsichtlich der zur vermögensteuer zusammen zu 
veranlagenden Personen nicht bloß ein Finanzamt 
örtlich zuständig, so ist von den in Betracht 
kommenden Finanzämtern jenes für die Erhebung der 
Vermögensteuer hinsichtlich aller zusammen zu ver­
anlagenden Personen örtlich zuständig, das zuerst 
vom Vorhandensein steuerpflichtigen Vermögens Kennt­
nis erlangt hat. 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

c) ••••• 

§ 55. (1) Für die Erhebung der Abgaben vom Ein­
kommen und Vermögen natürlicher Personen, die im 
Inland einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Auf­
enthal t haben (unbeschränkt Steuerpflichtige. ), ist 
das Wohnsitzfinanzamt (Abs. 2) örtlich zuständig, 
soweit nicht nach Abs. 3, 4 oder 5 ein anderes 
Finanzamt zuständig ist. Für den Steuerabzug gelten 
die Zuständigkeitsbestimmungen der §§ 57 und 59. 

(2) ••••• 
(3) ••••• 

(4) ••••• 
(5) Die Zuständigkeitsbestimmungen der Abs. 3 

und 4 gelten auch, wenn es sich nicht um einen Be­
trieb oder eine Beteiligung des Abgabepflichtigen 
selbst, sondern um einen Betrieb oder eine Beteili­
~g von Personen handelt, die mit dem Abgabepflich­
tigen zusammen zur Einkommensteuer oder zur Vermögen­
steuer zu veranlagen sind. 

(6) neu 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

§ 57. (1) ••••• 
(2) ••••• 

(3) Hinsichtlich der im § 26 Abs. 3 genannten 
Personen, die im Inland keinen Wohnsitz haben, ist 
das Finanzamt der Betriebsstätte (Abs. 1) auch für 
die Amtshandlungen örtlich zuständig, die nach Abs. 
1 dem Wohnsitzfinanzamt des Arbeitnehmers obliegen. 

(4) Ist in Angelegenheiten, PUr die nach Abs. 1 
das Wohnsitzfinanzamt zuständig ist, die örtliche 
Zuständigkeit übergegangen, so können Anbringen 
auf Einleitung eines Verfahrens außer beim örtlich 
zuständigen Finanzamt auch-noch bei jenem,Finanzamt, 
das selbst oder als dessen Hilfsstelle eine Gemeinde 
die Lohnsteuerkarte für den Zeitraum, auf den sich 
das Anbringen bezieht, ausgeschrieben hat, einge­
bracht werden; die Bestimmungen über die Einbringung 
von Berufungen (§ 249), Anträgen auf Wiederaufnahme 
eines Verfahrens (§ 303 Abs. 2 und 3) oder Anträgen 
auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (§ 308 
Abs. 3 und 4) bleiben unberührt. Dies gilt sinn­
gemäß -für die Einbringung von Anträgen an Gemeinden 
als Hilfsstellen des Finanzamtes im Lohnsteuerver-
fahren. . 

(5) Bei mehrfachem Wohnsitz im Bereich verschie­
dener Finanzämter können Anbringen der im Abs. 4 
genannten Art bei jedem Finanzamt, in dessen Be­
reich sich ein Wohnsitz befindet, eingebracht werden. 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

§ 57. (1) ••••• 

(2) ...... 

(3) Hinsichtlich der Auslandsbeamten (§ 26 Abs. 3) 
i~st das Finanzamt der Betriebsstätte (Abs. 1) auch 
für die Amtshandlungen örtlich zuständig, die nach 
Absatz 1 dem Wohnsitzfinanzamt des Arbeitnehmers 
Obliegen. 

(4) neu 
(5) neu 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

§ 59. Für die Erhebung der nicht durch § 57 ge­
regelten Fälle der Abzugssteuern ist das Finanz­
amt, in dessen Bereich sich die Geschäftsleitung 
des Schuldners der dem Steuer abzug unterliegenden 
Beträge (des Abfuhrpflichtigen) befindet, oder, 
wenn die Geschäftsleitung nicht im Inland gelegen 
ist, in dem sich die wirtschaftlich bedeutendste 
inländische Betriebsstätte des Abfuhrpflichtigen 
befindet, örtlich zuständig. 

§ '61. Für die Erhebung der Umsatzsteuer mit 
Ausnahme der Einfuhrumsatzsteuer ist das Finanz­
amt örtlich zuständig, von de'ssen Bereich aus der 
Unternehmer sein Unternehmen betreibt. Geschieht 
dies vom Ausland aus, so ist das Finanzamt zustän­
dig, in dessen Bereich der Unternehmer sein Unter­
nehmen im Inland betreibt und, wenn dies in den 
Bereichen mehrerer Finanzämter geschieht, das 
Finanzamt, in dessen Bereich der Unternehmer sein 
Unternehmen im Inland vorwiegend betreibt. Hat ein 
Unternehmer, der sein Unternehmen vom Ausland aus 
betreibt, im Inland weder einen Sitz noch.eine Be­
triebsstätte und erzielt er auch keine Umsätze 
aus der Nutzung eines im Inland gelegenen Grund­
besi tzes im Sinn des B;ewertungsgesetzes, so ist 
für Unternehmer, welche einen Vors teuer abzug auf 
Grund des Abkommens zwischen der Republik Öster­
reich und der Bundesrepublik Deutschland über die 
Umsatzbesteuerungdes Waren- und Dienstleistungs­
verkehrs zwischen den österreichischen Gemeinden 
Mittelberg und Jungholz und der Bundesrepublik 
Deutschland geltend machen, das Finanzamt Bregenz 

~ 
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Derzeit geltender Gesetzestext: 

§ 59. Für die Erhebung der nicht durch § 57 ge­
regelten Fälle der Abzugssteuern ist das Betriebs­
finanzamt (§ 53 Abs. 1 lit. b) des Schuldners der 
dem Steuerabzug unterliegenden Beträge (des Abfuhr­
p!lichtigen) örtlich zuständig. 

§ 61. Für die Erhebung der Umsatzsteuer mit Aus­
nahme der Einfuhrumsatzsteuer ist das Finanzamt ört­
lich zuständig, von dessen Bereich aus der Unter­
nehmer sein Unternehmen betreibt. Geschieht dies 
vom Ausland aus, so ist das Finanzamt zuständig, 
in dessen Bereich der Unternehmer sein Unternehmen 
im Inland betreibt und, wenn dies in den Bereichen 
mehrerer Finanzämter geschieht, das Finanzamt, in 
dessen Bereich der Unternehmer sein Unternehmen 
im Inland vorwiegend betreibt. Hat ein Unternehmer, 
der sein Unternehmen vom Ausland aus betreibt, im 
Inland weder einen Wohnsitz {Sitz) noch seinen ge­
wöhnlichen Aufenthalt oder e1ne Betriebsstätte, so 
ist für Unternehmer, welche einen Vors teuer abzug 
auf Grund des Abkommens zwischen der Republik 
Österreich und der Bundesrepub.lik Deutschland über 
die Umsatzbesteuerung des Waren- und Dienstleistungs­
verkehrs zwischen den österreichischen Gemeinden 
Mittelberg und Jungholz und der Bundesrepublik 
Deutschland geltend machen, das Finanzamt Bregenz 
örtlich zuständig: in allen übrigen Fällen ist das 
Finanzamt Graz-Stadt örtlich zuständig. 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

örtlich zuständig; in allen übrigen Fällen ist 
das Finanzamt Graz-Stadt örtlich zuständig. 

§ 62. Für die Zerlegung der Einheitswerte fUr 
Zwecke der Grundsteuer und fUr die Erhebung der 
Grundsteuer bis einschließlich der Festsetzung und 
Zerle~g der Steuermeßbeträge ist das Lagefinanz­
amt (§ 53 Abs. 1 lit. a) örtlich zuständig. 

(2) entfällt 

§ 63. (1) ••••• 

(2) Für die Erhebung der Schenkungssteuer von 
Schenkungen unter Lebenden und von zweckzuwendun~en 
unter Lebenden ist das Finanzamt örtlich zuständ1g, 
in dessen Bereich der Geschenkgeber, bei Zweckzu­
wendungen der mit ihrer Ausführung Beschwerte, , 
seinen Wohnsitz hat. Bei mehrfachem Wohnsitz im 
Bereich verschiedener Finanzämter ist § 55 Abs. 2 
sinngemäß anzuwenden~ Ist der Geschenkgeber (Be­
schwerte) eine juristische Person, eine Personen­
vereinigung ohne eigene Rechtspersönlichkeit oder 
eine Vermögensmasse, so richtet sich die Zuständig­
keit nach § 58. 

§ 67. (1) Für die Erhebung der Versicherungssteu­
er und der Feuerschutzsteuer ist das Finanzamt ört­
lich zuständig, in dessen Bereich der Versicherer 
seinen Ort der Geschäftsleitung hat. 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

§ 62. (1) FUr die Zerlegung der Einheitswerte 
fUr Zwecke der Grundsteuer und fUr die Erhebung der 
Grundsteuer bis einschließlich der Festsetzung und 
Zerlegung der steuermeßbeträge ist das Lagefinanz­
amt (§ 53 Abs. 1 lit. a) örtlich zuständig. 

(2) Für die weiteren Schritte der Erhebung der 
Grundsteuer, soweit diese den Finanzämtern übertragen 
sind, sind die Finanzämter örtlich zuständig, in 
deren Amtsbereich sich die hebe berechtigten Gemein­
den befinden. 

§ 63. (1) ••••• 

(2) Für die Erhebung der Schenkungssteuer von 
Schenkungen unter Lebenden und von Zveckzuvendungen 
unter Lebenden ist das Finanzamt örtlich zuständig, 
in dessen Bereich der Geschenkgeber bei Zweckzu­
wendungen der mit ihrer Ausführung Beschwerte, seinen 
Wohnsitz hat. Ist der Geschenkgeber (Beschwerte) 
eine juristische Person, eine Personenvereini~g 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit oder eine Vermögens­
masse, richtet sich die Zuständigkeit nach § 58. 

§ 67. (1) Für die Erhebung der Versicherungssteu­
er und der Feuerschutzsteuer ist das Finanzamt ört­
lich zuständig, in dessen Bereich der Versicherer 
seinen Wohnsitz (Sitz, Geschäftsleitung) hat. 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

(2) Ist für die Erhebung der Versicherungssteuer 
und der Feuerschutzsteuer eine örtliche Zuständig­
keit gemäß Abs. 1 nicht gegeben, so ist das Finanz­
amt örtlich zuständig, das sich nach den Verhält­
nissen des Versicherungsnehmers bei entsprechender 
Anwendung der §§ 55, 56 oder 58 ergibt. · 

§ 69. Für die Erhebung von Zöllen und sonstigen 
Eingangs- und Ausgangsabgaben ist das Zollamt ört­
lich zuständig, das auf Antrag mit der Sache befaßt 
wird oder von Amts wegen als erstes einschreitet. 

§ 70. • •••• 
1. • •••• 

2. • •••• 

3. in sonstigen Sachen: zunächst nach dem Wohn­
sitz (Sitz) des Abgabepflichtigen, dann nach 
seinem Aufenthalt, schließlich nach seinem 
letzten Wohnsitz (Sitz) im Inland, wenn aber 
keiner dieser ZuständigkeitsgrUnde in Betracht 
kommen kann oder Gefahr im Verzug ist, nach 
dem Anlaß zum Einschreiten. Bei mehrfachem 
Wohnsitz im Bereich verschiedener Finanzämter 
ist § 55 Abs. 2 sinngemäß anzuwenden. 

§ 71. (1) An Stelle des örtlich zuständigen 
Finanz(Zoll}amtes kann aus GrUnden der Zweckmäßig­
keit, insbesondere zur Vereinfachung oder Beschleu­
nigung des Verfahrens, für die Erhebung einer Ab­
gabe ein anderes sachlich zuständiges Finanz(Zoll)­
Amt bestimmt werden, sofern nicht überwiegende 
Interessen des Abgabepflichtigen entgegenstehen. 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

(2) Hat der Versicherer im Inland keinen Wohn­
sitz (Sitz, Geschäftsleitung), so ist das Finanz­
amt örtlich zuständig, das sich nach den Verhält­
nissen des Versicherungsnehmers bei entsprechender 
Anwendung der §§ 55, 56 oder 58 ergibt. 

§ 69. Für die Erhebung von Zöllen und sonstigen 
Eingangsabgaben ist das Zollamt örtlich zuständig, 
das auf Antrag mit der Sache befaßt w~rd oder von 
Amts wegen als erstes einschreitet. 

§ 70., ••••• 
1. • •••• 

2 •••••• 
3. in sonstigen Sachen: zunächst nach dem Wohn­

sitz (Sitz) des Abgabepflichtigen, dann nach 
seinem Aufenthalt, schließlich nach seinem 
letzten Wohnsitz (Sitz) im Inland, wenn aber 
keiner dieser ZuständigkeitsgrUnde in Betracht 
kommen kann oder Gefahr im Verzug ist, nach 
dem Anlaß zum Einschreiten. 

§ 71. (1) An Stelle des gemäß §§ 53 bis 70 ört­
lich zuständigen Finanz(Zoll}amtes kann aus Gründen 
der Zweckmäßigkeit, insbesondere zur Vereinfachung 
oder Beschleunigung des Verfahrens, fUr die Erhe­
bung einer Abgabe ein anderes sachlich zuständiges 
Finanz(Zoll}amt bestimmt werden, sofern nicht über­
wiegende Interessen des Abgabepflichtigen entgegen­
stehen. 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

§ 72. Die Geltendmachung abgabenrechtlicher Hal­
tungen obliegt den Abgabenbehörden, die für die Ein­
hebung der den Gegenstand der Haftung bildenden 
Abgabe örtlich zuständig sind. 

§ 73. Für die Erhebung der Abgaben von Einkommen, 
Vermögen und Umsatz und der Gewerbesteuer ist das 
Finanzamt von dem Zeitpunkt an örtlich zuständig, 
in dem es von den seine Zuständigkeit begründenden 
Voraussetzungen Kenntnis erlangt~ Die Zuständigkeit 
endet mit dem Zeitpunkt, in dem ein anderes Finanz­
amt örtlich zuständig wird. Vom Übergang der Zu­
ständigkeit ist der Abgabepflichtigen in Kenntnis 
zu setzen; eine solche Verständigung ist in Lohn­
steuerangelegenheiten gegenüber dem Arbeitnehmer 
nur erforderlich, wenn beim Übergang der Zuständig­
keit ein von ihm eingeleitetes oder gegen ihn 
gerichtetes Lohnsteuerverfahren noch nicht rechts­
kräftig abgeschlossen ist. Solange eine derartige 
Verständigung nicht ergangen ist,können ~ingen auch 
nocbbei der bisher zuständig gewesenen Abgabenbe-
~Brde eingebracht werden. '-

5. Abgabenrechtliche Geheimhaltungspflicht 

§ 76a. (1) Im Zusammenhang mit der Durchführung 
von Abgaben-, Monopol- oder Finanzstrafverfahren ist 
die abgabenrechtliche Geheimhaltungspflicht zu be­
achten. 

(2) Ein Beamter (§ 74 Z. 4 StGB) oder ehemaliger 
Beamter verletzt diese Pflicht, wenn er 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

§ 72. Die Geltendmachung abgabenrechtlicher Haf­
tungen obliegt den Abgabenbehörden, die für die 
Erhebung der den Gegenstand der Haftung bildenden 
Abgabe örtlich zuständig sind. 

§ 73. Für die Erhebung der Abgaben vom Einkommen, 
vermögen und Umsatz und der Gewerbesteuer (§§ 55 
bis 61) ist das Finanzamt von dem Zeitpunkt an ört­
lich zuständig, in dem es von den seine Zuständig­
keit begründenden Voraussetzungen Kenntnis erlangt. 
Die Zuständigkeit endet mit dem Zeitpunkt, in dem 
ein anderes Finanzamt örtlich zuständig wird. Vom 
Übergang der Zuständigkeit auf ein and~res Finanz­
amt 1st der Abgabepfllchtige in Kenntn1s zu setzen. 

5. neu 

§ 76a. neu 
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a) der öffentlichkeit unbekannte Verhältnisse 
oder Umstände eines ~deren, die ihm aus­
schließlich kraft seines Amtes in einem Ab­
gaben- oder Monopolverfahrensoder in einem 
Finanzstrafverfahren anvertraut oder zugäng­
lich geworden sind, 

b) den Inhalt von Akten eines Abgaben- oder 
Monopolverfahrens oder eines FinanzstraPver­
fahrens oder 

c) den Verlauf der Beratung und Abstimmung der 
Senate im Abgabenverfahren oder Finanzstraf­
verfahren 

unbefugt offenbart oder verwertet. 

- 14 -

(3) Jemand anderer als die im Abs. 2 genannten 
Personen verletzt die abgabenrechtliche Geheimhal­
tungspflicht, wenn er die der öffentlichkeit un­
bekannten Verhältnisse oder Umstände eines anderen, 
die ihm ausschließlich 

a) durch seine Tätigkeit als Sachverständiger 
oder als dessen Hilfskraft in einem Abgaben­
oder Monopolverfahren oderin einem Finanz­
strafverfahren 

b) aus Akten eines Abgaben- oder Monopolverfahren 
oder eines Finanzstrafverfahren oder 

c) durch seine Mitwirkung bei der Personenstands­
und Betriebsaufnahme 

anvertraut oder zugänglich geworden sind, unbefugt 
offenbart oder verwertet. 

(4) Die Offenbarung oder Verwertung von Verhält­
nissen oder Umständen ist befugt, 

Derzeit geltender Gesetzestext: 
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Wortlaut des Gesetzentwunfes: 

a) wenn sie der Durchführung eines Abg~en- oder 
Monopolverfahrensoder eines Finanzstrafver­
fahrensdient , 

b) wenn sie auf Grund einer gesetzlichen Ver­
pflichtung erfolgt oder wenn sie im zwingenden 
öffentlichen Interesse gelegen ist oder 

c) wenn ein schutzwürdiges Interesse offentsicht­
lich nicht vorliegt oder ihr diejenigen zu­
stimmen, deren Interessen an der Geheimhaltung 
verletzt werden könnten. 

§ 79. Für die Rechts- und Handlungsfähigkeit 
gelten die Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes. 
~ 2 der Zivilprozeßordnung ist sinngemäß anzuwenden. 

§ 81. (1) Obliegen einer Personenvereinigung ohne 
ei~ene Rechtspersönlichkeit oder einer Personenge­
me1nschaft abgabenrechtliche Pflichten, so haben 
die zur Führung der Geschäfte bestellten Personen 
und, wenn eine solche nicht vorhanden ist, die 
Gesellschafter (Mitglieder) die Pflichten zu er­
fUllen t dieder Personenvereinigung (Personengemein­
schaft) wegen der Erhebung von Abgaben auferlegt 
sind. 

(2) Kommen zur ErfUllungder im Abs. 1 umschrie­
benen Obliegenheiten mehrere Personen in Betracht, 
so haben diese hiefUr eine Person aus ihrer Mitte 
oder einen gemeinsamen Bevollmächtigten der Ab-' 
gabenbehörde gegenüber als vertretungsbefugte Person 
namhaft zu machen; diese Person gilt auch so lange 
als zur Empfangnahme von Schriftstücken der Ab­
gabenbehörde ermächtigt, als nicht eine andere Per­
son als Zustellbevollmächtigter namhaft gemacht 
wird. Solange und soweit eine Namhaftmachung im Sinn 
des ersten Satzes nicht erfolgt, kann die Abgaben­
behörde eine zur Erfüllung der im Abs. 1 umschrie­
benen Obliegenheiten in Betracht kommenden mehreren 

\l 

- 15 -

Derzeit geltender Gesetzestext: 

§ 79. Für die ReChtSfähigkeit und die Handlungs­
fähigkeit gelten die Bestimmungen des bürgerlichen 
Rechtes. 

§ 81. (1). Bei Personenvereinigungen ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit, die als solche abgabepflichtig 
sind, und bei Personengemeinschaften, denen gemein­
schaftliche Einkünfte zufließen, haben die Geschäfts­
führer und, wenn solche nicht vorhanden sind, die 
Gesellschafter (Mitglieder) die Pflichten zu er­
füllen, die der Personenvereinigung (Personengemein~ 
schaft) wegen der Erhebung von Abgaben auferlegt 
sind. Im übrigen gilt § 80 Abs. 1 sinngemäß. 

('2) X:ommen zur Erfi.Ulung der im Abs. 1 umschrie­
benen Obliegenheiten mehrere Personen in Betracht, 
so haben diese einen gemeinsamen Bevollmächtigten 
zu bestellen und der Abgabenbehörde bekanntzugeben. 
Solange dies nicht geschehen ist, kann die Abgaben­
behörde eine dieser Personen als Vertreter mit Wir­
ku~g für die Gesamtheit behandeln. Die übrigen Per­
sonen, die im Inland einen Wohnsitz haben, sind 
hievon zu verständigen. 

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß für Ver­
mögensmassen, die als solche der Besteuerung unter­
liegen. 
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Personen als Vertreter mit Wirkung für die Gesamt­
heit bestellen. Die übrigen Personen, die im In­
land einen Wohnsitz haben, sind hievon zu ver­
ständigen. 

- 16 -

(3) Sobald und soweit die Voraussetzungen fUr . 
die amtliche Bestellung eines Vertreters nachträg­
lich weggefallen sind, ist die Bestellun~ eines 
Vertreters durch die Abgabenbeh6rde zu ~derrufen. 
Ein Widerruf hat auch dann zu erfolgen, wenn aus 
wichtigen Gründen eine andere in Betracht kommende 
Person von der Abgabenbehörde als Vertreter bestellt 
werden soll. 

(4) Für Personen, denen ~emäß Abs. 1 oder 2 
die Erfüllun~ abgabenrecht11cher Pflichten von 
Personenvere1nigungen ohne eigene Rechtspersönlich­
keit oder Personengemeinschaften obliegt, gilt 
§ 80 Abs. 1 sinngemäß. 

(5) Die sich auf Grund der Abs. 1,2 oder 4 er­
gebende Verpflichtung zur Erfüllung von Obliegen­
heiten und Befugnis zur Wahrnehmung von Rechten 
wird durch den Eintritt eines neuen Gesellschafters 
(Mit~lieds) in die Personenvereinigung (Personen­
geme1nschaft) nicht berührt. 

(6) In den Fällen des § 19 Abs. 2 sind die Abs. 
1, 2 und 4 auf die zuletzt beteiligt gewesenen 
Gesellschafter (Mitglieder) sinngemäß anzuwenden. 
Die bei Beendigung der Personenvereinigung (Personen-. 
gemeinSChaft) bestandene Vertretungsbefugnis bleibt, 
sofern dem nicht andere Rechtsvorschriften entgegen­
stehen, so lan~e aufrecht, als nicht von einem der 
zuletzt betei11gt gewesenen Gesellschafter (Mit­
glieder) oder vertretungsberugten Person hiegegen 

Derzeit geltender Gesetzestext: 
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Widerspruch erhoben wird. 
(7) Werden schriftliche Ausfertigungen einer 

Abgabenbehörde an alle Gesellschafter einer Per­
sonenvereinigung ohne eigene Rechtspersönlichkeit 
oder an alle Mitglieder einer Personengemeinschatt 
betreffend Abgaben gerichtet, hinsichtlich derer 
die genannten Personen als Gesellschafter (Mit­
glieder) Gesamtschuldner sind,. so gilt der nach 
Abs. 1 bis 5i fUr die Personenvereinigung (Personen­
gemeinschaft) Zustellbevollmächtigte auch als ge­
meinsamer Zustellbevollmächtigter der Gesellschaf­
ter (Mitglieder); ergehen solche schriftliche 
Ausfertigungen nach Beendigung einer Personenver­
einigung ohne eigene Rechtspersönlichkeit oder 
einer Personengemeinschaf.t, so gil t die nach Abs. 
6 vertretungsbefugte Person aucn als Zustellb~­
vollmächtigter der ehemaligen Gesellschafter lMit­
glieder), sofern ein solcher nicht eigens namhaft 
gemacht wurde. Die Bestimmung des Abs. 6 über die 
Erhebung eines Widerspruches gilt sinngemäß. 

(8) vertretungsbefugnisse nach den vorstehenden 
Absätzen bleiben auch fUr ausgeschiedene .Gesell­
schafter (Mitglieder) von Personenvereinigungen 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Personengemein­
schatten) hinsichtlich vor dem Ausscheiden gelegene 
Zeiträume betreffende Maßnahmen bestehen, sOlan~e 
dem nicht von Seiten des Gesellschafters (Mitg11eds) 
oder der vertretungSbefugten Person widersprochen 
wird. 

(9) Die Abs. 1 bis 4 gelten sinngemäß fUr Ver­
mögensmassen, die aß solche der Besteuerung unter­
liegen. 

§ 83. (1) ••••• 

(2) Inhalt und Umfang der Vertretungsbetugnis 
des Bevollmächtigten richten sich nach der Vollmacht; 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

§ 83. (1) ••••• 

(2) Inhalt und Umfang der VertretungsbeEugnis 
des Bevollmächtigten richten sich nach der Vollmacht; 
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hierüber sowie über den Bestand der Vertretungsbe­
fugnis auftauchende Zweifel sind nach den Vorschrif­
ten des bürgerlichen Rechtes zu beurteilen. Die 
Abgabenbehörde hat die Behebung etwaiger Mängel 
unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des 
§ 85 Abs. 2 von Amts wegen zu veranlassen. 

§ 86. Anbringen, die nicht unter § 85 Abs. 1 
fallen, können mündlich vorgebracht werden, soweit 
nicht die Wichtigkeit oder der Umfang des Anbringens 
Schriftlichkeit erfordert, in welchem Fall § 85 
Abs. 3 sinngemäß anzuwenden ist. 

§ 87. (1) • • • • • 
(2) ••••• 
(3) ••••• 
a) ••••• 
b) die Benennung der Abgabenbehörde und die Namen 

des Leiters der Amtshandlung und der sonst 
mitwirkenden amtlichen Organe, der'anwesenden 
Parteien und ihrer Vertreter sowie der etwa 
vernommenen Auskun.ftsperson, zeugen· Wt4 Sach­
verständigen; 

§ 91. (1) ••••• 
(2) In der Vorladung ist außer Ort und Zeit der 

Amtshandlung auch anzugeben, was den Gegenstand der 
Amtshandlung bildet, in welcher Eigenschaft der Vor­
geladene vor der Abgabenbehörde erscheinen soll 
(Abgabepflichtiger, Zeuge, Sachverständiger und 'so 
weiter) und welche Behelfe und Beweismittel mitzu­
bringen sind. In der Vorladung ist ferner bekannt­
zugeben, ob der Vorgeladene versönlich zu erscheinen 
hat oder ob die Entsendung e1nes Vertreters genügt 
und welche Folgen an ein Ausbleiben geknüpft sind. 

nerzeft geltender Gesetzestext: 

hierüber auftauchende Zweifel sind nach den Vor­
schriften des bürgerlichen Rechtes zu beurteilen. 
Die Abgabenbehörde hat die Behebung etwaiger Mängel 
unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des 
§ 85 Abs. 2 von Amts wegen zu veranlassen. 

§ 86. Anbringen, die nicht unter § 85 Abs. 1 
fallen, können mündliqh vorgebracht werden, soweit 
nicht die Wichtigkeit oder der Umfang des Anbringens 
die schriftliche Behandlung erfordert. 

§ 87. (1) 
(2) ••••• 
(3) ••••• 
a) ••••• 

• • • • • 

b) die Benennung der Abgabenbehörde und die Namen 
des Leiters der Amtshandlung und der sonst 
mitwirkenden amtlichen Organe, der anwesenden 
Parteien und ihrer Vertreter sowie der etwa 
vernommenen Zeugen und Sachverständigen; 

§ 91. (1) ••••• 
(2) In der Vorladung ist außer Ort und Zeit der 

Amtshandlung auch anzugeben, was den Gegenstand der 
Amtshandlung bildet, in welcher Eigenschaft der Vor­
geladene vor der Abgabenbehörde erscheinen soll 
(Abgabepflichtiger, Zeuge, Sachverständiger und so 
weiter) und welche Behelfe und Beweismittel mitzu­
bringen sind. In der Vorladung ist ferner bekannt­
zugeben, ob der Vorgeladene persönlich zu erscheinen 
hat oder ob die Entsendung eines Vertreters genügt 
und welche Folgen an ein Ausbleiben geknüpft sind. 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

In der Ladung von Zeugen sind weiters die gesetz­
lichen Bestimmungen über Zeugengebühren bekannt­
zugeben; dies gilt sinngemäß, insoweit Auskunfts­
personen gemäß § 143 Abs. 3 Anspruch auf Ersatz 
der notwendigen Reise- und Aufenthaltskosten und 
auf Entschädigung für Zeitversäumnis haben. 

§ 101. (1) Ist eine schriftliche Ausfertigung an 
mehrere Personen gerichtet, die dieselbe abgaben­
rechtliche Leistung schulden oder die gemeinsam zu 
einer Abgabe heranzuziehen sind, und haben diese 
der Abgabenbeh6rde keinen gemeinsamen Zustellungs­
bevollmächti~ten bekanntgegeben,so gilt mit der 
Zustellung elner einzigen AUSfertigung an eine 
dieser Personen die Zustellung an alle als voll­
zogen, wenn auf diese Rechts J folge in der Aus­
fertigung hingewiesen wird. 

§ 108. (1) ••••• 
(2) ••••• 
(3) Beginn und Ende einer Frist werden durch 

samstage, Sonntage oder Feiertage nicht behjndert. 
Fällt das Ende einer Frist auf einen Samstag, Sonn­
tag, gesetzlichen Feiertag, auf einen Karfreitag 
oder auf einen 24. oder 31. Dezember, so ist der 
nächste Werktag als letzter Tag der Frist anzusehen. 

§ 111. (1) ••••• 
(2) ••••• 
(3) Die einzelne zwangsst'rafe darf den Betrag 

von 20.000 S nicht übersteigen. 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

§ 101. (1) Ist eine schriftliche Ausfertigung an 
mehrere Personen gerichtet, die dieselbe abgaben­
rechtliche Leistung schulden, und haben diese der 
Abgabenbeh6rde keinen gemeinsamen Zustellungsbevoll­
mächtigten bekanntgegeben, so gilt mit der Zustellung 
einer einzigen Ausfertigung an eine dieser Personen 
die Zustellung an alle als vollzogen, wenn auf diese 
Rechtsfolge in der Ausfertigung hingewiesen wird. 

§ 108. (1) ••••• 
(2) ••••• 
(3) Beginn und Lauf einer Frist werden "durch 

Samstage, Sonntage oder Feiertage nicht behindert. 
Fällt das Ende einer Frist auf einen Samstag, Sonn­
tag, gesetZlichen Feiertag oder auf einen Karfrei­
tag, so ist der nächste Werktag als letzter Tag 
anzusehen. 

, ~. 

§111. (1) ••••• 
(2) ••••• 
(3) Die einzelne zwangsstrafe darf den Betrag 

von 10.000 S nicht übersteigen. 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

§ 112. (1) ••••• 
(2) Personen, die die Amtshandlung stören oder 

durch ungeziemendes Benehmen den Anstand verletzen, 
sind zu ermahnen: bleibt die Ermahnung erfolglos, 
so kann ihnen nach vorausgegangener Androhung das 
Wort entzogen, ihre Entfernung verfügt und ihnen 
die Bestellung eines Bevollmächtigten aufgetragen 
oder gegen sie eine Ordnungsstrafe bis 2.000 S ver­
hängt werden. 

r. Rechtsbelehrung 

§ 113a., Die Abgabenbehörden haben den Parteien, 
die rechtsunkundig und nicht durch berufsmäßige 
Parteienvertreter vertreten sind, auf Verlangen in 
der Regel mUndlich die zur Vornahme ihrer Verfahrens­
handlungen nötigen Anleitungen zu geben und sie 
über die mit ihren Handlungen oder Unterlassungen 
unmittelbar verbundenen Rechtsfolgen zu belehren. 

§ 118. '(1) ••••• 
(2) Die Haushaltsvorstände haben über sich und 

über die zu ihrem Haushalt gehörigen Personen die 
in den amtlichen Vordrucken (Haushaltslisten) ver­
langten Angaben über abgabenrechtlich maßgebende 
Umstände (insbesondere über Namen, Geburtsdatum, 
Familienstand, Wohnsitz, Erwerbstätigkeit oder Be­
schäftigung, Betriebsstätten) zu machen. Ferner ist 
in die Haushaltslisten eine Frage nach dem Religions­
bekenntnis aufzunehmen. fiber die in den Haushalts­
listen gemachten Angaben betreffend Namen, Geburts­
datum, Familienstand, Reli~ionsbekenntnis, Wohnsitz 
und Erwerbstätigkeit hat d1e Gemeindebehörde den 
gesetzlich anerkannten Religionsgesellschaften auf 
Verlangen Auskunft zu erteilen. 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

§ 112. (1) ••••• 
(2) Personen, die die Amtshandlung stören oder 

durch ungeziemendes Benehmen den Anstand verletzen, 
sind zu ermahnen: bleibt die Ermahnung erfolglos, 
so kann ihnen nach vorausgegangener Androhung das 
Wort entzogen, ihre Entfernung verfügt und ihnen 
die Bestellung eines BeVOllmächtigten aufgetragen 
oder gegen sie eine Ordnungsstrafe bis 1.000 S 
verhängt werden. 

I. neu 

§ 113a. neu 

§ 118. (1) ••••• 
(2) Die Haushaltsvorstände haben über sich und 

über die ~u ihrem Haushalt gehörigen Personen die 
in den amtlichen Vordrucken (Haushaltslisten) ver­
langten Angaben über abgabenrechtlich maßgebende 
Umstände (insbesondere über Namen, Familienstand, 
Wohnsitz, Erwerbstätigkeit oder Beschäfti~g, 
Betriebsstätten) zu machen. Ferner ist in die Haus­
haltslisten eine Frage nach dem Religionsbekennt­
nis aufzunehmen. Über die in den Haushaltslisten 
gemachten Angaben betreffend Namen, Familienstand, 
Religionsbekenntnis, Wohnsitz und Erwerbstätigkeit 
hat die Gemeindebehörde den gesetzlich anerkannten 
Religionsgesellschaften auf Verlangen Auskunft zu 
erteilen. 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

§ 131. (1) Unbeschadet anderer gesetzlicher An­
ordnung sind Bücher, die gemäß den §§ 124 oder 125 
zu führen sind ,oder ohne gesetzliche Verpflichtung 
hiezu getührt werden, und Aufzeichnungen der in 
den §§ 126 bis 130 bezeichneten Art im Inland zu 
fUhren. Eine danach gegebene Verpflichtung zur 
Führung von Büchern oder .·Aufzeichnungen ('Aufschrei­
bungen) im Inland entfällt hinsichtlich jener Vor­
gänge, die einem im Ausland gelegenen Betrieb oder 
einer im Ausland gelegenen Betriebsstätte zuzuordnen 
sind, wenn hierüber im Ausland Aufschreibungen ge­
führt werden und durch allenfalls notwendige ent­
sprechende Anpassungsmaßnahmen die Einhaltung der 
für die Erhebung von Abgaben bedeutsamen Vorschrif­
ten gewährleistet ist; soweit eine ~flichtung 
zur Einsichtsgewährung besteht, sind derartige Auf­
schreibungen über Verlangen der Abgabenbehörde 
innerhalb angemessen festzusetzender Frist in das 
Inland zu bringen. Falls dies nach dem Recht des 
Staates, in dem diese Aufschreibungen geführt 
werden, nicht zulässig ist, genügt die Beibringung 
urschriftgetreuer Wiedergaben. Von der Verpflich­
tung zur Führung im Inland ausgenommen sind Auf­
sChreibungen ferner insoweit, als das für die 
Erhebung der Umsatzsteuer zuständige Finanzamt für 
den Einzelfall eine Erleichterung erteilt hat; 
die Bewilligung kann über Ansuchen nur für solche 
Aufschreibungen, die im Anschluß an im Inland zu 
führende Grundaufschreibungen zu .führen sind oder 
ohne gesetzliche Verpflichtung geführt werden, er­
teilt werden, wenn gewährleistet ist, daß die 
Erforschung der tatsächlichen und rechtlichen 
Verhältnisse, die fUr die Ab~abepflicht und die 
Erhebung der Abgaben wesent11ch sind, dennoch obne 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

§ 131. (1) Bücher, die gemäß den §§ 124 oder 125 
zu tübren sind ,oder ohne gesetzliche Verpflichtung 
Geführt werden; und Aufzeichnungen der in den 
§§ 126 bis 130 bezeichneten Art sind im Inland 
zu führen. Für sie gelten insbesondere folgende 
Vorschriften: 

1.. Sie sollen in einer lebenden Sprache und mit 
den Schriftzeichen einer solchen geführt werden. 
Soweit die Bücher und die Aufzeichnungen nicht 
in deutscher Sprache geführt werden, hat der 
Abgabepflichtige auf Verlangen der Abgabenbe­
hörde eine beglaubigte Ubersetzung der vorge­
legten Kontoauszüge, Bilanzabschriften oder 
Belege beizubringen. Soweit es für die Durch­
führung einer abgabenbehördlichen Prüfung 
(§§ 147 bis 153) erforderlich ist, hat der 
Abgabepflichtige auf seine Kosten für die 
Übersetzung der eingesehenen Bücher und 
Aufzeichnungen Sorge zu tragen; .hiebei genügt 
die Beistellung eines geeigneten Dolmetschers. 

2. Die Eintragungen sollen der Zeitfol~e nach ge­
ordnet, VOllständig, riChtig und ze1tgerecht 
vorgenommen werden. Kasseneinnahmen und -aus­
gaben sollen mindestens täglich aufgezeichnet 
werden. 

3. Die Bezeichnung der ~onten und der Bücher soll 
erkennen lassen, welche Geschäftsvorgänge auE 
diesen Konten (in diesen Büchern) verzeichnet 
werden. Konten, die den Verkehr mit Geschäfts­
freunden verzeichnen, sollen die Namen und An­
schriften der GeSChäftsfreunde ausweisen. 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

wesentliche Erschwernisse m5glich ist und die Auf­
schreibungen leicht überprUfbar sind. Für alle auf 
Grund von Abgabenvorschriften zu führenden und für 
die ohne gesetzliche Verpflichtung geführten Auf­
schreibungen gelten insbesondere die folgenden 
Vorschriften: 

1. Sie sollen in einer lebenden Sprache und mit 
den Schriftzeichen einer 'solchen geführt 
werden. Soweit die Bücher und die Aufzeich­
nungen nicht in deutscher Sprache geführt 
werden, hat der Abgabepflichtige auf Verlangen 
der Abgabenbeh5rde eine beglaubigte Übersetzung 
der vorgelegten Kontoauszüge, Bilanzabschrif­
ten oder Belege beizubringen. Soweit es für 
die Durchführung einer abgabenbeh5rdlichen 
Prüfung (§§ 147 bis 153) erforderlich ist, 
hat der Abgabepflichtige auf seine Kosten 
für die Übersetzung der eingesehenen Bücher 
und Aufzeichnungen Sorge zu tragen; hiebe i 
genügt die Beistellung eines geeigneten Dol­
metschers. 

2. Die ~intragung sollen der ~eitfolge nach ge­
ordnet, vollständig, richt1g und zeitgerecht 
vorgenommen werden. Kasseneinnahmen und 
-ausgaben sollen mindestens täglich aufge­
zeichnet werden. 

3. Die Bezeichnung der Konten und der Bücher soll 
erkennen lassen, welche Geschäftsvorg~ge 
auf diesen Konten (in diesen Büchern) ver­
zeichnet werden. Konten, die den Verkehr mit 
Geschäftsfreunden verzeichnen, sollen die 
Namen und Anschriften der Geschäftsfreunde 
ausweisen. 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

4. Soweit Bücher oder Aufzeichnungen gebunden 
geführt werden, sollen sie nach Maßgabe der 
Eintragung Blatt für Blatt oder Seite für 
Seite mit fortlaufenden Zahlen versehen sein. 
Werden Bücher oder AufzeiChnungen auf losen 
Blättern geführt, so sollen diese in einem , 
,laufend geführten Verzeichnis (Kontenregister,) 
festgehalten werden. 

5. Die zu den Büchern und Aufzeichnungen geh5ri­
gen Belege sollen derart geordnet aufbewahrt 
werden, daß die überprUfung der Eintragungen 
jederzeit m5glich ist. 

6. Die Eintragungen sollen nicht mit leicht ent­
fernbaren SChreibmitteln erfOlgen. An Stellen, 
die der Regel nach zu beschreiben sind, sollen 
keine leeren Zwischenräume gelassen werden. 
Der ursprüngliChe Inhalt einer Eintragung soll 
nicht mittelS Durchstreichen oder auf andere 
Weise unleserlich gemacht werden. Es soll 
nicht radiert und es sollen auch solche Ver­
änderungen nicht vorgenommen werden, deren 
Beschaffenheit ungewiß läßt, ob sie bei der 
ursprünglichen Eintragung oder erst später 
vorgenommen worden sind. 
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Wortlaut des Gesetzentwuries: 

4. Soweit BUcherQder Aulzeichnungen gebunden 
geführt werden, sollen sie nach Maßgabe der 
Eintragung Blatt für Blatt oder Seite lür 
Seite mit lortlaufenden Zahlen versehen sein. 
Werden BUcher oder Aulzeichnungen auf losen 
Bl!ttern geführt, so sollen diese in einem 
laulend geführten Verzeichnis (tontenregister) 
lestgehalten werden. 

5~ ,Die zu den Büchern und Aufzeichnungen gehörigen 
Belege sollen derart geordnet aufbewahrt wer­
den, daß die UberprUfUng der Eintragungen 
jederzeit möglich ist. 

6. Die Eintragungen sollen nicht mit leicht ent­
lernbaren Schreibmitteln erlolgen. An Stellen, 
die der Regel nach zu beschreiben sind, sollen 
keine leeren Zvischenr!ume gelassen werden. 
DerursprUngliche Inhalt einer Eintragung soll 
nicht mittels Durchstreichens oder auf andere 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

Weise unleserlich gemacht werden. Es soll nicht r 

radiert und es sollen auch solche Verände-
rungen nicht vorgenommen werden, deren Be-
schallenheit ungewiß läßt, ob sie bei der 
ursprünglichen Eintragung oder erst später 
vorgenommen worden sind." 

§ 135. entlällt § 135. (1) Abgabepllichtigen, die die Frist zur 
Einreichung einer Abgabenerklärung nicht wahren. 
kann die Abgabenbehörde einen Zuschlag bis zu 10 
Prozent der lestgesetzten Abgabe (Verspätungszu­
schlag) auferlegen, wenn die Verspätung nicht ent­
schuldbar ist. 

(2) Die Anforderung eines Säumniszuschlages 
(§§ 217 lf) schließt die Festsetzung eines Ver­
spätungszuschlages nicht aus. 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

§ 143. (1) ••••• 
(2) ••••• 

(3) Die Bestimmungen der §§ 170 bis 173 finden 
auf Auskunftspersonen (Abs. 1) sinngemäß Anwendung; 
ferner ist § 176 auf Auskunftspersonen, die nicht 
in einer ihre persönliche Abgabepflicht betreffen­
den Angelegenheit zur AuskunftSleistung herangezo­
gen werden, sinngemäß anzuwenden. 

§ 145. (1) FUr Zwecke der Erhebung der Verbrauch­
steuern, der Zölle und sonstigen Eingangs- und 
Ausgangsabgaben unterliegen Gebäude, Grundstücke, 
Betriebe, Transportmittel und Transportbehältnisse 
auch dann der Nachschau, wenn die Vermutung besteht, 
daß sich dort verbrauchsteuer- oder eingangsabgabe­
pflichtige aber diesen Abgaben nicht unterzogene 
Gegenstände oder daraus hergestellte Waren befinden. 

'§ 147. (1) Bei Abgabepflichtigen, die gemäß 
§§ 124 oder 125 zur Führung von Büchern verpflichtet 
sind oder die ohne gesetZliche Verpflichtung Bücher 
führen, kann die Abgabenbehörde jederzeit prüfen, 
ob die Bücher fortlaufend, VOllständig sowie formell 
und sachlich richtig geführt werden; sie kann ferner 
alle Umstände feststellen, die für die Erhebung 
von Abgaben von Bedeutung sind (Buch- und Betriebs­
prüfung). 

(2) Auf Prüfungen, die nur den Zweck verfolgen, 
die Zahlungsfähigkeit eines Abgabepflichtigen und 
deren voraussichtliche Entwicklung festzustellen, 
finden Abs. 2 sowie die Bestimmungen des § 148 
Abs. 3 und die §§ 149 und 150 keine Anwendung. 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

§ 143. (1) ••••• 
(2) ••••• 

(3) Die Bestimmungen der §§ 170 bis 173 finden 
auf Auskunftspersonen (Abs. 1) sinngemäß Anwendung. 

§ 145. (1) Für Zwecke der Erhebung der Verbrauch­
steuern, der Zölle und sonstigen Eingangsabgaben 
unterliegen Gebäude, Grundstücke, Betriebe, Transport­
mittel und Transportbehältnisse auch dann der 
Nachschau, wenn die Vermutung besteht, daß sich 
dort verbrauchsteuer- oder eingangsabgabepflichtige 
aber diesen Abgaben nicht unterzogene Gegenstände 
oder daraus hergestellte Waren befinden. 

§ 147. (1) Bei Abgabepflichtigen, die gemäß 
§§ 124 oder 125 zur Führung von Büchern verpfliChtet 
sind oder die ohne gesetZliche Verpflichtung BÜCher 
führen, kann die Abgabenbehörde jederzeit prüfen, 
ob die Bücher fortlaufend, vollständig sowie formell 
und sachlich richtig geführt werden; sie kann ferner 
alle Umstände feststellen, die für die Erhebung 
von Abgaben von Bedeutung sind (Buch- und Betriebs­
prüfung). 

(2) GrOßbetriebe sind mindestens alle drei Jahre 
einmal einer Buch- und Betriebsprüfung zu unter­
ziehen. Die Prüfung hat in zeitlicher Hinsicht 
jeweilS an den ZUletzt geprüften Zeitraum anzu­
schließen. Als Großbetriebe gelten Betriebe, bei 
denen der Gesamtumsatz oder der Einheitswert oder 
der Gewinn aus Gewerbebetrieb das Sechsfache der 
im § 125 Abs. 1 bezeichneten Beträge Übersteigt. 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

§ 148. (1) 
(2) ••••• 

(3) ••••• 
a) ••••• 
b) ••••• 

• • • • • 

c) im Rechtsmittelverfahren zur Prüfung der Be­
gründung des Rechtsmittels (§ 250 Abs. 1 
lit. d) oder neuer Tatsachen und Beweise 
(§ 280). 

§ 149. (1) ••••• 

(2) Die Schlußbesprechung kann entfallen, wenn 
sich nach dem PrüEungsergebnis keine Änderung der 
ergan~enen Bescheide oder keine Abweichung gegenüber 
den e1ngereichten Abgabenerklärungen ergibt oder 
wenn der Abgabepflichtige oder sein Vertreter in 
einer eigenhändig unterfertigten Erklärung auf die 
Schlußbesprechung verzichtet oder wenn trotz Vor­
ladung weder der AbgabePflichtige noch dessen Ver­
treter zur Schlußbesprechung erscheint. 

§ 151. (1) Die Abgabenbehörde kann ferner bei 
jedem, der zur Führung von Aufzeichnungen (§§ 126 
bis 130) oder zur Zahlung gegen Verrechnung mit 
der Abgabenbehörde verpflichtet ist, jederzeit die 
VOllständigkeit und Richtigkeit der Aufzeichnungen 
oder der Zahlungen prüfen sowie weiters alle Um­
stände feststell~n~ die für die Erhebung von Abgaben 
von Bedeutung S1na. 

Derzei t gel tender Geseltzestext: ' 

(3) Auf prüfungen, die nur den Zweck verfolgen, 
die Zahlungsfähigkeit eines Abgabepflichtigen und 
deren voraussichtliche Entwicklung festzustellen, 
finden Abs. 2 sowie die Bestimmungen des § 148 
Abs. 3 und die §§ 149 und 150 keine Anwendung. 

§ 148. (1) 
(2) ~ •••• 

(3) ••••• 
a) ••••• 
b) ••••• 

•••••• 

c) im Rechtsmittelver/ahren durch die Rechtsmit­
telbehörde, jedoch nur zur Prüfung der Be­
gründung des Rechtsmittels (§ 250 Abs. 1 
lit. c) oder neuer Tatsachen und Beweise 
(§ 280). 

§ 149. (1) ••••• 
(2) Die Schlußbesprechung kann entfallen, wenn 

sich nach dem Prüfungserqebnis keine Änderung der 
ergangenen Bescheide erg1bt oder wenn der Abgabe­
pflichtige oder sein Vertreter in einer eigenhändig 
unterfertigten Erklärung auf die Schlußbesprechung 
verzichtet oder wenn trotz Vorladung weder der 
Abgabepflichtige noch dessen Vertreter zur Schluß­
besprechung erscheint. 

§ 151. (1) Die Abgabenbehörde kann ferner bei 
jedem, der zur Führung von Aufzeichnungen (§§ 126 
bis 130) oder zuZahlungen gegen Verrechnung mit 
der Abgabenbehörde verpflichtet ist, jederzeit die 
VOllständigkeit und Richtigkeit der Aufzeichnungen 
oder der Zahlungen prüfen. 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

§ 168. Die Beweiskraft von öffentlichen und 
Privaturkunden ist von der Abgabenbehörde nach den 
Vorschriften der §§ 292 bis 294, 296, 310 und 311 
der Zivilprozeßordnung zu beurteilen. Wenn der 
Aussteller der öffentlichen Urkunden auf deren 
fotomechanischen Wiedergaben die Ubereinstimmung 
mit dem Original bezeugt, so kommt auch den Wieder­
gaben die Beweiskraft öffentlicher Urkunden zu. 

§ 173. (1) ••••• 
(2) Einem Zeugen, der einer Vorladung (§ 91) ohne 

genügende Entschuldigung nicht Folge leistet oder 
seinen Verpflichtungen gemäß § 172 ohne Rechtferti­
gung nicht nachkommt, kann, abgesehen von Zwangs~ 
strafen, die Verpflichtung zum Ersatz aller durch 
seine Säumnis oder Weigerung verursachten Kosten 
bescheidmäßig auferlegt werden; durch die Verletzung 
dieser Zeugenpflichten geht auch der Anspruch auf 
Zeugengebühren (§ 176) verloren. 

§ 174. Jeder Zeuge ist zu Beginn seiner Vernehmung 
über die für die Vernehmung maßgebenden persönlichen 
Verhältnisse zu befragen, erforderlichenfalls zu 
belehren und zu ermahnen, daß er die Wahrheit an­
zugeben habe und nichts verschweigen dürfe; er ist 
auch auf die strafrechtlichen FOlgen einer falschen 
Aussage aufmerksam zu machen. 

(2) entfällt 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

§ 168. Die Beweiskraft von öffentlichen und 
Privaturkunden ist von der Abgabenbehörde nach den 
Vorschriften der §§ 292 bis 294, 296, 319 und 311 
der Zivilprozeßordnung zu beurteilen. 

§ 173. (1) ••••• 
(2) Einem Zeugen, der einer Vorladung (§ 91) ohne 

genügende Entschuldigung nicht Folge leistet oder 
seinen VerpfliChtungen gemäß § 172 ohne Rechtferti­
gung nicht nachkommt," kann, abgesehen von Zwangs­
strafen. die Verpflichtung zum Ersatz aller durch 
seine Säumnis oder Weigerung verursachten Kosten 
bescheidmäBig auferlegt werden. 

§ 174. (1) Jeder zeuge ist zu Beginn seiner Ver­
nehmung über die für die Vernehmung maßgebenden 
persönlichen Verhältnisse zu befragen, erforder­
lichenfalls über die gesetZlichen Weigerungsgrtinde 
zu belehren und zu ermahnen, daß er die Wahrheit 
anzugeben habe und nichts verschweigen dürfe; er 
ist auch auf die strafrechtlichen Folgen einer 
falschen Aussage aufmerksam zu machen. 

(2) Öffentliche Organe, die einen Diensteid 
oder eine Angelobung geleistet haben, sind als 
zeugen über ihre dienstlichen Wahrnehmungen unter 
Erinnerung an ihren Diensteid oder ihre Angelobung 
zu vernehmen. 
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§ 176. (1) Zeugen haben Anspruch auf Ersatz der 
notwendigen Reise- und Aufenthaltskosten und auf 
Entschädigung für Zeitversäumnis (zeugengebühren) 
unter den gleichen Voraussetzungen und im gleichen 
Ausmaß wie Zeugen im gerichtlichen Verfahren. 

(2) Der Anspruch gemäß Abs. 1 ist bei sonstigem 
Verlust binnen zwei Wochen nach der Vernehmung oder 
dem Termin, zu welchem der zeuge geladen war, aber 
an welchem er ohne sein Verschulden nicht vernommen 
worden ist, mUndlich oder schriftlich bei der Ab­
gabenbehörde geltend zu machen, welche die Ver­
nehmung durchgelührt oder den Zeugen geladen hat. 
Hierüber ist der Zeuge zu belehren. Uber den vom 
Zeugen geltend gemachten Anspruch hat die Abgaben­
behörde, welche die Vernehmung durchgeführt oder 
den Zeugen geladen hat, zu entscheiden. 

(3) Bescheide betreffend Zeugengebühren können 
mündlich erlassen werden. 

§ 181. (1) ••••• 
{2) Der Anspruch ist bei sonstigem Verlust binnen 

zwe1 Wochen ab Erstattung des Gutachtens oder, wenn 
dieses entfällt, nach Entlassung des Sachverständi­
gen mündlich oder schriftlich bei der Behörde geltend 
zu machen, bei der der Sachverständige vernommgen 
worden ist. Iita Hil i;) g 1 ,,?! 3 

Hierüber ist der Sachverständige 
zu belehren. § 176 Abs. 3 gilt sinngemäß. 

§ 183. (1) ••••• 

(2) ••••• 
(3) Von den Parteien beantragte Beweise sind 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

§ 176. Zeugen haben Anspruch auf Ersatz von 
Reise- und Aulenthaltskosten und auf Entschädigung 
für Zeitversäumnis unter den gleichen Voraussetzun­
gen und im gleichen Ausmaß wie Zeugen im zivil­
gerichtlichen Verfahren. Der Ersatzanspruch ist 
bei sonstigem Verlust spätestens an dem der Ver­
nehmung fOlgenden Tag bei der Abgabenbehörde geltend 
zu machen, die die Einvernahme durchgeführt hat. 
Hierüber ist der Zeuge zu belehren. 

§181. (1) ••••• 
(2) Der Ersatzanspruch ist bei sonstigem Verlust 

binnen zwei Wochen ab Erstattung des Gutachtens.oder 
wenn dieses entfällt, nach Entlassung des Sachver­
ständigen mündlich oder schriftlich bei der Behör­
de geltend zu machen, bei der der Sachverständige 
vernommen worden ist. Hierüber ist der Sachver­
ständige zu belehren. 

§ 183. (1) ••••• 

(2) ••••• 
(3) Von den Parteien beantragte Beweise sind 
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aufzunehmen, soweit nicht eine Beweiserhebung ge­
mäß § 167 Abs. 1 zu entfallen hat. Von der Aufnahme 
beantragter Beweise ist abzusehen, wenn die unter 
Beweis zu stellenden Tatsachen als richtig anerkannt 
werden oder unerheblich sind, wenn die Beweisauf­
nahme mit unverhältnismäßigen Kostenaufwand ver­
bunden w~e, es sei denn, daß die Partei sich zur 
Tragung der Kosten bereit erklärt und für diese 
Sicherheit leistet, oder wenn aus den Umständen 
erhellt, daß die Beweise in der offenbaren Absicht, 
das Verfahren zu verschleppen, angeboten worden 
sind. Gegen die Ablehnung der von den Parteien an­
gebotenen Beweise ist ein abgesondertes Rechtsmittel 
nicht ZUlässig. 

§ 186. (1) Unbeschadet anderer gesetzlicher An­
ordnung sind die Einheitswerte für wirtschaftliche 
Einheiten oder Untereinheiten im Sinn des Bewer­
tungsgesetzes gesondert festzustellen, wenn und 
insoweit diese Feststellung für die Geltendmachung 
von Abgabenansprüchen von Bedeutung ist.· . 

(2) Die gesonderten Feststellungen gemäß Abs. 1 
sind einheitlich zu treffen, wenn an dem Gegen­
stand der Feststellung mehrere Personen beteiligt 
sind. . ' 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

aufzunehmen, soweit nicht eine Beweiserhebung ge­
mäß § 167 Abs. 1 zu entfallen hat. Von der Aufnahme 
beantragter Beweise ist abzusehen, wenn die unter 
Beweis zu stellenden Tatsachen als richtig aner­
kannt werden oder unerheblich sind, wenn die Be­
weisaufnahme mit unverhältnismäßigem Kostenaufwand 
verbunden wäre, es sei denn, daß der Abgabepflich­
tige sich zur Tragung der Kosten bereit erklärt 
und für diese Sicherheit leistet, oder wenn aus 
den Umständen erhellt, daß die Beweise in der offen­
baren Absicht, das Verfahren zu verschleppen. ange­
boten worden sind. Gegen die Ablehnung der von den 
Parteien angebotenen Beweise ist ein abgesondertes 
Rechtsmittel nicht zulässig. 

§ 186. (1) Gesondert festgestellt werden die 
Einheitswerte 

a) .für wirtschaftliche Einheiten oder Unter­
einheiten im Sinn des Bewertungsgesetzes, 
1. die sich lediglich auf das Inland er­

strecken oder 
2. die sich sowohl auf das Inland als auch 

auf das Ausland erstrecken und einem unbe­
SChränkt Verm6gensteuerpflichtigen geh6ren; 

b) für Teile wirtschaftlicher Einheiten oder 
Untereinheiten im Sinn des Bewertungsgesetzes, 
1. wenn die Einheiten oder Untereinheiten nur 

mit einem Teil abgabepflichtig sind, für 
diesen Teil, oder 

2. wenn die Einheiten oder Untereinheiten 
sich sowohl auf das Inland als auch auf 
das Ausland erstrecken, .für den inländi­
schen Teil. 
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§ 189. (1) Der gemeine Wert fUr inländische 
Aktien, für Anteile an inl~dischen Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung und für inländische Genuß­
scheine kann einheitlich und gesondert festgestellt 
werden, wenn für diese Anteile oder Genußscheine 
keine Steuerkurswerte festgesetzt worden sind und die 
Anteile oder Genußscheine im Inland auch keinen 
Kurswert haben. 

§ 191. (1) ••••• 
a) in den Fällen des § 186: an die Person, der 

die wirtschaftliche Einheit (Untereinheit) 
zugerechnet wird, wenn jedoch am Gegenstand 
der Feststellung mehrere Personen beteiligt 
sind, an die Personenvereinigung ohne eigene 
RechtspersönliChkeit oder Personengemein­
schaft, an der diese Personen beteili~t sind 
oder im Feststellung~zeitpunkt beteil1gt 
waren; 

b) ••••• 
c) in den Fällen des § 188: an die Personenver­

einigung ohne eigene ReChtspersönliChkeit 
oder Personengemeinschaft, deren Gesellschaf­
tern (Mitgliedern) gemeinschaftliche Ein­
künfte zugeflossen sind; 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

(2) Die gesonderten Feststellungen gemäß Abs. 1 
werden einheitlich getroffen, wenn an dem Gegen­
stand mehrere Personen beteiligt sind oder wenn 
die Gebäude oder Betriebsmittel eines land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebes nicht sämtlich dem 
GrundeigentÜMer gehören. 

§ 189. (1) Einheitlich und gesondert kann fest­
gestellt werden der gemeine Wert für Aktien, für 
Anteile an Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
und für Genußscheine, wenn fUr die Anteile oder 
Genußscheine keine Steuertnrswerte festgesetzt 
worden sind und die Anteile oder Genußscheine im 
Inland auch keinen Kurswert haben. 

§ 191. (1) ••••• 

a) in den Fällen des § 186: an die Person, Per­
sonenvereinigung oder Personengemeinschaft, 
welcher der Gegenstand der Feststellung zu­
gerechnet wird; 

b) ••••• 

c) in den Fällen des § 188: an die Personen­
vereinigung oder Personengemeinschaft, der 
die gemeinschaftlichen Einkünfte zufließen; 
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d) ••••• 

e) ••••• 
(2) Ist eine Personenvereinigung ohne eigene 

Rechtspersönlichkeit oder eine Personengemeinschaft 
in dem Zeitpunkt, in dem der Feststellungsbescheid 
ergehen soll, bereits beendigt, so hat der Bescheid 
an die Personen zu ergehen, die in den Fällen des 
Abs. 1 lit. a am Gegenstand der Feststellung zu­
letzt beteiligt waren oder denen in den Fällen des 
Abs. 1 lit. c gemeinschaftliche Einkünfte zugeflossen 
sind. 

(3) 
(4) 

••••• 

• • • • • 
§ 193. (1) Wenn die Voraussetzungen für eine 

Wert-, Art- oder Zurechnungsfortschreibung nach 
bewertungsrechtlichen Vorschriften vorliegen, so 
ist mit Wirksamkeit auf den sich aus Abs. 2 er­
gebenden Zeitpunkt, in den Fällen einer amtswegigen 
Fortschreibung auf den 1. Jänner des Jahres, an 
dem die Voraussetzungen für eine Fortschreibung erst­
mals vorliegen, ein FortSChreibungSbescheid zu er­
lasse~. Durch diesen Fortschreibungsbescheid tritt 
der Feststellungsbescheid über den Einheitswert 
einer wirtschaftlichen Einheit (Untereinheit) in 
seiner allenfalls durch Fortschreibungen geänderten 
Fassung mit Wirkung ab dem genannten Zeitpunkt 
insoweit außer Kraft, als der Fortschreibungsbe­
scheid vom Feststellungsbescheid, allenfalls in 
der durch FortSChreibungen geänderten Fassung, ab­
weicht. FortSChreibungSbescheide sind ersatzlos auf­
zuheben, wenn infolge nachträglicher Erlassung oder 
Abänderung eines Einheitswertbescheides (Fort-

D~rzeit geltender Gesetzestext: 

d) ••••• 

e) ••••• 

(2) neu 

(2) 

(3) 
• •••• 
• • • • • 

§ 193. (1) Ein Feststellungsbescheid über einen 
Einheitswert (§ 186) wird durch einen neuen Fest­
stellungsbescheid (Fortschreibungsbescheid) ersetzt 

a) bei Änderung des Wertes des Gegenstandes, 
wenn nach dem Feststellungszeitpunkt die 
Voraussetzungen eingetreten sind, unter denen 
nach dem Bewertungsgesetz 1955, BGB1.Nr. 148, 
eine Wertfortschreibung stattfindet; 

b) bei Änderung in der Art oder Zurechnung 
(§ 24) des Gegenstandes, wenn die Änderung 
nach dem Feststellungszeitpunkt·eingetreten 
und für die Besteuerung von Bedeutung ist. 
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schreibungsbescheides) auf einen früheren Stichtag 
die Voraussetzungen für eine Fortschreibung nicht 
mehr vorliegen. 

§ 194. (1) 

(2) ••••• 
(3) ••••• 

• • • • • 

(4) Abschriften der Meßbescheide sind von Amts 
wegen denjenigen abgabe- oder beitragsberechtigten 
Körperschaften zu übermitteln, denen die Festsetzung 
der Abgaben oder Beiträge obliegt. Anstelle von 
Abschriften der Meßbescheide können im Einvernehmen 
mit den abgabe- oder beitragsberechtigten Körper­
schaften aus Gründen der Zweckmäßigkeit jene Daten, 
die aus solchen Abschriften ersichtlich wären, auf 
Datenträgern übermittelt werden. 

§ 196. (1) 
(2) ••••• 
(3) ••••• 

• • • • • 

(4) Der Zerlegungsbescheid hat außer an den Ab­
gabepflichtigen auch an diejenigen KörperSChaften, 
denen ein Zerlegungsanteil zugeteilt wird, zu er­
gehen. 

§ 198. (1) ••••• 

(2) Abgabenbescheide haben im Spruch die Art 
und Höhe der Abgaben, den Zeitpunkt ihrer Fällig­
keit und die Grundlagen der Abgabenfestsetzung lBe­
messungsgrundla~en) zu enthalten. Führen Abgaben­
bescheide zu ke1ner die bisherige Belastung über­
steigenden Abgabenfestsetzung, so ist eine Angabe 
über die Fälligkeit .der festgesetzten Abgabenschul-

Derzeit geltender Gesetzestext: 

§ 194. (1) • • • • • 
(2) ••••• 

(3) ••••• 

(4) Abschriften der Meßbescheide sind von Amts 
wegen denjenigen abgabe- oder beitragsberechtigten 
KörperSChaften zu übermitteln, denen die Fest­
setzung der Abgaben oder Beiträge obliegt. 

§ 196. (1) 

(2) ••••• 
(3) ••••• 

• • • • • 

(4) Der Zerlegungsbescheid ist dem Abgabepflich­
tigen und den beteiligten KörperSChaften (§ 78 
Abs. 2 lit. b) zuzustellen. 

§ 198. (1) ••••• 

(2) Abgabenbescheide haben im Spruch die Art 
und Höhe der Abgaben, den Zeitpunkt ihrer Fällig­
keit und die Grundlagen der Abgabenfestsetzung 
(Bemessungsgrundlagen) zu enthalten. 

7/M
E

 X
IV

. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
137 von 179

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



- 32 -
~ 

Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

digkeiten entbehrlich. Ist die Fälligkeit einer 
Abgabenschuldigkeit bereits vor deren Festsetzung 
eingetreten, so erübrigt sich, wenn auf diesen 
Umstand hingewiesen wird, eine nähere Angabe über 
den Zeitpunkt der Fälligkeit der festgesetzten 
Abgabenschuldigkeit. 

§ 200. (1) Die Abgabenbehörde kann die Abgabe 
vorläufig festsetzen, wennnach den Ergebnissen des 
Ermittlungsverfahrens die Abgabepflicht zwar noch 
ungewiß, aber wahrscheinlich oder wenn der Umfang 
der Abgabepflicht noch ungewiß ist. Die Ersetzung 
eines vorläufigen durch einen anderen vorläufigen 
Bescheid ist im Fall der teilweisen Beseitigung der 
Ungewißheit zUlässig. 

§ 201. (1) Wenn die Abgabenvorschriften qie 
Selbstberechnung einer Abgabe durch den Abgabepflich­
tigen ohne abgabenbehördliche Festsetzung der Ab­
gabe zulassen, ist ein Abgabenbescheid nur zu er­
lassen, wenn der Abgabepflichtige die Einreichung 
einer Erklärung, zu der er verpflichtet ist, unter­
läßt oder wenn sich die Erklärung als unvollständig 
oder die Selbstberechnung als nicht richtig erweist. 

(2) Gleichartige Abgabenansprüche können mit 
einem Bescheid gemeinsam festgesetzt werden, soweit 
hiebei nicht eine Zusammenfassung von Bemessungs­
zeiträumen verschiedener Jahre erfolgt. 

§ 202. (1) § 201 gilt sinngemäß, wenn nach den 
Abgabenvorschriften die Selbstberechnung und Ein­
reichung der Erklärung einem abgabenrechtlich Haf­
tungspflichtigen Obliegt. Hiebei sind Nachforde­
rungen mittels Haftungsbescheides (§ 224 Abs. 1) 
geltend zu machen. 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

§ 200. (1) Die Abgabenbehörde kann die Abgabe 
vorläufig festsetzen, wenn nachden Ergebnissen 
des Ermittlungsverfahrens die Abgabepflicht zwar 
noch ungewiß, aber wahrscheinlich oder wenn der 
Umfang der Abgabepflicht noch ungewiß ist. 

§ 201. Wenn die Abgabenvorschriften die Selbst­
berechnung einer Abgabe durch den Abgabepflichtigen 
ohne abgabenbehördliche Festsetzung der Abgabe zu­
lassen, ist ein Abgabenbescheid nur zu erlassen, 
wenn der Abgabepflichtige die Einreichung einer 
Erklärung, zu der er verpflichtet ist, unterläßt 
oder wenn sich die Erklärung als unvollständig 
oder die Selbstberechnung als niCht riChtig erweist. 

(2) neu 

§ 202. § 201 gilt sinngemäß, wenn nach den Ab­
gabenvorschriften die Selbstberechnung und Ein­
reichung der Erklärung einem abgabenrechtlich 
Haftungspflichtigen obliegt. An die Stelle eines 
Abgabenbescheides tritt ein Haftungsbescheid 
(§ 224 Abs. 1). 
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(2) Abs. 1 gilt nicht, soweit ein zu Unrecht 
einbehaltener Betrag gemäß § 240 Abs. 3 zurückge­
zahlt wurde oder im Fall einer Antragstellung nach 
dieser Bestimmung zurückzuzahlen wäre. 

§ 203. Bei Abgaben, die nach den Abgabenvor­
schriften in Wertzeichen (Stempelmarken) zu ent­
richten sind, ist ein Abgabenbescheid nur zu er­
lassen, wenn die Abgabe in Wertzeichen nicht 
oder nicht zur Gänze vorschriftsmäßig entrichtet 
worden ist. 

§ 206 •••••• 
a) ••••• 
b) 
c) 

. . . . ~ 
wenn in einer Mehrheit von gleichgelagerten 
Fällen der behBrdliche Verwaltungsaufwand außer 
Verhältnis zur Höhe der festzusetzenden Ab­
gabe steht und die Abgabe im Einze1.fall den 
Betrag von 50 S nicht Übersteigt. 

§ 207. (1) ••••• 
(2) Die Verjährungsfrist beträgt bei Zöllen und 

sonstigen Eingangsabgaben ein Jahr, bei den Ver­
brauchsteuern drei Jahre, bei allen übrigen Ab­
gaben und bei Beiträgen fUnf Jahre. Bei hinterzo­
genen Abgaben und Beiträgen beträgt die Verjährungs­
frist zehn Jahre. Das Recht, Abgabenerhöhungen an­
zufordern, verjährt gleichzeitig mit dem Recht auf 
Festsetzung der Abgabe. 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

§ 203.~Bei Abgaben, die nach den Abgabenvor­
schriften in Wertzeichen (Stempelmarken) zu ent­
richten sind, ist ein Abgabenbescheid nur zu er­
lassen, wenn die Abgabe in Wertzeichen nicht vor­
schriftsmäßig entrichtet worden ist. 

§ 206 •••••• 
a) ••••• 
Q) \ ••••• 

c) wenn in einer Mehrheit von gleichgelagerten 
Fällen der behördliche Verwaltungsaufwand 

- außer Verhältnis zur Höhe der festzusetzenden 
Abgabe steht und die Abgabe im Einzelfall 
den Betrag von 20 S nicht Übersteigt. 

§ 207. (1) ••••• 
(.2) Die Verjährungsfrist beträgt bei Zöllen und 

sonstigen Eingangsabgaben ein Jahr, bei der Grund­
steuer und den Verbrauchsteuern drei Jahre, bei 
allen übrigen Abgaben und bei Beiträgen fünf Jahre. 
Bei hinterzogenen Abgaben und Beiträgen beträgt 
die Verjährungsfrist zehn Jahre. Das Recht, einen 
Verspätungszuschlag oder Abgabenerhöhungen anzu­
fordern, verjährt gleichzeitig mit dem Recht auf 
Festsetzung der Abgabe. 
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§ 208. (1) ••••• 
(2) Wird ein der Erbschafts- und Schenkungs­

steuer oder der Grunderwerbsteuer unterliegender 
Erverbsvorgang nicht ordnungsgemäß der Abgaben­
behörde angezeigt, so beginnt die Verjährung des 
Rechtes zur Festsetzung dieser Abgaben nicht vor 
Ablauf des Jahres, in dem die Abgabenbehörde von 
dem Erwerbsvorgang Kenntnis erlangt; dies gilt sinn­
gemäß auch für die gemäß § 18 Abs. 3 Z. 5 Grunder­
werbsteuergesetz 1955 zu erklärenden Umstände. 

§ 209. (1) ••••• 
(2) Die Verjährung ist gehemmt, solange die 

Geltendmachung des Anspruches innerhalb der letzten 
sechs Monate der Verjährungsfrist wegen höherer 
Gewalt nicht möglich ist. ' 

(3) Ein Abgabenanspruch auf Grund des Erbschafts­
und SChenkungssteuergesetzes darf in den Fällen 
eines Erwerbes von Todes wegen oder einer Zweck­
zuwendung von Todes wegen nicht mehr geltend ge­
macht werden, wenn seit dem Zeitpunkt der Anzeige 
eines solchen Erwerbsvorganges fünfzehn Jahre ver­
strichen sind; im übrigen darf ein Abgabenanspruch 
nicht mehr geltend gemacht werden, wenn seit seiner 
Entstehung {§ 4) fünfzehn Jahre verstrichen sind. 

~ 209a. Einer EntSCheidung über vor Ablauf der 
VerJährungsfrist eingebrachte Berufungen (§ 243) 
oder andere in Abgabenvorschriften vorgesehene 
Anträge zur Geltendmachun9 von Rechten steht der 
Eintr~tt der Verjährung n~cht entgegen. 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

§ 208. (1) ••••• 
(2) Wird ein der E~,bschafts- und SChenkungssteuer 

oder der Grunderwerbsteuer Unterliegender Erwerbs­
vorgang nicht ordnungsgemäß der Abgabenbehörde an­
gezeigt, so beginnt die Verjährung des Rechtes zur 
Festsetzung dieser Abgaben nicht vor Ablauf des 
Jahres, in dem die Abgabenbehörde von dem Erverbs­
vorgang Kenntnis erlangt. 

§ 209. (1) ••••• 
(2) Die Verjährung ist gehemmt, 
a) solange die Geltendmachung des Anspruches 

innerhalb der letzten sechs Monate der Ver­
jährungsfrist wegen höherer Gewalt nicht 
möglich ist; 

b) solange gemäß § 281 Abs. 1 die EntSCheidung 
über eine Berufung ausgesetzt ist. 

(3) Sind seit der Entstehung des Abgabenanspruches 
(§ 4) fünfzehn Jahre verstrichen, darf der Abgaben­
anspruch nicht mehr geltend gemacht werden. 

§ 209a. neu 
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6. Abschnitt 

EINHEBUNG DER ABGABEN 

A. FÄLLIGKEIT, ENTRICHTUNG UND NEBEN­
GEBÜHREN IM EINHEBUNGSVERFAHREN 

1. Fälligkeit und Entrichtung 

§ 210. (1) Abgaben werden unbeschadet der in 
Abgabenvorschriften getroffenen besonderen Regelun­
gen mit Ablauf eines Monates nach Bekanntgabe 
l§ 97) des Abgabenbescheides fällig. Wenn bei 
mündlicher Verkündun~ einer EntSCheidung auch eine 
schriftliche Ausfert1gung zuzustellen ist, wird 
die Monatsfrist erst mit der Zustellung der schrift­
lichen Ausfertigung in Lauf gesetzt. 

(2) Sofern Abgaben, deren Fälligkeit sich nach 
den Ab~abenvorschriften nach einem Bemessungszeit­
raum r1chtet, gemäß § 201 Abs. 2 mit einem Be­
scheid gemeinsam festgesetzt werden, ist"für den 
Fälligkeitstag der gesamten Abgabennachforderung 
der letzte der zusammengefaßten Bemessungszeiträume 
maßgeblich. 

(3) Wird ein Bescheid, der eine sonstige Gut­
schrift (§ 213 Abs. 1) zur Folge hatte, ohne gleich­
zeiti~e Neufestsetzung der Abgabe aufgehoben, so 
ist d1e sich hiedurch ergebende, dem Gegenstand 
des aufgehobenen Bescheides zuzuordnende Abgaben­
schuldigkeit im Zeitpunkt der Aufhebung fällig. 
Dem Abgabepflichtigen steht jedoch für die Ent­
richtung einer solchen Abgabenschuldigkeit eine 
Nachfrist von einem Monat zu. 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

6. Abschnitt 

EINHEBUNG DER ABGABEN 

A. Fälligkeit und Entrichtung 

1. Fälligkeit 

§ 210. (1) Abgaben werden unbeschadet der in 
Abgabenvorschriften getroffenen besonderen Rege­
lungen mit Ablauf eines Monates nach Bekanntgabe 
(§ 97) des Abgabenbescheides fällig. 

(2) Werden Abgaben, ausgenommen ZÖlle und 
sonstige Eingangs abgaben , an einem Samstag, Sonn­
tag, einem gesetZlichen Feiertag oder an einem Kar­
freitag fällig, so gilt als Fälligkeitstag der 
nächste Werktag. 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

(4) Werden Abgaben an einem Samstag, Sonntag, 
gesetzlichen Feiertag, an einem Karfreitag oder 
an einem 24. oder 31. Dezember fällig, so gilt 
als Fälligkeitstag der nächste Werktag. 

(5) Werden Abgaben, ausgenommen NebenansprUche, 
später als eine Woche.vor ihrer Fälligkeit fest­
gesetzt, so steht dem Abgabepflichtigen für die 
Entrichtung der Abgaben eine Nachfrist von einer 
Woche zu. 

- 36 -

(6) Tritt eine vom Zeitpunkt der Bekanntgabe eines 
Bescheides abgeleitete Fälligkeit zwischen dem 
15;. Juli und 25. August ein, so steht dem Ab9abe­
pflichtigen für die Entrichtung der Abgabe e1ne 
Nachfrist von einer Woche zu; dies gilt sinngemäß 
in jenen Fällen, in denen eine Nachfrist im Sinn 
des Abs. 3 innerhalb des angeführten Zeitraumes 
endet. 

(7) Abs. 3 zweiter Satz .sowie die Abs. 4 bis 6 
sind auf Zölle und sonstige Eingangs- und Aus­
gangsabgaben nicht anzuwenden. 

2. entfällt 

§ 211. (1 ) • • • • • 
a) • • • • • 
b) • • • • • 
c) • • • • • 
d) • • • • • 
e) • • • • • 
f) • •••• 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

2. Entrichtung 

§ 211. (1 ) • • • • • 
a) ••••• 
b) • • • • • 
c) • • • • • 
d) • • • • • 
e) • • • • • 
f) • • • • • 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

g) bei Umbuchung oder Uberrechnung von Guthaben 
(§ 215) eines Abgabepflichtigen auf Abgaben­
schuldigkei~desselben Abgabepflichtigen 
am Tag der Entstehung der Guthaben, auf Ab­
gabenschuldigkeiten eines anderen Abgabe­
pflichtigen am Tag der nachweislichen An­
tragstellung, frühestens jedoch am Tag der 
Entstehung der Guthaben; 

h) ••••• 
i) • • • • • 
(2) Erfolgt in den Fällen des Abs. 1 lit. d die 

Gutschrift auf dem Postscheckkonto oder dem sonsti­
gen ronto der empfangsberechtigten Kasse zwar ver­
spätet, aber noch innerhalb von drei Tagen nach Ab­
lauf einer vorgesehenen Zahlungsfrist, so bleibt 
die Verspätung ohne Rechtsfolgen; in den Lauf der 
dreitägif}en Frist sind Sams'tage, Sonntage, gesetz­
liche Fe1ertage, der rarfreitag und der 24. oder 
31. Dezember nicht einzurechnen. 

(3) Bei Einzahlunf} durch Postanweisung: gemäß 
Abs. 1 lit. c Z. 2 g11t Abs. 2 sinngemäß. 

(4) Die Entrichtung von Abf}aben durch Barzahlung 
ist bei den Finanzämtern nur 1n jenen Fällen zu­
läSSig, in denen diese Entrichtungsart auf Grund 
gesetzlicher Vorschriften vorgesehen ist. 

(5) Die Entrichtung von Abgaben durch Hingabe 
von Wechseln ist unZUlässig. 

§ 212. (1) ••••• 

(2) Die Bewilligung von zahlungserleichterun­
gen (Abs. 1) kann sich auch auf Abgaben, deren 
Gebarung mit jener der den Gegenstand des An­
suchens bildenden Abgaben zusammengefaßt ver­
buch wird (§ 213), erstrecken. 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

g) bei Umbuchung oder Uberrechnung von Guthaben 
eines Abgabepflichtigen auf Abgabenschuldig­
keiten desselben Abgabepflichtigen am Tag 
der Entstehung der Guthaben, auf Abgaben­
schuldigkeiten eines anderen Abgabepflich­
tigen am Tag der nachweislichen Antrag­
steIlung; 

h) ••••• 
i) ••••• 
(2) neu 

(3) neu 

(4) neu 

(2) ••••• 

§ 212. (1) • • • • • 
(2) Soweit Abgabenschuldigkeiten, für die infolge 

einer gemäß Abs. 1 erteilten Bewilligung von Zah­
lungserleichterungen ein Zahlungsaufschub eintritt, 
den Betrag von insgesamt 50.000 S übersteigen, ,sind 
Stundungszinsen in Höhe von 3% über dem im Zeitraum 
des Zahlungsaufschubes jeweils geltenden Zinsfuß für 
Eskontierungen der österreichischen Nationalbank pro 
Jahr zu entrichten. Im Fall der nachträglichen Her-
absetzung einer Abgabenschuld hat die Berechnung der 

Stundungszinsen unter rückwirkender Berücksichtigung 
des Herabsetzungsbetrages zu erfOlgen. 
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- 3ß -
Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

§ 213. (1) Bei den von der gleichen Abgabenbe­
hörde wiederkehrend zu erhebenden Abgaben und den 
zu diesen Abgaben zu erhebenden Nebenansprüchen 
ist. soweit im folgenden nicht anderes 'bestimmt 
ist, für jeden Abgabepflichtigen, bei Gesamtschuld­
verhältnissen für die Gesamtheit der zur Zahlung 
Verpflichteten, die Gebahrung (Lastschriften, Zah­
lungen und alle sonstigen ohne Rücksicht aus wel­
chem Anlaß entstandenen Gutschriften) in laufender 
Rechnung zusammengefaßt zu verbuchen. 

(2) Bei den anderen als im Abs. 1 genannten Ab­
gaben ist die Gebarung für jeden Abgabepflichtigen 
nach den einzelnen Abgaben getrennt oder zusammen­
gefaßt, jedoch abgesondert von den im Abs.1 ge­
nannten Abgaben zu verbuchen. 

(3) Die Gebarung der Gewerbesteuer eines jeden 
Abgabepflichtigen ist insoweit getrennt zu ver­
buchen, als der Abgabepflichtige mehrere Gewerbe­
betriebe unterhält oder der einheitliche Steuer­
meßbetrag nach den Bestimmungen des Gewerbesteu­
ergesetzes zu zerlegen ist. Die Gebarung der vom 
Grundsteuermeßbetrag oder vom Einheitswert wirt­
schaftlicher Einheiten oder Untereinheiten des 
Grundbesitzes unmittelbar abhängigen Abgaben oder 
Beiträge ist getrennt nach diesen wirtschaftli­
chen Einheiten oder Untereinheiten sowie abge­
sondert von den übrigen Abgaben zu verbuchen. Im 
Fall des Wechsels von unbeschränkter und be­
schränkter Steuerpflicht ist die Gebarung der 
hievon betroffenen Abgaben für Zeiträume vor und 
nach dem Wechsel der Steuerpflicht getrennt von­
einander zu verbuchen. Die Gebarung mit Abgaben, 
bei denen die Ent~ichtung durch Hingabe von Wert­
papieren zugelassen ist, ist von den übrigen Ab­
gaben getrennt zu verbuchen. Die Gebarung mit den 
im Finanzstrafverfahren verhängten Geldstrafen und 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

§ 213. (1) Bei den von der gleichen Abgaben­
behörde wiederkehrend zu erhebenden Abgaben ist 
für jeden Abgabepflichtigen die Gebarung (Last­
schriften, Zahlungen und alle sonstigen ohne 
Rücksicht aus welchem Anlaß entstandenen Gut­
schriften) in laufender Rechnung zusammenge­
faßt zu verbuchen. 

(2) Bei den anderen als im Abs.1 genannten 
Abgaben ist die Gebarung für jeden Abgabepflich­
tigen nach den einzelnen Abgaben getrennt oder 
zusammengefaßt, jedoch abgesondert von den im 
Abs.1 genannten Abgaben zu verbuchen. 

(3) Die Gebarung mit den im Finanzstrafver­
fahren verhängten Geldstrafen und Wertersätzen ist 
stets von den Abgaben getrennt zu verbuchen. 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

Wertersätzen sowie mit den vom Bestraften zu er­
setzenden Kosten des Finanzstrafverfahrens ist 
von den Abgaben getrennt zu verbuchen. 

(4) Bei Vorliegen eines Gesamtschuldverhält­
nisses ist eine im Sinn des Abs.1 oder 2 zusam­
mengefaßte Verbuchung der Gebarung mit anderen 
Abgaben insoweit zulässig, als zumindest einer 
der Gesamtschuldner alle diese Abgaben schuldet. 

(5) In den Fällen des § 19 Abs.2 ist die Ge­
barung der Abgaben der Personenvereinigung oder 
Personengemeinschaft auch nach erfolgter Beendi­
gung zusammengefaßt zu verbuchen. 

- 39 -

§ 214. (1) In den Fällen einer zusammengefaßten 
Verbuchung der Gebarung sind Zahlungen und son­
stige Gutschriften, soweit im folgenden nicht an­
deres bestimmt ist, auf die älteste der von der 
Verbuchung umfaßten Abgabenschuldigkeiten zu ver­
rechnen. Das Alter einer Abgabenschuldigkeit ist 
hiebei nach der Fälligkeit, im Falle einer nach 
dem Fälligkeitstag endenden Zahlungsfrist jedoch 
nach dem Ende dieser Frist zu beurteilen; die 
durcE- eine Bewilligung E:ur' Entrichtu:ng~-iILR~ten-___ ·-.:-; 

_.' (§ 212 Abs.1) gewäh~1;en und di~ gemäß d.en §~212: 
. Abs. 3 und 217 Abs.4 zustehenden Fristen bleiben 
hiebei außer Betracht. Ist bei mehreren Abgaben­
schuldigkeiten der für die Beurteilung des Al­
ters maßgebliche Termin der gleiche und reicht 
ein zu verrechnender Betrag zur Tilgung aller 
dieserSchuldigkeiten nicht aus, so ist die Ver­
rechnung in erster Linie auf die früher fällig 
gewordenen, bei gleicher Fälligkeit auf die 
früher verbuchten Abgabenschuldigkeiten vorzu­
nehmen. Die Verbuchung von Abgabenschuldigkeiten 
ist ohne unnötigen Aufschub und in einer von sach­
lichen Gesichtspunkten bestimmt,en Reihenfolge 
vorzunehmen. 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

(4) Zahlungen und sonstige Gutschriften sind, 
soweit § 214 nicht Abweichendes bestimmt, auf 
die dem Fälligkeitstag nach ältesten Schuldig­
keiten des Abgabepflichtigen zu verrechnen. 

§ 214. (1) Von der Verrechnung auf die älte­
ste Fälligkeit (§ 213 Abs.4) sind Zahlungen und 
sonstige Gutschriften auf Abgabenschuldigkeiten 
ausgenommen, deren Entrichtung durch Bewilligung 
einer Zahlungserleichterung (~ 2'12) oder gemäß 
§ 175 Abs.3 und 4 Zollgesetz 1955, BGB1.Nr.129, 
hinausgeschoben worden ist. 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

(2) Dem der Abgabenbehörde auf dem Zahlungsbe­
leg bekanntgegebenen Verwendungszweck entsprechend 
zu verrechnen sind Zahlungen, soweit sie 

a) Abgabenschuldigkeiten betreffen, deren 
Höhe nach den Abgabenvorschriften vom 
Abgabepflichtigen selbst berechnet wurde, 
oder 

b) die in Abgabenvorschriften vorgesehene Ab­
fuhr einbehaltener Abgabenbeträge betref­
fen, oder 

c) Abgabenschuldigkeiten betreffen, die auf 
Grund einer Selbstanzeige festgesetzt 
wurden, oder 

d) im Finanzstrafverfahren verhängte Geld­
strafen oder Wertersätze oder vom Be­
straften zu ersetzende Kosten des Finanz­
strafverfahrens betreffen. 

Dies gilt sinngemäß für sonstige Gutschriften, 
soweit sie im Zusammenhang mit einer in den Abga­
benvorschriften vorgesehenen Selbstbemessung oder 
Einbehaltung und Abfuhr von Abgaben entstehen. 

(3) Wurde eine Verrechnungsweisung im Sinn 
des Abs.2 lit.a oder b erteilt und wurde hiebe i 
irrtümlich eine unrichtige Abgabenart oder ein 
unrichtiger Zeitraum angegeben, so sind über 
Antrag die Rechtsfolgen der irrtümlich erteil­
ten Verrechnungsweisung aufzuheben oder nicht 
herbeizuführen; dies gilt nicht für die vor 
der Antragstellung durchgeführten Einbringungs­
maßnahmen und die im Zusammenhang mit diesen 
angefallenen Nebengebühren. Der Antrag kann nur 
binnen zwei Monaten ab Erteilung der unrichtigen 
Verrechnungsweisung geste~lt werden. 

- 40 -

Derzeit geltender Gesetzestext: 

(2) Dem der Abgabenbehörde bekanntgegebeneri 
Verwendungszweck entsprechend zu verrechnen 
sind Zahlungen und sonstige Gutschriften, die 

a) sich auf Schuldigkeiten beziehen, deren 
Höhe nach den Abgabenvorschriften vom 
Abgabepflichtigen selbst berechnet wurde 
oder 

b) die Abfuhr einbehaltener Abgabenbeträge 
betreffen oder 

c) in der gemäß § 211 Abs.1 lit.i vorgesehenen 
Form erfolgen oder 

d) im Finanzstrafverfahren verhängte Geld­
strafen und Wertersätze betreffen. 

(3) Zahlungen und sonstige Gutschriften, die 
unter Bezugnahme auf eine Mahnung oder im Zug 
eines Vollstreckungsverfahrens erfolgen, sind 
auf die Schuldigkeiten zu verrechnen, die Gegen­
stand der Mahnung (der Vollstreckung) sind. Zah­
lungen eines Haftenden sind auf die durch die 
Haftung gesicherte Abgabenschuld zu verrechnen. 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

(4) Zahlungen und sonstige Gutschriften, die 
unter Bezugnahme auf eine Mahnung oder im Zuge 
eines Vollstreckungsverfahrens erfolgen, sind 
auf die Abgabenschuldigkeiten zu verrechnen, die 
Gegenstand der Mahnung (Vollstreckung)sind. 

(5) In den Fällen einer zusammengefaßten Ver­
buchung der Gebarung gemäß § 213 Abs.4 sind 
Zahlungen für Rechnung eines Gesamtschuldners, 
der nicht alle zusammengefaßt verbuchten Ab­
gaben schuldet, ausschließlich auf seine Ab­
gabenschuldigkeiten zu verrechnen. Soweit sich 
durch nachträgliche Abänderung oder Aufhebung 
eines maßgeblichen Abgaben- oder Haftungsbe­
scheides erweist, daß die für Rechnung eines 
Gesamtschuldners gezahlten Beträge die Abgaben 
übersteigen, für die er in Anspruch zu nehmen 
war, ist der übersteigende Betrag einschließlich 
auf ihn entfallender ZinsenC§2_21) durch Umbu­
chung aus -. der zu~ammengefaßten_ Verbuchung -der 
Ge.barung herauszulösen. 

- 41 -

. (6) Wird eine Ab~abe in :.gering-erer_.a].~ in der '. 
b1sher belasteten Hohe festgesetzt, so ist eine 
sich daraus ergebende sonstige Gutschrift auf 
die im Sinn des Abs.1 jeweils älteste diese Ab­
gabe betreffende Abgabenschuldigkeit zu verrech­
nen; bei wiederkehrend zu erhebenden Abgaben ist 
ein sodann noch verbleibender Teil der sonstigen 
Gutschrift auf jene Abgabenschuldigkeiten, die 
die gleiche Abgabenart und dasselbe Kalenderjahr 
betreffen,zu verrechnen. Wimein Abgabenbescheid 
aufgehoben oder wird durch Bescheid ausgespro­
chen, daß die Voraussetzungen für eine Abgaben­
festsetzung nicht vorliegen, so ist eine sich 
daraus ergebende sonstige Gutschrift in gleicher 
Weise zu verrechnen. 

Derzeit geltender Gesetzestext: 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

§ 215. (1) Die sich aus der Gebarung gemäß 
§ 213 ergebenden Guthaben des Abgabepflichtigen 
sind zur Tilgung fälliger Abgabenschuldigkeiten 
zu verwenden, die der Abgabe,f.lichtige bei der 
gleichen Abgabenbehörde hat. 

- 42 -

(2) Die nach Tilgung der im Abs.1 bezeichneten 
Schuldigkeiten bei einer Abgabenbehörde verblei­
benden Guthaben sind zur Tilgung der dieser Be­
hörde bekannten fälligen Abgabenschuldigkeiten 
zu verwenden, die der Abgabe~pflichtige bei 
einer anderen Abgabenbehörde hat. 

. (3) Ist jemand anderer als der Abgabe-pflich­
tige rückzahlungsberechtigt, weil diesem die 
Rechtsfähigkeit im Sinn des bürgerlichen Rechtes 
fehlt (§ 239 Abs.1), so sind die Abs.1 und 2 auch 
auf den Rückzahlungsberechtigten sinngemäß anzu­
wenden. 

(4) Soweit Guthaben nicht gemäß Abs.1 bis 3 
zu verwenden sind, sind sie nach Maßgabe der Be­
stimmungen des § 239 zurückzuzahlen oder unter 
sinngemäßer Anwendung dieser Bestimmungen über 
Antrag des Rückzahlungsberechtigten auf Abgaben­
schuldigkeiten eines anderen Abgabepflichtigen 
umzubuchen oder zu überrechnen. 

2. Säumniszuschlag 

§ 217. (1) Wird eine Abgabe nicht spätestens 
am Fälligkeitstag entrichtet, so tritt mit Ablauf 
dieses Tages die Verpflichtung zur Entrichtung 
eines Säumniszuschlages ein, soweit der Eintritt 
dieser Verpflichtung nicht gemäß Abs.2 bis 5 
hinausgeschoben wird. Bei Beurteilung der Frage, 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

§ 215. (1) Die sich aus der Gebarung gemäß 
§ 213 ergebenden Guthaben des Abgabepflichtigen 
sind zur Tilgung fälliger Schuldigkeiten zu 
.verwenden, die der Abgabepflichtige bei der 
gleichen Abgabenbehörde hat. 

(2) Die nach Tilgung der im Abs.1 bezeichne­
ten Schuldigkeiten bei einer Abgabenbehörde ver­
bleibenden Guthaben sind zur Tilgung der dieser 
Behörde bekannten Schuldigkeiten zu verwenden, 
die der Abgabepflichtige bei einer anderen Ab­
gabenbehörde hat • 

(3) Soweit Guthaben nicht gemäß Abs.1 und 2 
zu verwenden sind, sind sie nach Maßgabe der 
Bestimmungen des § 239 zurückzuzahlen. 

3. Säumniszuschlag 

§ 217. (1) Wird eine Abgabe nicht spätestens 
am Fälligkeitstag entrichtet, so tritt mit Ablauf 
dieses Tages die Verpflichtung zur Entrichtung 
eines Säumniszuschlages ein, soweit der Eintritt 
dieser Verpflichtung nicht gemäß Abs.2 bis 6 
hinausgeschoben wird. Auf Nebengebühren der 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: - 43 -
Derzeit geltender Gesetzestext: 

ob eine Abgabe spätestens am Fälligkeitstag ent­
richtet wurde, ist von der Annahme auszugehen, 
daß die sich aus der Gebarung gemäß § 213 
ergebenden Guthaben zur Abdeckung von Abgaben­
~chuldigkeiten nicht vor deren Fälligkeit zu 
verwenden sind. Auf Nebengebühren der Abgaben 
(§ 3 Abs.2 lit.c) finden die Bestimmungen über 
den Säumniszuschlag keine Anwendung. 

(2) Beginnt eine gesetzlich zustehende oder 
durch Bescheid zuerkannte Zahlungsfrist spä­
testens mit Ablauf der fUr die Entrichtung ei­
ner Abgabe zustehenden Frist, so tritt die Ver­
pflichtung zur Entrichtung des Säumniszuschla­
ges erst mit dem ungenützten Ablauf der zUletzt 
endenden Frist ein. 

(3) Wird ein Ansuchen um Zahlungserleichte.~1).n~.: 
gen(§ 212 Abs.1) spätestens eine Woche vor 

"dem Fälligkeitstag, bei Vorliegen einer Zah­
lungsfrist im Sinn des Abs.2 spätestens eine 
Woche vor deren Ablauf, eingebracht und wird 
diesem Ansuchen stattgegeben, so tritt die 
Verpflichtung zur Entrichtung des Säumhiszu­
schlages hinsichtlich der von der Bewilligung 
von Zahlungserleichterungen umfaßten Abgaben­
schuldigkeiten erst bei Terminverlust (~ 230 
Abs.5) ein. In diesem Fall ist der Säumniszu­
schlag von der gesamten vom Terminverlust be­
troffenen Abgabenschuldigkeit zu entrichten. 
Die Bestimmungen dieses Absatzes sind nicht 
anzuwenden, wenn es sich bei der Zahlungsfrist 
um eine Nachfrist gemäß Abs.4, § 210 Abs.5. 
§ 212 Abs.3 oder § 235 Abs.3 handelt. 

(4) Wird einem gemäß Abs.3 zeitgerecht ein­
gebrachten Ansuchen um Zahlungserleichterung 
nicht stattgegeben, so ist für die Zahlung der 
Abgabe eine Nachfrist von zwei Wochen zu setzen, 
mit deren ungenütztem Ablauf die Verpflichtung 
zur Entrichtung des Säumniszuschlages eintritt. 

Abgaben (§ 3 Abs.2 lit.d) finden die Bestimmungen 
über den Säumniszuschlag keine Anwendung. 

(2) Wird ein Ansuchen um Zahlungserleichte­
rungen (§ 212 Abs.1) spätestens eine Woche vor 
dem Fälligkeitstag, bei Eingangsabgaben inner­
halb einer vorgesehenen Zahlungsfrist, einge­
bracht und wird diesem Ansuchen stattgegeben, 
tritt die Verpflichtung zur Entrichtung des 
Säumniszuschlages erst bei Terminverlust (§ 230 
Abs.5) ein. In diesem Fall ist der Säumniszu­
schlag von der gesamten vom Terminverlust be­
troffenen Abgabenschuld zu entrichten. 

(3) Abs.2 gilt sinngemäß, wenn ein neuerliches 
Ansuchen um Zahlungserleichterungen spätestens 
eine Woche vor Ablauf einer bewilligten Stundung 
oder eine Woche vor dem für die Entrichtung einer 
Rate vorgesehe~Zahlungstermin eingebracht wurde. 

(4) Wird einem gemäß Abs.2 oder 3 zeitgerecht 
eingebrachten Ansuchen um Zahlungserleichterung 
nicht stattgegeben, so ist für die Zahlung der 
Abgabe eine Nachfrist von zwei Wochen zu setzen, 
mit deren ungenütztem Ablauf die Verpflichtung 
zur Entrichtung des Säumniszuschlages eintritt. 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

(5) Wird eine Zahlungserleichterung, die auf 
Grund eines zeitgerecht eingebrachten Ansuchens 
bewilligt worden ist, nachträglich widerrufen 
(§ 294), so tritt die Verpflichtung zur Entrich­
tung des Säumniszuschlages mit dem ungenützten 
Ablauf der im § 212 Abs.3 vorgesehenen Nachfrist 
ein. 

- 44 -
Derzeit geltender Gesetzestext: 

(5) Wird eine Zahlungserleichterung, die auf 
Grund eines zeitgerecht eingebrachten Ansuchens 
bewilligt worden ist, nachträglich widerrufen 
(§ 294), so tritt die Verpflichtung zur Entrich­
tung des Säumniszuschlages mit dem ungenützten 
Ablauf der im § 212 Abs.3 vorgesehenen Nachfrist 
ein. 

(6) Wird eine Abgabe im Uberweisungsverkehr 
(§ 211 Abs.1 lit.d) entrichtet, so tritt die Ver­
pflichtung zur Entrichtung des Säumniszuschlages 
erst ein, wenn die Gutschrift nicht vor Ablauf 
von zwei Werktagen nach den in Abs.1 bis 5 be­
zeichneten Zeitpunkten erfolgt; dies gilt sinn­
gemäß auch bei Einzahlungen durch Postanweisung 
(§ 211 Abs.1 lit. c). 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

§ 218. entfällt 

§ 218. 
§ 219. 

• •••• 

• •••• 

§ 220. (1) Die Verpflichtung zur Entrichtung eines 
Säumniszuschlages entsteht nicht, soweit die Säum­
nis nicht mehr als fünf Tage beträgt und der Abgabe­
pflichtige innerhalb der letzten sechs Monate vor dem 
Eintritt der Säumnis alle Abgabenschuldigkeiten, 
hinsichtlich derer die Gebarung gemäß § 213 mit 
jener der nicht zeitgerecht entrichteten Abgaben-

'schuldigkeit zusammengefaßt verbucht wird, zeitge­
recht entrichtet hat. Die Frist von fünf Tagen be­
ginnt in den Fällen des § 211 Abs.2 erst mit Ablauf 
der dort genannten Frist. 

(2) Von der Festsetzung eines Säumniszuschlages ist 
abzusehen, wenn die hiefür maßgebliche Bemessungs­
grundlage im Einzelfall 2.500 S nicht erreicht. 

- 45 -

Derzeit geltender Gesetzestext: 

§ 218. Bei Anforderung einer Abgabenerhöhung 
wegen nicht rechtzeitiger Entrichtung einer Abgabe 
tritt die Verpflichtung zur Entrichtung des Säumnis­
zuschlages von der Abgabe erst dann ein, wenn die 
Abgabe einschließlich der Erhöhung nicht innerhalb 
der für die Zahlung der erhöhten Abgabe bestimmten 
Frist entrichtet wird. 

§ 219 ••••• 
§ 220, •••• 

§ 220. neu 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

3. Zinsen 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

3. neu 

• 

§ 221. (1) Soweit Abgabenschuldigkeiten, für die 
infolge einer gemäß § 212 Abs.1erteilten Bewilligung 
von Zahlungserleichterungen ein Zahlungsaufschub ein­
tritt, den Betrag von insgesamt 50.000 S übersteigen, 
sind Stundungszinsen in Höhe von 3% über dem im Zeit­
raum des Zahlungsaufschubes jeweils geltenden Zinsfuß 
für Eskontierungen der Oesterreichischen Nationalbank 
pro Jahr zu entrichten. Im Fall der nachträglichen 
Herabsetzung einer Abgabenschuld hat die Berechnung 

§ 221. Die Verpflichtung zur Entrichtung eines 
Säumniszuschlages entsteht nicht, wenn er im Einzel­
fall 20 S nicht erreicht oder wenn der Abgabepflichtige 
nur ausnahmsweise säumig ist und die Säumnis nicht 
mehr als fünf Tage beträgt. 

der Stundungszinsen unter rückwirkender Berücksichti­
gung des Herabsetzungsbetrages und unter Hinzurechnung 
jenes Teilbetrages der anläßlich der Herabsetz~g zu 
vergütenden Nachholzinsen (Abs.3), der auf den eit­
raum des Zahlungsaufschubes entfällt, zu erfolgen. 

(2) Für sich aus der Gebarung gemäß § 213 ergeben-
de Guthaben, soweit sie jeweils den Betrag von 
5.000 S übersteigen, sind Zinsen in Höhe des jeweils 
geltenden Zinsfußes ~ür Eskontierungen der Oesterreichi­
schen Nationalbank pro Jahr zu vergüten. Soweit ein 
Guthaben anders als durch Rückzahlung (§ 239) verbraucht 
wird, sind solche Guthabenzinsen nur bis zu dem Zeit-

i punkt, auf den die Guthabensminderung wirkt, zu ver­
güten. Berechnungszeitraum ist jeweils das Kalender­
jahr. 

(3) Für Lastschriften auf Grund von Abgabenbe­
scheiden oder von in Abgabenvorschriften zugelassenen 
Selbstberechnungen durch den Abgabepflichtigen oder 
durch den abgabenrechtlich Haftungspflichtigen, die 
nach dem Stichtag gemäß Abs.4 verbucht werden, sind, 
sofern sie 5.000 S übersteigen, für den jeweils 
zwischen dem Stichtag und dem Buchungstag der Last­
schrift liegenden Zeitraum Nachholzinsen zu entrichten. 
Für Gutschriften auf Grund von Abgabenbescheiden, die 
nach dem Stichtag gemäß Abs.4 verbucht werden, sind, 
sofern sie 5.000 S übersteigen, für den jeweils zwischen 
dem Stichtag und dem Buchungstag der Gutschrift liegen­
den Zeitraum Nachholzinsen zu vergüten. Soweit die 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

nachträgliche Abänderung oder Aufhebung eines 
Haftungsbescheides zu einer 5.000 S übersteigenden 
Verminderung einer bereits entrichteten Haftungs­
schuld führt, sind dem zur Haftung in Anspruch ~­
nommenen für den Zeitraum zwischen Entrichtung und 
Umbuchung im Sinn des § 214 Abs.5 Nachholzinsen zu 
vergüten. Der Zinssatz pro Jahr entspricht dem im 
Nachholzeitraum jeweils in Geltung gestandenen Zins­
fuß für Eskontierungen der Oesterreichischen Natio­
nalbank. Die Bestimmungen dieses Absatzes sind sinn­
gemäß anzuwenden, wenn eine Gutschrift oder Last­
schrift auf die Aufhebung eines Abgabenbescheides 
oder auf einen Bescheid, mit dem ausgesprochen 
wird, daß die Veranlagung unterbleibt oder die Ab­
gabe nicht festgesetzt wird, zurückzuführen ist. 
Für Zeiträume, in denen die Einbringung einer Ab­
gabe ausgesetzt war (§ 231), sind Nachholzinsen 
nicht zu vergüten. 

(4) Stichtag im Sinn des Abs.3 ist 
1. bei den wiederkehrend zu erhebenden, grund­

sätzlich jährlich festzusetzenden Abgaben, 
ausgenommen Abgaben vom Umsatz, der· 
1. April des Jahres, das dem Jahr folgt, für 
das die Abgabe erhoben wird, im Falle einer 
Gutschrift im Sinn des Abs.3 jedoch mindestens 
der drei Monate vor dem Buchungstag gelegene 
Tag; 

2. bei den wiederkehrend zu erhebenden, grund­
sät·zlich im. Abständen von mehreren Jahren 
festzusetzenden Abgaben der 1. Jänner des 
Jahres, das dem Jahr folgt, für das die Ab­
gabe erhoben wird, im Falle einer Gutschrift 
im Sinn des Abs.3 jedoch mindestens der drei 
Monate vor dem Buchungstag gelegene Tag; 

Derzeit geltender Gesetzestext: 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

3. bei den Gebühren und Verkehrsteuern, 
ausgenommen die Abgaben vom Umsatz, bei 
den Zöllen und sonstigen Eingangs- und 
Ausgangsabgaben sowie bei Nebenansprüchen 
aller Art 

a) der Tag der Verbuchung einer Lastschrift 
oder der Tag des Wirksamwerdens einer Gut­
schrift, jeweils spätestens jedoch der Tag 
nach dem Ablauf von einem Jfthr nach dem 
Entstehen des Abgabenanspruchs, und 

- 48 -

b) wenn eine Abgabenfestsetzung später geändert 
wird, abweichend von lit.a) bezüglich des 
Unterschiedsbetrages der für die ursprüng­
liche Festsetzung maßgebliche Stichtag; 

4. bei den übrigen Abgaben 
a) der Tag der Verbuchung einer Lastschrift 

ode~ des Wirksamwerdens einer Gutschrift, 
jeweils spätestens jedoch der 1. April des 
Jahres, das dem Jahr folgt, in dem. der Ab­
gabenanspruch entstanden ist, und 

b) wenn eine Abgabenfestsetzung später geän­
dert wird, abweichend von lit.a) bezüg­
lich des Unterschiedsbetrages der für die 
ursprüngliche Festsetzung maßgebliche 
Stichtag. 

(5) In Angelegenheiten, in denen Abgabenbe­
hörden erstmals nur über Antrag tätig zu werden 
haben, liegt der Stichtag im Sinn des Abs.3 
frühestens sechs Monate nach der Stellung des An­
trages. 

Derzeit geltender Gesetzestext: 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

(6) In Angelegenheiten des Steuerabzuges vom 
Arbeitslohn findet Arbeitnehmern gegenüber Abs.3 
keine Anwendung. 

(7) Zinsen, die den Betrag von 100 S nicht 
übersteigen, sind nicht festzusetzen. 

§ 222. (1) Die Bestellung einer nach den Ab­
gabenvorschriften zu leistenden oder vom Abgabe­
pflichtigen angebotenen Sicherheit erfolgt durch Er­
lag von Geld oder von inländischen Wertpapieren, 
die sich nach den hierüber bestehenden Vorschrif­
ten zur Anlegung der Gelder von Minderjährigen 
eignen, und nur in Ermangelung solcher durch Er-
lag von anderen inländischen, an einer Börse 
notierten Wertpapieren, die nach Ermessen der Ab­
gabenbehörde genügende Deckung bieten. Die Wert­
papiere dürfen nicht außer Kurs gesetzt und 
müssen mit den laufenden Zins- oder Gewinnanteil­
scheinen und Erneuerungsscheinen versehen sein. 
Sie sind nach dem Kurs des Erlagstages zu be­
werten und bei der Abgabenbehörde zu hinterlegen. 
Diese kann auch Einlagebücher der Österreichi-
schen Postsparkasse oder einer anderen inländi­
schen Kreditunternehmung als Sicherheitsleistung 
zulassen. 

§ 224. (1) ••••• 
(2) ••••• 

(3) Die erstmalige Geltendmachung eines 
Abgabenanspruches durch Erlassung eines Haftungs­
bescheides gemäß Abs.1 ist nach Eintritt der Ver­
Jährung des Rechtes zur Festsetzung der Abgabe 
(§§ 207 bis 209) nicht mehr zulässig. 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

§ 222. (1) Die Bestellung einer nach den Abgaben­
vorschriften zu leistenden oder vom Abgabepflichtigen 
angebotenen Sicherheit erfolgt durch Erlag von Geld 
oder von inländischen Wertpapieren, die sich nach 
den hierüber bestehenden Vorschriften zur Anlegung 
der Gelder von Minderjährigen eignen, und nur in Er­
mangelung solcher durch Erlag von anderen inländi­
schen, an einer Börse notierten Wertpapieren, die nach 
Ermessen der Abgabenbehörde genügende Deckung bieten. 
Die Wertpapiere dürfen nicht außer Kurs gesetzt und 
müssen mit den laufenden Zins- oder Gewinnanteilscheine~ 
und Erneuerungsscheinen versehen sein. Sie sind nach 
dem Kurs des Erlagstages zu bewerten und bei der Ab­
gabenbehörde zu hinterlegen. Diese kann auch Einlage­
bücher des Postsparkassenamtes oder einer inländischen 
Kreditunternehmung als Sicherheitsleistung zulassen. 

§ 224. (1) 
(2) •••• 

. (3) neu 

. . . . 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

§ 226. Abgabenschuldigkeiten, die nicht 
spätestens am Fälligkeitstag entrichtet werden, 
sind in dem der Abgabenbehörde bekannten Ausmaß 
vollstreckbar. § 217 Abs.1 zweiter Satz ist 
sinngemäß anzuwenden. 

§ 227. (1) ••••• 
(2) ••••• 
(3) ••••• 

(4) ••••• 
a) wenn dem Abgabeptliehtigen' spätestens 

eine Woche vor dem Eintritt der Fällig­
keit oder spätestens eine Woche vor dem 
Ablauf einer gesetzlich zustehenden oder 
durch Bescheid zuerkannten Zahlungsfrist 
eine Verständigung (Lastschriftanzeige) 
zugesendet wurde, die ihn über Art, 
Höhe und Zeitpunkt der nächsten Abgaben­
fälligkeiten unterrichtet; 

b) ••••• 

c) ••••• 

d) • • • • • 
e) ••••• 
f) 

g) 
• • • • • 
bei Nebenan8p~chen. 

§ 228. Auf Abgabenschuldigkeiten, die infolge 
einer Umbuchung gemäß § 214 Abs.5 oder einer Rück­
zahlung gemäß ~ 241 Abs.1 wieder aufleben, ist 
§ 227 Abs.4 nicht anzuwenden. 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

§ 226. Abgabenschuldigkeiten, die nicht spätestens 
am Fälligkeitstag (§ 210) entrichtet werden, sind 
vollstreckbar. 

§ 227. (1) ••••• 
(2) ••••• 
(3) ••••• 

(4) ••••• 
a) wenn dem Abgabepflichtigen spätestens eine 

Woche vor dem Eintritt der Fälli~eit eine 
Verständigung (Lastschriftanzeige) zugesendet 
wurde, die ihn über Art, Höhe und Zeitpunkt 
der nächsten Abgabenfälligkeiten unterriChtet; 

b) ••••• 

c) ••••• 

d) ••••• 
e) •••••. 

f) ••••• 
g) bei Zwangs- und Ordnungsstrafen (§§ 111 bis 

113). 

§' 228. (1) Im Falle einer Mahnung gemäß § 227 
ist eine Mahngebühr von einem halben Prozent des 
eingemahnten Abgabenbetrages, mindestens jedoch 1 S 
und höchstens 200 S zu entrichten. 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

§ 229. Als Grundlage für die Einbringung ist 
über die vollstreckbar gewordenen Abgabenschul­
digkeiten ein Rückstandsausweis auszufertigen. 
Dieser hat Namen und Anschrift des Abgabepflich­
tigen, den Betrag der Abgabenschuld, zergliedert 
nach Abgabenschuldigkeiten, und den Vermerk zu 
enthalten, daß die Abgabenschuld vollstreckbar 
geworden ist (Vollst~eckbarkeitsklausel). Der 
Rückstandsausweis ist Exekutionstitel für das 
finanzbehördliche und gerichtliche Vollstreckungs­
verfahren. 

§ 230. (1) Wenn eine vollstreckbar gewordene 
Abgabenschuldigkeit gemäß § 227 eingemahnt wer­
den muß, dürfen Einbringungsmaßnahmen erst 
nach ungenütztem Ablauf der Mahnfrist, bei Ein­
ziehung durch Postauftrag erst zwei Wochen nach 
Absendung des Postauftrages oder bei früherem 
Rücklangen des nicht eingelösten Postauftrages 
eingeleitet werden; dies gilt 'auch dann, wenn 
die Abgabenbehörde eine Abgabe einmahnt, ohne 

,daß dies erforderlich gewesen wäre. Ferner 
dürfen während einer gesetzlich zustehenden 
oder durch Bescheid zuerkannten Zahlungsfrist 
Einbringungsmaßnahmen nicht eingeleitet oder 
fortgesetzt werden. 

Derzeit geltender Gesetzestext 

(2) Die Mahngebühr wird bei Zustellung des Mahn­
schreibens mit der Zustellung, bei Einziehung des Ab­
gabenbetrages durch Postauftrag mit der Vorweisung 
des Postauftrages fällig. 

§ 229. Als Grundlage für die Einbringung ist über 
die vOllstreckbar;,:gewordene Abgabenschuldigkeit ein 
Rückstandsausweis auszufertigen. Dieser hat Namen und 
Anschrift des Abgabepflichtigen, den Betrag der Ab­
gabenschuld, zergliedert nach Abgaben und nach Jahren, 
die NebenansprüChe und den Vermerk zu enthalten, daß 
die Abgabenschuld vollstreckbar geworden ist (Voll­
streckbarkeitsklausel). Der Rückstandsausweis ist 
Exekutionstitel für das finanzbehördliche und gericht­
liche Vollstreckungsverfahren. 

§ 230. (1) Wenn eine vollstreckbar gewordene Ab­
gabenschuldigkeit gemäß § 227 eingemahnt werden muß, 
dürfen Einbringungsmaßnahmen erst nach ungenütztem 
Ablauf der Mahnfrist, bei Einziehung durch Postauftrag 
erst zwei Wochen nach Absendung des Postauftrages oder 
bei früherem Rücklangen des nicht eingelösten Postauf­
trages eingeleitet werden. 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

(2) Wurde ein Ansuchen um Zahlungser­
leichterungen (§ 212 Abs.1) spätestens eine 
Woche vor dem Fälligkeitstag,bei Vorliegen einer 
Zahlungsfrist im Sinn des § 217 Abs.2 spätestens 
eine Woche vor deren Ablauf, eingebracht, so 
dürfen Einbringungsmaßnahmen bis zur Erledigung 
des Ansuchens nicht eingeleitet werden; dies gilt 
nicht, wenn es sich bei der Zahlungsfrist um eine 
Nachfrist gemäß §§ 210 Abs.5, 212 Abs.3, 217 Abs.4 
pder 235 Abs.3 handelt. 

(3) ••••• 
(4) Wurde ein Ansuchen um Zahlungserleichte­

rungen nach dem in Abs.2 oder 3 bezeichneten 
Zeitpunkt eingereicht, so kann die Abgabenhöhe 
dem Ansuchen aufschiebende Wirkung hinsichtlich 
der Maßnahmen zur Einbringung zuerkennen; das 
gleiche gilt für einen Antrag gemäß § 214 Abs.3. 

(5) ••••• 
(6) ••••• 

§ 232. (1) 
(2) ••••• 

• • • • • 

a) die voraussichtliche Höhe der Abgaben­
schuld zuzüglich allfälliger Nachholzinsen; 

§ 238. (1) ••••• 

(2) ••••• 

(3) ••••• 
(4) ••••• 

(5) Die Verjährung beginnt nicht vor Ablauf des 
Jahres, in dem der Abgabenbehörde das Ausmaß der 
fälligen Abgabe bekannt wird. 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

(2) Wurde ein Ansuchen um Zahlungserleichterung 
(§ 212 Abs.1) spätestens eine Woche vor dem Fällig­
keitstag, bei Eingangsabgaben innerhalb einer vorge­
sehenen Zahlungsfrist eingebracht, so dürfen Ein­
bringungsmaßnahmen bis zur Erledigung des Ansuchens 
nicht eingeleitet werden. Wird das Ansuchen abgewiesen, 
so dürfen Einbringungsmaßnahmen frühestens zwei Wochen 
nach Zustellung des abweislichen Bescheides, keinesfalls 
jedoch vor dem Fälligkeitstag einsetzen. 

(3) ••••• 
(4) Wurde ein Ansuchen um Zahlungserleichterung 

nach dem in den Abs.2 oder 3 bezeichneten Zeitpunkt 
eingereicht, so kann die Abgabenbehörde.dem Ansuchen 
aufschiebende Wirkung hinsichtlich der Maßnahmen zur 
Einbringung zuerkennen. 

(5) 

(6) 
••••• 

• • • • • 

§ 232. (1) 

(2) ••••• 
• • • • • 

a) die voraussichtliche Höhe der Abgabenschuld; 

§ 238. (1) 
(2) ••••• 

(3) ••••• 
(4) ••••• 

(5) neu 

• • • • • 
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Wortlau~ des Gesetzentwurfes: 

(6) Die Abs.1 bis 5 gelten auch für die Ein­
hebung und zwangsweise Einbringung der im § 207 
Abs.4 bezeichneten Ersatz- und Rückzahlungs­
ansprüche. 

§ 239. (1) Der Abgabepflichtige kann die 
Rückzahlung von Guthaben (§ 215 Abs.4) beantra­
gen. Ist der Abgabepflichtige nicht rechtsfähig 
im Sinn des bürgerlichen Rechtes, so richtet 
sich die Rückzahlungsberechtigung nach den 
zivilrechtlichen Vorschriften. Die Rückzahlung 
kann auch von Amts wegen erfolgen. 

(2) Eine Beschränkung des Rückzahlungsbe­
trages auf jenen Teil ~es Guthabens, der die 
der Höhe nach festgesetzten Abgabenschuldig­
keiten, die der Abgabepflichtige nicht später 
als drei Monate nach der Stellung des Rück­
zahlungsantrages zu entrichten haben wird, über­
steigt, durch die Abgabenbehörde ist zulässig. 

§ 240. (1) ••••• 
(2) ••••• 

(3) Der Abgabepflichtige (Abs.1) kann bis zum 
Ablauf des dritten Kalenderjahres, das auf das 
Jahr der Einbehaltung folgt, die Rückzahlung des 
zu Unrecht einbehaltenen Betrages beantragen, so­
weit nicht eine Rückzahlung oder ein Ausgleich 
gemäß Abs.1, im Wege des Jahresausgleiches oder 
im Wege der Veranlagung erfolgt oder bereits 
erfolgt ist. 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

(5) Die Abs.1 bis 4 gelten auch für die Einhebung 
und zwangsweise Einbringung der im § 207 Abs.4 bezeich­
neten Ersatz- und Rückzahlungsansprüche. 

§ 239. (1) Der Abgabepflichtige kann die Rück­
zahlung von Guthaben (§ 215 Abs.3) beantragen. Die Rück­
zahlung kann auch von Amts wegen erfolgen. 

(2) Gegen den Rückzahlungsbetrag können der Höhe 
nach festgesetzte Abgabenschuldigkeiten aufgerechnet 
werden, die der Abgabepflichtige nicht später als drei 
Monate nach der Stellung des Rückzahlungsantrages zu 
entrichten haben wird. 

§ 240. (1) ••••• 
(2) ••••• 

(3) Unterbleibt ein Ausgleich oder eine Rückzahlung 
gemäß Abs.1, so kann der Abgabepflichtige bis zum Ab­
lauf des dritten Kalenderjahres, das auf das Jahr der 
Einbehaltung folgt, die Rückzahlung des zu Unrecht ent­
richteten Betrages beantragen, sofern nicht eine Rück­
zahlung oder ein Ausgleich im Wege des Jahresausgleiches 
oder der Veranlagung erfolgt oder bereits erfolgt ist. 
Der Antrag ist bei der Abgebenbehörde zu stellen, die 
für die Heranziehung des Abgabepflichtigen zu jener Ab­
gabe zuständig ist, um denen Rückzahlung es sich handelt. 
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(4) Wurde eine Eintragung auf der Lohnsteuer­
karte erst nach Einbehaltung der Lohnsteuer für 
den letzten Lohnzahlungszeitraum eines Kalender­
jahres bewirkt, so gilt Lohnsteuer auch inso­
weit als im Sinn des Abs.3 zu Unrecht einbehal­
ten, als sie jenen Betrag übersteigt, der nach 
dem letztgültigen Stand der Eintragung auf der 
Lohnsteuerkarte einzubehalten gewesen wäre. 

(5) Abs.4 ist sinngemäß anzuwenden, wenn ein 
Jahresausgleich vom Arbeitgeber bereits durchge­
führt worden ist. 

§ 242. Abgabenbeträge unter 50 S sind nicht 
zu VOllstrecken; Guthaben (§ 215) unter 50 S 
sind nicht zurückzuzahlen. Dies gilt nicht für 
Abgaben, die in Wertzeichen (Stempelmarken) zu 
entrichten sind, und für die zu diesen zu er­
hebenden Nebenansprüche. 

§ 245. (1) Die Berufungsfrist beträgt einen 
Monat. Enthält ein Bescheid die Ankündigung, 
daß noch eine Begründung zum Bescheid ergehen 
wird, so wird die Berufungsfrist nicht vor Be­
kanntgabe der fehlenden Begründung oder der 
Mitteilung, daß die Ankündigung als gegenstands­
los zu betrachten ist, in Lauf gesetzt. 

(2) 

(3) 
• • • • • 

• • • • • 
(4) Die Hemmung des Fristenlaufes beginnt 

mit dem Tag der Einbringung des Antrages (Abs.2 
oder 3) und endet mit dem Tag, an dem die Mit­
teilung (Abs.2) oder die Entscheidung (Abs.3) 
über den Antrag dem Antragsteller zugestellt 
wird, in den Fällen des Abs.3 jedoch spätestens 
mit Ablauf des Tages, bis zu dem die Fristver­
längerung innerhalb offener Berufungsfrist letzt­
mals beantragt wurde. 

- 54 -

Derzeit geltender Gesetzestext: 

(4) neu 

(5) neu 

§ 242. Abgabenbeträge, die 10 S nicht übersteigen, 
sind nicht zu vollstrecken; Guthaben (§ 215), die 10 S 
nicht übersteigen, sind nicht zurückzuzahlen. Dies gilt 
nicht für Abgaben, die in Wertzeichen (Stempelmarken) 
zu entrichten sind, und für die zu diesen zu erbbenden 
Nebenansprüche. 

§ 245. (1) Die Berufungsfrist beträgt einen Monat. 

(2) ••••• 

(3) ••••• 
(4) Die Hemmung des Fristenlaufes beginnt mit dem 

Tag der Einbringung des Antrages (Abs.2 oder 3) und 
endet mit dem Tag, an dem die Mitteilung (Abs.2) oder 
die Entscheidung (Abs.3) über den Antrag dem Antrag­
steller zugestellt wird. 
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§ 247. entfällt 

- 55 -

Derzeit geltender Gesetzestext: 

§ 247. Ist eine Ware nach Stellung des Zoll­
abfertigungsantrages durch den Verfügungsberechtigten 
von dem in der schriftlichen Warenerklärung oder bei 
mündlicher Warenerklärung von dem im Abfertigungsbe­
fund genannten Warenempfänger übernommen worden, so 
ist auch dieser befugt, gegen den Bescheid, der die 
Festsetzung von Zöllen oder sonstigen Eingangsabgaben 
betrifft, innerhalb der dem Verfügungsberechtigten 
offenstehenden Frist Berufung einzubringen. 
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§ 248. Der nach Abgabenvorschriften Haf­
tungspflichtige kann unbeschadet der Einbringung 
einer Berufung gegen seine Heranziehung zur 
Haftung (Haftungsbescheid, § 224~ Abs. 1) inner­
halb der für die Einbringung der Berufung gegen 
den Haftungsbescheid offenstehenden Frist auch 
gegen den Abgabenanspruch (Abgabenbescheid, 
~ 198) mittels Berufung die Rechte geltend 
machen, die dem Abgabepflichtigen zustehen. 
Hat eine andere Abgabenbehörde als diejenige, 
die den Abgabenbescheid erlassen hat, den Haf­
tungsbescheid erlassen, so kann die Berufung 
gegen den Abgabenanspruch auch bei der Abgaben­
behörde eingebracht werden, die den Haftungs­
bescheid erlassen hat. Beantragt der Haftungs­
pflichtige die Mitteilung des ihm noch nicht zur 
Kenntnis gebrachten Abgabenanspruches, so gilt 
§ 245 Abs. 2 sinngemäß. 

§ 249. Die Berufung ist bei der Abgabenbehörde 
einzubringen, die den angefochtenen Bescheid er­
lassen hat. Die Berufung kann jedoch auc~ bei der 
zur Entscheidung über die Berufung zuständigen 
Abgabenbehörde zweiter Instanz oder im Fall einer 
Änderung der örtlichen Zuständigkeit bei der neu 
zuständigen Abgabenbehörde eingebracht werden. 

(2) entfällt 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

§ 248. Der nach Abgabenvorschriften Haftungs­
pflichtige kann unbeschadet der Einbringung einer 
Berufung gegen seine Heranziehung zur Haftung 
(Haftungsbescheid, § 224 Abs. 1) innerhalb der für 
die Einbringung der Berufung gegen den Haftungs­
bescheid offenstehenden Frist auch gesen den Ab­
gabenanspruch (Abgabenbescheid, § 198) mittels 
Berufung die Rechte geltend machen, die dem Ab­
gabepflichtigen zustehen. 

§ 249. (1) Die Berufung ist bei der Abgaben­
behörde einzubringen, die den angefochtenen Bescheil 
erlassen hat. Die Berufung kann jedoch auch bei der 
zur Entscheidung über die Berufung zuständigen Ab­
gabenbehörde zweiter Instanz oder im Fall einer 
Anderung der örtlichen Zuständigkeit bei der neu 
zuständigen Abgabenbehörde eingebracht werden. 

(2) Die Einbringung bei einer anderen als im 
Abs. 1 genannten Stelle gilt nur dann als recht­
zeitig, wenn die Berufung noch vor Ablauf der Be­
rufungsfrist der Abgabenbehörde, die den ange­
fochtenen Bescheid erlassen hat, oder der zur Ent­
scheidung über die Berufung zuständigen Abgaben­
behörde zweiter Instanz zukommt. 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

§ 252. (1) 

(2) ••••• 

(3) ••••• 

. . . . . 

- 57 -

(4) Liegen einem Meßbescheid Entscheidungen 
zugrunde, die in einem Feststellungsbescheid ge­
troffen worden sind, so kann der Meßbescheid nicht 
mit der Begründung angefochten werden, daß die im 
Feststellungsbescheid getroffenen Entscheidungen 
unzutreffend seien. Dieser Einwand kann nur gegen 
den Feststellungsbescheid erhoben werden. 

(5) Ist ein Abgaben-, Meß-, Feststellungs-, 
Zuteilungs- oder Zerlegungsbescheid aus dem im 
§ 295 Abs. 3 genannten Grund geändert worden, so 
kann der Bescheid nicht mit der Begründung ange­
fochten werden, daß die in dem zur Änderung Anlaß 
gebenden Bescheid getroffenen Entscheidungen unzu­
treffend seien. Dieser Einwand kann nur gegen den 
zur Änderung Anlaß gebenden Bescheid erhoben werden. 

(6) Die Abs. 1 bis 5 sind insoweit n.icht anzu­
wenden, als der dem angefochtenen Bescheid zugrunde 
liegende Bescheid dem Berufungswerber gegenüber nicht 
wirkt. . 

§ 255. (1) ••••• 

(2) ••••• 

(3) Eine trotz Verzicht eingebrachte Berufung ist 
unzulässig (§ 273). Die Möglichkeit, den Bescheid hin­
sichtlich der Fälligkeit einer festgesetzten Abgabe 
zu bekämpfen, bleibt unberührt. 

§ 260. (1) ••••• 

(2) ••••• 

a) Feststellungsbescheide über Feststellungen 
gemäß § 186, soweit sie wirtschaftliche Ein-

Derzeit geltender Gesetzestext: 

§ 252. (1) 

(2) ••••• 

(3) ••••• 

(4) neu 

(5) neu 

(6) neu 

••••• 

§ 255. (1) ••••• 

(2) ••••• 

t 

(3) Eine trotz Verzicht eingebrachte Berufung 
ist unzulässig (§ 273). 

§ 260. (1) ••••• 

(2) ••••• 

a) Feststellungsbescheide über Feststellungen 
~ gemäß § 186, soweit sie wirtschaftliche Eini 

7/M
E

 X
IV

. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
163 von 179

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Wortlaut des Gesetzentwurfes: - 58 -

heiten oder Untereinheiten des Betriebs­
vermögens (mit Ausnahme von Betriebsgrund­
stücken) betreffen, sowie über Feststellungen 
gemäß §§ 187 und 188 und ferner Bescheide, 
mit denen ausgesprochen wird, daß Fest­
stellungen der vorgenannten Art zu unter­
bleiben haben; 

b) ••••• 

c) Abgabenbescheide (§§ 198, 200) über die veran­
lagte Einkommensteuer, die Körperschaftsteuer, 
die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag und 
dem Gewerbekapital, die Vermögensteuer, das 
Erbschaftssteueräquivalent, die Umsatzsteuer 
(mit Ausnahme der Einfuhrumsatzsteuer) und die 
Abgabe von alkoholischen Getränken; ferner Be­
scheide, mit denen festgestellt wird, daß eine 
Veranlagung hinsichtlich einer der vorgenannten 
Abgaben unterbleibt, oder die aussprechen, daß 
eine dieser Abgaben nicht festgesetzt wird; 

d) Bescheide, mit denen ein Verfahren wiederauf­
genommen wird, wenn es sich bei' dem gemäß 
~ 307 Abs. 1 aufgehobenen Bescheid um einen 
Bescheid im Sinn der lit. abis c handelt. 

§ 264. (1) In die Berufungskommissionen dürfen nur 
Personen entsendet werden, welche die österreichische 
Staatsbürgerschaft besitzen, zu Beginn des Jahres der 
Entsendung das 25. Lebensjahr vollendet haben und sich 
im Vollgenuß der bürgerlichen und politischen Rechte 
befinden. 

(2) Ausgenommen von der Entsendung sind Personen, 
die von einer Finanzstrafbehörde oder einem Gericht 
wegen eines Finanzvergehens (mit Ausnahme einer 
Finanzordnungswidrigkeit) bestraft wurden, solange die 
Strafe nicht getilgt ist. 

~ 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

heiten oder Untereinheiten des Betriebs­
vermögens (mit Ausnahme von Betriebs­
grundstückeu) betreffen, sowie über 
Feststellungen gemäß §§ 187 und 188; 

b) ••••• 

c) Abgabenbescheide (§§ 198, 200) über die 
veranlagte Einkommensteuer, die Körper­
schaftsteuer, die Gewerbesteuer nach 
dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapita: 
die Vermögensteuer und die Umsatzsteuer 
(mit Ausnahme der Einfuhrumsatzsteuer : 

§ 264. (1) In die Berufungskommission dürfen 
nur Personen entsendet werden, welche die öster­
reichische Staatsbürgerschaft besitzen, zu Begiru 
des Jahres der Entsendung das 30. Lebensjahr vol: 
endet haben und sich im Vollgenuß der bürger­
lichen und politischen Rechte befinden. 

(2) Ausgenommen von der Entsendung sind 
Personen, die jemals wegen eines Finanzver­
gehens (mit Ausnahme einer Finanzordnungswidrig­
keit) finanzstrafbehördlich oder gerichtlich 
schuldig befunden wurden. 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: - 59 -

§ 265. (1) Ihre Entsendung können ablehnen: Mit­
glieder des Nationalrates, des Bundesrates, der 
Landtage, Geistliche der gesetzlich anerkannten 
Kirchen und Religionsgesellschaften und Ordens­
personen. 

(2) Ihre Entsendung können ferner ablehnen: 
Personen, die über 60 Jahre alt oder mit hindernden 
Körpergebrechen behaftet sind, Personen, die bereits 
durch sechs Jahre ununterbrochen Mitglieder einer 
Berufungskommission waren, während der folgenden 
sechs Jahre sowie aktive Dienstnehmer von Gebiets­
körperschaften. 

(3) Der Präsident der Finanzlandesdirektion ent­
scheidet, ob die Ablehnung einer Entsendung begründet 
ist. Gegen seine Entscheidung ist ein Rechtsmittel 
nicht gegeben. 

§ 269. (1) Die gemäß den §§ 264 und 265 Abs. 1 
und 3 und gemäß § 267 für die entsendeten Kommissions­
mitglieder und Stellvertreter geltenden Bestimmungen 
finden auf die gemäß § 263 Abs. 2 letzter Satz er­
nannten Mitglieder und Stellvertreter entsprechende 
Anwendung. 

§ 274. (1) Wurde gegen einen vorläufigen Be­
scheid (§ 200) oder gegen einen nachträglich ge­
änderten Bescheid eine Berufung eingebracht, über 
die im Zeitpunkt der Erlassung des endgültigen oder 
des ändernden Bescheides noch nicht entschieden 
war, dann ist sie zugleich mit der Erlassung des 
endgültigen oder des ändernden Bescheides inso­
weit als gegenstandslos geworden zu erklären, als 
der endgültige oder der ändernde Bescheid dem 

~ 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

§ 265. (1) Ihre Entsendung können ablehnen: Mit­
glieder des Nationalrates, des Bundesrates, der 
Landtage, Geistliche der gesetzliCh anerkannten 
Kirchen und Religionsgesellschaften, Ordenspersonen 
und aktive Dienstnehmer von Gebietskörperschaften, 
dann Personen, die über 60 Jahre alt oder mit . 
hindernden Körpergebrechen behaftet sind, endlich 
Personen, die bereits durch sechs Jahre ununter­
brochen Mitglieder einer Berufungskommission waren, 
während der folgenden sechs Jahre. 

(2) Der Präsident der Finanzlandesdirektion ent­
scheidet, ob die Ablehnung einer Entsendung be­
gründet ist. Gegen seine Entscheidung ist ein 
Rechtsmittel nicht gegeben. 

§ 269. (1) Die in den §§ 264, 265 und 267 für 
die entsendeten Kommissionsmitglieder und Stell­
vertreter geltenden Bestimmungen finden auf die 
vom Bundesministerium für Finanzen gem. § 263 
Abs. 2 letzter Satz ernannten Mitglieder und Stell­
vertreter entsprechende Anwendung. 

§ 274. Wurde gegen einen vorläufigen Bescheid 
(§ 200) oder gegen einen nachträglich geänderten 
Bescheid eine Berufung eingebracht, über die im 
Zeitpunkt der Erlassung des endgültigen oder des 
ändernden Bescheides noch nicht entschieden war, 
dann ist sie zugleiCh mit der Erlassung des end­
gültigen oder des ändernden Bescheides insoweit 
als gegenstandslos geworden zu erklären, als der 
endgültige oder der ändernde Bescheid dem Be-
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Berufungsbegehren Rechnung trägt. Im übrigen gilt 
die gegen den vorläufigen oder gegen den geänderten 
Bescheid eingebrachte Berufung als auch gegen den 
endgültigen oder gegen den ändernden Bescheid ge­
richtet. 

(2) Abs. 1 gilt sinngemäß, wenn ein vor­
läufiger Bescheid durch einen anderen vorläufigen 
Bescheid ersetzt wird. 

§ 276. (1) Liegt ein Anlaß zur' Zurückweisung 
(§ 273) nicht vor und sind etwaige Formgebrechen 
und inhaltliche Mängel behoben (~§ 85 Abs. 2 und 
275), so kann die Abgabenbehörde erster Instanz 
die Berufung nach Durchführung der etwa noch er­
forderlichen Ermittlungen durch Berufungsvorent­
scheidung erledigen und hiebei den angefochtenen 
Bescheid nach jeder Richtung abändern oder die Be­
rufung als unbegründet abweisen. Gegen einen 
solchen Bescheid, der wie eine Entscheidung über 
die Berufung wirkt, kann jedoch innerhalb eines 
Monates der Antrag auf Entscheidung über die Be­
rufung durch die Abgabenbehörde zweiter Instanz 
gestellt werden. Zur Einbringung eines solchen 
Antrages ist der Berufungswerber und ferner jeder 
befugt, dem gegenüber die Berufungsvorentschei­
dung wirkt. Wird der Antrag auf Entscheidung über 
die Berufung durch die Abgabenbehörde zweiter 
Instanz durch einen anderen hiezu Befugten als 
den Berufungswerber gestellt, so ist der Beru­
fungswerber hievon unverzüglich in Kenntnis zu 
setzen. Wird ein Antrag auf Entscheidung über 
die Berufung durch die Abgabenoehörde zweiter 
Instanz rechtzeitig eingebracht, so gilt unge­
achtet des Umstandes, daß die Wirksamkeit der Be­
rufungsvorentscheidung dadurch nicht berührt wird, 
die Berufung von der Einbringung des Antrages an 
wiederum als unerledigt. Bei wirksamer Zurück-

" . 
Derzeit geltender Gesetzestext: 

rufungsbegehren Rechnung trägt. Im übrigen gilt 
die gegen den vorläufigen oder gegen den geänderten 
Bescheid eingebrachte Berufung als auch gegen den 
endgültigen oder gegen den ändernden Bescheid ge­
richtet. 

§ 276. (1) Liegt ein Anlaß zur Zurückweisung 
(§ 273) nicht vor und sind etwaige Formgebrechen 
und inhaltliche Mängel behoben (~§ 85 Abs. 2 und 
275), so kann die Abgabenbehörde erster Instanz 
die Berufung nach Durchführung der etwa noch er­
forderlichen Ermittlungen durch Berufungsvorent­
scheidung erledigen und hiebei den angefochtenen 
Bescheid nach jeder Richtung abändern oder die Be­
rufung als unbegründet abweisen. Ein solcher Be­
scheid wirkt wie eine Entscheidung über die Be­
rufung, es sei denn, daß der Berufungswerber binnen 
einer Frist von einem Monat nach Zustellung der Be­
rufungsvorentscheidung beantragt, die Berufung der 
Abgabenbehörde zweiter Instanz vorzulegen. 
Auf dieses Antragsrecht ist der Berufungswerber in 
der Berufungsvorentscheidung aufmerksam zu machen. 
Übt er es fristgerecht aus, so verliert die Be­
rufungsvorentscheidung ihre Wirkung. Ein verspätet 
eingebrachter Antrag ist von der Abgabenbehörde 
erster Instanz durch Bescheid zurückzuweisen. 
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nahme des Antrages gilt hiemit die Berufung wieder 
als durch die Berufungsvorentscheidung erledigt; 
dies gilt, wenn solche Anträge von mehreren hiezu 
Befugten gestellt werden, nur für den Fall der 
wirksamen Zurücknahme aller dieser Anträge. Auf 
das Recht zur Stellung des Antrages auf Entschei­
dung über die Berufung durch die Abgabenbehörde 
zweiter Instanz ist in der Berufungsvorentschei­
dung aufmerksam zu machen, § 93 Abs. 4 bis 6, 
§ 245 Abs. 3 und 4 sowie die §§ 246, 249 und 256 
sind sinngemäß anzuwenden. Ein verspätet einge­
brachter Antrag ist von der Abgabenbehörde erster 
Instanz durch Bescheid zurückzuweisen. 

(2) Die Abgabenbehörde erster Instanz hat die 
Berufung, über die eine Berufungsvorentscheidung 
nicht erlassen wurde oder über die infolge eines 
zeitgerechten Antrages (Abs. 1) von der Abgaben­
behörde zweiter Instanz zu entscheiden ist, nach 
Durchführung der etwa noch erforderlichen Ermitt­
lungen ungesäumt der Abgabenbehörde zweiter Instanz 
vorzulegen. 

§ 285. (1) ••••• 

(2) ••••• 

(3) Die mündliche Verhandlung ist nicht öffent­
lich. Über den Verlauf der Verhandlung ist eine 
Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift hat 
die Namen der Mitglieder des Senates und des 
Schriftführers, die Namen der zur Verhandlung er­
schienen Parteien und ihrer Vertreter sowie die 
wesentlichen Vorkommnisse der Verhandlung, ins­
besondere die Anträge der Parteien, die über diese 
Anträge gefaßten Beschlüsse des Senates sowie die 
durchgeführten Beweisaufnahmen zu enthalten. Die 
Niederschrift ist abweichend von § 87 Abs. 3 lit.c 
außer vom Vorsitzenden auch vom Schriftführer zu 
unterschreiben. 

f' ,;: 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

(2) Die Abgabenbehörde erster Instanz hat die 
Berufung, über die eine Berufungsvorentscheidung 
nicht erlassen oder infolge zeitgerechten Antrages 
(Abs. 1) wirkungslos wurde, nach Durchführung der 
etwa noch erforderlichen Ermittlungen ungesäumt 
der Abgabenbehörde zweiter Instanz vorzulegen. 

§ 285. (1) ••••• 
(2) ••••• 

(3) Die mündliche Verhandlung ist nicht öffent­
lich. Über den Verlauf der Verhandlung ist eine 
Nie.derschrift aufzunehmen. Die Niederschrift hat 
die Namen der Mitglieder des Senates und des 
Schriftführers, die Namen der zur Verhandlung" er­
schienen Parteien und ihrer Vertreter sowie die 
wesentlichen Vorkommnisse der Verhandlung, ins­
besondere die Anträge der Parteien, die über diese 
Anträge gefaßten Beschlüsse des Senates sowie die 
durchgeführten Beweisaufnahmen zu enthalten. Die 
Niederschrift ist vom Vorsitzenden und vom Schrift­
führer zu unterfertigen. 
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§ 293. (1) Die Abgabenbehörde kann in ihrem 
Bescheid unterlaufene Schreib- und Rechenfehler 
oder andere offenbar auf einem ähnlichen Versehen 
beruhende tatsächliche Unrichtigkeiten sowie Un­
richtigkeiten, die ausschließlich auf einer mangel­
haften Unterstützung durch eine automatisierte 
Datenverarbeitung beruhen, berichtigen. 

(2) Handelt es sich bei dem zu berichtigenden 
Bescheid um eine von einem Berufungssenat ge­
fällte Berufungsentscheidung, so obliegt die Ver­
fügung der Berichtigung dem Vorsitzenden des 
Senates. Diese Verfügung des Vorsitzenden wirkt 
wie eine Verfügung des Senates. 

§ 293a. Die Abgabenbehörde hat ihre unmittel­
bar auf einer unrichtigen Verbuchung der Gebarung 
beruhenden Nebengebührenbescheide aufzuheben oder 
abzuändern. 

§ 294. (1) • • • • • 
(2) Die Abänderung oder Zurücknahme kann ohne 

Zustimmung der betroffenen Parteien mit rück­
wirkender Kraft nur ausgesprochen werden, wenn der 
Bescheid durch wissentlich unwahre Angaben oder 
durch eine strafbare Handlung herbeigeführt worden 
ist. 

§ 295. (1) ••••• 
(2) ••••• 

(3) Abgaben-, Meß-, Feststellungs-, Zuteilungs­
und Zerlegungsbescheide sind unter sinngemäßer An­
wendung der Abs. 1 und 2 auch ansonsten abzuändern, 
wenn der Spruch dieser Bescheide anders hätte lauten 
müssen, wäre ein nachträglich erlassener oder abge­
änderter Bescheid bei Erlassung eines der vorge­
nannten Bescheide bereits vorgelegen. 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

----,. 
l.i 

§ 293. Die Abgabenbehörde kann in ihrem 
Bescheid unterlaufene Schreib- und Rechenfehler 
oder andere offenbar auf einem ähnlichen Versehen 
beruhende tatsächliche Unrichtigkeiten berichtigen. 

§ 293a. neu 

§ 294. (1) • • • • • 
(2) Die AbänderUng oder Zurücknahme kann mit 

rückwirkender Kraft nur ausgesprochen werden, wenn 
der Bescheid durch wissentlich unwahre Angaben 
oder durch eine strafbare Handlung herbeigeführt 
worden ist. 

§ 295. (1) • •••• 
(2) ••••• 

(3) neu 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

§ 296. Der Gewerbesteuermeßbescheid ist von 
Amts wegen durch einen neuen Bescheid zu er­
setzen, wenn der Einkommen- oder Körperschaft­
steuerbescheid abgeändert oder nachträglich er­
lassen wird und durch den abgeänderten oder nach­
träglich erlassenen Bescheid die Höhe des Gewinnes 
aus Gewerbebetrieb berührt wird. Dies gilt auch 
dann, wenn der Gewerbesteuermeßbescheid, der von 
Amts wegen durch einen neuen Bescheid zu er­
setzen ist, bereits rechtskräftig geworden ist. 
Mit der Erlassung des neuen Gewerbesteuermeßbe­
scheides kann gewartet werden, bis der abgeänderte 
oder der nachträglich erlassene Einkommen- oder 
Körperschaftsteuerbescheid rechtskräftig geworden 
ist. 

§ 297. (1) ••••• 

(2) Ist der Anspruch einer Körperschaft auf 
einen Anteil am Steuermeßbetrag bei der Zerlegung 
unberücksichtigt geblieben, ohne bescheidmäßig 
abgelehnt worden zu sein, so ist auf Antrag eine 
neue Zerlegung vorzunehmen. Abs. 1 findet sinn­
gemäß Anwendung. Der Antrag auf neue Zerlegung 
kann nur innerhalb eines Jahres nach Eintritt 
der Rechtskraft des bisherigen Zerlegungsbe­
scheides gestellt werden. 

,.. ~ 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

§ 296. Der Gewerbesteuermeßbescheid ist von 
Amts wegen durch einen neuen Bescheid zu er­
setzen, wenn der Einkommensteuerbescheid, der 
Körperschaftsteuerbescheid oder der Gewinnfest­
stellungsbescheid geändert wird und die Änderung 
die Höhe des Gewinnes aus Gewerbebetrieb berührt. 
Die Änderung des Gewinnes aus Gewerbebetrieb ist 
in dem neuen Gewerbesteuermeßbescheid insoweit 
zu berücksichtigen, als sie die Höhe des Gewerbe­
ertrages beeinflußt. Diese Vorschriften gelten 
auch für den Fall, daß der Gewerbesteuermeßbe­
scheid, der von Amts wegen durch einen neuen Be­
scheid zu ersetzen ist, bereits rechtskräftig ge­
worden ist. Mit der Erlassung des neuen Gewerbe­
steuermeßbescheides kann gewartet werden, bis die 
Änderung des Einkommensteuerbescheides, Körper­
schaftsteuerbescheides oder Gewinnfeststellungs­
bescheides rechtskräftig geworden ist. 

§ 297. (1) ••••• 

(2) Ist der Anspruch einer Körperschaft auf 
einen Anteil am Steuermeßbetrag bei der Zerlegung 
unberücksichtigt geblieben, ohne bescheidmäßig 
abgelehnt worden zu sein, so ist auf Antrag eine 
neue Zerlegung vorzunehmen. Abs. 1 findet sinnge­
mäß Anwendung. Ist die bisherige Zerlegung gegen­
über denjenigen Körperschaften, die am bisherigen 
Zerlegungsverfahren beteiligt waren, rechtskräftig 
geworden, so dürfen bei der neuen Zerlegung nur 
solche Änderungen der bisherigen Zerlegung vor­
genommen werden, die sich aus der nachträglichen 
Berücksichtigung der bisher übergangenen Körper­
schaft ergeben. Der Antrag auf neue Zerlegung 
kann nur innerhalb eines Jahres nach Eintritt der 
Rechtskraft des bisherigen Zerlegungsbescheides ge­
stellt werden. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand (§ 308) findet nicht statt. 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

§ 299. (1) ••••• 

a) wenn er von einer unzuständigen Behörde, 
von einem hiezu nicht berufenen Organ oder 
von einem nicht richtig zusammengesetzten 
Kollegialorgan einer Behörde erlassen 
wurde, oder 

b) ••••• 

c) wenn Verfahrensvorschriften außer acht ge­
lassen wurden, bei deren Einhaltung ein 
anders lautender Bescheid hätte erlassen 
werden oder eine Bescheiderteilung hätte 
unterbleiben können. 

(2) ••••• 

(3) ••••• 
(4) ••••• 

(5) Durch die Aufhebung eines Bescheides tritt 
das Verfahren in die Lage zurück, in der es sich 
vor Erlassung des aufgehobenen Bescheide.s befunden 
hat. 

§ 300. Das Bundesministerium für Finanzen kann 
einen von ihm erlassenen Bescheid unbeschadet der 
sich aus den §§ 293 und 294 ergebenden Befugnisse 
aus den Gründen des § 299 abändern oder zurück­
nehmen, wenn er mit Beschwerde beim Verwaltungs­
gerichtshof oder Verfassungsgerichtshof angefochten 
ist. § 299 Abs. 5 gilt sinngemäß. 

§ 303. (1) ••••• 

(2) Der Antrag auf Wiederaufnahme gemäß Abs. 1 
ist binnen einer Frist von drei Monaten von dem 
Zeitpunkt an, in dem der Antragsteller nachweis­
lich von dem Wiederaufnahmsgrund Kenntnis erlangt 
hat, bei der Abgabenbehörde einzubringen, die im 
abgeschlossenen Verfahren den Bescheid in erster 
Instanz erlassen hat. 

<' U " 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

§ 299. (1) ••••• 

a) wenn er von einer unzuständigen Behörde 
oder von einer nicht richtig zusammenge­
setzten Kollegialbehörde erlassen wurde, 
oder 

b) ••••• 

c) wenn Verfahrensvorschriften außer acht ge­
lassen wurden, bei deren Einhaltung ein 
anders lautender Bescheid hätte erlassen 
werden können. 

(2) ••••• 

(3) ••••• 

(4) ••••• 

(5) neu 

§ 300. Das Bundesministerium für Finanzen kann 
einen von ihm erlassenen Bescheid unbeschadet der 
sich aus den §§ 293 und 294 ergebenden Befugnisse 
aus den Gründen des § 299 abändern oder zurück­
nehmen, wenn er mit Beschwerde beim Verwaltungs­
gerichtshof oder Verfassungsgerichtshof angefochten 
ist. 

§ 303. (1) ••••• 

(2) Der Antrag auf Wiederaufnahme gemäß Abs. 1 
ist binnen Monatsfrist von dem Zeitpunkt an, in dem 
der Antragsteller nachweislich von dem Wiederauf­
nahmsgrund Kenntnis erlangt hat, bei der Abgaben­
behörde einzubringen, die im abgeschlossenen Ver­
fahren den Bescheid in erster Instanz erlassen hat. 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

§ 308. (1) ••••• 
(2) ••••• 

(3) ••••• 

(4) ••••• 

(5) Abs. 1 und 3 sind in jenen Fällen, in 
denen ein Antrag auf Durchführung eines Jahres­
ausgleiches auf Grund einkommensteuerrecht­
licher Vorschriften beim Arbeitgeber einzu­
bringen gewesen wäre, sinngemäß mit der Maß­
gabe anzuwenden, daß der Antrag beim Wohnsitz­
finanzamt des Arbeitnehmers einzubringen ist. 

§ 310. (1) ••••• 
(2) ••••• 

(3) Durch die Bewilligung der Wiederein­
setzung tritt das Verfahren in die Lage zurück, 
in der es sich vor dem Eintritt der Versäumung 
befunden hat. Soweit die versäumte Handl~g 
erst die Einleitung eines Verfahrens zur Folge 
gehabt hätte, ist durch die Bewilligung der 
Wiedereinsetzung die ursprünglich versäumte 
Handlung als rechtzeitig vorgenommen anzusehen. 

§ 314. • • • • • 
1. · . . . . 
2. · . . . . 
3. · . . . . 
4. · . . . . 
5. · . . . . 
6. · . . . . 

- 65 -
Derzeit geltender Gesetzestext: 

§ 308. (1) 
(2) ••••• 

(3) ••••• 

(4) ••••• 

(5) neu 

§ 310. (1) 
(2) ••••• 

••••• 

••••• 

("' .. .., 

(3) Durch die Bewilligung der Wiedereinsetzung 
tritt das Verfahren in die Lage zurück, in der es 
sich vor dem Eintritt der Versäumung befunden hat. 

§ 314. • •••• 
1. • •••• 
2. • • • • • 
3. • •••• 
4. · .... 
5. · . . . . 
6. entfällt 
7. · .... 
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- 66 -Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

§ 315. (1) ••••• 

(2) Für eine chemische oder technische Unter­
suchung (§ 314 Z. 5), die von der Abgabenbehörde vor­
genommen wurde, hat die Partei außer den im Abs. 1 
angeführten Kosten eine Untersuchungsgebühr zu ent­
richten. Die Untersuchungsgebühr beträgt für jede 
volle Arbeitsstunde 50 S. Teile einer Arbeits­
stunde, die eine halbe Stunde übersteigen, gelten 
als volle Arbeitsstunde. 

(3) Für die Überwachung der Herstellung von 
monopolabgabefreiem Branntwein für den Hausbedarf 
hat die Partei eine überwachungsgebühr von 10 S je 
Raumliter Branntwein in einer Weingeiststärke von 
höchstens 50 Raumhundertteilen zu entrichten. 

§ 316. (1) ••••• 
(2) Die nach § 315 Abs. 4 zu entrichtende 

Überwachungsgebühr wird am Tage der Zustellung 
des Bescheides fällig, durch den sie festgesetzt 
wird. 

r .. ., 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

§ 315. (1) ••••• 
(2) Für eine chemische oder technische Unter­

suchung (§ 314 Z. 5), die von der Abgabenbehörde 
vorgenommen wurde, hat die Partei außer den im 
Abs. 1 angeführten Kosten eine Untersuchungs­
gebühr zu entrichten. Die Untersuchungsgebühr 
beträgt für jede volle Arbeitsstunde 20 S. Teile 
einer Arbeitsstunde, die eine halbe Stunde über­
steigen, gelten als volle Arbeitsstunde. 

(3) Für die Überwachung von Gegenständen, die 
der Weinsteuer unterliegen und nicht als Haustrunk 
steuerfrei sind, hat die Partei eine Kontrollge­
bühr zu entrichten. Die Kontrollgebühr beträgt 

a) 3 S je Hektoliter, für das die Weinsteuer 
zu entrichten ist; 

b) 1,50 S je Hektoliter, das nach den Wein­
steuervorschriften unversteuert einge­
führt oder aus einer Erzeugungsstätte 
oder einem Freilager unversteuert wegge­
bracht werden darf. 

In den Fällen der Einfuhr obliegt die Erhebung 
der Kontrollgebühr den Zollämtern. 

(4) Für die Überwachung der Herstellung von 
monopolabgabefreiem Branntwein für den Hausbe­
darf hat die Partei eine Überwachungsgebühr von 
3 S je Raumliter Branntwein in einer Weingeist­
stärke von höchstens 50 Raumhundertteilen zu 
entrichten. 

§ 316. (1) ••••• 
(2) Die nach § 315 Abs. 3 lit. a zu ent­

richtende Kontrollgebühr wird gleichzeitig mit 
der Weinsteuer fällig, die nach § 315 Abs. 3 
lit. b zu entrichtende Kontrollgebühr wird in den 
Fällen der Einfuhr mit ihrer Bekanntgabe und in 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

Artikel 11 

, -1ft " 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

den Fällen~ in deneri eine Wegbringung statt­
findet, im Zeitpunkt der Wegbringung fällig. 
Der Kostenbescheid kann mündlich ergehen. 

(3) Die nach § 315 Abs. 4 zu entrichtende 
Überwachungsgebühr wird am Tage der Zustellung 
des Bescheides fällig, durch den sie festgesetzt 
wird. 

Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 1955 

§ 33. Die Steuer ist zu erstatten 
a) wenn und insoweit eine Schenkung widerrufen 

wurde und deshalb das Geschenk herausge­
geben werden mußte; 

b) wenn und insoweit ein Erwerb von Todes wegen 
herausgegeben werden mußte, eine Änderung 
der Steuer nicht mehr möglich ist und das 
herausgegebene Vermögen beim Empfänger als 
Erwerb von Todes wegen der Steuer unter­
liegt. 

§ 33. Die Steuer ist zu erstatten, wenn und 
insoweit eine Schenkung widerrufen wurde und des­
halb das Geschenk herausgegeben werden mußte. 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: Derzeit geltender Gesetzestext: 

Art i k e 1 111 

§ 59. (1) ••••• 

(2) •...••.•••. 
(3) ..•.•...... 
(4) Zollamtliche Bestätigun~und 

andere schriftliche Ausfertigungen der 
Zollämter, soweit sie eine Abgaben­
schuld festsetzen oder einfordern, 
gelten als Abgabenbescheide. Mit der. 
Zustellung an den Verfügungsberechtigten 
gelten sie unter den Voraussetzungen des 
~ "'174 Abs. 4 erster Satz auch als den 
Waren~fängern zugestellt. 

(5) Zollamtliche Bestätigungen und 
andere schriftliche Ausfertigungen der 
Zollämter können auch durch Ausfolgung 
beim Zollamt oder beim Bundesrechenamt 
zugestellt werden. Im Fall der Aus-

Zollgesetz 1955 

folgung beim Zollamt kann eine Empfangs­
bestätigung unterbleiben, wenn das Datum der 
Ausfertigung gleich dem der Ausfolgung ist. 

§ 59. (1) •••••• 

(2) ..••.•••••.. 
(3) •.•••••••••• 
(4) neu 

(5) neu 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

~ "175. CI) • • • • • • • • 
(2) ........•...•... 
(3) ..•.•.•••.•.•... 
(4) •••••••••••••••• 

(5) Wird eine Zollschuld nicht bei 
Fälligkeit entrichtet oder ergibt sich 

- 69 -

im weiteren Verfahren, daß der Zoll zu 
niedrig festgesetzt worden ist, so sind, 
abgesehen von den Fällen der Bewilligung 
einer Zahlungserleichterung, für den 
unerhoben gebliebenen Betrag Nachhol­
zinsen im Sinn des § 221 Abs. 2 der 
Bundesabgabenordnung für den Zeitraum 
vom ersten Tag des auf die Fälligkeit 
oder des auf den Zeitpunkt der zu 
niedrigen Festsetzung folgenden Kalender­
monats bis zum letzten Tag des der Ent­
richtung vorangehenden Kalendermonats 
zu entrichten. 

(6) Ergibt sich im weiteren Verfahren, 
daß der Zoll zu hoch festgesetzt worden 
ist, so sind für diesen Betrag Nachhol­
zinsen im Sinn des § 221 Abs. 2 der 
Bundesabgabenordnung für den Zeitraum 
vom ersten Tag des auf die Entrichtung 
folgenden Kalendermonats bis zum letzten 
Tag des der Gutschrift vorangehenden 
Kalendermonats zu vergüten. 

(7) Die Abs.5 und 6 sind nur anzu­
wenden, wenn der den Gegenstand der 
Nachholzinsen bildende Betrag an Zöllen 

c-...,. 
, 

perzeit geltender Gesetzestext: 

§ 175. (1) ••.•••••.••. 

(2) ...•.•.•••..••..••. 
(3) ...•....•....•..... 
(4) .•.••.••.••.••..... 
(5) neu 

(6) • neu 

(7) neu 
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Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

und sonstigen Eingangs- oder Ausgangs­
abgaben 5.000 S übersteigt. Für Ein­
gangs- oder Ausgangsabgaben, deren 

. Abzug oder Vergütung vom Abgabe­
pflichtigen nach Maßgabe der sie be­
treffenden Abgabengesetze vorgenommen 
oder begehrt werden konnte, sind 
Nachholzinsen nicht zu vergüten. 

§ 179. (1) Die Zollschuld kann von 
einer dritten Person nur mit Bewilli­
gung des Zollamtes übernommen werden. 
Die Bewiligung ist zu erteilen, wenn 
dadurch die Einbringlichkeit des 
Zolles nicht gefährdet ist. Die Über­
nahme kann schon vor der Erlassung 
des Zollbescheides erfolgen; in diesem 
Fall tritt hinsichtlich der Zollschuld 
der Übernehmer an die Stelle des Ver­
fügungsberechtigten, Mit der Zustel­
lung des die Bewilligung der Übernahme 
betreffenden Bescheides an den Über-· 
nehmer gilt dieser Bescheid als an 
alle als Abgabenschuldner in Betracht 
kommenden Personen zugestellt. 

(2) Mehrere Zollschuldner sowie 
persönlich Haftende, insbesondere auch 
solche auf Grund zollgesetzlich vor­
gesehener Ersatzforderungen, die die­
selbe Zollschuld zu entrichten haben, 
sind Gesamtschuldner; Zahlungs­
erleichterungen, die einem Gesamt­
schuldner gewährt werden, haben keine 
Auswirkung auf die Schuldigkeiten der 
übrigen Gesamtschuldner. 

- 70 -
" ... 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

§ 179. (1) Die Zollschuld kann 
von einer dritten Person nur mit 
Bewilligung des Abfertigungszoll­
amtes übernommen werden. Die Bewilli­
gung ist zu erteilen, wenn dadurch die 
Einbringlichkeit des Zolles nicht 
gefährdet ist. 

(2) Mehrere Zollschuldner in der­
selben Sache haften für die Zoll­
schuld zur ungeteilter Hand. 
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.Druckfehlerberichtigung 
==============-===-==== 

Zum Text des Gesetzentwurfes: 

Seite 

6: In der zweiten Zeile des § 55 Abs. 5 der Bundesabgabenordnung 
in der Fassung des Art. I Z. 18 ist nach dem Wort "dann" 
ein Beistrich zu setzen. 

13: Das gemäß Art. I Z. 35 im § 87 Abs. 3 lit. b nach dem 
Wort "vernommenEnJ1 anzufügende Wort hat richtig "Auskunfts­
personen" zu lauten. 

14: Im Art. I Z. 42 sind die Worte "letzter Satz ist" durch die 
" Worte "i,st' jeweils" zu ersetzen. 

Zu den Erläuterungen: 

Seite 
>J~,.:-

7: In der dritten Zliwe ist nach dem Wort "wird" das 
Wort "in" einzufügen. 

9. In der letzten Zeile der Erläuterungen zu Art. I Z. 16 
ist nach dem Wort "StraBenverkehrsbeitragsgesetz" ein 
Beistrich zu setzen. 

10. In der dritten und vierten Zeile des ersten Absatzes und 
in der ersten Zeile des dritten Absatzes ist das Wort 
"neuzuschaffene" durch die 'Worte "neu zu schaffende" zu 
ersetzen. In der vierten Zeile des dritten Absatzes ist 
überdies das Wort "Arbeitnehmer" durch das Wort "Arbeit-
nehmern" zu ersetzen. . ,~" '<"~'\<1, 

" ''1-

11. In der vierten Zeile des ersten Absatzes ist das Wort , 
"betreffEnden" durch das Wort "Betreffenden" zu ersetzen. 
In der zweiten Zeile der Erläuterungen zu Art. I Z. 20 
hat das Wort "in" nach dem Wort "gemäß" zu en:tfallen. In 
der fünften Zeile des gleichen Absatzes ist nach dem 
Wort "ergibt" anstelle des Punktes ein Beistrich zu setzen. 
In der fünften Zeile der Erläuterungen zu Art. I Z. 21 
ist das Wort Ilbetriebt fl durch das Wort Ilbetreibtflzuet'setzen. 
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.. 

Seite 

12: In der vorletzten Zeile der Erläuterungen zu Art. I Z. 24 
hat das letzte Wort richtig "Versicherers" zu lauten. 
In der zweiten Zeile der Erläuterungen zu Art. I Z. 25 
ist das Wort "sontigen" durch das Wort "sonstigen" zu 
ersetzen. 

13: In der zweiten Zeile des ersten Absatzes ist das Wort 
"den" durch das Wort "die" zu ersetzen. In der fünften 
Zeile des gleichen Absatzes soll es Dic~tig "zuständig" 
anstatt "zustehend" lauten. 

14: Das letzte Wort des ersten Absatzes der Erläuterungen zu 
Art. I Z. 32 soll richtig "Person" lauten. 

151 In der zweiten Zeile der Erläuterungen zu Art~ I Z. 35 
hat das dritte Wort "Einvernahme" zu lauten. In der sechsten 
Zeile des gleichen Absatzes ist das Wort "aufgenommenen" 
durch das Wort "aufgenommene" zu ersetzen. 

1~. In der achten Zeile der Erläuterungen zu Art. I Z. 43 
ist das Wort "zuzuordnetell durch das Wort "zuzuordnende" 
zu ersetzen. 

19: Das erste Wort der Erläuterungen zu Art. I Z. 47 hat richtig 
"Die" zu lauten. 

26t Das letzte Wort des ersten Absatzes hat richtig "entgegen­
steht" zu lauten. 

27: Das erste Wort in der siebentletzten Zeile hat richtig 
"Nachfrist" zu lauten. 

29: In der ersten und zweiten Zeile ist das Wort "ausdrück­
lichen" durch das Wort "ausdrücklich" zu ersetzen. Am Ende 
des ersten Satzes der Erläuterungen zu Art. I Z. 77 ist 
vor dem Schlußpunkt das Wort "können 11 einzufügen. 

30: In der ersten Zeile ist das Wort "den" durch das Wort lider" 
zu ersetzen. 

32: In der siebenten Zeile ist nach dem Wort "genommen" das 
Wort "worden" einzufügen. 

33: In der zehnten Zeile der Erläuterungen zu Art. I Z. 81 ist 
das Wort "dem" durch das Wort "den" und das Wort "neuein-

gefügten 11 durch die Worte "neu eingefügten" zu ersetzen. 
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Seite: 

34: In der ersten Zeile der Erläuterungen zu Art. I Z. 84 
ist das 'Wort tiden" durch das 'Wort tldem" zu ersetzen. 
In der sechsten Zeile des darauf folgenden Absatzes hat 
das dritte 'Wort richtig tlhinaus tI und das erste 'Wort in 
der zwölften Zeile des gleichen Absatzes tlmaßgeblichen tl 

zu lauten. 

37: Das letzte Wort in der sechsten Zei-ß hat richtig "ver­
gütenden tl zu lauten. In der zehnten Zeile ist das 'Wort 
"derz~itigen" durch das Wort "derzeit" zu ersetzen. 
Zwei Zeilen weiter soll es im Klammerausdruck richtig' 
"dem" statt "den" lauten. In der ersten Zeile des zweiten 
Absatzes soll das vorletzte Wort richtig "maßgeblichentl 

lauten. Zwei Zeilen weiter hat der Beistrich nach dem 
Klammerausdruck zu entfallen. 

39: In der letzten Zeile sind die Worte "bekannt gegeben" 
zusammenzuschreiben. 

40: In der zweiten Zeile ist nach dem Wort "Abgabenschuldig­
keiten" ein Beistrich zu setzen. In der dritten Zeile 
der Erläuterungen zu Art. I Z. 90 ist das Wort "Bestim­
munge. " durch das Wort "Bestimmung" zu ersetzen • . 

43: Das zweite Wort in der s.echstletzt·en Zeile hat richtig 
"Abänderung" zu lauten. 

48: In der ersten Zeile des dritten Absatzes der Erläuterungen 
zu Art. I Z. 105 ist das 'Wort Uabgegebenen" durch das 
Wort "abgegebenem" zu ersetzen. 

Zur Textgegenüberstellung: 

Seite 
69: Im § 175 Abs. 5 und 6 des Zollgesetzes .1955 in der 

Fassung des Art. IV Abs. 1 ist die Zitierung des § 221 
Abs. 2 jeweils durch die Zitierung des § 221 Abs. 3 zu 
ersetzen •. 
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